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Aktenverzeichnis 
Stand: 26.08.2021 / rh / ao / el / do 

 
Beschuldigte Personen: 
 
 
SA.2017.00270 
 
 

ISUFI Damian, 
geb. 11.03.1985, von Zürich, 
c/o Carla, Elstergasse 3, 8114 Dänikon 
vertreten durch: 
MLaw Daniel Lupper, Rechtsanwalt, Meisengasse 16, 8750 Glarus 
 

SA.2020.00561 

 

 

 
 

Meier Peter, 
geb. 24.06.1984, von Dottikon, 
Badenerstrasse 11, 8955 Oetwil an der Limmat 
vertreten durch: 
MLaw Tabea Knutti, Rechtsanwältin, Seestrasse 12, 8000 Zürich 

 

Straftat 
 

Widerhandlungen gegen das BetmG, WG, SVG, SpoFöG 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 
Ordner 1: 
 
0.0.00  ENDENTSCHEIDE (leer)  
0.1.01 26.08.2021 Nichtanhandnahmeverfügung betr. Damian Isufi 
 
1.0.00  AKTEN ZUR PERSON 
1.1.00  Isufi Damian 
1.1.01 11.06.2017 Einvernahme zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 
1.1.02 16.01.2016 Steuererklärung 2015 
1.1.03 09.06.2016 Staats- und Gemeindesteuern 2015, Kant. Steueramt ZH 
1.1.04 24.06.2016 Schlussrechnung 2015, Steueramt Opfikon 
1.1.05 24.06.2016 Zinsabrechnung Bezugsjahr 2015, Steueramt Opfikon 
1.1.06 04.03.2016 Steuererklärung 2016 
1.1.07 12.06.2017 Schlussrechnung 2016, Steueramt Opfikon 
1.1.08 12.06.2017 Zinsabrechnung Bezugsjahr 2016, Steueramt Opfikon 
1.1.08a 29.10.2020 Staats- und Gemeindesteuern 2020, Steueramt Unterengstringen 
1.1.09 12.06.2017 Auszug aus dem Betreibungsregister, Betreibungsamt Opfikon 
1.1.10 12.06.2017 Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister 
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1.1.11 18.10.2019 Auszug aus dem Steuerregister 
1.1.12 18.10.2019 Überprüfung der Personalien 
1.1.13 29.10.2019 Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister 
1.1.14 15.06.2020 ADMAS-Auszug 
1.1.15 30.06.2020 Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister 
1.1.16 30.06.2020 Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister 
1.1.17 02.08.2021 Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister 
 
1.2.00  Meier Peter 
1.2.01 18.10.2019 Überprüfung der Personalien 
1.2.02 18.10.2019 Auszug aus dem Steuerregister 
1.2.02a 01.10.2020 Staats- und Gemeindesteuern 2019 Gemeinde Oetwil 
1.2.03 29.10.2019 Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister 
1.2.04 02.8.2021 Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister 
 
 
2.0.00  AKTEN ZUR VERTEIDIGUNG 
2.1.00  MLaw Daniel Lupper, Rechtsanwalt 
2.1.01 14.06.2017 Stellungnahme RA Lupper betr. Antrag auf Anordnung U-Haft 
2.1.02 18.07.2018 Email RA Lupper betr. Vollmacht 
2.1.03 o. D. Vollmacht 
2.1.04 09.07.2018 Schreiben an RA Lupper betr. vorzeitige Verwertung Mercedes 
2.1.05 10.07.2018 Sendebescheinigung Post 
2.1.06 15.07.2019 Akteneinsicht an RA Lupper 
2.1.06a 19.07.2019 Aktenrückgabe RA Lupper 
2.1.07 29.05.2020 Schreiben Stawa Winterthur/Unterland an Isufi Damian betr. 

notwendige Verteidigung 
2.1.08 10.06.2020 Vertretungsanzeige RA Lupper an Stawa Winterthur/Unterland 
2.1.08-1 10.06.2020 Kopie Vollmacht 
2.1.09 11.06.2020 Erklärung zur Situation des Gesuchstellers um amtliche 

Verteidigung 
2.1.10 17.06.2020 Antrag auf Bestellung einer amtlichen Verteidigung Stawa 

Winterthur/Unterland 
2.1.11 17.06.2020 Verfügung der Oberstaatsanwaltschaft Zürich betr. Bestellung 

einer amtlichen Verteidigung 
2.1.12 01.07.2020 Schreiben RA Lupper betr. Einsetzung als amtlicher Verteidiger 
2.1.13 02.07.2020 Verfügung betr. Einsetzung einer amtlichen Verteidigung 
2.1.14 08.07.2020 Verfügung Widerruf der amtlichen Verteidigung der 

Oberstaatsanwaltschaft Zürich 
2.1.15 09.07.2020 Akteneinsicht an RA Lupper 
2.1.16 24.07.2020 Aktenrückgabe RA Lupper 
 
2.2.00  MLaw Tabea Knutti, Rechtsanwältin 
2.2.01 29.05.2020 Schreiben Stawa Winterthur/Unterland an Meier Peter betr. 

notwendige Verteidigung 
2.2.02 04.06.2020 Erklärung zur Situation des Gesuchstellers um amtliche 

Verteidigung 
2.2.02-1 20.02.2020 Kopie Lohnabrechnung Februar 2020 
2.2.02-2 12.11.2018 Kopie Kreditvertrag mit BANK-now AG 
2.2.03 10.06.2020 Vertretungsanzeige RA Knutti an Stawa Winterthur/Unterland 
2.2.03-1 10.06.2020 Kopie Vollmacht 
2.2.04 17.06.2020 Antrag auf Bestellung einer amtlichen Verteidigung Stawa 

Winterthur/Unterland 
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2.2.05 17.06.2020 Verfügung der Oberstaatsanwaltschaft Zürich betr. Bestellung 
einer amtlichen Verteidigung 

2.2.06 06.07.2020 Anfrage betr. amtliche Verteidigung an RA Knutti 
2.2.07 08.07.2020 Verfügung Widerruf der amtlichen Verteidigung der 

Oberstaatsanwaltschaft Zürich 
2.2.08 20.07.2020 Schreiben RA Knutti betr. Übernahme der amtlichen Verteidigung 
2.2.09 30.11.2020 Akteneinsicht an RA Knutti 
2.2.09-1 08.09.2020 Aktenverzeichnis 
2.2.10 10.12.2020 Retournierung Akten 
2.2.11 11.01.2021 Einsetzung einer amtlichen Verteidigung 
 
 
3.0.00  AKTEN BETR. PRIVATKLÄGER / OPFER / GESCHÄDIGTE 

(leer) 
 
 
4.0.00  AKTEN BETR. HAFT / ERKENNUNGSDIENSTLICHE 

ERFASSUNG / DNA-ANALYSEN 
4.1.00  Isufi Damian 
4.1.01 11.06.2017 Rapport und Eröffnung über die vorläufige Festnahme 
4.1.02 11.06.2017 Effektenverzeichnis 
4.1.03 12.06.2017 Kopie Schreiben an Isufi von Freundin 
4.1.04 12.06.2017 Antrag an die STA auf die Beantragung von U-Haft 
4.1.05 13.06.2017 Antrag auf Anordnung von U-Haft an ZMG inkl. ES durch RA 
4.1.06 13.06.2017 Empfangsschein ZMG betr. Antrag auf U-Haft 
4.1.07 15.06.2017 Verfügung KG betr. Anordnung von U-Haft 
4.1.08 29.06.2017 Email von Urs Isufi betr. Antrag auf Besuch 
4.1.09 29.06.2017 Email an Urs Isufi betr. Genehmigung eines Besuches 
4.1.10 04.07.2017 Aktenrücksendung durch KG 
4.1.11 o. D. Beilagenverzeichnis ZMG 
4.1.11.a 13.06.2017 Kopie Hafteröffnung  
4.1.11.b 11.06.2017 Kopie pol. Einvernahmen (2x) 
4.1.11.c 11.06.2017 Kopie Festnahmerapport 
4.1.11.d 12.06.2017 Kopie Hausdurchsuchungsbefehle (2x) 
4.1.11.e 11.06.2017 Kopie Effektenverzeichnis 
4.1.11.f 11.06.2017 Kopie Durchsuchungsprotokoll 
4.1.11.g 12.06.2017 Kopie Durchsuchungsprotokoll 
4.1.11.h o. D. Kopie Fahrzeuge gemäss MOFIS 
4.1.11.i o. D. Internetauszüge div. Gesellschaften und Vereine 
4.1.11.j o. D. Fotos Hanfindooranlage / Mercedes Benz 
4.1.11.k div. D. Steuerunterlagen / Betreibungsauszug 
4.1.11.l 12.06.2017 Strafregisterauszug 
4.1.12 13.06.2017 Hafteröffnung: Einvernahme 
4.1.13 15.06.2017 Geldübergabe (von Vater) an D. Isufi durch Gefängniswärter 
4.1.14 30.06.2017 Erkennungsdienstl. Erfassung/Abnahme Wangenschl.hautabstrich 
4.1.15 11.07.2017  Entlassungsrapport 
4.1.16 21.06.2017 Ersuchen um ED-Behandlung, Erstellung DNA-Profil 
 
 
5.0.00  AKTEN BETR. DURCHSUCHUNG / BESCHLAGNAHME /  
  SICHERSTELLUNG 
5.0.01 26.06.2017 Email Vernichtungsauftrag an Kapo ZH 
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5.1.00  HD Isufi Damian vom 11.06.2017 in Rüti GL (Bofil AG), 
Glattbrugg ZH (Wohnort) und Unterengstringen ZH (Wohnort 
Freundin) 

5.1.01 12.06.2017 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl 
5.1.02 12.06.2017 Empfangsbestätigung RA Lupper betr. Durchsuchungs-

+Beschl.bef. 
5.1.03 11.06.2017 Durchsuchungsprotokoll, 8782 Rüti, Bofil AG 
5.1.04 11.06.2017 Durchsuchungsprot., 8103 Unterengstringen, Nussbaumweg 13 
5.1.05 11.06.2017 Einverständnis-Erklärung 
5.1.06 12.06.2017 Empfangsbescheinigung SN 137/17_A 
5.1.07 12.06.2017 Empfangsbescheinigung SN 137/17_B 
5.1.08 12.06.2017 Sicherstellungs-Bescheinigung SN 137/17_D 
5.1.09 12.06.2017 Sicherstellungs-Bescheinigung SN 137/17_E 
5.1.10 12.06.2017 Sicherstellungs-Bescheinigung SN 137/17_F 
5.1.11 21.06.2017 Ermächtigung/Aushändigung Schlüssel Rüti an Bodmer & Co. AG 
5.1.12 22.06.2017 Aushändigungsbescheinigung Schlüssel Rüti an Bodmer & Co. AG 
 
5.2.00  HD Isufi Damian vom 12.06.2017 in Geroldswil ZH  
5.2.01 12.06.2017 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl 
5.2.02 12.06.2017 Empfangsbestätigung D. Isufi betr. Durchsuchungs-+Beschl.bef. 
5.2.03 12.06.2017 Fax an OSTA ZH betr. Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl 
5.2.04 12.06.2017 Durchsuchungsprotokoll, 8954 Geroldswil, Malvenweg 28 
5.2.05 o. D.  2 sichergestellte Dokumente (1 Skizze Raum, 1 Stromrechnung) 
5.2.06 12.06.2017 Einverständnis-Erklärung 
5.2.07 11.06.2017 Sicherstellungs-Bescheinigung SN 196/17 
5.2.08 14.06.2017 Sicherstellungs-Bescheinigung SN 137/17_H 
5.2.09 14.06.2017 Empfangsbescheinigung SN 137/17_I 
5.2.10 11.07.2017 Aushändigungsbescheinigung Schlüssel Lagerhalle 
5.2.11 01.07.2020 Empfangsbescheinigung (Aushändigung von sichergestellten 

Gegenständen durch StA Spirig anl. Einvernahme vom 1. Juli 
2020)  

 
5.3.00  Akten Zufallsfunde Isufi Damian  
5.3.01 13.06.2017 Ersuchen um Bewilligung zur Auswertung von Zufallsfunden 
5.3.02 13.06.2017 Ausdehnungsverfügung (Zufallsfunde) 
5.3.03 23.11.2017 Fotobogen betr. Sicherstellung einer Waffe 
5.3.04 13.06.2017 Empfangsbescheinigung SN 140/17 
5.3.05 14.06.2017 Kopie Sicherstellungs-Bescheinigung SN 137/17_H 
 
5.4.00  Akten Beschlagnahme Isufi Damian (Mercedes / Rolex) 
5.4.01 27.06.2017 Kopie Beschlagnahmebefehl betr. Mercedes / Rolex-Armbanduhr 
5.4.02 12.06.2017 Sicherstellungs-Bescheinigung SN 137/17_C (Mercedes Benz) 
5.4.03 10.07.2017 Empfangsbescheinigung SN 140/17 (Rolex) 
5.4.04 23.11.2017 Fotobogen Beschlagnahme von Fahrzeug (Mercedes Benz) 
5.4.05 o. D. Kopie Fahrzeugausweis 
5.4.06 11.10.2018 Mail von Carauktion an Kapo GL betr. verkaufter Mercedes 
5.4.07 14.10.2018 Bericht Kapo GL betr. vorzeitige Verwertung Mercedes Benz 
5.4.08 o. D. Rechnungsaufstellung Kosten Carauktion AG 
5.4.09 o. D. Rechnung Mercedes, Fahrzeugdaten 
5.4.10 15.06.2019 Aufhebung einer Beschlagnahme 
 
5.5.00  HD Isufi Damian vom 30.08.2019 in Unterengstringen 

(Wohnort) 
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5.5.01 29.05.2020 Durchsuchungsbefehl Stawa Winterthur/Unterland 
5.5.02 29.05.2020 Übermittlungszettel Durchsuchungsbefehl an Isufi Damian 
5.5.03 30.08.2019 Kopie Einverständniserklärung Durchsuchung 
5.5.04 30.08.2019 Kopie Durchsuchungsprotokoll 
5.5.05 30.08.2019 Kopie Deklaration Hanfanlage 
5.5.06 02.09.2019 Sicherstellungsliste 
5.5.07 02.09.2019 Sicherstellungsliste 
5.5.08 o.D. Aktennotiz Kapo Zürich, Bericht zu den Auswertungen der beiden 

Mobiltelefone 
5.5.09 25.08.2021 Sicherstellung von CHF 1'800.00, hinterlegt auf Gerichtskasse 
 
5.6.00  HD Meier Peter vom 30.08.2019 in Rorbas und Oetwil an der 

Limmat (Wohnort) 
5.6.01 29.05.2020 Durchsuchungsbefehl Stawa Winterthur/Unterland 
5.6.02 29.05.2020 Übermittlungszettel Durchsuchungsbefehl an Meier Peter 
5.6.03 30.08.2019 Einverständniserklärung Durchsuchung Meier Peter 
5.6.04 30.08.2019 Einverständniserklärung Durchsuchung Held Nina 
5.6.05 30.08.2019 Durchsuchungsprotokoll (Rorbas) 
5.6.06 30.08.2019 Durchsuchungsprotokoll (Oetwil a.d. Limmat) 
5.6.06-1 30.08.2019 Sicherstellungsliste 
5.6.07 30.08.2019 Deklaration Hanfanlage (Rorbas) 
5.6.08 30.08.2019 Deklaration Hanfanlage (Oetwil a.d. Limmat) 
5.6.09 o.D. Aktennotiz Kapo Zürich, Bericht zu den Auswertungen der beiden 

Mobiltelefone 
5.6.10 28.08.2020 Sicherstellungsprotokoll SN 220/20 betr. Erhebungs-

/Ermittlungsbericht 
5.6.11 26.11.2020 Schreiben von RA Knutti betr. Herausgabe des Mobiltelefons 
5.6.12 16.12.2020 Antwort an RA Knutti betr. Herausgabe Mobiltelefon 
 
 
6.0.00  BANKAKTEN / EDITIONEN 
6.1.00  Editionen vom 26.06.2017  
6.1.01 26.06.2017 Editionsverfügung an UBS AG 
6.1.02 26.06.2017 Editionsverfügung an Basler Kantonalbank 
6.1.03 26.06.2017 Editionsverfügung an Graubünden Kantonalbank  
6.1.04 27.06.2017 Antwortschreiben der Basler Kantonalbank 
6.1.05 29.06.2017 Antwortschreiben der Graubündner Kantonalbank 
6.1.06 05.07.2017 Antwortschreiben der UBS AG 
 
6.2.00  Edition vom 16.09.2019  
6.2.01 16.09.2019 Edition von Bankunterlagen Stawa Winterthur/Unterland an 

PostFinance AG 
6.2.02 17.09.2019 Empfangsschein PostFinance AG 
6.2.03 20.09.2019 Aktenzustellung PostFinance AG an Kapo Zürich 
6.2.03-1 o.D. CD lesbar 
6.2.03-2 o.D. CD unlesbar 
6.2.03-3 22.01.2009 Kopie Basisvertrag inkl. Beilagen 
 
 
7.0.00  AKTEN ZUR AMTLICHEN ÜBERWACHUNG (Kopien) 
7.1.00 
7.1.01 12.06.2017 CCIS Anfrage 7356225 und 7356244 
7.1.02 03.07.2017 CCIS Anfrage 7396534 und 7396535 
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7.1.03 o. D. Verbindungsliste zwischen Isufi und S. 
7.1.04 o. D. Verbindungsliste zwischen Isufi und S. (und umgekehrt) 
7.1.05 o. D. Verbindungsliste  
7.1.06 28.06.2017 Gesuch um Genehmigung einer Überwachung an ZMG 
7.1.07 o. D. Beilagenverzeichnis ZMG 
7.1.07.a 28.06.2017 Kopie Anordnungsverfügung 
7.1.07.b 28.06.2017 Kopie Rückwirkende Überwachung Telefon, Form. 3.1 
7.1.07.c 28.06.2017 Kopie Rückwirkende Überwachung Internetzugang, Form. 3.4 
7.1.07.d 28.06.2017 Kopie Fax-Sendebericht betr. Anordnungsverfügung 
7.1.07.e 12.06.2017 Kopie CCIS Anfrage 
7.1.08 28.06.2017 Empfangsschein ZMG betr. Gesuch Überwachung 
7.1.09 28.06.2017 Anordnungsverfügung 
7.1.10 28.06.2017 Rückwirkende Überwachung Telefon, Form. 3.1 
7.1.11 28.06.2017 Rückwirkende Überwachung Internetzugang, Form. 3.4 
7.1.12 28.06.2017 Fax-Sendebericht betr. Anordnungsverfügung 
7.1.13 29.06.2017 Verfügung KG betr. Gesuch um Genehmigung einer Überwachung 
 
 
Ordner 2: 
 
8.0.00  TATBESTANDSAKTEN DER POLIZEI 
8.1.00 Dossier 1 Strafanzeige betr. Widerhandlungen gegen das BetmG 
8.1.01 23.11.2017 Anzeigerapport Kapo GL  
8.1.02 11.06.2017 Pol. Einvernahme D. Isufi als BesP, 17:37 Uhr  
8.1.03 10.07.2017 Pol. Einvernahme M. S. als BesP, 10:24 Uhr (Kopie) 
8.1.04 11.07.2017 Pol. Einvernahme M. S. als BesP, 13:43 Uhr (Kopie) 
8.1.05 o. D. Fotodokumentation Idooranlage 
8.1.06 19.05.2014 Mietvertrag Liegenschaft 8954 Geroldswil, Malvenweg 28  
8.1.07 12.11.2015 Mietvertrag Liegenschaft 8782 Rüti, Tschächli 
8.1.08 12.06.2017 Rapport tbgs betr. Elektroarbeiten 8782 Rüti, Tschächli 
8.1.09 12.06.2017 Probeentnahmeprotokoll für Hanfkulturen 
8.1.10 o. D. Indoor-Anlage, Skizze Grundriss Lagerhalle 8954 Geroldswil 
8.1.11 13.06.2017 Untersuchungsauftrag an Kapo SG betr. Gehaltsbestimmung THC 
8.1.12 13.06.2017 Inventarliste Indooranlage in 8752 Rüti, Tschächli 
8.1.13 14.06.2017 Inventarliste Indooranlage in 8954 Geroldswil, Malvenweg 28 
8.1.14 28.07.2017 Email Kripo-Forens. betr. Zustellung Untersuchungsbericht 
8.1.15 28.07.2017 Forens. Untersuchungsbericht betr. Geroldswil 
8.1.16 08.08.2017 Forens. Untersuchungsbericht betr. Rüti/Geroldswil 
8.1.17 10.08.2017 Empfangsbescheinigung Hanfpflanzen durch Kapo GL  
 
8.2.00 Dossier 2 Strafanzeige betr. Widerhandlungen gegen das SVG  
8.2.01 07.11.2017 Anzeigerapport Kapo GL 
8.2.02 11.06.2017 Pol. Einvernahme D. Isufi als BesP, 17:17 Uhr  
 
8.3.00 Dossier 3 Strafanzeige betr. Widerhandlungen gegen das WG  
8.3.01 23.11.2017 Anzeigerapport Kapo GL 
8.3.02 14.06.2017 Del. Einvernahme D. Isufi als BesP, 11:06 Uhr (Kopie) 
8.3.03 11.07.2017 Del. Einvernahme D. Isufi als BesP, 08:25 Uhr (Kopie) 
 
 
8.4.00 Dossier 4 Strafanzeige betr. Übertretungsstrafbestand (Meldepflicht) 
8.4.01 06.11.2017 Anzeigerapport Kapo GL 
8.4.02 11.07.2017 Del. Einvernahme D. Isufi als BesP, 08:25 Uhr (Kopie) 
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8.4.03 o. D. Email Einwohneramt Unterengstringen betr. Adressmutation 
 
8.5.00 Dossier 5 Strafanzeige betr. Widerhandlung gegen das 

Betäubungsmittelgesetz i.S. Meier Peter und Isufi Damian 
8.5.01 02.09.2019 Anzeigerapport Kapo Zürich 
8.5.02 16.10.2019 Nachtrag zu Rapport 
8.5.03 30.08.2019 Einvernahme Beschuldigter Isufi Damian 
8.5.04 30.08.2019 Einvernahme Beschuldigter Meier Peter 
8.5.05 30.08.2019 Kopie Einvernahme Beschuldigte Held Nina 
8.5.06 04.10.2019 Einvernahme Beschuldigter Isufi Damian 
8.5.07 03.09.2019 Kurzbericht Forensisches Institut Zürich, Labortechnische 

Verarbeitung von extern gesicherten Asservaten 
8.5.08 05.09.2019 Kurzbericht Forensisches Institut Zürich, Betäubungsmittel-

Voruntersuchung  
8.5.09 05.09.2019 Kurzbericht Forensisches Institut Zürich, Betäubungsmittel-

Voruntersuchung 
8.5.10 05.09.2019 Kurzbericht Forensisches Institut Zürich, Betäubungsmittel-

Voruntersuchung 
8.5.11 13.07.2020 Nachtragsrapport Kapo Zürich 
8.5.11-1 29.05.2020 Beilage 1: Ermittlungsauftrag an die Polizei 
8.5.11-2 div. Beilage 2: ED Daten Fotos der Beschuldigten 
8.5.11-3 03.06.2020 Beilage 3: Sicherstellungsliste 
8.5.11-4 05.09.2019 Beilage 4: Kurzbericht Betäubungsmittel-Voruntersuchung 

Forensisches Institut Zürich 
8.5.11-5 10.06.2020 Beilage 5: Bericht Datensicherung mobile Geräte 
8.5.11-6 03.06.2020 Beilage 6: Auftrag Datensicherung Mobiltelefone und 

Durchsuchungsbefehle STA WU 
8.5.11-7 10.07.2020 Beilage 7: Mail Adj b. Müller Kriminalanalyse Datenauswertung 

Hanfblütentrimmer 
8.5.12 o.D. Ausdruck aus Webseite www.tolos.ch 
8.5.13 o.D. Print aus Video 
8.5.14 o.D. Print aus Video 
8.5.15 o.D. Print aus Video 
8.5.16 13.07.2020 Asservat-Liste zu Geschäft 
 
 
9.0.00  VERFAHRENSAKTEN DER STAATSANWALTSCHAFT 
9.1.00 
9.1.01 13.06.2017 Email Anfrage Kapo GL  
9.1.02 29.05.2020 Ermittlungsauftrag an die Polizei der Stawa Winterthur/Unterland 
9.1.03 15.06.2020 Anfrage betr. Stromverbrauch an tbgs-Technische Betriebe Glarus 

Süd 
9.1.04 15.06.2020 Anfrage betr. Stromverbrauch an EKZ Netzregion Limmattal 
9.1.05 16.06.2020 Anfrage betr. Stromverbrauch an H. Bodmer & Co. AG, Zürich 
9.1.06 22.06.2020 Schreiben tbgs-Technische Betriebe Glarus Süd betr. 

Stromverbrauch 
9.1.07 23.06.2020 E-Mail C. Pedraita, H. Bodmer & Co. AG betr. Zustellung 

Rechnungen 
9.1.07-1 18.04.2016 Kopie Rechnung Strombezug 
9.1.07-2 09.05.2016 Kopie Rechnung Strombezug 
9.1.07-3 06.06.2016 Kopie Rechnung Strombezug 
9.1.07-4 08.11.2016 Kopie Rechnung Strombezug 
9.1.07-5 13.12.2016 Kopie Rechnung Strombezug 

http://www.tolos.ch/
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9.1.07-6 27.02.2017 Kopie Rechnung Strombezug 
9.1.07-7 10.04.2017 Kopie Rechnung Strombezug 
9.1.07-8 02.05.2017 Kopie Rechnung Strombezug 
9.1.07-9 16.06.2017 Kopie Rechnung Strombezug 
9.1.08 23.06.2020 Schreiben EKZ Zürich betr. Stromverbrauch 
9.1.08-1 18.03.2016 Schlussrechnung Strom 
9.1.08-2 08.04.2016 Schlussrechnung Strom 
9.1.08-3 11.07.2016 Schlussrechnung Strom 
9.1.08-4 14.10.2016 Schlussrechnung Strom 
9.1.08-5 13.01.2017 Schlussrechnung Strom 
9.1.08-6 14.04.2017 Schlussrechnung Strom 
9.1.08-7 14.07.2017 Schlussrechnung Strom 
9.1.09 15.06.2020 Ersuchen um Zustellung des Strafentscheids an Stawa Zürich-Sihl 
9.1.10 15.06.2020 Ersuchen um Zustellung des Strafentscheids an Stawa Zürich-

Limmat 
9.1.11 15.06.2020 Ersuchen um Zustellung des Strafentscheids an Stawa 

Limmattal/Albis 
9.1.12 15.06.2020 Ersuchen um Zustellung des Strafentscheids an Stawa Baden 
9.1.13 15.06.2020 Ersuchen um Zustellung des Strafentscheids an Stawa Lenzburg-

Aarau 
9.1.14 17.07.2020 Ermittlungsauftrag an die Polizei 
9.1.15 28.08.2020 Erhebungs-/Ermittlungsbericht Kapo Glarus bez. 

Mobiltelefonauswertung 
9.1.16 08.01.2021 Registerauszug betreffend Waffenerwerb Peter Meier 
9.1.17 26.08.2021 Anklageschrift Damian Isufi 
9.1.18 26.08.2021 Anklageschrift Peter Meier 
 
 
10.0.00  EINVERNAHMEN DER STAATSANWALTSCHAFT 

DELEGIERTE EINVERNAHMEN 
10.1.00  Isufi Dominik 
10.1.01 14.06.2017 Del. Einvernahme beschuldigte Person D. Isufi  
10.1.02 11.07.2017 Del. Einvernahme beschuldigte Person D. Isufi  
10.1.03 01.07.2020 Einvernahmeprotokoll beschuldigte Person D. Isufi 
10.1.04 15.06.2021 Einvernahmeprotokoll beschuldigte Person D. Isufi  
 
10.2.00  Meier Peter 
10.2.01 15.06.2021 Einvernahmeprotokoll beschuldigte Person P. Meier 
 
 
11.0.00  GUTACHTEN (leer) 
 
12.0.00  BESCHWERDEN / AUSSTAND (leer) 
 
 
13.0.00  AKTEN ZUM GERICHTSSTAND 
13.1.00  Staatsanwaltschaft Winterthur 
13.1.01 30.06.2020 Ersuchen um Verfahrensübernahme Stawa Winterthur/Unterland 
13.1.02 02.07.2020 Verfügung Übernahme Strafverfahren i.S. Isufi Damian 
13.1.03 02.07.2020 Verfügung Übernahme Strafverfahren i.S. Meier Peter 
13.1.04 03.07.2020 Abtretungsverfügung i.S. Isufi Damian 
13.1.05 03.07.2020 Abtretungsverfügung i.S. Meier Peter 
 



9 

 
14.0.00  AKTEN ZUR EINSPRACHE (leer) 
 
15.0.00  GERICHTSSTAND (leer) 
 
 
16.0.00  NEBENAKTEN 
16.1.00 
16.1.01 13.02.2020 Vorladung an Isufi Damian 
16.1.02 11.02.2020 E-Mails betr. Terminvereinbarung mit RA Lupper 
16.1.03 16.05.2020 E-Mail an RA Lupper betr. Terminvereinbarung 
16.1.04 19.05.2020 Neue Vorladung an Isufi Damian 
16.1.05 10.07.2020 Übermittlungszettel Stawa Winterthur/Unterland 
16.1.06 13.07.2020 Transportschein mit Empfangsbestätigung Kapo Zürich 
16.1.07 16.07.2020 Übermittlungszettel Stawa Winterthur/Unterland 
16.1.08 05.10.2020 E-Mail Korrespondenz betr. EV-Termin 
16.1.09 09.10.2020 E-Mail Korrespondenz betr. EV-Termin 
16.1.10 05.11.2020 Vorladung an Isufi Damian 
16.1.11 05.11.2020 Vorladung an Meier Peter 
16.1.12 05.11.2020 Begleitbrief an RA Lupper 
16.1.13 05.11.2020 Begleitbrief an RA Knutti 
16.1.14 05.11.2020 Begleitbrief an Meier Peter 
16.1.15 05.11.2020 Begleitbrief an Isufi Damian 
16.1.16 11.01.2021 Ersuchen um Steuerauskunft D. Isufi 
16.1.17 11.01.2021 Ersuchen um Steuerauskunft P. Meier 
16.1.18 14.01.2021 Ersuchen um Steuerauskunft P. Meier 
16.1.19 14.01.2021 Ersuchen um Steuerauskunft D. Isufi 
16.1.20 28.01.2021 E-Mail betr. Steuerdaten 
16.1.21 11.02.2021 E-Mail Korrespondenz betr. EV-Termin 
16.1.22 23.02.2021 Vorladung an Meier Peter 
16.1.23 23.02.2021 Vorladung an Isufi Damian 
16.1.24 26.08.2021 Begleitbrief an RA Lupper betr. Zustellung Anklageschrift 
16.1.25 26.08.2021 Begleitbrief an RA Knutti betr. Zustellung Anklageschrift 
 
 
17.0.00  VERFAHRENSRECHNUNG 
17.1.00 
17.1.01 21.06.2017 Rechnung Rolf Bossard AG betr. Entsorgung 
17.1.02 26.06.2017 Rechnung Rolf Bossard AG betr. Entsorgung 
17.1.03 28.07.2017 Rechnungsdetails betr. Telefonüberwachung 
17.1.04 31.07.2017 Rechnung Kapo SG betr. THC-Gehaltsbestimmung 
17.1.05 04.07.2017 Rechnung ASGAM Birchler betr. Notöffnung 
17.1.06 28.07.2017 Rechnung tbgs betr. div. Elektroanlagen abgehängt 
17.1.07 10.08.2017 Rechnung Kapo SG betr. Forens. Untersuch 
17.1.08 11.10.2018 Rechnung Carauktion AG betr. Verkauf des beschlagnahmten 

Mercedes durch die Kapo GL 
17.1.09 10.10.2019 Quittung Stawa Winterthur/Unterland betr. Eingang Kautionen i.S. 

Isufi Damian inkl. Transportschein Kapo Zürich 
17.1.10 09.10.2019 Kopie Rechnung Welti-Furrer AG betr. Hanfräumung 
17.1.11 09.10.2019 Kopie Rechnung Welti-Furrer AG betr. Hanfräumung 
17.1.12 10.10.2019 Kopie Rechnung Welti-Furrer AG betr. Hanfräumung 
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Beigezogene Akten Diverse Strafentscheide in Kopie gemäss Anfragen vom 
15.06.2020 



,Å. ¡. (}/

kantonSlarus 
ffi

Sachbearbeiter/in

Dienststelle

Datum

Gfr Sigrist M.

PSP Schwanden
So. 11 .06.2017

û
ledig

I GLARUS

Abklärung der finanziellen Verhältnisse

1. Hinweis
Der / die Beschuldigte wird darauf hingewiesen, dass Sie als beschuldigte Person die Aussagen und die
Mitwirkung gemäss Art. 158 Abs. 1 Bst. b StPO venrueigern kann.

Der / die Beschuldigte nimmt zur Kenntnis, dass die Angaben bei den Behörden des Bundes, der Kantone
und der Gemeinden überprüft werden können.

Kantonspolizel

2. Personalien

Name llD
Geburtsdatum 11.03.19t
Wohnadresse lI-
Beruf/Arbeitgeber Detailhandelsfachmann

Verbeiständet f] flein n ¡", Name

Adresse/Telefon Beistand

3. Einkommensverhältnisse

D SelOständigerwerbend

D andere Einkünfte (wetche)

n Nebenverdienst

Erwerbstätigkeit

Einkom men (netto/monatlich)

Arbe itslosenentschäd igung

Rente(n) / Unterhaltsbeiträge

Andere Einkünfte

Wohnsituation (Miete/Hypothekarzins)

geschuldete Unterhaltsbeiträge pro Monat

Schulden

Vermögen

Finanzielle Unterstützung XX Nein flJa, durch

monatlich CHF

(alle zutreffenden Rubriken ankreuzen)

fl Arbeitnehmer / Beschäftigungsgrad %

ohne ArbeÖt

Xl Erwerbslos f] Hausfrau i Hausmann

keine

CHF nichts J tzx [] rg x
CHF nichts pro Monat

CHF nein pro Monat

CHF nein pro Monat

CHF nichts

CHF nein

CHF ja, ca. 40'000 - 50'000.00

CHF nein

Xm n W

Vorname

Zivilstand

PLZlOtt

Unterstützungspflichtige Kinder

Einkommen Ehepartner

Angaben verweigert

XINein n ¡a, ¡g.

X t¡e¡n n ¡a

tr

tttt

U



0 Schwerzeris(he Erdgenossensch¿fl
Confédèrat¡on suisse
Confederåzione Svtzze.à
Confeder¿¿iun svizra

Edgenðssisches Departement fi¡r Urrett, Verkehr, €n6g¡e und Kommunkat¡m WEK
Dq)artement fèdéGl de l'enviMn€rn€nt, d€s tBosports, de férì€rg¡e et de la comun¡catìm OETEC
D¡partimento fe(þrale delfamuent€, dei trâsporti. ddt.energia e delle coñunicaziorú DATEC

BundG¡mt tûr StrE.n ASTRA
Ofi¡æ f&ónl de3 rcutc6 OFROT

Uff¡c¡o ledæle delle strade USTRÂ

5.06.2020

Seite 1 r,on 1

\

\

FABER Pin:

Vomame:

Nachname:

Geburtsdatum:

Lifecycle Status:
Recordnummer:

s767486 (ZH)

11.03.19¡
0

703289

11 71 22 B.81, F 60.0 11 .06.2017 10.06.2022 04 ZH 1 1 .01 .2018 6 B 11.06.2017
10 71 22 B. 81. F. G. M 60.0 05j22015 04.12.2020 04 02 01 ZH 22.01.2016 7 B 05.12.2015
I 71 22 B.81. F. G. M 60.0 07.o4.2AM 06_04.2019 (}4 19 11 ZH 24.07.241s 6 B 4
I 71 22 B. 81. F. G. M 60-0 02.01-2014 01.01.2019 04 ZH 2s.o2.2014 6 B o2.o1.2014
7 71 22 B,81, F, G. M 60.0 13.05.2012 12,O5 2017 11 ZH 18.07.2012 6 B 13.05.2012
6 26 22 B.81. F. G. M UN 13.05.2012 11 ZH 18.07.2012 6 B 13.O5.2012
5 4 95 22 0.0 05.11.2008 ZH 05 11 2008
4 5 26 22 UN '10.10.2006 04 01 15 ZH 18.12.2006 7 B '10_r0_2006
3 71 22 24.0 10.10_2006 09.10.2008 04 01 15 ZH 18.1220A6 B 10.r0.2006
2 20 22 12-O 16.12.2005 15.12.2ü)6 04 19 2A ZH 28.O2.2046 6 B 16.12.2æ5
1 20 22 6.0 24iO.2005 27.04.2406 11 33 ZH 29_O8.2005 6 B 20.05.200s

Usêr: ElDl14502

-. . Ab!Êiuóg SfrassenvertelY, Bére¡ch lnlonnâioôssy3¡erfle.8 Ánalysërì, 3OO3 Bem
Divis¡on Cr'rculalr@ wtére. Ðofiâine.Syslèmca d infoniEt¡m E amlvåes- àOO3 Beme \.

Oiv'siru C¡rcolazæ stEdarè. Sðt¡orc Sõtmr rofomativi Â aóaßi; 3OO3 Bero rù,=f



t Schrvaizcrisclre Ëidg€nosten3(hàll
Contêr¡érrt¡Òn tü¡5re
Coofrder¡¿ione Svi¿¿e¡a
Confede¡¿ziun ¡virr¡

Eldgen¿kst3chos Departoment lür Umwoll, V8rtshr, Enorglo und Kommun¡ksllon UVEK

Oópartsmont fódórôl de l'cñvlrcnncrnônl, dos t¡rnsports, do l'ónergio ôl do lE clmmunlcst¡on OcTEC
Dlpartlmonto fadonlo doll'¿mblonle, dol tro6porl¡. dsll'onergla 6 dolls comunlcsdonl OATEC

Oílco fódðrsl do¡ routor OFROU

Ufllclo f€doråle do[o strtdo USTRA

IVZ Auskunfr Adminlstratlvmassnahmo I

11

7'1 Sperrfrist

22 Neuer Führerausweis (FAK)

B/81/F
03004
60.0 Ab: 11,06.2017

04 Fahren trotz EntzugAy'erbot

Bls; 10.06.2022

Amtsstelle:
Unfall Rückfallcode:

Fahrzeug:

ndl

Grilnde:

Massnahme Nr.:
Referenzlert zu:

Massnahmsart:

11.06,2017
B

6 schwerer Fall

ZH
11.01.2018

Kategorie-Schlüssel:
Dauen

2z

3:

71 Sperrfrist
22 Neuor Führerausweis (FAK)

BI81IF/G/M
03007
60.0 Ab: 05.12.2016
04 Fahren lrotz Entzug^/erbot
02 Angetrunkenheit
01 Unaufmerksamkeit

Massnahmeart;

10

Ble: 04.12.2020

Gründe:

A¡nt¡stolle:
Unfall Rückf¡llcode:

Fahneug:

Kategorle-Schltissel l
Dauor:

Nr.:

zu:

05.12.2015
B

7 schwerer Fall + Unfall

ZH
22.01.2016

1:

2|
3:

U¡.r: ElDl 1,1602
ge¡te 1 þn t



I

71 Spenfrist
22 Neuer Führerauswels (FAK)

BIBl IFlG/M
03007
60.0 Ab: 07.04.2014

04 Fahren troÞ EntrugÂ/erbol

19 Entwendung zum Gebrauch

11 Geschwlndþkeit

07.04.2014
B

0 schwer€r Falf

ZH
24.O7.2015

Blc: 06.04.2019

Nr.:

Amtcstolle:

Roforendort zu:
lla$nahmoart:

Dauer:

Grund 1:

Grund 2:
Grund 3:

Welûero Grlinde:
Wlderhandlungrdatum:
Verwendete¡ Fahzeug:
Unfall Rllckfallcodo¡

Nr.: I
zu:

Ksts gorlo-Schlils¡el :

71 Sp€fffrlst
22 N€uor F{lhrerauswels (FAK)

BIBl IFlG/M
03007
60.0 Ab: 02.01.2014

04 Fahren troE EnEugúVerbot

Bl¡: 01.01.2019

l:
2:
3:

Gründc:

Fahrzeug:
02.0't.2014
B

6 schwerer Fall

ZH
25.02.2014

R{lckf¡llcode:
Amtr¡blle:

Ul.r; ElDll¡tto2 S€lto 2 Yon 0
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71 Spenfrlst
22 Neuer Führerauswels (FAK)

BIBl IFlGIM
03007
60.0 Ab: 13.05.2012

11 Geschwlndlgkelt

Nr.:
zu:

Bls: 12,06.2017
Kategorle-Schlürrel:

Amû¡¡tello:
Unfall Räckfallcode:

Fahrzsugr

Grund 1:

Grfinde:
13.05.2012
B

6 sshwerer Fall

ZH
'18.07.2012

2|,

3:

6

Blr¡
Kategode-Schl{¡stol:

Amt¡rtollo¡

Grfinde:

Massnahme N¿¡

Referenzlert zu:
Ma¡snahmeart:

13.05.2012
B

6 schwerer Fall

ZH

18.07.20't2

26 Entsug + Verkehrspsychologe
22 NouÊr Ftihrerauswels (FAK)

BIBl IFlG/M
03007
UN Abr 13.05.2012
'11 Geschwlndlgkelt

\lðnrondclê3 Fahrzeug:
Unfall Riickfallcode:

li
2i

3:

Ur.r ElDt145æ t¡.lls 3 von 0



Nr.:
zui

Au¡wel¡art:

Bl¡: 05.11.2008

3:

Gründer

Verfilgende Amtsetelle:
Rückfallcode:

Fahrzeug:

ZH

05.11.2008

5

4

95 Aufhebung + neue Prtifung

22 Neuer Führerauswels (FAK)

03007
0.0 Ab:Dauer:

Grund 1:

Grund 2:

Maesnahme Nr.:
zu:

B¡t:

Amt¡rtelle:
Rilclrfallcode:

Gr{indo:
3:

Grund 2:

t:

Auewelskategorlen:
Kategorle-Schlüs¡el:

10.10.2006
B

7 schwerer Fall + Unfall

ZH
18.12.2006

03007

UN Ab: 10.10.2006

04 Fahren trotr Entrug/Vorbot

01 Unaufmerksamkeit
1 5 Nichtbetriebssicheres Fahaeug

4

5
2ô Entzug + Verkehrspsychologe

22 Neuer Führerauswels (FAK)

Wlderñandlungrdatum:
VorYvondete¡ Fahzeug:

urü ElDl146qt Solto 4 !oñ 0



I

3

Bl¡: 09.10.2008

Grund 3:

Amt¡sûollol
Unfall Rückfallcode:

Fahr:eug:

Ma¡¡nahme Nr.:

Referenzlortzu:
Ma¡¡nahmeart:

ZH

18j22008

03007
24.0 Abr 10.10.2000

04 Fahren trotz EnÞug^/erbot
01 Unaufmerksamkelt
1 5 NlchtbetrlebsslchEres Fahzeug

71 Spenfrlst
22 Neuer Ftlhrerauswels (FAK)

10.'t0.200ô
B

1:

2z

2

Bl¡: 15.12.2006

Amt¡cÛclle:
Unfall Rückfallcode:

Fahrleug:

Dauor:
Grund 1:

Grund 2:

Grund 3:

Massnahmo Nr.l
Refe¡enzlert zu:
Itla¡¡nahmeart:
Auswelrart:

10.12.2005
B

6 schwerer Fall

ZH
28.02.200ô

03000
12.0 Ab: 10.12.200õ

04 Fahr€n trotz EntsugÂ/erbot

19 Entwondung zum Gebrauch

28 Ablenkung (esoen,telefonleren)

20 Entzug
22 Neuor Führerauswels (FAK)

t¡.n E|Ol14002 {¡dta ó von 0



Nr.:

zu:

Íi¡sol:
Bl¡: 27.A4.2046

Amtsctolle;
R{lckfallcode:

Fahzeug:

Gr{indo,
20.05.2005

B

6 schwerer Fall

ZH
29.08.2005

03000
6.0 Ab: 28.10.2005

11 Geschwlndigkelt
33 Anderer Grund

1

20 Entzug

22 Neuor Ftlhrerauswels (FAK)

Dauor:

Grund l:
Grund 2¡

Grund 3:

Uû:ElDlt¡t5o:¡
Sðtlo ôwn 0



t Schwe¡zetische Eidgenossenschaf t
Confédération suisse
Conf ederazione Svizzera
Confeder¿ziun svizr¿

Bundesamt für Justiz BJ

Offlce fédér¿l de la justice OfJ
Uffício federale di giustizia UFG

Federal Office of Justire FOJ

IA t?

Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister
Ersuchende Behörde: Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus
Benutze¡: 83017380 Aktenzeichen: 5A.2017 .270
Pers Nr.: 15485954 | Pto: 1 194855

Name(n):

Geburtsname:

Vorname(n);

Geburtsdatum

Geburtsort:

Heimatort:

Heimatstaat:

Name Vater:

Name Mutter:
''itand:

Wohnorti

Adresse:

r-

11.03.1eÊ
ZürichZH
Zúrich ZH / Finsterhennen BE
Schweiz(I
t-
ledig

Personallen

Geschlecht:

Name Ehegatte:

m

do:

Name(n): Frangella

Datum: 1 1.06,2017

Tatart 1:

Falschpersonalien

Vorname(n): EnriCO

Strafuntersuchungen

Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus
Gewerbsmässiges Verbrechen gegen das BetâubungsmittelgeseÞ

Geburtsdatum: 1Z.12.1987

Urtelle

11 20,09.2012 Staatsanwaltschaft Lenzburg . Aarau

Grobe Verletzung der Verkehrsregeln
aSVG 90/2
13.05.2012

Geldstrafe 35 Tagessätze zu '120 GLIF

28.01.201 4 Staatsanwaltschaft Baden

FÛhren elnes Motorfahzeugs trotz Verweigerung, Entzug oder Aberkennung des Ausweises
svc 95/1/B

27:tz2013 - 02.01 .2014
Fahren ohne Fahrzeugausweis oder Kontrollschilder i.S. des StrassenverkehrsgeseÞes

SVG 96/1/a
27.12.2013 - 02.01 .2014

2l

Aktenz:
Tel-Nr:

Aktenz:
Strafmandat

Eröffnet:

Rechtskraft:

Aktenz:
Strafmandat

Eröffnel:

Rechtskraft:

sA,201 7.00270/oO
055 / 646 69 20

sT.2012.3977

28.09.2012

20.09.2012

sT.2014.5

30.01.2014

28.01.2014

113 02.08.2021/ 07:30:06

Unterschrift

Kur¿zeichen DO



''It Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédåralion suisse
Confederazione Svizzefâ
Confeder¿ziun svizra

Bundecamt f{lr Justiz 8J

office fédéral de lå juttice oF,
Ufflcio federale dl giustizia UFG

Federal Oflice of Justice fOJ

Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister
Ersuchende Behörde: Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus
Benutzer: 830173S0 Aktenzeichen: sA.2017 .270

/ PID: I 194855Pers Nr.; 1

6)

Filhren elnes Motorfahzeugs troÞ Verweigerung, Entzug oder Aberkennung des Ausweises

svc 95/1/8
28.03.2017

Gemelnnützlge Arbelt 480 Stunden

06.06.201 I Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis

Vergehen gegen das Betäubungsmittef geselz

Betmc 10/1/b
23.11.2018

Geldstrafe 10 Tagelsätze zu 70 CHF

Aktenz:
Strafmandat

Eröffnet:

Rechtskraft:

A-1/201 s/1 438

14.06.2019

06.06.2019

3/3 02.08.2021/ 07:30:0ô



t 5chweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Conf ederazione 5vizzera
Confederaziun svizra

Bundèsamt für Justiz BJ

Office fédéral de la Justice OFJ

Uffício federale di giurtizia UFG

Federal Office of Justice FOJ

aen q

Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister
Ersuchende Behörde: Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus
Benulzer: 83017380
Pers Nr,: 233803423 / PID: 2379846

Aktenzeichen: S4,2020.561

Personalien

Name(n)i

Geburtsname;

Vorname(n):

Geburtsdatum:

Geburtsorl:

Heimatort:

Helmatstaat:

Name Vater:

Name Mutter:

stand:

Wohnorti

Adresse:

Datum:06.09.2019
Tatart 1:

M-
M-
Pr-
24.06,1el)
Schlieren ZH
Dottikon AG
Schweiz

tedig

-

Geschlecht:

Name Ehegatte:

Strafuntersuchungen

m

c/o:

Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus
Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz

Aktenz:
Tel-Nr:

sA.2020.5ô1/OO
055 / 646 69 20

Unterschrift

Kur¿zeichen: DO

f!): 68E6740 1t1 02.08.2021l 07:40:15



q.)c/
kanton Slarus ffi

Vorläufig festgenommene person

Name l-

Pol M. Schnyder

Polizeistützpunkt Schwanden

11.06.2017

11.03.19O
Zûrich

Detailhandelsfachmann

-

X t¡ein [ ¡a
fl ewruzn Xl rsA

IF
Adj mbA R, Riederer
Gfr M. Sigrist
Pol M. Schnyder

Sonntag, 11.06.2017, ca. 12:0S Uhr

Kantonepolizei

Sachbearb€iter/in

Dienststelle

Datum

Geburisdatum

Heimatorv-staat

Beruf

Adresse

Aufenthaltsstatus

geseÞ|. Vertreter

Beistand

Personalien überpr.

Kontaktdaten

Bei der Anhaltung
anwesende Personen

Zeitpunkt der
Festnahme

Grund der Anhaltung

Rapport und Eröffnung über die
vorläufige Festnahme / lngewahrsamnahme
Art.217 / 219 StPO

G-Nr.

ABI-Fall Nr,

Vomame

Geburlsort

Name Vater

Name Mutter

PL.ztOtl

Zivilstand

Munerspr.

Name

n zEMts

ñm nw

Zürich

ledig

Deutsch

f] t¡e¡n

Ort der Festnahme 8762 Schwanden, Hauptstrasse, Höhe Fridolin-Druck

Die festgenommene Person wurde bei der Begehung eines Verbrechens oder
vergehens auf frischer Tat ertappt, unmittelbar nach der Begehung einer solchen
Tat angetroffen, steht in dringendem Tatverdacht zu einer solchen Tat oder sie ist
zur Verhaftung ausgeschrieben.
(Aí.217 Abs. 1 lit. a und b SIPO / Art. 217 Abs. 2 StpO)

Kopie r.Kt. an

Staatsanwaltschaft
Jugendanwaltschaft
Abteilung Migration
ADMAS
KESB

Soziale Dienste
Kantonspolizei

u
o
tl
tr
n
ü
IJ

n

Verfüguns 
"1./



Sachverhalt

Erledigungsvsnnerk

Haftort

Der Beschuldigte wird verdächtigt, in Rüti GL, Firma Bofil, eine Hanfanlage zu
betreiben sowle mit Marihuana zu handeln. Er wurde am Sonntag, 11 .06.2012, câ.
12:00 Uhr, auf der Hauptstrasse ín 8762 Schwanden, Höhe Fridolín-Druck, mittels
Leuchtmatrix "Stopp Polizei" angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Er lenkte
sein Fahrzeug FL-hne einen gültigen Filhrerausweis.

7P'43

8762 Schwanden, Polizeistützpunkt

Vo¡aussichtliche
Zuf[ihrung an

Vorausslchtliche
Zuñ¡hrungszeit

Ablauf der lntervention ohne Probleme

Kollusionsgefahr mit

Lelbesvisital¡on

Wamhlnwais

Ergåmungen /
Bemerkungen

Schwanden, 11 .06.2017

Beilagen

a Nein Ja FunktonårMs. masc/dhe

Kantonspollzei Glarus

Po,l M. -Schnyder
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kantonelarus 

ffi
Kantonspollzel

Sechboarào¡ter/in

Dionslstslle

Datum

Betroffene Person
Name

Geburtsdalum

HeimatorU-staat

Beruf

Adressê

Aufenthaltssletus

geselzl. V6rlreler

Bevormundet

Personalien t¡befpr.

AdjmbA Riederer

Polizeistü Epunkt Schwanden

11.06.2017

Effektenverze¡chn¡s

r-
11.03.1el
Zürích

Detailhandelsfachmann

-

G-Nr.

ABI-Fall Nr

Vorname

Geburtsort

Name Veter

Name Mutter

PlllOrt
Zivilstand

Telêfon

Name

I zEMts

Elm nw

ledig

t-
fi Nein

fJewruzR
fl¡a
X rsn

Zürich

IIt-r-

n ruein

X tle¡n

Veränderungen
(mil Datum und Unterschr¡ñ)

Kople z.Kt an:

Staatsanwaltschafl
Jugendanwaltschaft
Abteilung Migration
ADMAS
KESB

Sozlale Dienste
Kantonspolizei _

i

-*M,'.l7fieþU

j

Sprache CH-Deutsch

Verständigung überseÞung erforderlich: ! ¡a

Be.iderSicherstellung Sigrist M. / Sch
anwesende

nyder M

Funkt¡onäre Pêrsonen

Barschaft
cHF 370.00 1x 20Aer I 1 x 100er/ 3 x 20erl 1 x 10er Note

Ausweise

Wertsachen
Armbanduhr, Marke Rolex, Silberfarben

Mobiltelefon, iPhone 7, Tel - Nr. 079696 96 11 (sichergestellt)

t.

2

3

D

tr
E

E
u
B
B
tr

Verf0gung en



Weitere Gggenständs
Fahzeugschlüssel inkl. Anhåqe.r D. z

Verånderung en
(mll Dqlgm,und

u Mercedes AMG, FL ./f. 06 "r{
Uit .(Dl

i

:4
ì

ì

I
l
I

I

.^(/;'u1l lag cl

Dieses Effektenvezeichnis ist integrierender Bestandteil des Rapportes über die vorläufige Festnahme
/ lngewahrsamnahme gegen llDD-). Die unterzeichnenden Personen bestätigen mit ihrer
Unterschrift, die Vollståndigkeit und Richtigkeit dieses Ver¿eichnisses.

Orl, Datum, ZeÍt:

4r-¿ü- 41, /3 ûj
Schwanden, h

Ort, Datum, Zeit;

/f Ctr. (/, 7-7 c:;
Schwanden, h

Die unterzeichnende Amtsstelle
mäss Libernommen zu haben.

Belroffene Person

Unlerschrifi : Anwesende

die nachfolgend aufgeführten Gegenstände ordnungsge-
alle im Vezeichnis aufgeführten Gegenstånde.

beståtigt,
n

Übergebene Nr

Die betroffene Person bestätigt, die
erhalten zu haben.

Zur0ckgegebene Nr.:

Ort, Datum, Zeit:

nachfolgend aufgeführten Gegenstände ordnungsgemåss zurück

Çatte im Vezeichnis aufgeführten Gegenstände.

*þff ûl*u:, tt,w,*f ü.Q

¡l Er

Zu9âlzblätler f,ru"in flJa, Anzaht

-2-
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kantonSlarus 

ffi
Kantonspollzei

Sachbearbêítor/¡n

Dlenslstelle

Daturn

Beschuldigte/r
Name

Geburtsdslum

HBlmatort/-staat

Ad¡ssse

Gfr Sigrist M.

Pol izeístützpunkt Schwanden

12.46.2017

(I
11,03.1el
Zurich

-

Zürich

Staatsanwaltschaft
Jugendanwaltschaft
Abteilung Migration
ADMAS
KESS
Soziale D¡enste

Kantonspolize¡ _

Antrag an d¡e Staatsanwaltschaft auf die
Beantragung von Untersuch u ngshaft
{Arl.224Abs.2 stPO}

Sehr geehrte Darnen und Herrsn

Die Kantonspolizei Glarus beantragt Untersuchungshaft in der Strafsache
gegen

Xl m Ew

G-Nr.

ABt-Fall Nr.

Vomâms

Geburtsort

Beruf

PlZl Ott
l-¡a-

Vert€ldlgung

Sprðchs schweizerdeutsch

Verständlgung Übersetzung erforderlich: ü ¡a EI ¡tein

Festnahm60rt 8762 Schwanden/Gl, Hauptstrasse, Höhe Fridolin-Druck

Faslnahmozeit Sonntag, 11.06.2017, ca,12:05 Uhr

Haftort Gefängnis Glarus I Zelle 2

Strafratbestand -Anbau von Betäubungsmittel
-Verdacht auf Handel mit Betäubungsmittel

Haftgrund Kollusionsgofahr (Art, 221 Abs.1 lit. b SIPO)

Vorti¡9ung Kople r.Kl. an;

Irrrein x.lu,e L-r¡y,* Ðr.Ll

o
E
tr
tr
t
o
o
o



Begrtjndung Sachverhalt

lm Herbst 2016 und im Frühjahr 2017 gingen bei der Kantonspolizei Glarus a¿vei
unabhängige Hinweise ein, wonach irn stillgelegten Fabrlkgebäude der BofìlAG, ln
8782 Rüti, Tschachen 2, im Erdgeschoss möglicherweise Marihuana erzeugt wlrd.
Diesbezüglich seien grüne Pflanzen gesehen worden. Gestülzt auf diese
Meldungen hin, wurden erste Ermittlungen aufgenommen. Diese ergaben, dass ein
schwarzer, sportlicher Kombi mit schwyzer Kontrollschilder hin und wieder an der
genannten Ortlichkeit verkehrt. Éín genaues Kontrollschild lag damals nicht vo¡.

Verkehrskontrolle Samst ag, 25,Q3,2017

Anlässlich der Verkehrskontrolls vom Samstag, 25.03.2017, konnte ein schwarzer,
sportlicher Kombi, in 8754 NetstallGL, an der Hauptstrasse, Höhe Gemeindehaus,
angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Lenker, konnte
elnwanoIre|a'.-roentrilzlenW€roen.Ûaoresernlcnt|m
Besitze eines gilltigen Tührerausweises der Kategorie B war, wurde dieser
entsprechend iur Anzeige gebracht. Als Beifahrer konnte lIlD-
identifiziert werden, welcher ebenfalls eine Ausweissperre für såmtliche Kategorien
besltzt.
Da zu diesem Zeitpunkt die Vorermittlungen noch nicht so weit fortgeschritten
waren, wurde nur darauf geachtet, was sich für Personen sich im Fahrzeug
befanden. Nach Betäubungsmittel wurde damals noch nicht ausgiebig gesucht.

Vorermittlungen

Fahrzeuge und Vereine:

-;sfcerveie|nsorasio9nfoeSVerelns,AuIoc|uolIau'

welche das Fahrzeug mit den Kontrollschildern SZlJ eingelöst ist (schwarzer,
sporllicher Kombi),

óâ

Die Abklärungen ergaben, dass l-
mindestens ã,vei Firmen (Fahrzeugbesitzer)

Dl! als Vereinspräsident von
auftritt:

Drive4Fun & Networking Club

-

9495 Triesen (FL)

Zudem gilt es zu enrvähnen, dass auf denselben Verein, 'Drive4Fun & Networking
Club', total drei Fahrzeuge eingelöst sind. Unter anderem zwei grossmotorige und
teure Fahrzeuge. Auch das besagte Kontrollschild, FL (l ist auf denselben
Verein eingelöst, Zo33

Vorakten;
Gemäss dem Personeninformationssystem der Kantonspolizel Zürlch, ist
clD G- unter anderem wie folgt als beschuldigte, tatverdächtigte
oder angeschuldigte Person verzeichnet:
-Betrug
-lrreführung der Rechtspflege
-mehrere Einbruchdiebstähle
-Widerhandlungen gegen das SVG

GemässDt-
angeschuldigte Person verzeichnet:
-Widerhandlungen gegen das SVG
-BM-Handel (Kokain)

dem Personeninformationssystem der Kantonspolizei Zürich, ist
unteÍ anderem wie folgt als beschuldigte, tatverdächtigte

t(l
oder

-2
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Firma BofilAG:
lm Herbst 2016 wurde zudem das Gobäude, sowie die Umgebung rekognosziert.
Bei der Umrundung des Gebäudes musste mit Hilfe einer Wärmebildkámera
festgestellt werden, dass sich in den gemieteten Räumlichkeiten eine unbekannte,
starke Wärmequelle bef¡ndet.

Zudem konnte auf der Rückseite des Gebäudes eine getarnte Abluftanlage aus
denselben Räumlichkeiten festgestellt werden. Dieso wälzte eine enorms Menge
Luft durch unbestimmte Räume des besagten Êrdgeschosses. Auf Grund der
guten Tarnung wurde mussts damals von illegalen Machenschaften ausgegangen
werden.

Da dle Firma Bofil AG über ein immer noch intaktes Wasserkraftwerk verfügt und
die Verwaltung desselben Kraftwerkes in Zürich (ohne vertrauenswürdige
Ansprechpersonen) befindet, musste vorerst auf das Einholen der
Stromrechnungen verzichtet werden. Dieser Umstand wurde durch die
Kantonspolizei Glarus als sehr spitzfindig und berechnend eingestuft. Auch
bestand die Annahme, dass die Räumlichkeiten ebenfalls durch einen Verein
gemietet wurden. Vereine sind in der Schweiz nicht verpflichtet, ihre internen
Strukturen in einem Register zu deklarieren.

Da nicht bekannt war, ob der Eigentümer oder angestellte der Vensaltung, mit den
möglichen Machenschaften vertraut waren, wurdon diese nicht konsultiert,

Auf Grund von genannten Ermittlungen wurde entschieden, dass ein erhöhteq i,,,:,--
Augenmerk den beiden genannten Kontrollschilder, SZII und FLe - "-?5
gewidmet wird, Diese sind bei Sichtung im Strassenverkehr einer gründlichen
Durchsuchung (Fahrzeug und Personen) zu unterziehen.

Anlässlich einer Patrouilfenfahrt durch die Funktionäre Schnyder/Sigrist von
Sonntag, 11.A6.2017, wurde der Personenwagen mit den Kontrollschildern FL
tl auf der Hauptstrasse in 8752 Näfels/GL, gekreuzt. Auf Grund dessen wurde
eine Nachfahrt durch dein anderes Fahrzeug veranlasst, um zu sehen, wohin das
genannte Fahrzeug fährt. Als der besagte Personenwagen in 8782 Rüti/GL, in
Richtung Dorf abzweigte, wurde die Nachfahrt se¡tens Kantonspolizei Glarus
abgebrochen. Da der Verdacht bestand, dass der genannte Lenker
Betäubungsmittel aus dem Fabríkgebäude holte, wurde dieser um ca. 12:00 Uhr,
einer Verkehrskontrolle in 8762 Schwanden/GL, Hauptstrasse, Höhe Fridolin Druck
unterzogen. Als Lenker konnte zweifelsfrei llD D- identifiziert werden,
welcher nicht über einen gültigen Führerausweis der Kategorie B verfügte. Somit
machte sich dieser dem Vergehenstatbestand des Fahrens trotz Entzug strafbar.
Bei der anschliessenden Fahrzeugdurchsuchung konnte kein Betäubungsmittel
festgestellt werden,

Da sich die Hinweise bezüglich dem Anbau und Handel von Marihuana beim
genannten Lenker, vor allem durch den zweiten Hinweis vom Frühjahr 2017, über
den Anbau von Marihuana verhårtet haben, wurde diese Gelegenheit genutzt, um
via Oblt R. Gubser (Pikeltoffiz6r), bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus,
einen mündlichen Hausdurchsuchungsbefehl ftir die Firma Bofil AG, zt)
beantragen. Da nach der Vorhaltmachung auch der Beschuldigten in die envähnte
Hausdurchsuchung bei der Firma EofilAG einwilligte, wurde diese vollzogen,

Hausdurchsuchung Flrma Bofil AG:

Auf Grund dessen dass vor Ort eine grosse und fast nicht alleine zu betreibende
lndooranlage vorgefunden wurde, musste davon ausgegangen werden, dass
Mittåter (ev. CJ GlE im Spiel sein könnten und somit mit diesem
Kollisionsgefahr bestehen könnte.
Auch sind für die Ermittlungen noch weilere Hausdurchsuchungen nolwendig, um
das gesamte Ausmass zu entschleiern.
Suspekterschienauch,dassderBeschuldigte,(Eunmittelbarvorder

lgr/',' /an lrt^ - 3 -



Beilagê

genannten Verkehrskontrolle sein Mobiltelefon auf die Werkseinstellungen
zurücksetzte, um Spuren zu ven¡vischen.

Enryähnenswert bleibt auch, dass ll O¡ über keine Arbeitsanstellungen
verfügt, und dennoch einen stolzen Fahrzeugpark, sowie offensichllich die
Unterhaltskosten für die lndooranlage unterhalten kann. Dies und weitere Faktoren
könnten einen Hinweis auf einen gewerbsmässigen Handel zurückschllessen.

Auch blieb der Beschuldigte bei den Angaben seines Wohnortes und seines
Lebensmittelpunktes offensichtlich nicht bei der Wahrheit.

Auch musste gêstützt auf die vom Beschuldigten bowilligte Mobíltelefonauswertung
eine weítere lndooranlage in Geroldswil/ZH festgestellt werden, wobei 2kg
abgepacktes Marihuana und ca. 474 P'flanzen, wobei die Hälfte erntereif war,
sichergætellt werden konnte.

Auch ist nach wie vor noch nlcht bekannt, wie der enorme Stromverbrauch, sowie
die Lagerhallen finanziert wurden. Dies könnte allenfalls auf ein Fínanzpolster von
früheren Ernten und Schwanzgeld hinweisen.

Die Kantonspofizei Glarus geht davon aus, dass der enorme lnstaltations- und
Betreuungsaufwand der beiden lndooranlagan nicht durch elne Person bewåltigt
werden kann. Dies würde wieder auf die eventuolle Mittäter zurückschliessen,
wobei Kollusionsgefahr besteht.

Auf Grund dieser Kollisionsgefahr mit allfälligen Mittätern (mutmasslich C(I¡

" Çm?)*""ü'*"if,lf,lilrl;iiiï,. i¡SÈTiXhungen' 
ersuchen wir die

Kantonspolizei rus

t[
Gfr Sig

-4-



kanton Slarus ffi
Telefon 055 64ô 69 20
Fax 055 646 69 19
E-Mail: staatsanwaltschaft@gl.ch
www.gl.ch

Persönlich überbracht
Zwangsmassnahmengericht
des Kantons Glarus
Gerichtshaus
8750 Glarus

Glarus, 13. Juni 2017

q.,l.(f5

Slcherheit und Justiz
Slaals. und Jugendanwaltschaft
Postgasse 29
8750 Glarus

s4.2017.00270

Sprache

Verständigung

Festnahme am

Haftort

Straftatbestand

Hafþrund
gemäss
Art.221 SIPO

Verhandlung

Antrag auf Anordnung von Untersuchungshaft

Sehr geehrter Herr Präsident,
Sehr geehrte Damen und Herren Kantonsrichler

Die Staatsanwaltschaft beantragt lhnen, über

Beschuldigte Per- l-
son

Verteidigung

geb. 11.03,1

0,^L ¡ 4r.^

deutsch

Übersetzung nicht erforderlich

1 1 . Juni 2017 , '12,05 Uhr

Hauptstrasse, 8762 Schwanden, Höhe Fridolin-Druck

Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz

Kollusions-/Verdunkelungsgefahr (Arl, 221 Abs.'t Bst. b SIPO)

Beschuldigte Person verzichtet ausdrücklich auf eine Verhandlung (Art
225 Abs. 5 SIPO)

Untersuchungshaft bis 11. Juli 2017 anzuordnen.



1.1

1^ ^. ,
/-þ 2 ,2

sA.2017.00270 2t4

1. Tatverdacht

Anlässlich einer Verkehrskontrolle vom 11. Juni 2017, um ca. 12.00 Uhr, in 8762
Schwanden, Höhe FridolindrucÇwurde der Beschuldigte, welcher mit einem Mercedes
Benz mit dem Kontrollschild FL'- (lautend auf ,,Drive4Fun & Networking Club", der
Zeichnungsberechtigter der Beschuldigte ist) in Richtung Hinterland unterwegs war,
angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Der Beschuldigte konnte den Beamten
keinen geltenden Führerausweis von¡ueisen. Zudem haben Vorabklärungen konkrete
Verdachtsmomente ergeben, dass in Rüti, in der ehemaligen Bofil AG, eine Han-
findooranlage betrieben wird, und diese mit dem soeben kontrollieúen Fahrzeuglenker
in Zusammenhang stehen könnte, Zumindest wurden seine Fahrzeuge der Marken
Mercedes Benz AMG und der Audi A1 dort wiederholt festgestellt. Auf diese Beobach-
tungen und den damit verbundenen Verdacht des Handels mit wílligte der Beschuldig-
te in eine Hausdurchsuchung im des von ihm gemieteten Untergeschosses der ehema-
ligen Bofil AG, Tschächli 2, 8782 Rriti, ein. Hierbei wurde eine grössere lndooranlage
entdeckt, unter anderem befanden sich in den Räumlichkeiten ca. 23 kg getrocknetes
Marihuana (verkaufsbereit, abgepackt je 250 g), ca. 1000 Setzlinge, 920 Töpfe, 5 kom-
plette Filteranlagen, 63 Beleuchtungskörper sowie eine Bewåsserungsanlage.

Aufgrund der Auswertung des Mobiltelefons mit der Nummer (- auf wel-
chem der Beschuldigte offenbar kurz vor der durchgeführten Verkehrskontrolle sämtli-
che Daten (SMS, Whatsapp, Anrufe) bis um 11.30 Uhr des 11. Juni 2017 gelöscht hat-
te, wurde eine Bildaufnahme einer Stromrechnung im Betrag von mehr als
cHF 5',000.00 die Zeit vom'1. Januar bis 31. März 2017 entdeckt, und zwar für

ì-, hrlr,.,^,or1 Räumlichkeiten

- 

28 in 8945 Gerotdswil, offenbar gemietet ei-
ner Gesellschaft namens ,,at you AG". Diese Rechnung wies somit auf weitere ,,strom-
fressende" Aktivitäten des Beschuldigten hin, dies mit dem Hintergrund, dass die
,,at4you AG" Domizilgeber des Vereins ,,Drive4Fun & Networking Club" ist. Die Haus-
durchsuchung in Geroldswil förderte weitere Sicherstellungen zu Tage, so ca. 2 kg ab-
gepacktes Marihuana sowie 474 erntereife Hanfpflanzen.

1.2. Aufgrund der vorgenannten Funde sowie der Aussagen des Beschuldigten, welcher
zugibt, dass die beiden lndooranlagen von ihm installiert worden seien und er damit
beabsichtigt habe, die getrockneten Blüten zu verkaufen, ohne bisher einen Abnehmer
gefunden zu haben, muss davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte nicht
nur Betäubungsmittel angebaut und geerntet hat, sondern sich erheblich im Betäu-
bungsmittelhandel betätigt hat bzw. betätigen wollte (vgl. nachstehend).

2. Haftgründe

2.1. Verdunkelunqsqefahr

Der Haftgrund Kollusionsgefahr (Verdunkelungsgefahr) liegt vor, wenn ernsthaft zu befürch-
ten ist, dass der Beschuldigte Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um so die
Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen (Afr.. 221Abs. 1 lit. b StPO). Verdunkelung kann nach
der bundesgerichtlichen Praxis insbesondere in der Weise erfolgen, dass sich der Beschul-
digte mit Zeugen, Auskunftspersonen, Sachverständigen oder Mitbeschuldigten ins Einver-
nehmen setzt oder sie zu wahrheitswidrigen Aussagen veranlasst, oder dass er Spuren und
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Beweismittel beseitígt. Untersuchungshaft wegen Kollusionsgefahr soll verhindern, dass der
Beschuldigte die wahrheitsgetreue Abklärung des Sachverhaltes vereitelt eder gefährdet.

DerBeschuldigtegibtalsWohnadressean.Andiesem
Ort besteþ! heute lediglich noch ein auf seinen Namen lautenden Briefkasten. Bei seiner
Freundin,'-D in unterengstringen hält sich der Beschuldigte nur tagewçiss sgf.
Sein effektiver Aufenthaltsort bzw. sein Lebensmittelpunkt sind unklar. Der Beschuldigte
weist keine feste Arbeitsstelle auf, wobeí sein steuerliches Einkommen und Vermögen null
Franken betragen und Verlustscheine von mehr als CHF 40'000.00 vorhanden sind. Den-
noch ist es dem Beschuldigten offenbar möglich, den Mietbetrag für die Räumlichkeiten in

Rüti im Betrag von monatlich CHF 1'800.00 und die Miete in Geroldswil im Betrag von
CHF 3'550.00 zu bezahlen und zudem zwei durchaus professionelle Hanfindooranlagen ein-
zurichten. Bei der Festnahme hatte der Beschuldigte çLn Mobiltelefon bei sich, zudem fuhr er
einen Mercedes Benz mit dem Kontrollschild FLlt, welches auf den Verein Drive4Fun &
Networking Club, mit Sitz bei der at4you AG in TriesEn/FL, zugelassen ist. Dieser Verein
besitzt des Weiteren einen AudiAl (Wechselnummer FLD sowie eine Chevrolet Corvet-
te mit dem Kontrollschild FL(I. Auch ist der Beschuldigte als Geschäftsführer mit Ëinzel-
unterschrift für die Do2BE GmbH, mit Sitz in Zürich, tätíg und ist Vorstandsmitglied des Ver-
eins Do2Be, Es stellt sich die Frage, wie der Beschuldigte sich nicht nur die Gründung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung und einer Aktiengesellschaft, sondern auch die ent-
sprechende Ausstattung mitsamt Fahrzeugpark leisten kann. Aufgrund dieses Umstandes
gilt es, die längst nicht nur vage Möglichkeit der Gewerbsmässigkeit im Sinne von Art. 19
Abs. 2 BetmG abzuklären. ln diesem Sinne ist sicherzustellen, dass die Abklärungen der
Kantonspolizei ohne Vereitelungshandlungen von Seiten des Beschuldigten erfolgen kön-
nen, denn einerseits ist nicht davon auszugehen, dass der Beschuldigte die beiden entdeck-
ten und durchaus professionell erstellten lndooranlagen alleine aufgestellt und betrieben hat.
Andererseits ist aufgrund des vorgenannten finanziellen Hintergrundes des Beschuldigten
nicht davon auszugehen, dass er bis zum heutigen Zeitpunkt kein eigenes angebautes Mari-
huana verkauft hat; der Beschuldigte schweigt in dieser Frage. Somit ist der Spur der beste-
henden Gesellschaften bzw. Vereine, aber auch der Spur des Geldflusses zu folgen, ohne
dass diese Abklärungen durch den Beschuldigten, was nur möglich ist bei Anordnung von
Untersuchungshaft, behindert werden können.

2.2, Wiederholuno

Es besteht die Gefahr, dass der Beschuldigte, sollte er auf freiem Fuss verbleiben, noch wei-
tere lndooranlagen betreibt, welche seinen Lebensstil finanzieren können. Überdies weist
der Beschuldigte gemäss Strafregister unzählige Vorstrafen, immer auch wegen Fahrens
ohne Ausweis, aus, welche belegen, dass der Beschuldigte - wie auch am 11. Juni 2A17
festgestellt - keinen gültigen Führerausweis aufweist, so dass damit zu rechnen ist, dass er
weitere Fahrten ohne Ausweis unternehmen wird.

3. Verhältnismässigkeit

BeiAnordnung der Untersuchungshaft wird es der Kantonspolizei möglich gemacht, ihre um-
fangreichen Ermittlungen durchzuführen. Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht voraussehbar ist,
wie lange die Ermittlungen dauern werden und auf welche weiteren Personen die Ermittlun-
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gen auszudehnen sein wird, wird der Haftantrag vorerst auf eine Haftdauer von einern Monat
gestellt. Es ist derzeit unklâr, ob der Vorwurf sich lediglich auf Art. 19 Abs. 1 BêtrnG be-
schränkt oder ob sich der Verdacht der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz bestätigt, Die Anordnung der Untersuchungshaft ist gestützt auf die ge-
machten Ausführungen verhältnismässig, zumal es keine sinnvollen Ersatzmassnahmen
gibt.

Leitende
0",iq Ç/,"1

nwältin

Beilagen:
- Hafleröffnung vom 13, Juni 2017
- polizeiliche Einvernahmen vom 11. Juni 2017
- Festnahmerapport vom 11. Juni2017
- Hausdurchsuchungsbefehle vom 12. Juni 2017
- Effektenverzeichnis vom 11. Juni 2017
- Durchsuchungsprotokoll vom 11. Juni 2017
- Durchsuchungsprotokoll vom 12. Juni 2017
- Fahrzeuge gemäss MOFIS
- diverse Gesellschaften und Vereine
- Fotos Hanfindooranlage/Mercedes Benz
- Steuerunterlagen/Betreibungsauszug
- Strafregisterauszug
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Beilagen:
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: l:i':åjffJi!fl3lrliË,Jfu TJ-'111",, zott þd 2 t tl t I - 2 t u t2)
- Effektenver¿elchnlã vom 11. Juni 2017
- DurchsuchungsÊrotokoll vom 1'1. Juni 2017
- Durchsuchungsprotokoll vom 12. Juni2017
- Fahzeuge gemäss MOFIS
- diverse Gesellschaften und Vereine
- Fotos Hanfindooranlage/Mercedes Benz
- steuerunterl¿genrger,eí;;;rff;öi¡ 
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- Slrafregisterauszug

e:

tLa

-91 b)),0æ7o



Telefon 055 646 69 20
Fax 055 646 ô9 l9
E-Maíl: staatsanwaltschaft@gl.ch
Irrrivw.gl.ch

2tÅ

tl. l.)).Q

kan ton glarus
Tå

Slcherheit und Justiz
Staats- und Ju gendanwaltschaft
Postgasse 29
8750 Glarus

Ja

s4.2017.00270 Glarus, 13. Juni2017

Hafteröffnu ng : Ei nvernahme
Dienstag 13. Juni 2A17, um 10.50 Uhr

Es erscheint aus dem Polizeiverhaft zugefuhrt und erklärt auf Befragung als beschuldigte
Person

geb. 11.03.190, von Zürich

verteidigt durch:

lA !^^Ll kffr¡

ín Gegenwart von
lic. iur, DIISI Leitende Staatsanwältin
Verfah rensleitung und Protokol lführung

RECHTSBELE}IRUNG

Sie werden heute als baschuldigte Person einvernommen (Art. 157 iÍ. SIPO).
Sind Sie in der Lage, der Befragung zu folgen?

Es ist gegen Sle ein Vorverfahren wegen Widerhandlung gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz eingeleitet worden (Art. 299 ff. StPO).Sie haben das Recht,
Aussagen und Mitwirkung zu verweigern (Art. 158 Abs. I Bst. b StPO). lhre

ñ



Ja

Ja

Aussagen können als Beweismittel verwendet werden. Haben Sie 9"" u"r-
standen?

Wenn Sie mit lhren Aussagen einen Nichtschuldigen wider besseres Wissen
einer Straftat beschuldigen, machen Sie sich der falschen Anschuldigung ge.
mäss Art. 303 StGB strafbar und können mit Freiheitsstrafe bis zu 2O Jahren
oder Geldstrafe bestraft werden.

Wenn Sie mit lhren Aussagen wider besseres Wissen anzeigen, es sei eine
strafbare Handlung begangen worden, machen Sie sich der lrreführung der
Rechtspflege gemäss Art. 304 StGB strafbar und können mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden.

Wenn Sie mit lhren Aussagen jemanden anderen der Strafuerfolgung entzie-
hen, machen Sie sich der Begünstigung gemäss Art. 305 StGB strafbar und
können mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden.

Haben Sie das verstanden?

^k*Sie werden in diesem Verfahren privat verteidigt von Rechtsanwalt I

-,welcherSiebereitsbeidenerstenpolizeilichenEinvernahmen

begleitet hat. lst das korrekt?

DRINGENDER Teweno¡cnr

Sie stehen in dringendem Verdacht, Widerhandlungen gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz begangen zu haben.

Anlässlich einer Verkehrskontrolle vom 11. Juni 2017, um ca. 12,00 Uhr, in
8762 Schwanden, Höhe Fridolindruck, wurden Sie, einen Mercedes Benz mit
dem Kontrollschild ff(ltahrend, angehalten und einer Kontrolle unterzo.
gen, Sie konnten den Beamten keinen geltenden Führerausweis volweisen.
Zudem haben Vorabklärungen konkrete Verdachtsmomente ergeben, dass in
Rüti, in der ehemalígen Bofil AG, eine Hanfindooranlage betrleben wird, mit
welcher Sie im Zusammenhang stehen. Zumindest wurden seine Fahrzeuge
der Marken Mercedes Benz AMG und der Audi A1 dort wiederholt festgestellt.
Sie willigten in der Folge i4 eine Hausdurchsuchung im des von lhnen gemie.
teten Untergeschosses der ehemaligen Bofil AG, Tschächli 2, 8782 Rüti, ein.
Hierbei wurde eine grössere lndooranlage entdeckt, unter anderem befanden
sich in den Räumlichkeiten ca, 23 kg getrocknetes Marihuana (verkaufsbereit,
abgepackt je 250 g), ca. 1000 Setzlinge, 920 Töpfe, 5 komplette Filteranlagen,
63 Beleuchtungskörper sowie eine Bewässerungsanlage. .

Ja.

¡:.,,
-" )J

Aufgrund der Auswertung des Mobiltelefons mit der Nummer fF
wurde eine Bildaufnahme einer Stromrechnung im Betrag von mehr als

,\t
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t' F 5'000.00 für die Zeit vom 1. Januar bis 31
nrl,**1?1, Räumtichkeít.

. März 2017 entdeclrt, u¡6 ¿ç¿¡
28 in 8945 Geroldswil. Die da-/( r't

raufhin durchgeführte Hausdurchsuchung ín Geroldswil förderte weitere Si-
cherstetlungen zu Tage, so ca. 2 kg abgepacktes Marihuana sowie 474 ernte-
reife Hanfpflanzen.

Wie äussern Sie sich zum Tatverdacht?
Grundsätzlich ist der Vorwurf korrekt. lch war bei þeiden Hausdurchsuchungen dabeí und
habe die Räumlichkeiten gezeigt. Es hätte nichts gebracht, diese Räume aufzubrechen. lch
möchte aber bemerken, dass sich die Hanfpflanzen in Geroldswil im Anfang- und Mittelstadi-
um des Wachstums befunden haben.

Können Sie sofort verfügbare Beweismittel nennen, die den Tatverdacht wi-
derlegen oder entkräften?

Einzig wäre es so, wenn das Marihuana legalwäre, was es aber nicht ist.

EINVERNAHME zUR SICxe

1. Offenbar sind Sie nicht im Besitze eines Führerausweises, sind aber immer
wieder mit einem Fahrzeug untennregs, wie dies aus dem Strafregister ersicht-
lich ist. Warum besitzen Sie keinen Führerausweis?

Er wurde mir im Jahre 2012 wegen überhöhter Geschwindigkeit entzogen worden. Seither
habe ich keinen Ausweis mehr.

2. Seit wann besteht die Hanfindooranlage in Rüti?
Seit ca. Oktober 2016.

3. Seit wann besteht die Hanfindooranlage in Geroldswil?
lch bin mir nicht mehr sicher, ob ab 2015 oder 2016.

4. Wann haben Sie die beiden Räumlichkeiten gemietet?
Rüti: April 2A16; Geroldswil: ca.201512016; da bin ích mir nicht sicher.

5. Haben Sie bereits ,,fertiges" Marihuana aus diesen Anlagen verkauft?
PN: Denkt lange nach. Dazu möchte ich im Moment nichts sagen.

6. Haben Sie die Anlagen alleine aufgebaut und betrieben?
Dazu möchte ich im Moment nichts sagen.

7. Mit welchem Geld haben Sie diese doch recht professionell aufgebauten
Hanfanlagen aufgebaut

Zum Teil habe ich dieses Geld geerbt, bzw. meine Mutter hat dies von ihrem Vater erhalten.
Dann kam hie und dort etwas dazu.

N
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8. Sie sind Geschäftsführer von Gesellschaften und Präsident von Verei¡s¡. \4r¡g

kommen diese Gesellschaften und Vereine zu Fahrzeugen von erheblichem
Wert (Mercedes, Audi A1, Chevrolet Corvette)?

Die Autos kamen über mich zu den Gesellschaften. Eer Audi A1 hat keinen W.9rt mehr, er

::' 
"' î:ï-ï "- ::::i"," ;:i::"î,ff ffik$;** 

*''K"
lch bin diese Fahrzeuge sicher auch gefahren, das ist schon so. Es ist ja eigentlich klar, dass
ich diese Fahrzeuge gefahren habe.

10. Diverse Gesellschaften und Vereine sind im Handelsregister eingetragen, was
zur Folge hat, dass gewisse Vorschriften einzuhalten sind. Wird ordnungsge.
mäss Buch gefühÉ?

Von den Vereinen ja. Von der GmbH nein. lch habe einzig eine Steuererklärung eingereicht.

Der Wert des Fahr¿euges sollte mir für die GmbH nützen.

11. Wo befinden sich díe Buchhaltungen der Vereine?
ln Triesen 

-eim 

Buchhalter. Die Vereine hatten einzig den Zweck ftir das
Fahren der Fahrzeuge.

Aufgrund der Sachlage, wie sie sich heute darstellt, stellt sich die Frage der
Gewerbsmässigkeit, andernfalfs sích weder die Anlagen noch die Fahrzeuge,
so den Mercedes Benz, einen Audi A1 und eine Ghevrolet Corvette erklären
lassen. Was sagen Sie dazu?

Das überlasse ich r"in"iÀnwart. å{ hc]Þ- vl;-- fr¿f ,.,ch{ b.slc""l¿', - 'sN

12.

13. Wie viel Miete haben Sie in Rüti und in Geroldswilbezahlt?
ln Rüti habe ich CHF 1800.00 bezahlt und in Geroldswil CHF 3'550.00;je pro Monat.

Haben Sie noch etwas beizufügen oder zu berichtigen?
Nein.

Gehen Sie derzeit einer Arbeit nach?

2. Wovon leben Sie?
Von nichts.

3. An lhrer Wohnadresse in Glattbrugg leben Sie gemäss den erfolgten Abklä-
iungen bereits seit längere¡ Zeit nicht mehr. Wo leben und wohnen Sie?

lch lebe in Geroldswil, in den gemieteten Räumlichkeiten. Und ich habe ab und zu bei meiner
Freundin in Unterengstringen geschlafen. Deswegen hatten wir oft auch Streit.

ETNVERNAHME zuR PERSoN (Anr. l6l STPO)

1.

Neln.

\$N
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4. lch lege lhnen einen aktuellen Betreibungsauszug vor. Entspricht dieser den
Tatsachen?

Ja,

5.

Ja.

lch tege lhnen den Strafregisterauszug vor. Entspricht diesar den Tatsachen?

6. lch lege lhnen die Steuererklärungen 2O1512016 vor. Entspricht dieser den
Tatsachen?

lch glaube, die Rechnung fur das Jahr 2016 habe ich noch nicht erhalten. Aber ich denke,

das ist konekt so.

Hnrrenü¡roe

Verdunkelunqsoefahr{Aü. 221 Abs. 1 Bst. b SIPO}

Es muss befürchtet werden, dass Sie Personen beeinflussen oder auf Be-

weismittel einwirken, um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen. Auf-
grund der Grösse der Hanfindooranlagen in Rüti und Geroldswil ist nicht da-

von auszugehen, dass Sie diese Anlage alleine installiert und betrieben ha.
ben. Überdies sind Sie Geschäftsführer und Verelnspråsident von diversen
Gesellschaften und Vereinen, welche ein erhebliches Vermögen, bestehend
gemäss aktueller Kenntnis aus Fahrzeugen, aufwelsen, was zum heutigen
Zeitpunkt nlcht erklärt werden kann. Zudem lst es lhnen, trotz ArbEitslosigkeit
und Schulden möglich, Monatsmieten im Betrag von CHF 5'000.00 zu bezah-

len und auñrendige Hanfindooranlagen einzurichten. Sollten Sie auf freiem
Fuss sein, besteht die Gefahr, dass Sie mit allfätligen Mittätern Kontakt auf.
nehmen und die Strafuerfolgung durch weitere Massnahmen, auch in Bezug

auf Abnehmer von Marihuana, behindern könnten. Wie stellen Sie sich dazu?

Was soll ich sagen. lch nehme das zur Kenntnis.

Können Sie hier¿u sofort verfügbare Beweismittel nennen?
Nein,

Wiederholunqsoefahr (Art. 221 Abs" 1 Bst. c StPO)

Es besteht die Gefahr, dass Sie, sollten Sie auf freiem Fuss verbleiben, noch
weltere tndooranlagen betreibt, welche seinen Lebensstil finanzieren können.
überdies weisen Sie gemäss Strafregister unzählige Vorstrafen, immer auch
w€gen Fahrens ohne Auswels, aus, welche belegen, dass Sie - wie auch am

11. Juni 2017 festgestellt - keinen gültigen Führerausweis aufweisen, so dass
damit zu rEchnen ist, dass'Sie weitere Fahrten ohne Ausweis unternehmen
wlrd. Wie stellen Sie sich dazu?

lch nehme dies zur Kenntnis.

Nein.
Können Sie hierzu sofort verfügbara Beweismittel nennen?

'N
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VeRn¡¡¡OI-UNG VoR DEM ZWANGSMASSNAHMENGERICHT

Aufgrund der Sachlage werde ich beim Zwangsmassnahmengericht einen An.
trag auf Untersuchungshaft stellen. Möchten Sie sich dazu äussern?

lch nehme das zur Kenntnis.

Für das Verfahren vor Zwangsmassnahmenverfahren gibt es zwei Varianten:
Entweder Sie werden in einer mündlichen Verhandlung vom Zwangsmass-
nahmengericht persönlich angehört oder Sie verzichten auf diese Anhörung,
wobei lhr Verteidiger schriftlich Stellung nehmen kann (Art. 225 SIPO). Ver-
zichten Sie auf eine persönliche Anhörung durch das Zwangsmassnahmenge-
richt?

Asscxr-uss

Fühlen Sie sich gesund?
lch habe zu hohen Blutdruck, aber ich konnte mit dem Gefängnisar¿t schon reden. Zudem
hatte ich eine Operation und brauche Antibiotika. Auch das weiss der Arzt,

Müssen Angehörige über lhre Festnahme verständigt werden (Arl. 214 Abs. I
Bst. a und Abs.2 StPO)?

U¿ì,n

Wünschen Sie, dass lhr Arbeitgeber über lhre Festnahme informiert wird (Art.
214 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 SIPO)?

Das konnte mein Anwalt schon klären. Auch konnte ich mit meiner Freundin sprechen, wo-
rüber ich froh bin.

Frage an die Verteidigung: Haben Sie Ergänzungsfragen (Art.l47 StPO)?
Nein.

Protokoll notiz: Da s Protokol I w ird zur D urch sicltt vorgelegt.

Schluss der Einvernahme: 11.45 Uhr

Gelesen und bestätigt:

Unterschrift Verteíd ungi

\\

U

Unterschrift Protokollf ühru ngA/erfa
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Polizeiliche Einvernahme beschuldigte person
(Art. r57ff SIPO)

Es erscheint aus der vorfäufigen Festnahme

Kantonspolizei

Sachbearbeiter/in

Dienststelle

Datum

Name

Geburtsdatum

Heimatort/-staat

Beruf

Adresse

Aufenthaltsstatus

Kontektdaten

geseÞ|. Vertreter

Eeistândschaft

ín Gegenwart von

Gfr Sigrist M.

Pol izeistüÞpunkt Schwanden

So. 11 .06.2017

|lI)
11.03.1986

Zürich

Detailhandelsfach m ann

-

CH

0z9lI(Freundin)

X trtein [ ¡a

EI m Ew

Zürich

-

I
ledig

schweizerdeutsch

GNr.

ABI-Fall Nr.

Vomame

Geburtsort

Name Vater

Neme Mutter

Pt-ZlOrt

Zvilstand

MutterspL

Beistañd

i;|,fr à;;eid 
isuns von rrDrr

Beginn der Einvernahme um 17:17 Uhr.

Benötígen Sie für die Befragung eine übersetzung (Art. 1sB Abs. .r rit. d srpo) und
wenn ja, in welcher Sprache?

nein

Protokollnotiz

Rechtsbelehrung

Sie werden als beschuldigte Person einvernommen 6ft. 1s7 rrstpo).

Sind Sie in der Lage, der Einvernahme zu folgen?

Ja

Es I'sf gegen Sie ern vory-erfaÑ -*àgrn Wíderhandtung gegendas SVG / Fahren trotz EnÞ,ug,
eingeleitet worden Ørt. zss tr StpO).' .

a¡wesende Drittperson

ii/ '\

,-:tr'l\i... \ ,{ i

'-ìJt, I
. ril 
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i/
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Sie haben das Recht, Aussagen und Mitwirkung zu verweigern (Aft. rsl Abs. 1 rit. b stpo).

Haben Sie das verstanden?

ia

Sie können iederzeit eíne Verteidígung nach freier Waht und auf lhr eþenes Kostenrisiko bei¿i1þsn
oder eine amtliche Verteidigung beantragen 4ft. 1s8 Abs. t /t c Srpo,).

Wollen Sie dieses Recht in Anspruch nehmen?
Ja, mein Anwalt íst bereíts anwesend.

Wenn Síe mit lhren Aassagen einen Nichtschuldigen wider besseres l4lissen einer Straftat
beschuldigen, machen Sr'e srbh der falschen Anschuldigung gemäss Art. 303 SIGB strafbar und
können mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden. Wenn Sie mít thren Aussagen wider
besseres Wíssen anzeigen, es sei eíne strafbare Handlung begangen worden, machen Sle srch der
lrreftlhrung der Rechtspflege gemäss Art. 304 SIGB sfrafta r und können mit Freiheifssfrafe bis zu dreí
Jahren oder Geldstrafe bestraft werden. Wenn Sie mit thren Aussagen jemanden anderen der
Strafverfolgung entziehen, machen Sie srbh der Begünstígung gemäss Art. 305 S|GB strafbar und
können mit Freiheítssfrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestrafr werden.

Haben Sie das verstanden?
ja

Protokollnotiz Gesttitzt auf Art. 143 Abs. 2 stPo wírd festgehalten, dass die Bestimmungen nach
Abs. 1 eingehalten wurden.

Einvernahme zur Sache

1. Frage

- Ja.

Dal, ist es für dich in Ordnung, wenn wir uns duzen, obwohlwir uns erst
seit heute kennen?

2. Frage: Heute Sonntag, 11 .06.2017, konntest du mit deinem Personenwaggn,l-4¿,;) Mercedes-Benz E63 AMG, schwarz, mit den Kontrollschildern FL-l ín g762
Schwanden/GL, Hauptstrasse, Höhe Fridolin Druck, angehalten uñãi¡ner
Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei musste festgestellt werden,
dass du über keine gültigen Führerauswies der Kategorie B hast. Was sagst
du dazu?

- lch hätte einen Ausweis der Kat. B, aber ich habe im Moment Entzug.

3. Frage: Warum und wann wurde dir der Ausweis Kat. B entzogen?
- Zirka 2012, dies wegen überh<jhter Geschwindigkeit auf der Autobahn.

4. Frage: Wo hast du die heutige Fahrt angetreten?
- ... ... ... Aussage verweigert.

5. Frage: Wann hast du díe FahÉ angetreten?
- lrgendwann am Vormitt"g Zi{l.-ur 10:30 Uhr.

Drittperson befragte Person

I

I
-2-



6. Frage: Wo führte deine heutige Fahrt durch?
- Quer durch Glarus. Via Hauptstrasse. Schlussendlich bis zum Kontrollort.

7. Frage: Wohin wolftest du?
- Nach Hause. Also nach Zürich. Vermuttich wäre ich an den See oder zu meiner Freundin.

8. Frage: Wem gehört das Auto?
- Das gehört-mir=€ig€f,t{hh am Verein. Aber dort bin ich aber alleine eíngetragen

'0\

9. Frage
- Keíne.

Wie viele Mitglieder hat der Verein?

10. Frage: Wie heisst der Vereín?
- Drive4Fun and Networkíng Club.

1 1. Frage: Hast du noch andere Fahrzeuge?
- Ja - einen Audi 41.

Wiederholt oder nicht?:
12. Frage: Hast du in der Vergangenheit schon andere unberechtigte Fahrten getät¡gt,

für diese du noch nicht zur Rechenschaft gezogen wurdest?
- lch äussere mich dazu nicht.

Sicherstellung:
'13. Frage: Das genannte Fahrzeug wird im Moment polízeilich sichergestellt. Nímmst du

dies zu Kenntnis?
- Ja.

14. Frage:
- Nein.

Ergänzungsfrage von

Abschluss

15. Frage:

rbeiter/in

Möchtest du noch etwas der Befragung hinzufügen?

lch seEe sie von der Rapporterstattung an die zuståndige Amtsstelle in
Kenntnis. Haben Sie dies verstanden?

16. Frage; Haben Sie verstanden, was Sie gefragt wurden?

-ja

1-{:.

beftagte



-ja

-ja

17. Frage:

18. Frage:

Sie können jetzt das Protokoll durchlesen. Sollten Änderungen nötig sein,
können diese direkt handschrifrlich im Protokoll vorg€nommen werden. M¡t
lhrem Visum bestätigen Sie die Änderungen. Haben êie dies eUenfatis
verstanden?

Sie haben nun das Protokoll durchgelesen. Gibt es lhrerseits dazu noch
Ergänzungen?

19. Frage Haben Sie irgendwelche Beschwerden anzubrin gen?

-nern

Protokollnoüz Schluss der Einvernahme: 17:30 Uhr

und bestätígt:

Unterschrift Polizeifunktionär/-in Gfr Sígrist

-

Person

i

r/in Drittperson befragte

-4-
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Kantonspolieel

Sachbearbeiter/ín

Dienststelfe

Oatum

Name

Geburtsdatum

Heimatoru-staet

Beruf

Adresse

Aufentha{tsstatus

Kontaktdaten

geseÞI. Verfeter

Beistandschaft

in Gegenwart von

KOPIE

Gfr Sigrist M.

Polizeistützpunkt Schwanden

So. 11 .06.2017

IF
1 r.03.191D
Ztlrich

CH

079lII¡ (Freundin)

fi rvein fl¡a

Xm nw

Zürich

schweizerdeutsch

Polizeiliche Einvernahme beschuldigte person
(Art. l57ff StPOI

Es erscheint aus der vorläufigen Festnahme

G-Nr.

ABI-Fall Nr

Vomame

Geburtsort

Name Vater

Name Mutter

PlZlOrt

Zvilstand

Mutterspr

Belstand

ledig

!D, Rechtsbeistand von ! o¡
l-<rr¿/o^l I

Protokollnotiz Beginn der Einvernahme um 17:3T lJhr.

Benötigen sie für die Befragung eine Übersetzung (Art. 1ss Abs. 1 tit. d srpo) und
wenn ja, in welcher Sprache?

nein

Rechtsbelehrung

Sie werden als beschuldigte Person einvernommen Øft.ls7trstpo).

Sind Sie in der Lage, der Einvernahme zu folgen?
ja

Es tsf gegen Sie ein Voruerfahren wegen Wíderhandlung gegen das Betm9 / Anbau und Handet
v o n M a rí h u a n a ), e i n g e I eife f w#F¡r¡*ø-Agg tr srpoJ.

Ðrittpersonn



Sre haben das Recht, Áussagen und Mitwirkung zu verweigern ¡nrt. l5B Abs. I tít. b stPo).

Haben Sie das verstanden?

ja

Sie können jederzeit eine Verteidigung nach freier Wahl und auf lhr eigenes Kostenrisiko beiziehen
oder eine amtliche Verteidigung beantragen (Ad. 1ss Abs. I t¡t. c stpo).

Wollen Sie dieses Recht in Anspruch nehmen?
Ja, mein Anwalt,G, sitzt bereits neben mir

Wenn Sie mit lhren Aussagen einen Nichtschuldìgen wider þesseres Wissen einer Straftat
beschuldigen, machen Sie sich der falschen Anschuldigung gernäss Art. 303 StGB strafbar und
können mit Freiheítsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden. Wenn Sie mit lhren Aussagen wider
besseres Wissen anzeigen, es sei eine strafbare Handlung begangen worden, machen Sie slcñ der
lrrefúhrung der Rechtspflege gemäss Art. 304 SfGB strafbar und kónnen mit Freiheifssfrafe bis zu dreí
Jahren oder Geldstrafe besîaft werden. Wenn Síe mit lhren Aussagen jemanden anderen der
Strafuerfolgung entziehen, machen Sie sich der Begünstigung gemäss Art. 305 S|GB strafbar und
können mit Freiheítssfrafe brs zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden.

Haben Sie das verstanden?

ja

Protokollnot¡z Gestutzt auf Art. 143 Abs. 2 SIPO wird festgehalten, dass die Bestimmungen nach
Abs. 1 eingehalten wurden.

EinvErnahme zur Sache

Einstieg:

1. Frage:

- Ja, das stimmt.

2. Frage:

Du hast dlch vor der Einvernahme dafür entschieden, dich mit deinem Anwalt,
It, telefonisch zu unterhalten. Stimmt das so?

7î',n)/ høY
Auf das Anliegen deines Anwaftg{ wurde mit del befragung gewartet, sodass
dieseimBeiseinVon-abgehaltenwgrdentann,sÈ¡mmtdiesso?

- Ja, das stimmt. Ðas war mein Wunsch, dass der Anwalt hierher kommt.

HD-Protokoll:
3. Frage: Anlässlich der Hausdurchsuchung haben wir eín Protokoll geführt, mit den

sichergestellten Gegenständen. lch bitte dich das Protokoll durchzusehen.
Wem gehören die aufgeführten Gegenstände?

PN : HD-Protokoll wird vorgelegt.
- Ja, das gehört alles mir,

PN : HD-Protokoll wird unterzeichnet.

4. Frage:
- Nein.

Sind Gegenstände drauf, welche du gesiegelt haben willst?

achbearbeiter/in
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5. Frage: Wir haben eíne Eínverständnis-Erklärung vorbereitet, welche du
unteneichnet hast. Mit dieser bestätigst du die Vernichtung der
Betäubungsmittel. Trifü dies zu?

- Ja, ich stímme der Vernichtung zu.

Vorhalt:
6. Frage: Anlässfich einer Verkehrskontrolle von heute Sonntag, 11.06.2017 um ca.

12:00 Uhr in 8762 Schwanden/Gl, konntest du mit deinern Mercedes-Benz, FL
iaj j 1) angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Daraus result¡erte

wegen unserer Vorermittlungen eine Hausdurchsuchung in 8782 Ri¡t¡/GL,
Tschächli 2, im UG der Firma Bofil AG, wobei eine grössere Menge lVlarihuana
und eine grössere lndooranlage fest- und sichergestellt werden konnte. D¡r
werden nun der Anbau und der Handel von Marihuana zur Last gelegt. Für die
Hausdurchsuchung, an welcher du anwesend warst, gabst du uns Oèine
mündliche Einwilligung. Möchtest du dich zum Vorgefallenen äussern?

- lch möchte mich zuerst für die faire Behandlung bedanken.

Ja, das war meíne lndooranlage. Da gibt es nichts zu bestreiten. Der Vorhalt ist richtÍg.

lndooranlage Rüti:
7. Frage: Wem gehört die lndooranlage in der Bofìl AG?
- Das war meine.

8. Frage;
- lch.

Wer hat diese betreiben?

9. Frage: Seit wann wurde diese betreíben?
- Der Aufbau ging bis etwa September 2016. Die Anlage habe ich dann auf etwa im Oktober 2016 in

Betrieb genommen. Aber alle Pflanzen sind eíngegangen. Es war schlícht zu kalt. lch hatte überhaupt
keine Erträge.

10. Frage: Wie viel Mal konntest du bereits Ernten?
- Das war das erste Mal. Beim ersten Mal wurde es ja zu kalt. Beim a¡veiten Mal gab ich zu víel Wasser
und alle Pflanzen sind ertrunken. Erst der jetzige, dritte Anlauf ist mir gelungen.

11. Frage: Was passierte mit der vorliegenden Ernte, beziahungsweise mít dem
Marihuana?

- Das ist das Marihuana, welches ihr heute gefunden habt.

12. Frage: Handelt es sich beim Kraut um THC haltiges Marihuana?
- lch habe kein Labor. Aber es sollte schon so sein.

13. Frage:
- Nein.

Kennst du den THC Gehalt?

14. Frage: Weshalb wurde die lndooranlage betríeben?
- Mein ehemaliger Arbeitgeber hat mich fristlos entlassen. lch wurde durch ihn wegen des Betrugs zur
Anzeige gebracht. Das war der Beginn eines Rattenschwanzes. lch verlor leider meine Wohnung. So

anweseinde Drittperson
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entstand meine Geldnot, aus der ich auch gehandelt habe. lch habe dies aus reinen Geldprq6¡sm..
gemacht.

'15. Frage: Woher stammen die benötigten Samen/Setzlinge?
- Dazu sage ich nichts.

16. Frage: Die lnfrastruKur macht einen hochwertigen Eindruck. Was für einen Wert hat
die lnfrastruktur?

- lch glaube sicherlich CHF 20'000.00.

17. Frage: Wie und von r¡rrem wurde die lnfrastruktur bezahlt?
- Diese wurde durch mich finanziert.

18. Frage: Woher hattest du das Geld?
- lch habe Geld geschenkt bekommen. Dies stammte aus einem Hausverkauf innerhalb der Familie
Also eigentlich habe ich das Geld geerbt.

19. Frage:

- Díese gehören mír

Anlässlich der HD haben wir ¿wei Paar schuhe sichergestellt. wem gehören
diese?

Eigenkonsum:
20. Frage:
- Nein.

Konsumierst du aueh Marihuana?

21. Frage:
- Nein.

Konsumierst du andere Drogen?

22, Frage
- Nein.

Hast du einmal Drogen (inkl. Marihuana) konsumiert?

BofilAG:
23. Frage;
- Auf mich privat.

Auf wen läuft der Mietvertrag der Räumlichkeiten in der Firma Bofil AG?

24. Frage:
- åäämmm

25. Frage:
- cHF 1'800.00

26. Frage:
- lch alleine.

Wie heisst deine Ansprechperson bei der Firma Bofil AG?
Frau lD Sie ist die Verantwortliche innerhalb der Firma Bofil AG.

Wie Teuer ist die Miete für dich?

Wer bezahlt die Miete?

27. Frage: Warum die Firma Bofil AG?
- Zufall. Es ist günstig. ln Zürich könrr"tãñãn-eine solche Halle nicht bezahlen

ttperson
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28.. Frage: Wie kamst du auf die Räumlichkeiten?
- Ubers lntemet. Reiner Zufall. Glaublich bei lmmoscout.

lnstallationen:
29. Frage: Was genau arbeitest du und was hast du für eíne Lehre gemacht?
- lch habe eine Lehre als Detaílhändler gemacht. Dies auf der Lebensmittelbranche. Auf dieser Branche
blieb ich auch tätig. Bis ins Jahr 2011. Danach bin ich von einem Stammkunden abgeworben worden.
lm Arbeitsvertrag bin ich bei ihm als Kaufmänníscher Angestellter eingestellt. Dies auf der Branche

Grosshandel, im Autoreifenhandel. Aber eben, dort wurde ich fristlos entlassen. Der Betreib híess,

aDGmbH.
30. Frage:
- lch alleine

l/Ver hat die lndooranlage installiert?

3'1, Frage: Hattest du dabei Hilfe von Kollegen oder anderen Personen?
- Nein. lch habe viel nachgefragt bei Fachleuten. lch habe viel gelernt.

32. Frage: Woher kommt das Fachwíssen?
- lch habe viel gegoogelt. Wie gesagt, zuerst sind mir zweí Ernten verreckt. lch musste díes selber
lernen.

33. Frage: Woher hattest du die einzelnen Komponenten?
- Die habe ích im Fachhandelgekauft. Alles zusammengestiefelt.

34. Frage: Wer hat die Strominstallationen gemacht?
- Bis zum Stromkasten ausserhalb - ein Elektriker. ln der Anlage sefber habe ich alles selber gemacht.

35. Frage:
- lch alleine

Wer hat die Wasserinstallationen gemacht?

36. Frage; Úber was für eínen Zeitraum wurde die lndooranlage betreiben?
- Von Oktober 2016 bis zirka vor 2-3 Wochen. Damals habe ich geerntet.

Mittäter:
37. Frage: Der Ausbau ist meines Erachtens sehr professionell. Woher kommt das?
- Das habe ich alles selber gemacht. lch habe viel gegoogelt- Ðas lernt man eines um das andere. Der
Aufbau ging zirka von März 2016 bis zirka Oktober 2O16.lch habe sogar einmal eíne

Sehnenscheidenentzündung geholt, als ich die Bewässerungsanlage zusammengesetzt habe. lch

musste einmal die Anlage retourbauen, weil die Feuerpolizeivorbeí kam. lch wollte nicht, dass die was

mitbekommen. Auch kam einmal eine SINA-Abnahme (irgendwas mit Strom). Die wollten halt auch
noch etwas kontrollieren. Darum ging der Aufbau halt eher lange.

Drittperson Person
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38. Frage:
- Nein.

39. Frage:
- Nein.

40. Frage:

- Neín.

47. Frage:
- 5 Taschen

Gab es frühere lndooranlagen, bei denen du Erfahrungen sammeln konntest?

Gab es Mitwisser für die lndooranlage?

Gab es Mithelfer, oder bessergesagt Mittäter für die lndooranlage ur¡d das
gewonnene Marihuana?

Verpacken:
41. Frage:
- lch alleine.

Wer hat das Marihuana bei der Firma Bofil AG abgepackt?

42. Frage: ln was für Portíonen wurde abgepackt?
- Packungen 250 Gramm.

43. Frage: Weisst du wie viel Packungen das waren?
- Das kann ich nicht genau sagen. Ðas müsstet ihr selber durchzählen. fch denke zirka 100 Packungen

Verkauf:
44. Frage: Wurde über den Verkauf Buch geführt?
- Nein. lch habe noch nichts verkauft.

45. Frage: Wann wurde zuleã geerntet?
- Vor aruei bis dreíWochen.

46. Frage: Was wurde genau m¡t der Ernte gemacht?
- ln 250er Säcke abgepackt.

Wie viel Kilogramm hast du geerntet?
,äähhh...und ein Sack.......zirka 23 kg.

48. Frage: Gab es vorgängíge, verwetbare Ernten?
- Nein, nur Versuche, welche misslangen.

49. Frage: Was wolltest du mít dem geernteten Marihuana machen?
- Dies wollte ich verkaufen.

50. Frage: Was für einen Marktwert hat das vorgefundene Marihuana von heute Sonntag,
1 f .06.20f 7, hat?

- lch hätte etwa mit CHF 90'000.00 gerechnet.

5'1. Frage: Was hättest du mit dern gewonn€nen Geld gemacht?
- Strom und Miete als erstes beglichen. Danach hätte ich meine Schulden getílgt. Danach hätte ich

geschaut, was noch übrig geblieben wäre.

Drittperson te Persona
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52. Frage: Wie viel Schulden hast du?
- lch weiss es nicht einmal genau. Zuka CHF 50'000.00.

53. Frage: Woher stammen diese?
- Diese haben sich angesammelt wegen dem Lohnausfall. Die Schulden sind etwa areijährig

54. Frage: Was war deine Motivation für den Betreíb der lnsooranlage?
- Als erstes sícher die Schulden tilgen. Zudem war es eine schöne Arbeit. Es entsteht etwâs aus dem
Nichts. Aber die Grundmotivatíon war Schufden tilgen. Mein Lichtblich war eigentlich der Anbau von
CBD-Hanf, welcher legal ist und auch angebaut werden darf.

Vortrieb:
55. Frage: Wie hätte der Vertreib von dem sichergestellten Marihuana stattgefunden?
- lch wollte eínfach jemanden finden, welcher mit die Wahre abnimmt. Bares gegen Wahre.

Herr Zano machte mich noch auf etwas Aufmerksam. Bei der Staatsanwaltschaft im Kt. Zürich,

anlässlich der a¡reiten Einvernahme, also wegen dem Betrug meine ich, erliess die Stawa eine
Nichtanhandnahmeverfügung. Dies scheint mir auch noch wichtig zu erwähnen.

56. Frage: An wen wolltest du das Marihuana verkaufen?
- Das weiss ich bis heute noch nicht.

57. Frage: Hattest du bereits lnteressenten?
- ... .. . .nicht wirklich. Es ist auch nicht so einfach, jemanden zu finden. Es ist eíne grosse Menge. lch

hätte demnächst Müsterchen abgepackt.

58. Frage: Also verstehe ich dich richtig. Du hast mit deinem Erbe von CHF 20,000.00,
ein lndooranlage gemacht, mit welcher du THC-haltiges Marihuana produziert
hast. Dies hinsichtlich ohne Abnehmer vom Marihuana-

- Ja schon. Also ich habe schon mehr geerbt. Die Anlage hatte einen Wert von ca. CHF 20'000.00.

Aber ich hatte noch keinen Abnehmer. lch kann ja nicht Abnehmer suchen, obwohl ich noch nicht
einmal weiss, ob die Ernte gelingen wird. lch kann keine leeren Versprechungen machen. Auch wusste
ich ja noch nicht, wie das Endprodukt aussehen wird. Das habe ich in meiner letzten Bude gelernt.

lmmer erst Angebote machen, wenn die Wahre hier ist.

59. Frage: Hattest du Preisvorstellungen?
- Ja. lch erhofüe mir CHF 4'000.00 pro Kilogramrn.

60. Frage: Können wir dies kurz hochrechnen?
- Ja 23 x 4'000 = 92'000.00.

61. Frage: Also du erhofüest dir aus deiner Ernte ca. CHF 92,000.00?
- Ja. Einfach 4'000.00 pro Kilo.

befuagte Person
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62. Frage: Woher hast du den Richtpreis?
- Vom Hören sagen. lch hörte einrnal CHF 6'000.00. Das war meine Vorstellung. Vielleicht håtte ich ¡a
sogar mehr bekommen.

63. Frage: Wolltest du an Grossverteiler verkaufen oder an Kleinabnehmer?
- Mir wäre es am liebsten gewesen, wenn mir jemand alles abgekauft hätte. Aber ob das möglich ist,

weiss ích selber noch nicht.

Preis:
64. Frage: UnserE Faustregel ist eigentlich, für I Gramm ca. CHF 10.00 auf dem

Strassenmarkt. Was sagst du dazu?
- Ja CBD-Hanf kann man im Kiosk für CHF 50.00 für 4gr. Mein Gedanke ist, je mehr man m¡r abkauft,

desto billiger wird es. Der Preis scheint mir angemessen.

65. Frage: Meine Rechnung ist, 23kg sind 23'0009r. Unsere Faustregel ist wie gesagt,
pro Grarnm CHF 10-00. Meiner Rechnung nach hat die von heute
beschlagnahmte Wahre CHF 230'00 auf der Strasse. Möchtest du etwas dazu
sagen.

- lch wollte lieber einmal alles an eine Person verkaufen. Jeder, das heisst mein potenzieller Abnehmer,

will was an der Wahre verdienen.

frühere Verkeh rskontrol le :

66. Frage: Am 25.03.2017, geriet C{IG- in Netstat/Gl, in eine
Verkehrskontrolle. Er ist damals ohne Führerausweis gefahren. Du warst der
Beifahrer. Was hat es sich m¡t Cll c-auf sich?

- Ja. Er hat nichts mit dem Ganzen zu tun. Seit wir Kinder sind kennen wir uns. Auch sind unsere Eltern

befreundet. Wir sind sogar zusammen in die Schule gegangen. Mein Vater ist sein Göttí.

67. Frage
- Nein.

lstc]Gl-ein Mittäter?

68. Frage: Wo wart ihr damals?
- Wir gingen auf den Klausen hoch - nach Altdorf - also beím Resti oben kur¿ angehalten - danach

nach Altdorf und wieder runter.

69. Frage: OK. Als Einheimischer muss ich dir aber sagen, dass am 25.03.2017, der
Klausen geschlossen war. Was sagst du dazu?

70. Frage:
P N : E rm ittt u nge n 20. A 5. 20 1 7 öffn u n g Kl a u sen p as s.

- OK - hmmmm....ln dem Fall täusche ich mich in der Zeit. ln dem Falf waren wir nur auf dem

Urnerboden. lch hätte aber meine Hand ins Feuer gelegt. lrgendwann sind wir sicher einmal über den

Klausen gefahren. Vielleicht habe ich etwas vertausch. Wir waren sicher beim Spazieren.

71. Frage
- Nein.

Wart lhr damals in der Firma Bofil AG in RütilGL?

eiter/in nwesende Drittperson Person
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Ja

sie können jetzt das Protokoll durchlesen. sollten Änderungen nötig sein,
können diese direkt handschrifrlich im Protokoll vorgenommen werts¡. ili¡¡
lhrem Visum bestätigen Sie die Änderungen. Haben Sie dies ebentE¡¡!"' ""-
verstanden?

Sie haben nun das Protokoll durchgelesen. Gibt es lhrerseits dazu ¡¡¡ç6
Ergänzungen?

83. Frage: Haben Sie irgendwetche Beschwerden anzubringen?

-nern

Protokollnot¡z Schluss der Eínvernahme: 19;41 Uhr

Gelesen und bestätigt:

U

81. Frage:

82. Frage:

Unterschrift Pol izeifu nktionär/-in Gfr Sigrist

Unterschrift Verteidigung 

-

þ¡or',tlL-n'q

Drittperson befragte PersonSach
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kantonSlams 
ffi

Kantonspolizei

Geburtsdatum

Wohnadresse

Beruf/Arbeitgeber

11.03.1Ð

*cf1sjg¡!s! M", " _
PSP Schwanden
So. 1 1.06 2017

D-
ledig

-

! Hausfrau / Hausmann

lrzx nlax

Sachbearbeiter/in

Dienststelle

Datum

Abklärung der finanziellen Verhältnisse

1. Hinweis
Der / die Beschuldigte wird darauf híngewiesen, dass Sie als beschuldigte Person die Aussagen und die
Mitwirkung gemäss Afi. 158 Abs. 1 Bst. b SIPO vemeigern kann.

Der / die Beschuldigte nimmt zur Kenntnis, dass die Angaben bei den Behörden des Bundes, der Kantone
und der Gemeinden überprüft werden können.

2. Personalien

Name ¡lI
Xm n W

Vorname

Zivilstand

PLZlArl

3. Einkommensverhältnisse

! SetOständigeniverbend

I andere Einkünfte (welche)

f] Nebenverdienst

Erwerbstätigkeit

Einkom men (netto/monatlich)

Arbeitslosenentschädigung

Rente(n) / Unterhaltsbeiträge

Andere Einkünfte

Wohnsituation (Miete/Hypothekarzins)

geschuldete Unterhaltsbeiträge pro Monat

Schulden

Vermögen

Finanzielle Unterstützung

Verbeiständet I ttein

Adresse/Telefon Beistand

Unterstútzu ngspflichtige Kinder

Einkommen Ehepartner

Angaben verureigert

n ¡", Name

(alle zutreffenden Rubriken ankreuzen)

fl Rrbe¡tnehmer / Beschäftigr-rtrgsgrad

ohne Arbeot

Xl En¡rerbslos

keine

CHF nichts

otto

CHF nichts

CHF nein

CHF nein

cHF nichts

CHF nein

CHF ja, ca. 40'000 - 50'000.00

CHF nein

pro Monat

pro Monat

pro Monat

[t trtein f]Ja, durch

monatlich CHF

X Nein n.la, ¡g. I

X ¡'lein fl ¡a

n

\r

U
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'' l<arrton Slarus ffi
KOPi-

Pol M. Schnyder

Polizeístützpunkt Schwanden

11.06.2017

AdjmbA R. Riederer
Gfr M. Sigrist
Pol M. Schnyder

Sonntag, 11.06.2017, ca. 12:0S Uhr

2t3
rt. L Ll. c

Kantonspolizei

Sachbearbeiter/ín

Dienststelle

Datum

Geburtsdatum

He¡matoru-staat

Beruf

Adresse

Aufenthaltsstatus

geseEl. Vertreter

Beistand

Personalien ûberpr,

Kontaktdaten

Bei der Anhaltung
anwesende Personen

Att.217 / 219 SrpO

Vodäufig festgenommene person

Name l-

11.03.19o
Zürich

rIII

X Ne¡n D ¡a
fl EWKZA Xl lsA
oTet-

Rapport und Eröffnung über die
vorläufige Festnahme / lngewahrsamnahme

G-Nr.

ABI-Fall Nr

Xm nw
Vomame

Geburtsort Zürich
NameVater 

-

NameMutter l-f
Putoft (-
Zív¡lstand ledig

Mutterspr. DeutSCh

Name

I zeurs X ¡¡e¡n

Zeitpunkt der
Festnahme

Grund der Anhaltung

ortderFestnahme 8762Schwanden, Hauptstrasse, HöheFridolin-Druck

Die festgenommene Person wurde beí der Begehung eines verbrechens oder
Vergehens auf frischer Tat ertappt, unmittelbar nach der Begehung einer solchen
Ïat angetroffen, steht in dringendem Tatverdacht zu eíner sõtcneJtat oder síe ist
zur Verhaftung ausgeschrieben.
(Art.217 Abs. 1 lil a und b SIPO I Art. ZlZ Abs. 2 StpO)

Kopie z.Kt. an:

o Staatsanwaltschaft
n Jugendanwaltschaft
c Abteilung Migration
T ADMAS
tr KESB

o Soziale Díenste
n Kantonspolízei
tl

Verfügung an



Sachverhalt

Erledigungsvernerk

Hañort

Vo¡aussichtliche
Zuñhrung an

Vorausslchüiche
Zuführungszeit

Ablauf der lnt€rvenüon

Kollusionsgefahr mlt

Lelb€svlsitåtlon

lfilamhinwels

Ergånzungen /
Beme*ungen

Schwanden, {.A6.2017

Eeilagen

aLoþ sein Fahrzeug

8762 Schwanden, Polizeishitzpunkt

h Rritf GL,

Po|lzeil ängehalte,n und e¡ner untezogen Er lenkte
eínen gültigen Führerausweis.

ohne Probleme

A Nein ü Ja FunküonãrMs. mascidhe

Glarus

-2-



'kantonSlarus 
ffi

Telefon 055 646 69 20
Fax 055 646 69 19
E-Mail: staatsanwaltschaft@gl.ch
www.gl.ch

Kantonspolizei Glarus
Spielhof
8750 Glarus

Glarus, 12. Juni 2017

þ4h* fz. I (..rfJ

uqþl
L\. J . il.¿

Slcherheit und Justiz
Staats- und Jugendanwaltschaft
Postgasse 29
8750 Glarus

Verteidigung

Straftatbestand

Auftrag

hnlu"^*r",

s4.2017.00270

Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl
Art.241ff. SIPO

Beschuldigte Person
geb. 1 1.03.19f, von Zürich

1

4ltt 'u,

Widerhandlung gegen das Betåubungsmittelgesetz

Hausdurchsuchung (Art. 244 StPO):

?l 

-8945Gerotdswit

Mieterin: at4vou AG

Zu durchsuchen sind

- gemietete Räumlichkeiten der at4you AG, 1 . Untergeschoss
- dazugehörende Estrich-, Keller-, Garagen- und Okonomieräume

Zu suchen ist nach:

- Betäubungsmittel, Betäubungsmittelutensilien, Gegenstände welche
auf Betäubungsmittelhandel hindeuten, Hinweise auf Abnehmer, Mo-
biltelefone, Bargeld

Durchsuchung von Aufzeichnungen (Art. 246 StPO)

Zu durchsuchen sind:
- Schriftstücke
- Ton-, Bild und andere Aufzeichnungen
- Datenträger, EÐV-Systeme



sA.2017.00270

Kuzbegründung

Beauftragte Behörde
oder Person

2t2

Zu suchen ist nach:
- Aufzeichnungen, welche auf Betäubungsmittelhandel hindeuten

Beschlagnahme (Ad. 263 StPO)

Die aufgefundenen Gegenstände sind zu beschlagnahmen. Eine be-
schwerdefä hige Beschlag nahmeverfügung wird im Nachgang e rlassen,

Der Beschuldigte wird dringend verdächtigt, mit Drogen (Marihuana) zu
handeln, Drogen anzubauen und eine entsprechende lndooranlage an
vorgenannter Adresse zu betreiben

Kantonspolizei Glarus, Kriminalpolizei

Aushändigung an Die beauftragte Behörde zur Aushändigung an die von der Massnahme
betroffene Person.

Rechtsmittel Gegen diesen Anordnung kann nach Art. 393 ff. SIPO beim Obergericht
des Kantons Glarus, Gerichtshaus, 8750 Glarus, inned 10 Tagen, von
der Mitteilung an gerechnet, schriftlich und begründet Beschwerde erho-
ben werden.

Die mit der Durchsuchung beauftragten Personen weisen zu Beginn der Massnahme den
Hausdurchsuchungsbefehl vor (Nt. 245 Abs. 1 StPO). Anwesende lnhaberinnen und lnhaber
der zu durchsuchenden Räume haben der Hausdurchsuchung beizuwohnen. Sind sie abwe-
send, so ist nach Möglichkeit ein volljähriges Familienmitglied oder eine andere geeignete Per-
son beizuziehen (Art, 245 Abs. 2 StPO). Uber die Durchsuchung und/oder Untersuchung ist ein
Protokoll zu erstellen.

Aufzeichnungen und Gegenstände, die nach Angaben der lnhaberin oder des lnhabers wegen
eines Aussage- oder Zeugnisvenareigerungsrechts oder aus anderen Gründen nícht durchsucht
oder beschlagnahmt werden dürfen, sind zu versiegeln und dürfen von den Strafbehörden we-
der eingesehen noch venruendet werden (Art. 248 Abs. 1 StPO). Die lnhaberin oder der lnhaber
kann sich vorgängig zum lnhalt der Aufzeichnung äussern (Ar1.247 Abs. '1 StPO).

Staats- aft
des

lic. i
Leitende

Empfanqsbestätigung
Datum Name



kanton Slarus ffi
Telefon 055 646 69 20
Fax 055 646 ô9 19
E-Maíl : staatsanwaltschaft@gl. ch
www.gl.ch

Ltqft

,in

bei

Sicherheit und Justiz
Staats- und Jugendanwaltschaft
Postgasse 29
8750 Glarus

Kantonspolizei
Spielhof
8750 Glarus

s4.2017.00270 Glarus, 12. Juni 2017

Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl
Art.24'l ff. SIPO

Beschuldigte Person [ID
geb. 11.03.191, von Zürich

Verteidigung

Straftatbestand

Auflrag

-

Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz

Hausdurchsuchung (Art. 244 SIPO) in Bestätigung der mündlichen
Anordnung vom 11. Juni 2017:

Kellaroeschos-s Rofil ÂG. Tschächli 878?2, Rüt¡/GL

EB1 52 Glattbrusq (Wohnadresse)

il 8103 Unterengstrinaen (Adresse Freundin und möq-
licher Aufenthaltsort)

Zu durchsuchen sind:

- gemietete Räumlichkeiten des Beschuldigten im Untergeschoss der
ehemaligen Fabrik Bofil AG

- Räumlichkeiten an der Wohnadresse in 8152
- Räumlichkeiten an der Wohnadresse der Freundin,

8103 Unterengstringen
dazugehörende Estrich-, Keller-,
allen genannten Räumlichkeiten

¿ 4
Garagen- und Ökonomieräume

Zu suchen ist nach:

- Betäubungsmittef, Betäubungsmittelutensilien, Gegenstände welche
auf Betäubungsmittelhandel hindeuten, HÍnweise auf Abnehmer, Mo-



sA.2017.00270

Kuzbegrrindung

Beauftragte Behörde
oder Person

2t2

biltelefone, Bargeld

Durchsuchung von Aufzeichnungen (AÉ. 246 SIPO)

Zu durchsuchen sind:
- Schriftstücke
- Ton-, Bíld und andere Aufzeichnungen
- Datenträger, EDV-Systeme

Zu suchen ist naqhi
- Aufzeichnungen, welche auf Betäubungsmittelhandel híndeuten

Beschlagnahme (Art. 263 SIPO)

Die aufgefundenen Gegenstände sind zu beschlagnahmen. Eine be-
schwerdefähige Beschlagnahmeverfügung wird im Nachgang erlassen.

Der Beschuldigte wird dringend verdächtigt, mit Drogen (Marihuana) zu
handeln, Drogen anzubauen und eine entsprechende lndooranlage an
vorgenannter Adresse zu betreiben

Kantonspolìzei Glarus,

Aushändigung an Die beauftragte Behörde zur Aushändigung an die von der Massnahme
betroffene Person,

Rechtsmittel Gegen diesen Anordnung kann nach A¡1, 393 ff. StPO beim Obergericht
des Kantons Glarus, Gerichtshaus, 8750 Glarus, innert 10 Tagen, von
der Mitteilung an gerechnet, schriftlich und begründet Beschwerde erho-
ben werden.

Die mit der Durchsuchung beauftragten Personen weisen zu Beginn der Massnahme den
Hausdurchsuchungsbefehl vor (Ar1. 245 Abs. 1 StPO). Anwesende lnhaberinnen und lnhaber
der zu durchsuchenden Räume haben der Hausdurchsuchung beizuwohnen. Sind sie abwe-
send, so ist nach Möglíchkeit ein votljähriges Familienmitglied oder eine andere geeignete Per-
son beizuziehen (Art. 245 Abs. 2 StPO). Uber die Durchsuchung undloder Untersuchung ist ein
Protokoll zu erstellen,

Aufzeichnungen und Gegenstände, die nach Angaben der lnhaberin oder des lnhabers wegen
eines Aussage- oder Zeugnisverweigerungsrechts oder aus anderen Grtlnden nicht durchsucht
oder beschlagnahmt werden durfen, sind zu versiegeln und dürfen von den Strafbehörden we-
der eingesehen noch ven¡rendet werden (Art. 248 Abs. 1 SIPO). Die lnhaberin oder der lnhaber
kann sich vorgängig zum lnhalt der Aufzeichnung äussern (Arl. 247 Abs. 1 SIPO).

Jugenda Itschaft
des

lic. íur.
Leitende

:Å'3¿iffiî;",r4{'*øB esc h u I d is rer (ü b e rs eb en a n H aft e rörrnu ns )
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Kantonspof izei

Sachbearbeiter/in

Dfenststello

Datum

Betroffene Person
Name

Geburtsdatum

HeirnatorU-staat

Beruf

Adresse

Aufenthaltsstatus

gesetzf, Vertreter

Bevormundet

Personalien ûberpr,

Sprache

Verst¿tndígung

Adj mbA Riederer

Polizeistü2pun kt Schwanden

11_A6.2017

Effektenverzeichnis

(-
tr.or.rsf
Zürích

Detaílhandelsfach man n

III

XI ¡¡ein [] ¡a
D ewruzn X rsn

CH-Deutsch

Überse2ung erforderlich:

G-Nr.

ABI.FãII Nr,

Vomame

Geburtsort

Name Vater

Name Muttef

PI-zIQft

Zívilstand

Ielefon

Name

n zEMfs

Em [w

Zärich

8152 Glaftbrugg

ledig

07etII

fl ¡¡ein

ü¡a ffi ttein

Bei der Sícherstellung
anwesende
Funktionäre Peæonen

Sigrist M. / Sch erM

Bar:schafr
CHF 370.00 (1 x200er/ 1 x 100er ltxZ}er / 1 x 1Oer Note

Veränderungen
,t und U

1

Ausweíse

Wertsachen
: Armbanduhr, Marke Rolex,
: Mobiltefefon, iPhone 7, Tel:

Silberfarben

- Nr. 079696 96 11 (sich

Kopie z,KL an:

tr Staatsanwaltschaft
o Jugendanwaltschaft
n Abteilung Migratíon
C] ADMAS
r] KESB
c Soziale Dienste
u Kantonspolizei

Verfügung an

D
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ffi KOPIE

þ( C,ktc*r
PolizeisttlÞpun kt Schwanden

Sonntag, 11.06.2017

D u rc hs u ch u n gs protoko I I
(Atû.241ff stPO)

¡tI
r r.os.rgl
Ztrrich

$. 1,il.1

fl w

Kantonspolizel

Sachbearbeitsr/in

Dienststefle

Datum

Beschuldigte/r
Neme

Geburtsdatum

HeimatorU-staat

Adresse

Durchsuchung i.S.

Datum / Zeit

Adresse / Objekt

Auftraggebende
Behörds
oder Pergon

Beauftragte Behörde
oder Person

l-r

G-Nr.

ABI-Fall Nr

Vorname

Geburtsort

Beruf

PVt Orl

x m

Zririch

Verdacht auf Betäubungsmittelanbau /-handel (mit Marihuana)

Sonntag, 11.06,2017 / ca. 13:25 Uhr

8782 Rilti/GL, Dorfstrasse, Firma Bofil, UG, gemietete Räumlichkeit

Staatsanwaltschaft des Kantons (mündlich durch Hans Hugenmatter)
Kantonspolízeí (Gefahr in Vezug)

Die beschuldigte Person ist freiwillig mit dieser Durchsuchung einverstanden

Polizei

Adj mbA R. Riederer / Gfr Sigríst M. / Pol M. Schnyder / Gfr D. Heutschi

Pol C. Baur

a
n
n
a
X
n

Anwesende
Peßonen

Durchsucht wurden

l'i \ I ?r' ^. ¡

Hausdurchsuchung {Art. 2¿t4 stpo}
X Wohnort der beschuldígten Person
X dazugehÖrige Estrich-, Keller-, Garagen- und Ökonomieräume

n Råumlichkeiten Arbeitsort
X Firma Bofil in8782 RüI¡/GL, Dorfstrasse

Durchsuchung von Aufzeichnungen {Art. 246 stpo)
X schriftstücke
X Ton-, Bîld- und andere Aufzeichnungen
E Datenträger,EDV-systeme
tr
Ðurchsuchung von Personen und Gegenständen (Art. z49 srpo)
X Person

Verftigung an



e
n

Fahrzeug(e)

Der f nhaber von sichergestellten Papieren und anderen Datenträger kann
Beschwerde (Art. 393 stPo) gegen die Durchsuchung erheben. verzichtet er auf
die Beschwerde, so kÖnnen die Papiere und andere Datenträger sofort als
Beweise (entlastend/belaste n d ) Ím Strafu erfah ren ven¡ven det werden.

Der/Die lnhaber/in von sichergestellten Papieren und anderen Datenträgern
erklårt:

Belehrung des
lnhabers ycn
Papieren und
Datenträgern

Stellungnahme des
lnhabers

Bemerkungen über
den Verlauf der
Durchsuchung

Verzeichnis der sichergestellten Gegenstände
(Art. 241 ff StPO)

t'3 i)
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Ê
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Gegenstandsbezeich n ung :

(Marke/Typ, Nr./Grösse usw.)
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Fundort:
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lnhaber:
(Name¡

Siegelung:
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Dieses Durch.suchungsprotokoll bildet einen integrierenden Bestandteil des Durchsuchungsbefehls.
Die unterzeichnenden P_ersonen beståtigen mit iñrer Unterschrift, die Voilståndig- und n¡"iiióx"iiä1,
Durchsuchungsprotokolls.

Ort, Datum, Zeit Unterschrift Betroffene person

4'/".4?, ,! i.7{
Ort, Datum, Zeit: Unterschrift: Unterschrift: Anwesende Personen

l,;1 t6 ;î ¡

Die untezeichnende Person bestätigt, die nachfolgend aufgetr.rhrten Gegenstände ordnungsgemåss
zurtlckerhalten zu haben-

ZurUckgegebene Nr.:

Ort, Datum, Zeit: Unterschrift:

Zusatzblåtter $rein n Ja, Anzahl

-3-



kantonSlarus 
ffi

7tl

r+. l-M.g
Kantonspollzel

Sachbeerbelter/in

Oienststelle

Daluñr

Beschuldigte/r
Name

Geburtsdalum

Helmatort/-staat

Adresse

Durchsuchung i,S.

Datum /Zelt

Adresse / ObJekt

Auñraggebende
Behörde
oder Peßon

Beauftragte 8ehörde
oder Person

Pol HämmerllM.

KriminalpolizeÍ FED

12.06.2A17

Du rchs uch u n gsprotokol I
(Att.241ff StPo)

r-
11.03.1eo
Ztlrich

.I¡

G-Nr.

ABI-Fell Nr"

Vorname

Geburtsort

Beruf

Pazt o^

Xlm
DII¡
Ztirfch

Dw

lh,,l,^*t1
Widerhandlu Betäubu

M 12,06.2017,

8954 Geroldswillz{, Gewerbliche 1, UG

E Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus
tr Kantonspolizei (Gefahr in Vezug)
f]
n Die beschuldigte Person ist freiwitlig mit dieser Durchsuchung einverstanden

A Polizei

tr
Anwesende
Personen

Durchsucht wurden

Po '(i^¿'

Hausdurchsuchung (Arr. 244 srpo)
D Wohnort der beschuldigten Person
n dazugehörige Estrich-, Keller-, Garagen- und ökonomieräume
tr Räumlichkeiten Arbeitsort
A gemletete Halle ln 8954 Gerotdswit/ZH

Durchsuchung von Aufzelchnungen (ÄrL 240 stpo)
A schrfftstocke

E Ton-, Bíld- und andere Aufzeichnungén
A Datenträger, EDV-Systeme
tr
Durchsuchung von Personen und Gegenständen (Arr 249 stpo)
D Person
tr Fahzeug(e)
n

Verf0gung an



Belohrung des
lnhabors von
Papleren und
Datentrågern

Stellungnahme des
lnhabers

Der lnhaber von sichergestellten Papieren und anderen Datentråger kann
Beschwerde (Art. 393 SIPO) gegen die Durchsuchung erheben. Verzichtet er auf
die Beschwerde, so kÖnnen die Papiere und andere Datentrager sofort als
Beweise (entlastend/belastend) im Strafverfahren verwendet werden.

Der/Die lnhaberlin von sichergestetlten Papieren und anderen Datentrågern
erklårt:

Bemerkungen 0ber
den Verlauf der
Ourchsuchung

Verzeichnis der sichergestellten Gegenstände
(Art. 241 ff StPO)

A-t(^'11

A43

A4L
Á,'/4
440
Aq

AI
AT

Aé
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A+
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A}
AI

Nr,:
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lluk n',1 4Ç;Len fln)!-onn

Gegonstandsbezeichnung :
(Marke/Typ, N rJGrösse usw.)
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lnliL"- I^ln,l,

lnhaber:
(Name)

Siegelung:
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Ja,

Ja

-2-

Aussagen können als Beweismittel ven¡vendet werden. Haben Sie das ver-
standen?

Wenn Sie mit lhren Aussagen einen Nichtsshuldlgen wider besseres Wissen
elner Straftat beschuldigen, machen Sie sich der falschen Anschuldigung ge-
mäss Art. 303 StGB strafbar und können mit Freiheitsstrafe bis zu 2O Jahren
oder Geldstrafe bestraft werden.

Wenn Sie mit lhren Aussagen wider besseres Wissen anzeigen, es sei elne
strafbare Handlung begangen wordon, machen Sie sich der lrreführung der
Rechtspflege gemäss Art. 304 SIGB strafbar und können mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden.

Wenn Sie mit lhren Aussagen jemanden anderen der Strafverfolgung entzle-
hen, machen Sie sich der Begünstigung gemäss Art. 305 SIGB strafbar und
können mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden.

Haben Sie das verstanden?

D ^rl L,,rc
Sie werden in diesem Verfahren privat verteidigñ von Rechtsanwalttl /

-, 

welcher Sie bereits bei den ersten pollzeilichen Einvernahmen
begleitet hat. lst das korrekt?

Dnr¡¡cEr.¡oeR TnweRoRcHr

Sie stehen in dringendem Verdacht, Wíderhandlungen gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz begangen zu haben.

Anlässlich einer Verkehrskontrolle vom ll. Juni 2017, um ca. 12.00 Uhr, in
8762 Schwanden, Höhe Fridolindruck, wurden Sie, einen Mercedes Benz mit
dem Kontrollschild FL{I fahrend, angehalten und einer Kontrolle unterzo-
gen. Sie konnten den Beamten keinen geltenden Führerausweis vorweisen.
Zudem haben Vorabklärungen konkrete Verdachtsmomente ergeben, dass in
Rüti, in der ehemaligen Bofil AG, elne Hanfindooranlage betrieben wird, mit
welcher Sie im Zusammenhang stehen. Zumindest wurden selne Fahrzeuge
der Marken Mercedes Benz AMG und der Audi A1 dort wiederholt festgestellt.
Sle willigrten in der Folge in, eine Hausdurchsuchung lm des von lhnen gemie-
teten Untergeschosses der ehemallgen Bofil AG, Tschächli 2, 8782 Rüti, eln.
Hierbel wurdE eine grössere lndooranlage entdeckt unter anderem befanden
sich in den Räumlichkeiten ca.23 kg getrocknetes Marihuana (verkaufsbereit,
abgepackt je 250 g), ca. 1000 Setzllnge, 920 Töpfe, 5 komplette Filteranlagen,
63 Bsleuchtungskörper sowle slne Bewässerungsanlage. .

Ja.

7.i1

Aufgrund der Auswertung des Moblltelefons mit der Nummer 079 696 96 11

wurde elne Bildaufnahme einer Stromrechnung ¡m Betrag von mehr als

N.
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CHF 5'000.00 frir die Zeit vom 1. Januagzbis 31. März 2017 entdeckt, u¡6 ¿ìitr¿¡

für Räumlichkeiten 28 in 8945 Geroldswil. Díe da-
raufhin durchgeführte Hausdurchsuchung in Geroldswil förderte weitere Si-
cherstellungen zu Tage, so ca. 2 kg abgepacktes Marihuana sowie 474 ernte-
reife Hanfpflanzen.

Wie äussern Sle sich zum Tatverdacht?
Grundsätzlich ist der Vorwurf korrekt. lch war bei beiden Hausdurchsuchungen dabei und
habe die Räumlichkeiten gezeigt. Es hätte nichts gebracht, diese Räume aufzubrechen. lch
möchte aber bemerken, dass sich die Hanfpflanzen in Geroldswil im Anfang- und Mittelstadi-
um des Wachstums befunden haben.

Können Sie sofort verfügbare Beweismittel nennen, die den Tatverdacht wi-
derlegen oder entkräften?

Ëinzig wäre es so, wenn das Marihuana legalwäre, was es aber nicht ist.

Erruvenn¡x¡¡E zuR Sacr¡e

l. Offenbar sind Sie nicht im Besltze eines Führerauswelses, sind aber imrner
wieder mit einem Fahrzeug untenrvegs, wie dies aus dem Strafregister ersicht-
lich ist. Warum besiÞen Sie keinen Führerausweis?

Er wurde mir im Jahre 2A12 wegen überhöhter Geschwíndigkeit entzogen worden. Seither
habe ich keinen Ausweis mehr,

2. Seit wann besteht die Hanfindooranlage in Rüti?
Seit ca. Oktober 2016.

3. Seit wann besteht die Hanfindooranlage in Geroldswil?
lch bin mir nicht mehr sicher, ob ab 2015 oder 2016.

4. Wann haben Sie die beiden Räumlichkeiten gemietet?
Rüti: April 2016; Geroldswil: ca.2Q1512016; da bin ich mir nicht sicher

5. Haben Sie bereits ,,fertiges" Marihuana aus diesen Anlagen verkauft?
PN: Denkt lange nach. Ðazu möchte ich im Moment nichts sagen.

6. Haben Sie die Anlagen alleine aufgebaut und betrieben?
Dazu möchte ich im Moment nichts sagen.

7. Mit welchem Geld haben Síe díese doch recht professionell aufgebauten
Hanfanlagen aufgebaut

Zum Teil habe ich dieses Geld geerbt, bzw. meine Mutter hat dies von ihrem Vater erhalten.
Dann kam híe und dort etwas dazu.

^N
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8. Sie sind Geschäftsführer von Gesellschaften und Präsident von Vereinen. Wie
kommen diese Gesellschaften und Vereine zu Fahrzeugen von erheblichem
Wert (Mercedes, Audi Al, Ghevrolet Gorvette)?

Die Autos kamen über mích zu den Gesellschaften. Der Audi A1 hat keinen W.ert mehr. er
hat 180'000 km. Das einzig Wertvolle ist der Mercedes. h, -L.1t^rçy hqy.{,.H qJ r;ch 

",n-e i*/ Cp-d.r,rl.rcr4å . .
9. Wer fährt diese Fahrzeuge, da Sie keinen Ausweis besitzen? ' \N
lch bin diese Fahrzeuge sicher auch gefahren, das ist schon so. Es ist ja eigentlích klar, dass
ich diese Fahrzeuge gefahren habe.

10. Diverse Gesellschaften und Vereine sind im Handelsregister elngetragen, was
zur Folge hat, dass gewisse Vorschriften einzuhalten sind. Wird ordnungsge-
mäss Buch geführt?

Von den Vereinen ja. Von der GmbH nein. lch habe einzig eine Steuererklärung eingereicht.
Der Wert des Fahzeuges sollte mir für die GmbH nützen.

1'1. Wo befinden sich die Buchhaltungen der Verelne?
ln Triesen an derlltrasse beim Buchhalter, Die Vereine hatten einzig den Zweck für das
Fahren der Fahrzeuge.

12. Aufgrund der Sachlage, wie sie sich heute darstellt, stellt sich dle Frage der
Gewerbsmässigkeit, andernfalls sich weder die Anlagen noch die Fahrzeuge,
so dan Mercedes Bênz, einen Audi A1 und eine Ghevrolet Corvette erklären
lassen. Was sagen Sie dazu?

Das überlasse ich me¡neñ Anwalt. lr{ t ab- ali* fr"f ,"i.Li{ b.<}c,,^,llct\J cq5

13. Wie viel Miete haben Sie in Rüti und in Geroldswil bezahlt?
ln Rüti habe ich CHF 1800.00 bezahlt und in Geroldswil CHF 3'550.00; je pro Monat.

Haben Sie noch etwas beizufügen oder zu berichtigen?
Nein

EtNvenruanuE zuR PERSoN (Anr. 161 SIPO)

1, Gehen Sie derzeit einer Arbeit nach?
Nein

2. Wovon leben Sle?
Von nichts.

3. An lhrer Wohnadresse in Glattbrugg leben Sie gemäss den erfolgten Abklä-
rÛngen bereits seit längerø¡ Teit nicht mehr. Wo leben und wohnen Sie?

lch lebe in Geroldswil, in den gemieteten Räumlichkeiten. Und ich habe ab und zu bei meiner
Freundin in Unterengstringen geschlafen. Deswegen hatten wir oft auch Streít.
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4. lch tege thnen einen aktuellen Betreibungsauszug vor. Entspricht diessr den
Tatsachen?

Ja.

5. lch lege lhnen den Strafregisterauszug vor. Entspricht dieser den Tatsachen?
Ja.

6. lch lege lhnen die Steuererklärungen 201512016 vor. Entspricht dieser den
Tatsachen?

lch glaube, die Rechnung für das Jahr 2016 habe ich noch nicht erhalten, Aber ich denke,
das ist korrekt so.

H¡rlonüNoe

Verdunkelunosqefahr (4rt.221 Abs. I Bst. b SIPO)

Es muss befürchtet worden, dass Sie Personen beeinflussen oder auf Be-
weismittel einwirken, um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen. Auf-
grund der Grösse der Hanfindooranlagen in Rüti und Geroldswil ist nicht da-
von auszugehen, dass Sie diese Anlage alleine installiert und betrieben ha-
ben. Überdies sind Sie Geschäftsführer und Vereinspräsident von diversen
Gesellschaften und Vereinen, welche ein erhebliches Vermögen, bestehend
gemäss aktueller Kenntnis aus Fahr¿eugsn, aufweisen, was zum heutigen
Zeitpunkt nicht erklärt werden kann. Zudem ist es lhnen, trotz Arbeitslosigkeit
und Schulden mögtich, Monatsmieten im Betrag von CHF 5'000.00 zu bezah-
len und aufwendige Hanfïndooranlagen einzurichten. Sollten Sie auf freiem
Fuss sein, besteht die Gefahr, dass Sie mit allfälligen Mittätern Kontakt auf-
nehmen und diE Strafuerfolgung durch weitere Massnahmen, auch in Bezug
auf Abnehmer von Marihuana, behindern könnten. Wie stellen Sie sich dazu?

Was soll ich sagen, lch nehme das zur Kenntnis.

Können Sie hierzu sofort vedfigbare Beweismittel nennen?
Nein.

Wiederholunosqefahr (Art.221 Abs. I Bst. c SIPO)

Es besteht die Gefahr, dass Sie, sollten Sie auf freiem Fuss verbleiben, noch
weltere lndooranlagen betreibt, welche seinen Lebensstil finanzieren können.
Überdies welsen Sie gemäss Strafregister unzählige Vorstrafen, lmmer auch
wegen Fahrens ohne Ausweis, aus, welche belegen, dass Sie - wie auch am
11. Juni 2017 festgestellt - keinen gültigen Führerausweis aufweisen, so dass
damit zu rechnen lst, dass'Sie weitere Fahrten ohne Ausweis unternehmen
wird. Wie stellen Sle sich dazu?

lch nehme dies zur Kenntnis.

Können Sie hier¿u sofort verfügbare Beweismittel nennen?
Nein.

N
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VCRHA¡¡o I.UNG voR oe¡¡ Zw¡¡¡oSMASSNAHMENGE RIcHT

Aufgrund der Sachlage werde ich beim Zwangsmassnahmengericht elnen An-
trag auf Untersuchungshaft stellen. Möchten Sie sich dazu äussern?

lch nehme das zur Kenntnis.

Für das Verfahren vor Zwangsmassnahmenverfahren gibt es a¡rei Varianten:
Entweder Sie werden in einer mündlichen Verhandlung vom Zwangsmass-
nahmengericht persönlich angehört oder Sie verzichten auf diese Anhörung,
wobei lhr Verteidiger schriftlich Stellung nehmen kann (Art. 225 StPO). Ver-
zichten Sie auf eine persönliche Anhörung durch das Zwangsmassnahmenge-
richt?

Ja

AescHtuss

Fühlen Sie sich gesund?
lch habe zu hohen Blutdruck, aber ich konnte mit dem Gefängnisarzt schon reden. Zudem
hatte ich eine Operation und brauche Antibiotika. Auch das weiss der Arzt.

Müssen Angehörige über lhre Festnahme verständigt werden (Arl. 214 Abs. I
Bst. a und Abs. 2 SIPO)?

U¿ìt \S
Wünschen Sie, dass lhr Arbeitgeber über lhre Festnahme informiert wird (Art.
214 Abs. I Bst. b und Abs.2 SIPO)?

Das konnte mein Anwalt schon klären. Auch konnte ich mit meiner Freundin sprechen, wo-
ruber ich froh bin.

Frage an die Verteidigung: Haben Sie Ergänzungsfragen (4rt.147 SIPO)?
Nein.

Protokollnotiz: Das Protokoll wird zur Durchsicht vorgelegt

Schluss der Einvemahme: 1'1.45 Uhr

Gelesen und bestätigt:

rson:

\r.'\\--l \{;\
Unterschrift Verteidilung

Unterschrift ProtokolfführungA/erfahren



kantonSlarus 
ffi

Gfr Sigrist M.

Pol izeistützpunkt Schwanden

Di. 11.07.2017

Entlassungsrapport
Art. 219 StPO / Art. 17 PG

(+. 
,1. Å5

Xm Ew
D-
Zürich

zur Zeil ohne Arbeit

-

Kantonspolizeí

Sachbearbeiter/in

Dienslstelle

Datum

G-Nr.

AB|-Fall Nr.

Vomame

Geburtsort

Beruf

PLZIOû

Festgenommene Person
Name ll!¡
Geburtsdatum 11.03,19¡
He¡matortÊstaat Zürich

Adresse flr
Bei der Entlassung
anwesende Personen

Haftort

Entlassungsort

Anhalte- ba¡v.
Festnahmeze¡t

Entlassungsze¡t

Enllassungsinstanz

Bemerkungen

OrUDatum/Zeit

Beilagen:

Gfr Sigrist M. / ll-(Rechtsanwatt von lllD-)

8750 Glarus, Kantonsgefängnis

8750 Glarus, Spielhof 12

Sonntag, f .A6.2017, ca. 12:05 Uhr

Dienstag, 1 1.47.2017, 09:1 6 Uhr

Kantonspolizei Glarus -> im Auftrag der Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus
(Vorverfahren)

tFOlf wurde aus der U-Haft entlassen.

Glarus, 11.07.2017 Kantonspolizei Glarus
Pol izeistützpunkt Schwanden

Kople z.Kt. an:

Staatsanwaltschaft

Jugendanwaltschaft

Abteilung Migration

ADMAS
KESB

Soziale Dienste

Kantonspolizei 

-=-

T{
Gfr

0
n
D

û
tr
n
n
cl

Verfügung
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kantonSlarus ffi

Kantonspolizei

Sachbea¡beiter/in

Díenststelle

Datum

Beschuldigter
Name

Geburtsdatum

Heimatort/-staat

Beruf

Adresse

Erfassungsgrund

Kuzbegründung

lut¿luarq.J

SB Kapo

Pol M. Schnyder

PolizeispfiÞpunkt Schwanden

21.06.2017

r-
11.03,191
Zúrich

Detailhandelsfachmanna

Geschäftsnr. ?OH þzs

Erstel lu n g DNA-Profil/ED-Behandl u ng
(Art. 255 StPO, Art. 260 SIPO)

AB|-Fall Nr,

Vorname

Geburtsort

Valer

Mutter

PLZl Ort

ñm Dw

ZfJrich

-

II-

-

Widerhandlung BetmG, Widerhandlung WG

Der Beschuldigte baute in Rüti GL, Firma Bofil AG, Marihuana im grossen Stil an (ca. 920
Hanfpflanzen- bereits geerntet). Bei der HD konnten aus dieser letzten Ernte ca. 23.5 Kg
verkauffertiges Marihuana sichergestellt werden. Weiter baute er in Geroldswil ZH,
fts28, ebenfalls Mãrihuana an (ca.474 Hanfpflanzen-zut Hätfte erntereif).
Bei der HD konnten ca.2Kg verkauffertiges Marihuana sowie eine Schrotflinte sichergestelll
werden.

Ersuchen um ED-Behandlung und Erstellung eines DNA-Profils
(gemåss Vollzug der Weisung vom 01.03.2017)

Dalum 2 f. ¿"(;. 2 a ¿'7 Vis:

Prüfung des Ersuchens

ËÏ Erste¡lung DNA'Profil

ffi eo-a"rrandlung

C Abt./Fachoffìzier Deturn

Verf0gung an

]l. Vls:0 iJ

Entscheid der Staats- und Jugendanwaltschaft

Kriminalpolizei Glarus, KTD, Erkennungsdienst

I eo-aenandtung

I erstellung DNA Profil

n Vert¿¡gung beiliegend zur Aushändigung

I Ve*tigung folgt

Ort/Datum/Zeit Der anordnende Steetsanwalt / Jugendanwalt



Telefon 055 646 69 20
Fax 055 646 69 19
E-Mail : staatsanwaltschaft@g Lch
www.gl.ch

Kantonspolizei
Spielhof
8750 Glarus

Glarus, 12. Juni 2417

5.J.o^
kantonglarus ffi

Slcherhslt und Justlz
Staats- und J ugendanwaltschaft
Postgasse 29
8750 Glarus

sA.2017.00270

Beschuldigte Person

Verteidigung

Straftatbestand

Auflrag

//ntl,*,- .z-'1.r'}

Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl
Aft'241ff' stPo 

ir'4'/,' D''nin^
geb. 1 1 .03,19t von Zürich

Po,^rz L-
Rechtsanwalt

Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz

Hausdurchsuchung (Ar1.244 SIPO) in Bestätigung der mündlichen
Anordnung vom 11. Juni 2017:

Kellerqeschoss BofitAG. Tschächli 2. 8782 Rüti/GL

II, 8'! 52 Glattbruso {Wohnadressel

Ç1,91 03- U ntere nsstrl n$en lAd resse Freu n d i n u nd*m ös-
licher Aufentha ltsort)

Zu durchguchen sind:

- gemietete Räumlichkeiten des Beschuldigten im Untergeschoss der
ehemaligen Fabrik Bofil AG

- Räumlichkeiten an der Wohnadresse in 8152 G
- Räumlichkeiten an der Wohnadresse der Freundin, tn

8103 Unterengstringen
-dazugehörende Estrich' , Keller-, Garagen- und Ökonomieräume bei

allen genannten Räumlichkeiten

Zu suchen ist nach:

- Betäubungsmittel, Betäubungsmittelutensilien, Gegenstände welche
auf Betäubungsmittelhandel hindeuten, Hinweíse auf Abnehmer, Mo-



s4,2017.00270

Kuzbegründung

Beauftragte Behörde
oder Person

2t2

biltelefone, Bargeld

Durchsuchung von Aufzeichnungen (Art. 246 SIPO)

Zu durchsuchen sind:
- Schriftstücke
- Ton-, Bild und andere Aufzeichnungen
- Datenträger, EDV-Systeme

Zu suchen ist nach:
- Aufzeichnungen, welche auf Betäubungsmittelha ndel hindeute n

Beschlagnahme (Art. 263 StPO)

Die aufgefundenen Gegenstände sind zu beschlagnahmen. Eine be-
schwerdefähige Beschlagnahmeverfügung wird im Nachgang erlassen.

Der Beschuldigte wird dringend verdächtigt, mit Drogen (Marihuana) zu
handeln, Drogen anzubauen und eine entsprechende lndooranlage an
vorgenannter Adresse zu betreiben

Kantonspolizei Glarus,

Aushändigung an Die beauftragte Behörde zur Aushändigung an die von der Massnahme
betroffene Person.

Rechtsmittel Gegen diesen Anordnung kann nach Art. 393 ff. StPO beim Obergericht
des Kantons Glarus, Gerichtshaus, 8750 Glarus, innert 10 Tagen, von
der Mitteilung an gerechnet, schriftlich und begründet Beschwerde erho-
ben werden.

Die mit der Durchsuchung beauftragten Personen weisen zu Beginn der Massnahme den
Hausdurchsuchungsbefehl vor (Art. 245 Abs, 1 SIPO). Anwesende lnhaberinnen und lnhaber
der zu durchsuchenden Räume haben der Hausdurchsuchung beizuwohnen. Sind sie abwe-
send, so ist nach Möglichkeit ein volljähriges Familienmitglied oder eine andere geeígnete Per-
son beizuziehen (Art. 245 Abs. 2 SIPO). Uber die Durchsuchung und/oder Untersuchung ist ein
Protokoll zu erstellen,

Aufzeichnungen und Gegenstände, die nach Angaben der lnhaberin oder des lnhabers wegen
eines Aussage- oder Zeugnisverweigerungsrechts oder aus anderen Gründen nicht durchsucht
oder beschlagnahmt werden dürfen, sind zu versiegeln und dürfen von den Strafbehörden we-
der eingesehen noch venryendet werden (Art.248 Abs. 1 StPO). Die lnhaberin oder der lnhaber
kann sich vorgängig zum lnhalt der Aufzeichnung äussern (Art. 247 Abs. 1 SIPO).

Itschaft
des

lic. iur
Leitende

L^r'H
(übergeben an Hafreröffnung)

8103 Unterengstringen_ (per Einschreiben)
(d4tt

Orlgínal an

tiiurlüllluu'.t.tuutrlttfü



kantonSlarus ffi
Telefon 055 646 69 20
Fax055 646 69 19
E-Mall: staatsanwaltschaft@gl.ch
www.gl.ch

Kantonspolizei
Spielhof
8750 Glarus

Glarus, 12. Juni 2017

5. l.02

Sicherhelt und Justlz
Staats. und Jugendanwaltschaft
Postgasse 29
8750 Glarus

Verteidigung

Straftatbestand

Auftrag

%Rechtsanwatr

sA.2017.00270

Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl
Aú.241ff. SIPO

Beschuldigte Person |lI
geb. 11.03.191 von Zürich

152 Glattbrugg

Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz

Hausdurchsuchung {Art. 244 StPO) in Bestätigung der mündlichen
Anordnung vom 11. Juni 2017:

Ketlerseschoss Bofil AG. Tschächli 2. 8782 Rüti/GL

lØ2,/*ur-w¿".)43
licher Aufenthaltsort)

Zu durchsuchen sind:

- gemietete Räumlichkeiten des Beschuldigten im Untergeschoss der
ehemaligen Fabrik Bofil AG

- Räumlichkeiten an der Wohnadresse in 8152 Glattbrugg;
- Räumlichkeiten an der Wohnadresse der Freundin, lE ¡n

8103 Unterengstringen G./1
- dazugehörende Estrich-, Keller-, Garagen- und Ökonomieräume bei

allen genannten Räumlichkeiten

Zu suchen ist nach:

- Betäubungsmittel, Betäubungsmittelutensilien, Gegenstände welche
auf Betäubungsmittelhandel hindeuten, Hinweise auf Abnehmer, Mo-



s4.2017.00270

Kuzbegründung

Beauftragte Behörde
oder Person

Orlglnal an:
- Rechtsanwalt

212

biltelefone, Bargeld

Durchsuchung von Aufzeichnungen (Art. 246 StPO)

Zu durchsuchen sind:
- Schriftstücke
- Ton-, Bild und andere Aufzeichnungen
- Datenträger, EDV-Systeme

Zu suchen ist nach:
- Aufzeichnungen, welche auf Betäubungsmittelhandel hindeuten

Beschlagnahme tArt. 263 StPO)

Die aufgefundenen Gegenstände sind zu beschlagnahmen. Eine be-
schwerdefähige Beschlagnahmeverfügung wird im Nachgang erlassen.

Der Beschuldigte wird dringend verdächtigt, mit Drogen (Marihuana) zu
handeln, Drogen anzubauen und eine entsprechende lndooranlage an
vorgenannter Adresse zu betreiben

Kantonspolizei Glarus,

Aushändigung an Die beauftragte Behörde zur Aushändigung an die von der Massnahme
betroffene Person.

Rechtsmiïel Gegen diesen Anordnung kann nach Art. 393 ff. SIPO beim Obergericht
des Kantons Glarus, Gerichtshaus, 8750 Glarus, innert 10 Tagen, von
der Mitteilung an gerechnel, schriftlich und begründet Beschwerde erho-
ben werden,

Die mit der Durchsuchung beauftragten Personen weisen zu Beginn der Massnahme den
Hausdurchsuchungsbefehl vor (Art. 245 Abs. 1 SIPO). Anwesende lnhaberinnen und lnhaber
der zu durchsuchenden Räume haben der Hausdurchsuchung beizuwohnen. Sind sie abwe-
send, so ist nach Möglichkeit eín volljähriges Familienmitglied oder eine andere geeignete Per-
son beizuziehen (Art. 245 Abs. 2 SIPO). Über die Durchsuchung und/oder Untersuchung ist ein
Protokoll zu erstellen.

Aufzeichnungen und Gegenstände, die nach Angaben der lnhaberin oder des lnhabers wegen
eines Aussage- oder Zeugnisverweigerungsrechts oder aus anderen Gründen nicht durchsucht
oder beschlagnahmt werden dürfen, sind zu versiegeln und dürfen von den Strafbehörden we-
der eingesehen noch verwendet werden (Art. 248 Abs. 1 SIPO). Die lnhaberin oder der lnhaber
kann sich vorgängig zum lnhalt der Aufzeichnung åussern (Ar1.247 Abs. 1 SIPO),

Staats-

lic, iur
Leitende Staatsanwältin

des

/â.'
81 03

(übeçeben ub-^.
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kantongtarus 

ffi
Kantonspollzol

Sachbearbeiter/in

Dionststelle

Datum

Beschuldigte/r
Name

Geburtsdatum

He¡matoru-staat

Ad¡€sse

Durchsuchung l.S.

Datum / Zeit

Adresse / Objekt

Auftraggebende
Behörde
oder Person

Beauftragte Behö¡de
oder Person

Pet a, &tur
Polizeistützpunkt Schwa nden

Sonntag, 11.06.2017

Durchsuch u n gsp rotokol I

lAtt.241 ff SIPO)

r-
I 1 .03. 194
Zürich

Xm [w

Ztlrich

Deta i I ha n delsfach ma n n

8152 GlattbrugglZ1

G-Nr.

ABI-Fall Nr

Vorname

Geburtsod

Beruf

PLZI Otl

Verdacht auf Betäubungsmittelanbau /-handel (mit Marihuana)

Sonntag, 11.06.2017 / ca. 13:25 Uhr

8782 RUti/GL, Dorfstrasse, Firma Bofi l, UG, gemietete Räumlichkeit

A Staatsanwaltschaft des Kantons (mündlich durch Hans Hugenmatter)
n Kantonspolizei (Gefahr in Verzug)
D

A Die beschuldigte Person ist freiwillig mit dieser Durchsuchung einverstanden

X Polizei
tr

Anwesende
Pergonan

Durchsucht wurden

mbA R. Riederer / Gfr rist M. / Pol M. Schnyder / Gfr D. Heutschi

Pol C. Baur (1f,,{ a

0

Hausdurchsuchung (Art. 244 srpo)

A Wohnort der beschuldigten Person
A dazugehörige Estrich-, Keller-, Garagen- und ökonomieräume
n Räumlichkeiten Arbeitsort
X Firma Bofil in 8782 Rüti/GL, Dorfstrasse

Durchsuchung von Aufzeichnungen (Arr. 24s srpo)
X Schriftstucke

A Ton-, Bild- und andere Aufzeichnungen
A Datenträger, EDV-systeme
n
Durcheuchung von Personen und Gegenständen (Arr.24s srpo)
tr Person

a]
ü,I

YeúOgungary/



X
n

Fahzeug(e)

Der lnhaber von sichergestellten Papieren und anderen Datenträger kann
Beschwerde (Art. 393 SIPO) gegen die Durchsuchung erheben. Verzichtet er auf
die Beschwerde, so können die Papiere und andere Datentråger sofort als
Beweise (entlastend/belâstend) im Strafverfahren verwendet werden.

Der/Die lnhaber/in von sichergestellten Papieren und anderen Datenträgern
erklärt:

Belehrung des
lnhabe¡s von
Papieren und
Datentrågêrn

Stellungnahme des
lnhabers

Bemerkungen 0ber
den Verlauf der
Durchsuchung

Verzeich n is der sichergestel lten Gegenstände
(Art.241ff SIPO)

Fundort:

ttÞÅsla

lnhaber:
(Name)

Siegelung:

&
,lg

/+
4L
/5
/rl
/t3
IZ
,14
Åo

q
Ia
6
5
Ll
)
_)

z
/1

Nr

ra. A7o o

ßñ i)er anlaun\"rnrÞfl
r n. ,{na¿c k"bJì'a2
tl V o,lrr¿vl,r*itlel z/r,1,#2;::113
t'lr a y,L¿ 4'),5Y,,1, ?^': nu

Å Ttui r 4 êñ.f,î l. -?,,4 
n z

Årsár _Lþ_tþ-s = jby.ä
4b ,o g¡qr

Å'Tasi,¿ 4br4XP-

lavL¿ - s¡,
Y 1t'å à]&þ-,a.gùra

i x hh"]oe iÀ¿, x Ëi*r.r¿

(ße
Z " \¡11,fi1s 1c*na ,\ri,r¡,rz
*,Y{3,xr ,-(1}ô

3.Sc!n t'¡sxt4 F i.st /cí/rtøI-.?U¡{?o,,t,{2s

z S¿\lù:t¡:l t ¿. ?i.c5¡¡r,¡
At ÀR¡r^l* , ,{ r AS-< '

?s
4* c-ht¡isset r,(ñÈrì {-

3 x.:- ,lø tt'}\ Å

Gegenstandsbezeichnung :

(Marke/Typ, Nr./Grösse usw.)

A

f illelrnt*vt
þlzcat^rU
tt;er4*kt

uzdsH

Ç*ål*ot ^

4r'¿¡r-.i.v*.*
6,¡,rìd,'oru^

lil u{'çtrøl

tU.aL¡,\cf
UJ¿r ks\ri$
wa?s\atl

t

1

-2-



214

2o ¿;'3 k1¿urJ /anu{tsro?/-

I
rn[J . îànV" ,o,n{ ?'Ï*o"-,

/ þu,ìsw*/orlor
(>qrtàÅ,oru^
()¿unÐL<,,uu- I

Dieses Durchsuchungsprotokoll bildet einen integrierenden Bestandteil des Durchsuchungsbefehls.
Die unterzeichnenden Personen bestätigen mit ihrer Unterschrift, die Vollståndig- und Richtigkeit des
Durchsuch u n gsprotokol ls.

Ort, Datum, Zeit: Unterschrifl Betroffene Person

s,L,vr"Ly'lJ-4LÅj_.jt
Ort, Datum, Zeit: Unterschrift: Sach Unterschrifl Anwesende Personen

MAa%

Die untezeichnende Person bestätigt, die nachfolgend aufgeführten Gegenstände ordnungsgemåss
zuruckerhalten zu haben,

Zurückgegebene Nr

Ort, Datum, Zeit: Unterschrift:

Zusatzblåtter {r.r"in n Ja, Anzahl

-3-
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kantonSlarus 

ffi

Beschuldigte/r
Name l-
Gehrrrlsrlahrm /, lt Cl'ì ,Ol
HeimatorU-staat Z urC rC\f

Kantonspolizel

Sachbearbetter/in R'êzutt-naffi
Þienststene F tO
Datum f ,{ C6 ,f }

G-Nr.

ABI-Fall Nr

Vomame

ceburlsorr Zùr ìtn

Du rchsuch u ngsprotokol I
(Art.241ff SIPO)

Elm nw

f-ïQ\rle - R¿r".r"

Durchsuchung l.S.

, Datum / Zeit

flurrlo"-*r,14/ nor"rre / objekr

eerur þrlõr\ha nde\sÇa*trrnein n
P:ztort t¡ sz Gtottbruï.ll z t-{

\ÀJ d
.AÅ"çG ZoÅ7, ,^

B¿\rnG
Ò 

(j 
"-. 3o

3 rl ant\,n)

Auftraggebende {iãBekirde ¿=l
oderPerson U

Staatsanwaltschaft des Kantons
Kantonspolizei (Gefahr in Verzug)

n
n Die beschuldigte Person ist freiwillig mit dieser Durchsuchung einverstanden

fl Potizei.JBeauftragte Behörde
oder Person

Personon
Anwesende

Durchsucht wurden

îunltìcn*i
CA

ç,a C.1u¿

Hausdurchsuchung {Arr. 2¡¡4 srpo)
ffi Wohnort der beschuldigten Person

Þ4* dazugehörige Estrich-, Keller-, Garagen- und Ökonomieräume
n Räumlichkeiten Arbeitsort
n
Durchsuchung von Aufzeichnungen (Arr. 246 srpo)

É schriftstücke
fil' Ton-, Bild- und andere Aufzeichnungen

ff, Datenträger, EDV-systeme
f]
Durchsuchung von Personen und Gegenständen (Arr. 249 gtpo)

n Person

n Fahrzeug(e)

n
Verfügung an



Belehrung des
lnhabers von
Papleren und
Datentrågern

Stellungnahma des
lnhabers

Bemeftungen über
den Verlauf der
Durchsuchung

Der lnhaber von s¡chergestellten Papieren und anderen Datenträger ka¡¡
Beschwerde (Art. 393 SIPO) gegen die Durchsuchung erheben. Verzichtet er auf
die Beschwerde, so können die Paplere und andere Datenträger sofort als
Beweise (entlastend/belastend) im Strafverfahren verwendet werden.

Der/Die lnhaber/in von sichergestellten Papieren und anderen Datenträgern
erklärt:

Vezeichnis der sichergestellten Gegenstände
(Art 211ff SIPO)

r.: ng:
(Marke/Typ, Nr.fGrösse usw.)

lnhaber:
(Name)

i----.-'-- j*------..^ "'
i:
il

t:,/

Slegelung:

-2-



I

Dieses Durchsuchungsprotokoll bildet einen integrierenden Bestandteildes Durchsuchungsbefehls.
Die unterzeichnenden Personen bestätigen mit ihrer Unterschrift, die Vollständig- und Richtigkeit des
Durchsuchungs protokolls.

Ort, Datum, Zeit: Unterschrift: Betroffene Person

Linhueq:,\r i nqÊrr, I Å.6, )1
Ort, Datum, Zeit: v 

Unterschrift: Sachbearbeiter/in Untersçhrift: Personan

ljûkr,1:rïi|.'n$ln,,,1 Å, 6-.,1 8o

Die unterzeichnende Person bestätigt, die nachfolgend aufgeführten Gegenstände ordnungsgemäss
zurückerhalten zu haben.

Zurückgegebene Nr

Ort, Datum, Zeit: Unterschrift:

Zusatzblätter n Ne¡n D ¡a, Anzahl

-3-



5, J.oF
kantonglarus 

ffi
Kantonspollzel

Sachbearbeiter/in

Þienststolle

Name /Vorname

Geburtsdatum

PlllWohnort

Adresse

Dalum / Zeit

PLZ Ort

Adresse

0rtlichkeit

Ort / Detum

Gfr M. Sigrist Datum 11.06.2017
PSP Nåifels

Elnverständ n is-Erkläru n g

betreffend Räumung, Sicherstellung und Vernichtung von Hanfpflanzen
und technischen Geråtschaften aus lndooranlagen

11.03.1

8152 G

erklärt sich nach eingehender, rechtlicher Belehrung durch die Kantonspolizei
Glarus bzw den zuständigen Staatsanwalt bedingungslos einverstanden,
dass sämtliche am

Sonntag, 11. Juni 2017,ca,15:00 Uhr

in seinen/ihren Räumlichkeiten und/oder zugehörigen Nebenråumen in

8782 Rt¡tiGL
Tschächli 2

BofilAG Lagerhallen

sichergestellten Hanfpflanzen sowie zugehörige, technische Gerätschaften,
die geeignet sind bzw. verwendet werden, Hanfpflanzen zu kultivieren
und/oder zu verarbeiten, polizeilich geernteUdemontiert, sichergestellU
eingelagert und anschliessend vernichtet werden. ErlSie bestätigt, alleinige/r
Eigentilmer/in dieser Hanfpflanzen und Gerätschaften zu sein.

Unterzeichnende/r erklärt sich auch einverstanden, dass eine von der
Kantonspolizei Glarus bzw. Staatsanwaltschaft beauftragte Firma, in
seiner/ihrerAn-/Abwesenheit bzw der Polizei, diesen Aufirag ausführen kann
Auf Schadenersatz wird ausdrücklich ve r¿ichtet.

Schwanden , 11.06.2017

Unterschrift

ZH

Sachbearbe¡ter



5.1 .ou
kanton Slarus ffi

Name

Geb.-Dat.

Adresse

Telefon/Email

11,03.1

079

Kantonspolizei

Sachbearbeiter/in

Dalum

Dienststelle

Unterzeichnete/r bestätigt in Sachen

A Ryser

12.06.2017

Kriminalpolizei KTD

Em pfa n gsbeschei n ig u ng

Lager-Nummer

ABI-FallNr.

sN 137/17-A

Vorname

PLz / wohnort 8152 Glattbrugg ZH

11.06.2017 in 8782 Rüti, Bofil-Areal

Ort / Raum

ZEI GLARUS

1 3DNA ab 3 verschiedenen Schuhen (Sp 885, 886, 887/17) Abnahme Sicherstell

Diese werden bei der Kantonspolizei Glarus, Krimlnalpolizei KTD
aufbewahrt und den Untersuchungs- bzw. Gerichtsbehörden auf Ersuchen ausgehändigt.
KTD-Vermerk Fall-Nr. KT 099/17

betreffend Betäubungsmitt_elge_sgÞ fD !n{og¡a¡!age,

folgende Gegenstände sichergestellt zu haben:

Pos. Bezeichnung

Datum 1 I .06.201 / Sachbearbe¡ter/¡n (für die S ictrerstetiung¡

bernahme)Datum 11.06.2017 Lagerverwålter/in (fi,¡r die ü

Verfügung der zuständigen Behörde

Die beschlagnahmten Gegenstånde slnd

I zu vernichten l-l zu venverton

I nactr Ablauf der Verfolgungsvèrjåhrung zu

n
I auszuhãndigen an

Datum StempeUUntercchrift

Gegenstand empfangen zu haben beståtigt

Datum Stempel/Unterschrift

Den Vollzug

Datum

bsstätlgt (Lagerverwaltung)

Stempel/Unterschrifr

Verteiler: Geríchtsbehörde / Lagerverwaltung / Sachbearbeiter



kantonSlarus 
ffi

Sachbearbeiter/in

Datum

Dienststelle

Name

Geb.-Dat.

Adresse

T€lefon/Email

Kantonapollzei

Pol M. Schnyder

12.06.2017

PSP Schwanden

Em pfa n gs bes c h ei n i g u n g

Unterzeichnete/r bestätigt in Sachen

Lager-Nummer

ABI-FallNr.

Vorname

PLZ / Wohnort ...8152 GlattbruSS/ZH

Ort / Raum

SN 137/17_e

11 1

betreffend Betä u bu ngsmittelqesetz

folgende Gegenstände sichergestellt zu haben:

Pos. Bezeichnung

6 Schlüssel KABA 20 Nr. 4P637377

4

2
I

3 Schlüssel KABA I Nr. 4S160741
3 1Ba rtschl0ssel ABUS und 1 Vierkanntschtüsset ASS

3 Schlüssel First Norma Nr. 570185

RütiGL, Firma BofilAG
RtltiGL, Firma BofilAG
RUt¡GL, Firma BofilAG
R0tiGL, Firma BofilAG

5 1 Schlüssel KABA "HOFU GL, Firma BofilAG

Diese werden bei der Kantonspolizei Glarus,
aufbewahrt und den Untersuchu

KTD-Vermerk

Datum 11.06.2017

ngs- bzw. GerichtsbehÖrden auf Ersuchen ausgehändigt.

Oelum

Verfilgung der zuständigen Behörde

Die berchlagn.hmten Gegenetånde sind

D zuvErnichten I zuveruverten

I nach Ablauf der Verfolgungsverjährung zu

tr
Dalum

Gegenetand empfangen zu habsn beståtigt

Datum

Den Vollzug bertåtlgt (Lagervenvaltung)

Sachbearbe¡t€r/in (f0r die Sicherstellung)

Lagerverwalter/in (für die übernahme)

f] auszuhändigen an

Stempel/Unterschriñ

Stempel/Unterschrifr

Datum Stempel/Unterschrift

Verteiler: Gerichtsbehörde / Lagerverwaltung / Sachbearbeiter



5.,1 .o8
kantonSlarus if

Kantonepollzel

Fw mbA Marco Jenny

12.06.2017

PSP Schwanden

S ic herstel lu ngs-Besc hei n ig u ng

Untezeichnetelr bestätigt in Sachen

Sachbearbeiterf n

Dalum

Díenststelle

Name

Geb.-Dat.

Adrðsse

Telefon/Email

betreffend Betäubung-sm ittelgesetz

folgende Gegenstände sichergestellt zu haben

Lager-Nummer

ABI-FallNr.

sN l37rf 7_D

Vôrnâmê

Ort / Raum- ,-"nuiii Bofillagerhalré ril

: Rüti/ Bofllaq_erhalle lll__
Rüti/ Bofillagerhalle llI
R0ti/ Bofillagerhalle

àiË

I GI.ARUS

11.03.1

mit folgendem

Pos. Bezeichnung

ì - 'äðrrwààà 
Sþorttasche

NeÞsack mit

aufbewahrt und

lnhalt:

Kg Schnittresten Marihuana
Kg Schnittresten Marihuana
Kg Schnittresten Marihuana

2 l Vakuumsack mit ca. 1009 Maríhuana
3 2 Vakuumsåcke mit ca.
4 l schwazer NeÞsack
5 l schwazer Netzsack mit

I schwazer Netzsack mit
1 schwazer Netzsack mit

Rüti/
Marihuana R0ti/
KgSchnittrestenMarihuana RlJti/Bofillagerhalle
Kg Schnittresten Marihuana

Diesewerden beiderKantonspolizeiGlarus, Krimina KTD
den Untersuchungs- bzw. Gerichtsbehörden auf Ersuchen ausgehändigt.

KTD-Verme¡k

Datum 12.06.2017 Sachbearballer/in(fürdieSicherstetlung)

Dalum ÅJ. Ai 'ZulL Lagerveruvaller/in (f0r die 0bernahme)

Verf{lgung der zuständigen Behörde

Dlo beschlagnahmten Geganrtånde slnd

I zu vemichten ! zu venrverlen

! nach Ablauf derVerfolgungsverjährung zu

n
I auszuhandigen an

Dalum Stempel/Unterschrifr

Gegenstand empfangen zu haben beståtlgt

Datum SlempeUUnterschriñ

Ocn Vollzug bertåtlgt (Lagervenraltung)

DEtum StempeVUnlercchrift

Verteiler: Ge¡ichtsbehörde / Lagewenreltung I Sachbearbeller



5.,,t,O3
kantonSlarus 

ffi

Name

Geb.-Dat.

Adresse

Telelon/Email

11.03.1

Kantonspollzel

Sachbearbeilerf n

Datum

Dienststelle

Untezeichnete/r bestätigt in Sachen

Fw mbA Marco Jenny

12,06.2017

PSP Schwanden

Sicherstel I u ngs-Beschein ig u n g

Lager-Nummer SN 1t7117--g

AB|-FallNr.

Vorname

PLZlWohnort 8152 GlattbrugglZH

Ort / Raum

nut¡ boi¡tl Lagerhatie a-
Rüti Bofil/

Rüti Bofil/ Lagerhalle
Rljti Bofil/ Lagerhalle le
Rütí Bofil/ Lagerhalle
R0tiBofil/ Lagerhalle
Rüti Bofil/ Lagerhalle I

Rüti Bofil/ Lagerhalle
Rüti Bofil/ Lagerhalle l-
Rüti Bofil/ Lagerhalle l(-

POLIZËI GI.ARUS
nischer Dlenst

Pos.

belreffend Betäubungsmittelgegetz

folgende Gegenstände sichergestellt zu haben:

I a-o¡gfr st!g!s{ge,
6 EinhellAkkuschrau berkoffer mit Schrauber, Akku, Ladestation

Bezeichnung

Heissluftpistole BHA'1 500
Okay schwaze Box mit Trennschleifer, Bohrset, Bohrkopf
LUX-Tools, blaue Box, Steckschlüsselsatz
Boschhammer GBH 26V

1

2
3

4

7 Bosch Laserdistanzmessgerät
I 3 Sackê mit xäoetuin¿er
9 25m Kabelrolle, grün/gelb
10 Gloria Avus Feuerlöscher

GLM80 Professional

Diese werden bei der Kantonspolizei Glarus, Kriminalpolizei KTD
aufbewahrt und den Untersuchungs- bzw, Gerichtsbehörden auf Ersuchen ausgehandigt.
KTD-V€rmerk

Datum 12.06.2017 Sachbeaôeiter/in(f0rdieSichersteilung)

Datum / 3 . a¿ 7¿ 

^7 
Lagervomalter/in (f0r d¡e übernahme)

Verfügung der zuständigen Behörde

Dle beschlagnahmten Gegenstånde ¡ind

! zu vernichten I zu verwolen

n nactr Ablauf der Verfolgungsverjåhrung zu

¡

! auszuhandigen an

Dalum StempeUUnterschrift

Gegenrtand ompfangen zu haben beståtlgt

Datum Stempol/Unterschrifi

Den Vollzug beotåtlgt (Lagerverwaltung)

Datum StempeUUnterschrift

Verteiler: Gerlchtsbehörde / Lagervenivaltung / Sachbearbeiter



Em pfangsbescheinigung
(Zusatzblatt)

r-
r r.os.rsJ

Betäubungsm ittelgesetz

Lager-Nummer SN 137117

Ort / Reum

-E
in Sachen

Name

Geb.-Dat.

betretfend

Vorneme

Pos.

11

Bezeichnung

Box mit diversen Schrauben
Bosch Rffu
I kea Werþeugsatz (inkomplett)
Profistar blaue kleine Box
7 Stück unterschiedliche Zangen
Novus Klammerpistole mit 3 Pack Klammern
9 Stück unterschiedliche Schraubenzieher
Silikonpistole
diverse INBUS Schltrssel (tose und zusarnmengebunden)

20 Volt-Tester
ã - 

Rolígabelsch lüssel
e

23
2À

Hammer

lle

Rtrti Bofil/ Lagerhalle
Rtlti Bofil/ Lf,9lthal le

Ruti Bofil/ Lagerhalle
Rüti Bofil/ le

Rüti Bofil/ Lagerhalle

RûtiBofil/ lle

Rtrti

R0ti Bofil/ Lagerhalle

RUti

sóni¡Lágeinare ¡-iL
Bofil/ Lagerhalle lll
Boiru uagernaue rl|J

Rüti Bofil/ Lagerhalle

Rüti Bofil/ Làþerhalle

nut¡ aoRU Lagerhalle

Ri¡ti Bofil/ Lagerhalle

Èut¡got¡t/

r(-rll
]T
rtl
ttI

12

13

14

15

16

17

18

19

25

2a

3 Meter Messband
Paar Arbeitshandschuhe

27 Schlegel
nr:ti
nut¡ got¡tl Lagerhalle iö

Delum 12.06.2017 Sachbea¡beiter/in (f0r die Sicherstallung)

/¿, Ç

IGNTONSPOLIZEI GLARUS
Kriminalteeh nisoher Ðien¡t

Datun ,y' ? . o 6 . i"o / 7- Lagerverwalter/in (fur die Übernahme)



kantonglarus ffi
5. J. /o

sN 137/17_F

lele

Kantonapotlzel

Sachbearbeiter/in

Datum

Dienststelle

Untezeichnete/r beståtigt in Sachen

Fw mbA Marco Jenny

12.06.2017

PSP Schwanden

Sicherstellungs-Beschein ig ung

Vorname

PLZ / Wohnorl

Lager-Nummer

AB|-FallNr,

8152 Glattbrugg/ZH

Ort / Raum

Rüti Bofil/ Lagernät

Name

Geb.-Dat.

Adresse

Telefon/Email

11.03.1

belreffend

folgende Gegenstände sichergestellt zu haben

Pos. Bezeichnung

'l Paar blaue Gummistiefel Spirale

KTD.Vormeü

Datum 12.06.2017 Sachbearbeiter/in(f0rdlesicherstellung)

Datum .l S, ô ( . ¿ ¿.,1'* Lagerverualter/ln (f0r die übornahme)

Verfügung der zuständigen Behörde

Die beechlagnahmten Gegenstånde slnd

I zu vernlchten ! zu verwerlen

! nacn Ablauf der Verfolgungsverjährung zu

tr
! auszuhändigen an

Dalum StempeUUnterschriñ

Gcgenstand empñrngen zu h¡bon beetåtlgt

Dalum Sl6mpel/Unterschrift

Den Vollzug boståt¡gt (Lagervenrallung)

Diese werden bei der Kantonspolizei Glarus, Kriminalpolizei KTD
aufbewahrt und den Untersuchungs- bzw. GerichtsbehÖrden auf Ersuchen ausgehändigt

GIÁRUS
nischer Dienst

Datum StempeUUnlerschrifi

Verteile¡: Gerichtsbohördc / Lagcrverualtung / Sachbea¡beiter



5.,t.M
kanton Slarus 

1f,

Telefon 055 645 66 66
Fax 055 645 67 67
www.gl.ch/kapo

Kantonspollzel Glarus
Kriminalpolizei
Spielhof 12
8750 Glarus rDpe

z.Zl. Gefängnis Glarus
8750 Glarus

Glarus, 21.06.2017

Ermächtigung / Aushändigung der Schlüssel an Vermieter

Sehr geehrter Herr tG
clD¡¡-l, Vertreter der Fa. H. Bodmer & Co. AG, wird das Míetverhältnis für die
gemieteten Räumlichkeiten in der ehemaligen Fa. Bofil in Rüti mit lhnen auflösen. Der
Schlüsselfür dieses Gebäude ist z.Zt. bei der Kantonspolizei Glarus.

Herr lQ sind Sie damit einverstanden, dass die Kantorrspolizeí Glarus sämtliche
Schlüssel iu vorerwähnter Liegenschaft an Herrn GII M-,aushändigt?

Mit derAushändigung sämtlicher zur Liegenschaft Bofil, Hauptstrasse, in 8782 Rüti
gehörenden Schlüssel bin ich einverstanden.

21. Juni 2017

lç,{i /, ¡+t rtlol



6.,t . r2
kantonSlarus 

ffi
Kantonspollzei

Sachbearbeiter/in

Dienststelle

Untezeichnete/r

Name / Firma

Vorname

Geb.-Det.

Adresso

PIJlWohnorl

bestätigt in Sachen

Ort/ Datum

8782 Rütiry / Gebåude Bofil

Unterschrifl

Adj mbA Riederer

PSP Schwanden

Aushändigungsbescheinigung

-¡ 

(für Firma Bodmer & Go AG)

17.04.191'l

Datum

folgende Gegenstände erhalten zu haben:

(Pos. 1) 6 Schlüssel KABA20, Nr. AP637377
(Pos. 2) 3 Schltissel KABA 8, Nr. AS160741
(Pos, 3) 1 SchlüsselABUS für Stromkasten inkl. vierkant
(Pos. a) 3 Schltissel First, Nr. 570185
(Pos. 5) 1 Schltlssel KABA I (HoÐ
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Qcftvande n, ?Z 6 ,11

ausgehändigrt durch Sachbearbeiterfn

/ñ"án.





kantonSlarus 
ffi

Telefon 055 646 69 20
Fax 055 646 ô9 19
E-Ma il: staatsanwaltschaft@gl.ch
www.gl.ch

Kantonspolizei Glarus
Spielhof
8750 Glarus

Glarus, 12. Juni 2017

6 2.o)
Slcherhelt und Justlz
Staats- und Jugendanwaltschaft
Postgasse 29
8750 Glarus

sA.2017.00270

Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl
Art,241ff. SIPO

Beschuldigte Person r(D

Verteidigung

Straftatbestand

Auftrag

P/4lvh,uaj

geb. 11,03.19(l von Zürich
8152 Glattbrugg

0n^ "l L-y1't
(r ln t-ç

Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz

Hausdurchsuchung (Art. 244 SIPO):

Mieterin: at4vou AG

Zu durchsucheq.Sind:

- gemietete Räumlichkeiten der at4you AG, 1. Untergeschoss
- dazugehörende Estrich-, Keller-, Garagen- und Okonomieräume

Zu suchen ist nach:

- Betäubungsmittel, Betäubungsmittelutensilíen, Gegenstände welche
auf Betäubungsmittelhandel hindeuten, Hinweise auf Abnehmer, Mo-
biltelefone, Bargeld

Durchsuchung von Aufzeichnungen (Art. 246 SIPO)

Zu durchsuchen sind:
- Schriftstücke
- Ton-, Bild und andere Aufzeichnungen
- Datenträger, EDV-Systeme



sA.2017.00270

Kuzbegründung

Beauftragte Behörde
oder Person

212

Zu suchen ist nach:
- Aufzeichnungen, welche auf Betäubungsmittelhandel hindeuten

Beschlagnahme (Art. 263 StPO)

Die aufgefundenen Gegenstände sind zu beschlagnahmen. Eine be-
schwerdefähige Beschlagnahmeverfügung wird im Nachgang erlassen.

Der Beschuldigte wird dringend verdächt¡gt, mit Drogen (Marihuana) zu
handeln, Drogen anzubauen und eine entsprechende lndooranlage an
vorgenannter Adresse zu betreiben

Kantonspolizei Glarus, Kriminalpolizei

Aushändigung an Die beauftragte Behörde zur Aushändigung an die von der Massnahme
betrotfene Person.

Rechtsmittel Gegen diesen Anordnung kann nach Art. 393 ff. StPO beim Obergericht
des Kantons Glarus, Gerichtshaus, 8750 Glarus, innert 10 Tagen, von
der Mitteilung an gerechnet, schriftlich und begründet Beschwerde erho-
ben werden.

Die mit der Durchsuchung beauftragten Personen weisen zu Beginn der Massnahme den
Hausdurchsuchungsbefehl vor (Art. 245 Abs. 1 StPO). Anwesende lnhaberinnen und lnhaber
der zu durchsuchenden Räume haben der Hausdurchsuchung beizuwohnen. Sind sie abwe-
send, so ist nach Möglichkeit ein volljähriges Familienmitglied oder eine andere geeignete Per-
son beizuziehen (Art. 245 Abs. 2 SIPO). Uber die Durchsuchung und/oder Untersuchung ist oin
Protokoll zu erstellen.

Aufzeichnungen und Gegenstände, die nach Angaben der lnhaþerin oder des lnhabers wegen
eines Aussage- oder Zeugnisvenrveigerungsrechts oder aus anderen Gründen nicht durchsucht
oder beschlagnahmt werden dürfen, sind zu versiegeln und dürfen von den Strafbehörden we-
der eingesehen noch venruendet werden (Art. 248 Abs. 1 StPO). Die lnhaberin oder der lnhaber
kann sich vorgängig zum lnhalt der Aufzeichnung äussern ( r1.247 Abs. 1 SIPO).

Staats.
des

lic. iu
Leitende

Emnfanqsbeståtiquns
Datum Name



kantonSlarus 
ffi

Telefon 055 646 69 20
Fax 055 646 69 19
E-Mail: staatsanwaltschaft@gl'ch
www.gl.ch

5.2 .o2

Slcherhelt und Justiz
Stâats. und Jugendanwaltschaft
Postgasse 29
8750 Glarus

sA.2017.00270

Verteidigung

Straftatbestand

Auftrag

Kantonspolizei Glarus
Spielhof
8750 Glarus

Glarus, 12. Juni 2017

Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz

Hausdurchsuchu ng (Art. 244 StPO):

Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl
Aft.241ff. StPO

Beschuldigte Person
geb. 11.03.19f, von Zürich

f- 8152 Glattbrugg

Ázt,tlu¿^*t) Ç zg, gg45 Geroldsw¡l
Mieterin: at4vou AG

Zu durchsuchen sind:

- gemietete Räumlichkeiten der at4you AG, 1. Untergeschoss
- dazugehörende Estrich-, Keller-, Garagen- und Okonomieräume

Zu suchen ist Agch;

- Betäubungsmittel, Betäubungsmittelutensilien, Gegenstände welche
auf Betäubungsmittelhandel hindeuten, Hinweise auf Abnehmer, Mo-
biltelefone, Bargeld

Durchsuchung von Aufzeichnungen (Art. 246 StPO)

Zu durchsuahen sind:
- Schriftstücke
- Ton-, Bild und andere Aufzeichnungen
- Datenträger, EDV-Systeme



sA.2017,00270

Kurzbegründung

Beauftragte Bohörde
oder Person

2t2

Zu suchen ist nach:
- Aufzeichnungen, welche auf Betäubungsmittelhandel hindeuten

Beschlagnahme (Art. 263 SIPO)

Die aufgefundenen Gegenstände sind zu beschlagnåhmen. Eine be-
schwerdefähige Beschlagnahmeverfügung wird im Nachgang erlassen.

Der Beschuldigte wird dringend verdächtigt, mit Drogen (Marihuana) zu
handeln, Drogen anzubauen und eine entsprechende lndooranlage an
vorgenannter Adresse zu betreiben

Kantonspolizei Glarus, Kriminalpolizei

Aushändigung an Die beauftragte Behörde zur Aushändigung an die von der Massnahme
betroffene Person.

Rechtsmittel Gegen diesen Anordnung kann nach Art. 393 ff. StPO beim Obergericht
des Kantons Glarus, Gerichtshaus, 8750 Glarus, innert 10 Tagen, von
der Mitteilung an gerechnet, schriftlich und begründet Beschwerde erho-
ben werden.

Die mit der Durchsuchung beauftragten Personen weisen zu Beginn der Massnahme den

Hausdurchsuchungsbefehl-vor (Art. 245 Abs. 1 StPO). Anwesende lnhaberinnen und lnhaber

der zu durchsuchènden Räume haben der Hausdurchsuchung beizuwohnen. Sind sie abwe-

send, so ist nach Möglichkeit ein volljähriges Familienmitglied oder eine andere geeignete Per-

son beizuziehen (Art. 245 Abs. 2 SIPO). Über die Durchsuchung und/oder Untersuchung ist ein

Protokoll zu erstellen.

Aufzeichnungen und Gegenstände, die nach Angaben der lnhaberin oder des lnhabers wegen
eines Aussage- oder Zeugnisvenrueigerungsrechts oder aus anderen Gründen nicht durchsucht
oder beschlagnahmt werden dürfen, sind zu versiegeln und dürfen von den Strafbehörden we-

der eingesehén noch verwendet werden (Art. 248 Abs. 1 S!PO), Die lnhabe¡il99", der lnhaber
kann siõh vorgängig zum lnhalt der Aufzeichnung äussern (N1.247 Abs' 1 StPO).

Staats-
des Ka

Jugend aft

lic. iur
Leitende

Fmpfanqsbestätíqunq
Datum Name

ÅL'{r,4I D



kahtonglarus ffi
Telefon 055 646 69 20
Fax 055 646 69 19
E-Mail : staatsanwaltschaft@gl.ch
www.gl.ch

5. 1.o3

Slcherhelt und Justiz
Staats- und Jugondanwaltschafr
Postgasse 29
8750 Glarus

Kantonspolizei Glarus
Spielhof
8750 Glarus

sA.2017.00270 Glarus, 12. Juni 2Q17

Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl

IIID
geb. 11.03.1Ð, von Zürich

{-8152Glattbrugg

- 

or,!'r¡ /,*rH
Ghrqç

Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz

Hausdurchsuchung (Art. 244 SIPO) :

Mieterin: at4vou AG

ZU-.durchsuchen .sind:

- gemietete Räumlichkeiten der at4you AG, 1. Untergeschoss
- dazugehörende Estrich-, Keller-, Garagen- und Okonomieräume

Zu suchen iot nach:

- Betäubungsmittel, Betäubungsmittelutensilien, Gegenstände welche
auf Betäubungsmittelhandel hindeuten, Hinweise auf Abnehmer, Mo-
biltelefone, Bargeld

Durchsuchung von Aufzeichnungen (Art. 246 SIPO)

Zu durchsuchen sind:
- Schriftstücke
- Ton-, Bild und andere Aufzeichnungen
- Datenträger, EDV-Systeme

hft.241ff. SrPO

Beschuldigte Person

Verteidigung

Straftatbestand

Aufrrag

/aal"r-,,-er;



sA.2017.00270

Kuzbegründung

Beaufrragte Behörde
oder Person

2t2

Zu s.t¡chen isl nach:
- Aufzeichnungen, welche auf Betäubungsmittelhandel hindeuten

Beschlagnahme (Art. 263 StPO)

Die aufgefundenen Gegenstände sind zu beschlagnahmen. Eine be-
schwerdefähige Beschlagnahmeverfügung wird im Nachgang erlassen.

Der Beschuldigte wird dringend verdächtigt, rnit Drogen (Marihuana) zu
handeln, Drogen anzubauen und eine entsprechende lndooranlage an
vorgenannter Adresse zu betreiben

Kantonspolizei Glarus, Kriminalpolízei

Aushändigung an Die beauftragte Behörde zur Aushändigung an die von der Massnahme
betroffene Person.

Rechtsmlttel Gegen diesen Anordnung kann nach Art. 393 ff. SIPO beim Obergericht
des Kantons Glarus, Gerichtshaus, 8750 Glarus, innert 10 Tagen, von
der Mitteilung an gerechnet, schriftlich und begründet Beschwerde erho-
ben werden.

Die mit der Durchsuchung beauftragten Personen weisen zu Beginn der Massnahme den
Hausdurchsuchungsbefehl vor (Ar1. 245 Abs. 1 SIPO). Anwesende lnhaberinnen und lnhaber
der zu durchsuchenden Räume haben der Hausdurchsuchung beizuwohnen, Sind sie abwe-
send, so ist nach Möglichkeit ein volljähriges Familienmitglied oder eine andere geeignete Per-

son beizuziehen (Art. 245 Abs. 2 SIPO). Über die Durchsuchung und/oder Untersuchung ist eín

Protokoll zu erstellen.

Aufzeichnungen und Gegenstände, die nach Angaben der lnhaberin oder des lnhabers wegen
eines Aussage- oder Zeugnisvenrveigerungsrechts oder aus anderen Gründen nicht durchsucht
oder beschlagnahmt werden dürfen, sind zu versiegeln und dürfen von den Strafbehörden we-
der eingesehen noch venryendet werden (Art. 248 Abs. 1 StPO). Die lnhaberin oder der lnhaber
kann sich vorgängig zum lnhalt der Aufzeichnung äussern (Art.247 Abs. 1 SIPO).

Staats- tschaft

lic. iur.
Leitende

FmpfanqsbestätiounsDatum Name

des



L'2/O6 201.7 Mo 12:13 FÐ( 055 646 69 L9 STAWA 8750 Glarus Øoor
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' , kantonglarus 
ffi

Tolefon 055 640 69 20
Fax 055 646 69 19
E-Mall: staÊtsanwaltschaft@gl.ch
www.gl.ch

Kantonspolizoi Glarus
Spielhof
8750 Glarus

Glarus, 12. Juni 2Q17

Slcherhelt und Ju¡tlz
Ståats- und Jugondanwaltechaft
Poetgaase 29
8750 Glarus

sA,2017.00270

Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl
Art.241 ff. StPO

Beschuldlgte Person D

Verleldlgung

geb, 11,03.1 von Zürich

Its' 8152 Glattbrugg

lnnd t^ff
Q /ar'- 9

Wlderhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz

Hausdurchsuchung (Art. 244 SIPO) :

Zu durchsuchen sind:

- gemietete Räumllchkeiten der at4you AG, 1, Untergeschoss
- dazugehörende Estrlch., Kellsr-, Garagen- und Okonomieräume

Zu suchen ist nach:

Straftatbostand

Auftrag

hrl-n",o*)

- Betäubungsmittel, Betäubungsmittelutensilien, Gegenstände welche
auf Betäubungsmittelhandel hindeuten, Hinweise auf Abnehmer, Mo-



5.2.orr
kantonSlarus 

ffi
Kantonspollzei

Sachbeaôeiter/in

Dlenstgtelle

Datum

Beschuldlgte/r
Name

Gebu¡tsdatum

Holmetorl/.staat

Adregse

Durchsuchung LS.

Datum / Zeft

Adresse / ObJekt

Auftraggebende
BehÖrde
oder Person

Beauftragte BehÖrde
oder Person

C
11.03.1so
Zürich

G-Nr.

ABI.FâII Nf.

Vorname

Geburtso¡t

Eeruf

Pl¿lOrt

Pol HämmerliM.

Kriminalpolize¡ FED

12.06.2017

D u rchsuc h u n gs protokol I

lÀrt.241ff SIPO)

rr-

8m Dw
OO
Zürich

Detailhandelsfachman n

8152 Glattbrugg/ZH

Widerhandlu ng Betäubun gsmittelgesetz

Montag, 12.06.2017,
g

8954 Geroldswil/ZH, 28, Gewerbliche Anlage 1, UG

X Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus
n Kantonspolizei (Gefahr in Vezug)
n
n Die beschuldigte Person ist freiwillig mit dieser Durchsuchung einverstanden

e Polizei

tr
Anwesende
Personen

Durchsucht wurden

Po (Jn

Hausdurchsuchung (Arr. 244 srPo)

tl Wohnort der beschuldigten Person

n dazugehörige Estrich-, Keller-, Garagen- und ökonomieräume
n Räumlichkeiten Arbeitsort
A gemietete Halle in 8954 Geroldswil/ZH

Durchsuchung von Aufzeichnungen {Art. 246 stpo)

X Schriftstücke

X Ton-, Bild- und andere Aufzeichnungen
X Datenträger, EDV-systeme
D
Durchsuchung von Personen und Gegenständen (Art. 249 stpo)
n Person
n Fahzeug(e)
n

Serll"¡¿f

Verf0gung an



Belehrung dos
lnhabers von
Papioren und
Datenlrägern

Stellungnahme des
lnhabers

Bemerkungen 0ber
den Verlauf der
Durchsuchung

Der lnhaber von s¡chergestellten Papieren und anderen Datenträger kan¡
Beschwerde (Art. 393 stPo) gegen die Durchsuchung erheben. Verzichtet er auf
die Beschwerde, so können die Papiere und andere Datentråger sofort als
Beweise (entlastend/belastend) im Strafuerfahren verwendet werden.

Der/Die lnhaber/in von sichergestellten Papieren und anderen Datenträgern
erklärt:

Verzeichnis der sichergestellten Gegenstände
(Art. 241 ff StPO)

A1(
A"l\
A43

A 't¿

d-/4
A4û
A q

AÍ
A]
A(
It
A+

A1
A7
dl

Nr.:

7 P, k^n^k
t/ ito/, Á,*/. A,u,

5 Socl¿¿
.t

'{' l^*
Pro ó, ftQ4^ 0

j. T

C

ProA. (,,,u,,. A

l(,,,1r',n,'JËr*, 6 ]lqttÄcÂ¿'.'I A^'...11¿^

iJ

Gegenstandsbezeichnung :

(Marke/Typ, N r./Grösse usw.)

ßã.o

lt
il

¿

t

ç

f?ou^(

Jh'o
K,*n ß

/¿

ù

//

Fundort:

(t

l/

i/
/t

/)

()

lnhaber;
(Name)

//
it

/l

Slegelung

-2-



'r'

.<

Dieses Durchsuchungsprotokoll bildet einen integrierenden Bestandteil des Durchsuchungsbefehls.
Die unterzeichnenden Personen bestätigen mit ihrer Unterschrift, die Vollständig- und Richtigkeit des
D urchsuch ungsprotokolls.

Ort, Datum, Zeit: Person

tt ¿l¿u/.¿!L-tZ
On,r"rr ,4{r( Unterschrift:

t*--

n Unterschrift: Anwesende Personen

-/( 3t q

ç (-./

Die untezeichnende Person bestätigt, die nachfolgend aufgefuhrten Gegenstände ordnungsgemåss
zurückerhalten zu haben.

Zurückgegebene Nr.:

Ort, Datum, Zeit: Unterschrift:

ZusaEblåtter ffi lteln n Ja, Anzahl

-3.
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kantonglarus 
ffi

5.Q.oL

Pol HämmerliM,

íIiminafpolizei FED

Datum 12.06.2012

E i nverständ n is-Erkläru n g

betreffend Råumu ng, sicherstel lung und Vern ichtung von Hanfpfranzen
und technischen Gerätschaften aus lndooranlagen

rtDorl
11.04 ieltin zür¡ch 

* -

Kantonepollzel

Sachbearbeiler/in

Dienststelle

Name / Vorname

Geburtsdatum

PLZ / Wohnod

Ad¡essa

Datum / Zeit

Pl¿ Ort

Adresse

0rtl¡chkeit

Ort / Datum

/uhlrn"-1

8152 GlattbrugglZ4

erklärt sích nach eingehender, rechtlicher Belehrung durch die Kantonspolizei
Glarus bzw. den zuståndigen staatsanwalt bedingungslos einverstanden,
dass sämtliche am

Montag,'t2.A6.2017, .{9..?..,....... Uhr

in seinen/ihren Räumlichkeiten und/oder zugehörigen Nebenräumen in

8954 Geroldswil/ZH,

28, Gewerbliche
Untergeschoss

Glarus, 12.06.2017

Unterschrifr

1

sichergestellten Hanfpflanzen sowie zugehöríge, technische Gerätschaften,
dÍe geeignet sind bzw. verwendet werden, Hanfpflanzen zu kultivieren
und/oder zu verarbeiten, polizeilich geerntevdemontiert, sichergestellv
eìngelagert und anschliessend vernichtet werden. ErlSie bestä[igt, aileinige/r
Eigentümer/in dieser Hanfpflanzen und Gerätschaften zu seín.

untezeichnende/r erklärt sich auch einverstanden, dass eine von der
Kantonspolizei Glarus bzw. staatsanwaltschaft beauftragte Firma, in
seiner/ihrerAn-/Abwesenheit bzw der Polizei, diesen Ruftrag ausiù¡hren kann.
Auf Schadenersatz wird ausdrücklich verzichtet.

Sachbearbeiter



5.2.ov
kantonSlarus 

ffi
{î- t/r, ú13 /¡ I

"/a{¿*

S ic herstel I u n gs-Beschei n i g u n g

Untezeichnete/r bestätigt in Sachen

Name lfl vorname
Ge'D.-oar. lt.Og.tgO
AdresEe 

- 

plzlwohnorl

Kantonapollzel

Sachbearbeiter/in

Datum

Dienststelle

Adj mbA Riederer

11.06.2417

PSP Schwanden

Lager-Nummer

ABI-FallNr.

8152 Glattbrugg

s,N,196//7

lr
zn33

Telefon/Email oTelID
belreffend mittelgesetz

folgende Gegenstände sichergestellt zu haben:

Pos. Bezeichnung Ort / Raum

I iPhone 7 schwarz 8762 Schwanden, PW, FL

A; /2 làibi 4su* (.73 R -ç.,1tà,c, tz, tuhl, à,r}È/d*/

Diese werden bei der Kantonspolizei Glarus,
aufbewahrt und den Untersuchungs- bzw. Gerichtsbehörden auf Ersuchen ausgehändigt.

KTD-Vermeft

Datum It.a.. [] Sachbearbeiter/ln (f0r d¡e Sicherstellung)

Dalum û3 ,Ð* ,"/? Lagervenaaller/in (ford¡e Übernahme) 4t
Verfügung der zuständigen Behörde

Dle barchlagnahmten Gegenstånde rlnd

! zu vernichten I zu venverten I auszuhåndigen an

I nach Ablauf der Velolgungsverjährung zu

n
Datum Stempel/Unlerschrift

Gegenstand empfangen zu hrben bestätlgt

Dalum StempeUUnterschrifl

Den Vollzug beståtlgt (Lagerverwaltung)

i/

Datum Slempel/Unlerschrifl

Verleiler: Gerichlsbehörde / Lagerverurallung / Sechbôarbeltar



5.2 oå
kanton8larus 

ffi
Kantonspollzel

Fw mbA Marco Jenny

14.46.2017

PSP Schwanden

S ic herstel I u ngs-Beschei n i g u ng
Untezeichnete/r beståtigt in Sachen

r-l

Sachbearbeiterf n

Datum

Dienststelle

Name

Geb.-Dal.

AdresEe

Telefon/Email

betreff€nd

1'1.03.1

Betäubun gsmittelgesetz

Vorname

PLZ /Wohnort

M Vakuumiergerät
A3 Kiste mit Testosteron (6 Flaschen/ 5 Ampullen)
eq 11 Stück Schrotpatronen

A6 Probe Raum A

Lager-Nummer

ABI-FallNr.

SN 137/17 H

8152 Glattbrugg

Ort / Raum

Geroldswil / Aufenthaltsbereich
Geroldswil / Aufenthaltsbereich
Geroldswil / Aufenthaltsbereich
Geroldswil / Aufenthaltsbereich

Geroldswil/ Raum A
Geroldswil/ Raum B

folgende Gegenstände sichergestellt zu haben:

Pos.

Ar

A7
Äe

Bezeichnung

Kiste mit 4 Säcken Marihuana

Probe Raum B
Èiobe naum c / Raum C

A9
A1o

Probe Raum D Geroldswil/ Raum D
5 Säcke mit Marihuana Geroldswil/ Korridor E

Diese werden beider Kantonspolizeí Glarus, K¡iminalpo"lizei KTD
aufbewahrt und den Untersuchungs- bzw, Gerichtsbehörden auf Ersuchen ausgehåndigt.
KTD-Vermerk

Datum 12.06.2017
Datum '14.06.2017 ienst

VerfÍlgung der zuständlgen Behörde

Dle bæchlagnahmten Gegenståndo 3lnd

D zu vernichten E zu veme¡len

I nach Ablauf derVerfolgungsverjährung zu

n
I auszuhånclígen an

Datum SiempeUUnteachrift

Gegenrtand empfangen zu heben beståtlgt

Datum Slempellunterschrn

Den Vollzug bottåtlgt (Lagerverweltung)

Sachbearbeiter/in (fûr die Sicherstellung)

Lagervorualter/ín (f0r die Übernahme)

Dalum StempsUUnterschrn

Verteiler: Gerichlsbehörds / Legsrvorwaltung / Sachbearbeiler



in Sachen

Name

Geb.-Dat.

botleñsnd

Pos. Bezelchnung

xl-iSäffi

r- Vornamo

"lj,gg,Ls-l- _

Em pfangsbescheinig ung
(Zusalzblatt) Lager-Nummer SN 137117 H

Oil I Raum

Geroldswil/ Konldor E

Geroldswil/ Konidor E

Geroldswil/ Korridor E

412 1 Notebook, Asus
Al3 2
Al4 , Dose mit Marlhuana
A15 . l ne9[lfl9).¡cSt

Geroldswil/ Korridor E
eeroloswiii B{tö

Detum n.09.2afi Sachbearbeiter/in (f0r die Slcherslellung)

(-

KANTONSPOLIZEI GIáRUS
Kriminaltechnischer Dienst

Dalum 14.06.2017 Lagorverualter/in (f0r dlê {Jbernahme)



5203
kantonSlarus 

ffi
Kantonspollzel

Sachbearbeiter/in

Datum

Dienststelle

Unterzeichnete/r beståtigt in Sachen

r-
11.03.19o

B. Schneider

14.06.2017

Krlmi¡alpoflzei KTD

Em pfan gsbesc hei n ig u n g

Lager-Nummer

ABI-FallNr.

14 c^c ir

sN 137/l 7*l

Name

Geb.-Dat.

Adresse

Telefon/Email

betreffend Betäub

folgende Gegenstände sichergestellt zu haben:

Bezeichnung

Verfügung der zuständigen Behörde

Dle beschlagnahmten Gegenstånde sind

fl zu vemichten fl zu veniverten

n nacn Ablauf dor Verfolgungsverjåhrung zu

n
I auszuhäncligen an

Datum Stempel/Unterschrift

Gegen¡tand empfangen zu haben bcstãtigt

Datum Stempel/Unterschrift

Den Vollzug beståtigt (Lagerverweltung)

Vorname

PLZ / Wohnort 8152 Glattbrugg ZH

Ort / Raum

Abnahrne Sicherstellungsràum KTD
Abnahme Sicherstellungsraum KTD

s
Dienst

Pos.

1

2

5 DNA ab Plastikverpackungen (Sp 254, 255, 256, 257,258t17)
I DNAab Schutzmaske (Sp 259/1 7)

3 1 Schutzmaske, Asservat (Sp 253/17)

Diese werden bei der Kantonspolizei Gtarus, K¡iminalpo[i.ze.i KTD
aufbewahrt und den Untersuchungs- bzw. Gerichtsbehörden auf Ersuchen ausgehändigt.
KTD-Vermerk Fall-Nr. KT 101117

Datum 14.06.2017 Sachbearbeiter/in (fürdiesichersteflung)

Datum 14.06.2017 Lagervemalter/in (ftir die Übernahme)

Datum Stempel/Unterschrifl

Verteiler: Gerichtsbehörde / Lagerverwaltung / Sachbearbeiter



e.2 ,Åo
kantonSlarus 

ffi
Kantonspotizel

Sachbearbeiter/in

Díenststelle

Untezeichnete/r

Name / Flrma

Vomame

Geb.-Det.

Adresse

PLZ / Wohnort

Gfr Sigrist M.

PSP Schwanden

Aushändigungsbesche¡n¡gung

t-

11.03.1

8152 Glattbrugg/ZH

Datum 11.07 .2017

28, ausgehändigt

bestätigt in Sachen BetmG Widerhandlung / SchlüsselAushändigung

folgende Gegenstånde erhalten zu haben:

l-1a /ut^
-KABA Star Schlüssel (zu Lagerhalle) in Geroldswil/ZH,
bekommen zu haben.

ort / Datum Glarus, 11.07.2017 Unterschrifr

ausgehändigl durch Sachbearbeiter/in



kantonglarus ffi
Telefon 055 646 69 20
E-Mail: staatsanwaltschaft@gl.ch
www.gl,ch 5 ,2.14

Slcherheit und Justiz
Staats- und Jugendanwaltschafr
Postgasse 29
8750 Glarus

Herr
D(-l-
7 M,çtLaz^^*149
8103 Unterengstringen

s4.2017.00270 Glarus, 1. Juli 2020

Empfan g sbesche i n i g u n g

Hiermit bestätige ich, Df l-, die folgenden Sicherstellungen von der
Staatsanwältin Canlässlich der Einvernahme vom 1. Juli 2020 erhalten zu haben:

}Pi'í3
?-¿3,;

- 1 iPhone 7 schwaz (aus PW, Kontrollschilder FLf, her stammend, SN 196117)

- 1 Laptop, Bezeichnung'Asus K73B', schwarz, inkl. Ladekabel(SN 196117 und SN
137117 H, Pos. 12)

- 1 Rechner (PC) Acer (SN 137117 H, Pos. A 15)

(Jfar,* ,{, 7,2ot o

(ort) (Datum) (u

2





kantonSlarus 
ffi

Elngang 5'3' ol
2 5, Juti 2017

Staats- und Ju gendanwaltschaft
des Kantons Glarus

Deliktsdatum 12.06.2017

DK

Ausschreibung

Revokalion

Kople z,Kt" an:
n Slaatsanwaltschaft
o Jugendanwaltschaft
o Abteilung Migration
o ADMAS
o KESB
o Soziale Dienste
o Kantonspolizei _
D

um

Kantonspolizei

Sachbearbeíter/in

Dienststelle

Datum

Geschäftsnummer

ABI-FallNr.

wegen

zuhanden

in Sachen

betreffend

Velügung an

Gfr Sigrist M.

PSP Schwanden

13.06.2017

Ersuchen

Bewilligung zur Auswertung von Zufallsfunden, resp. Aus-
dehn un g des Verfahrens betreffend:

Widerhandlung gegen das Waffengesetz
SIPO Art, 243
WG Art. 33 Abs. 1 lit. a
WGArt.34Abs 1.lit, d

Staatsanwaltschaft des Kantons Glarusr-
Postgasse 29
8750 Glarus

Strafuntersuchung wegen des Verdachts auf Anbau und Handel mit
Marihuana:
- Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl vom Montag,

12.06.2017 I 5A2017.00270
- Hausdurchsuchung durchgefùihrt am Montag, 12.06.2017

Sichergestellte Beweismittel als Zufallsfunde
Pos. A4 -11 Schrotpatronen
Pos. A5 -1 Schrotflinte, L. FRANCHI S.p.A-BRESCIA, schwaz

P29844

Geht an
Staatsanwaltschaft

Kanton Glarus

1 g. JtJlll 2017



Beschuldigte/r
Name

Vomame(n)
Geburtsname / Geschlechl

Geburtsdâtum
Heimatort / Nationalitål
Name / Vorname Vater

Namo /Vornams Mutter
Zivilstand

Beruf

Adressô
Postleitzahl

Kommunlkationsmittel
Tel. Freundin, Kindl,

Ca¡la,

Sachverhalt

Anlässlich der Hausdurchsuchung betreffend des Verdachts wegen
Marihuana, musste am Montag, 12.06.2017, in 8954 Geroldswil/ZH,
in der Studiowohnung des Beschuldigten, respektive unter dessen Bett, zufälligerweise e¡ne
sogenannte Pump Action (Flinte / Vorderschaftrepetierer m¡t Pistolengriff) fest- und
sichergestellt werden. Die Waffe war abwechslungsweise geladen mit Gummi- und
Schrotpatronen. Der Beschuldigte konnte die nötigen Formulare, welche ihn als
rechtmässigen Eigentumer ausweisen würden, nicht erbringen,

Abklärung Waffen / Munition

Gemäss dem geltenden Waffengesetz benötigt man frlr den Erwerb und den Besitz von
Feuerwaffen einen Waffenerwerbschein sowîe einen schriftlichen Vertrag, ansonsten sich die
Waffe unrechtmåssig bei dessen Eigentümer befindet. ln der Folge ist auch automatisch der
Besitz der dazugehÖrigen Munition unrechtmäss¡g.

Ersuchen

1 1,03.19D Geburtsort Zürich

Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl (Kopie)

Protokoll tlber die Hausdurchsuchung (Kopie)

Empfangsbescheinigung (Kopie)

Fotos derWaffe

ledig
ohne Anstelluno

-Ir
8152 Wohnori Glattbruqo/ZH
oas nanqy wuroe srcnergesrerr tuTv --ll,O79I¡

8m Ew

Anbau und

Kantonspolizei Glarus
Polizeistützpunkt Schwanden

8, l¡1,,|ur^-*n

Wir ersuchen um Prtifung und Bewilligung zur Verwertung des híer vorliegenden Zufalls-
fundes und um Ausdehnung des Verfahrens gegen lI Dtl, wegen der
Widerhandlung gegen das Waffengesetz.

[lbfi"d
Gfr sis\$t M,

1

'l

1

I

2

Beilagen



Telefon 055 646 69 20
Fax 055 646 69 19
E-Mail: staatsanwaltschaft@gl.ch
www.gl.ch

kantonsrarus ffi # l($plF

\

Sichorheit und Justlz
Staats- und J ugendanwaltschaft
Postgasse 29
8750 Glarus

sA.2017.00270

Verteidigung

Straftatbestand

Auftrag

Kantonspolizei Glarus
Spielhof
8750 Glarus

Glarus, 12. Juni 2017

7r,nl UqlK
Qlarq9

Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz

Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl
Atl.241ff. StPO

Beschuldigte Person ÚI
geb. 11.03.191 von Zürich

lID8152 Glattbrugs

Hausdurchsuchung (Art. 2M StPO):

þrl"'^n-o1 Ég. ag¿s cero¡usw¡l
Mieterin: at4vou AG

Zu durchsuchen sind:

- gemietete Räumlichkeiten der at4you AG, 1. Untergeschoss
- dazugehörende Estrich-, Keller-, Garagen- und Okonomieräume

Zu suchen íst nach:

- Betäubungsmittel, Betäubungsmittelutensilien, Gegenstände welche
auf Betäubungsmittelhandel hindeuten, Hinweise auf Abnehmer, Mo-
biltelefone, Bargeld

Durchsu chung vo n Aufzeichnu ngsn (Art. 246 StPO)

Zu durchsuchen sind:
- Schriftstücke
- Ton-, Bild und andere Aufzeichnungen
- Datenträger, EDV-Systeme



sA,2017.00270

Kuzbegründung

Beaufrragte Behörde
oder Person

Aushändigung an

Empfanqsbestätisuns
Datum Name

Rechtsmittel Gegen diesen Anordnung kann nach Art. 393 ff. StPO beim Obergericht
des Kantons Glarus, Gerichtshaus, 8750 Glarus, innert 10 Tagen, von
der Mitteilung an gerechnet, schriftlich und begründet Beschwerde erho-
ben werden.

Die mit der Durchsuchung beauftragten Personen weisen zu Beginn der Massnahme den
Hausdurchsuchungsbefehl vor (Art. 245 Abs. 1 SIPO). Anwesende lnhaberinnen und lnhaþer
der zu durchsuchenden Räume haben der Hausdurchsuchung beizuwohnen. Sind sie abwe-
send, so ist nach Möglichkeit ein volljähriges Familienmitglied oder eine andere geeignete Per-
son beizuziehen (Art. 245 Abs. 2 SIPO), Über die Durchsuchung und/oder Untersuchung ist ein
Protokoll zu erstellen.

Aufzeichnungen und Gegenstände, die nach Angaben der lnhaberin oder des lnhabers wegen
eines Aussage- oder Zeugnisvenrueigerungsrechts oder aus anderen Gründen nicht durchsucht
oder beschlagnahmt werden dürfen, sínd zu versiegeln und dürfen von den Strafbehörden we-
der eingesehen noch verwendet werden (Nt.248 Abs. 1 SIPO). Die lnhaberin oder der lnhaber
kann sich vorgängig zum lnhalt der Aufzeichnung äussern (Art.247 Abs. 1 SIPO),

212

Zu suchen íst nach:
- Aufzeichnungen, welche auf Betäubungsmittelhandel hindeuten

Beschlagnahme (Art. 263 SIPO)

Die aufgefundenen Gegenstände sind zu beschlagnåhmen. Eine be-
schwerdefähige Beschlagnahmeverfügung wird im Nachgang erlassen.

Der Beschuldigte wird dringend verdächtigt, mit Ðrogen (Marihuana) zu
handeln, Drogen anzubauen und eine entsprechende lndooranlage an
vorgenannter Adresse zu betreiben

Kantonspolizei Glarus, Kriminalpolizei

Die beauftragte Behörde zur Aushändigung an die von der Massnahme
betrotfene Person.

Staats-

lic. iur
Leitende

des

lL{',,ft D



kantonSlarus 
ffi # lillFt[

Kantonspollzel

Sachbearbeiter/in

DienststElle

Datum

Beschuldigte/r
Name

Geburtsdatum

HeimatorU-staat

Adresse

PolHämmerliM.

Krimlnalpolizei FED

12.06.2017

Du rchs uch u n gs proto koll
lArt 241ff StPo)

-|s,.,/i
11.03.1eo
Z0rich

-

a nw
,-l ,44p,

Zt¡rich

Detailhand elsfach ma n n

8152 Glattbrugg/ZH

G-Nr.

ABI-Fall Nr.

Vorname

Geburtsort

Beruf

Ptztoft

m

-

Durchsuchung f,S.

Datum / Zelt

Adresso / Ob,ekt

Widerhandlung Betäu

Montag, '12.06.2017, 44',r.9 - /(

Aufiraggebende
Behörde
oder Person

Beauftragte B€hörde
oder Person

8954 GeroldswillZH,

A Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus
tl Kantonspolizei (Gefahr ín Vezug)
tr

28, Gewerbliche e1,UG

Polizei

n
e
n'

Die beschuldigte Person íst freiwillig mit dieser Durchsuchung einverstanden

Po Zii, SeJla<ct

Hausdurchsuchung (Art. 244 stpo)
D Wohnort der beschuldigten Person
tr dazugehörige Estrich-, Keller-, Garagen- und Okonomieräume
n Råumlichkeíten Arbeitsort
X gemietete Halle in 8954 Gerotdswil/ZH

Durchsuchung yon Aufzeichnungen (Arr. 246 srpo)
X schriftstocke
A Ton-, Bild- und andere Aufzeichnungen
X Datentråger,EDV-systeme
!
Durchsuchung von Perconen und Gegenetänden (Art. 249 stpo)
tr Person
tr Fahrzeug(e)
tr

Anwesende
Pe¡sonsn

Durchsucht wurdsn

Verfllgung an



Belehrung des
lnhabers von
Papieren und
Datontrågern

Stellungnahme des
lnhabers

Bemerkungen über
den Verlauf der
Durchsuchung

Der lnhaber von sichergestellten Papieren und anderen Datenträger kann
Beschwerde (Art. 393 stPo) gegen die Durchsuchung erheben. Vezichtet er auf
die Beschwerde, so können die Papiere und andere Datenträger sofort als
Beweise (entlastend/belastend) im Strafuerfahren verwendet werden.

Der/Die lnhaber/in von sichergestellten Papieren und anderen Datenträgern
erklärt:

Verzeichnis der sichergestellten Gegenstände
(A¡t 241ff StPO)

Siegelung:

---

lnhaber:
(Name)

lnlilo- |Lln,l.
t/
//

lt
/l

//
tl
/t

u
()

//

ll

u

(t

Fundort:

A,,J.^JLltr,/*,1^
/

þ

(/

/l

Roun A

ll"u¡ ß
l? oun (-

11,,,,^ D

l(n'r',,\o. ( E1

l(oo',J0,
I

)¿,lh rrt
(
u

ßl.o

Gegenstandsbezeichn un g:
(Marke/Typ, N r./Grösee usw.)

l(,rL ^:I 4 9;Jrø lï*,/-"n^
VoLuu^'u"trãl

lGtr n,il*r,L t lT:: c^
,,ilo^

\grluo+oÅ,.nu 44
T

S'J,nhÍi,^t.
Prod, (ou^ A

Prote [2a"" ß
lrok Rono L
?roó, ll^^n f)
5 fr¿L¿ ".il flìÅu^^^
4 -fu,tk uJ Å,Ln l^Jh

'/ ilrleá*'(" Apr
7- D " lr,^nhk
l)on ^)l flo.)ln^^.
4 KtcA"u Ãr¿s

Nr.:

Ã,1

A7
A3
A+':

Á1',
A6
A7
AX
Aq

A4a
Á,"/4
A rtZ

A43

A.l1
A¿(

-2-



ã--

-/

Dieses. Durch.suchungsprotokoll bildet einen integrierenden Bestandteil des Durchsuchungsbefehls.
Die unterzeichnenden P.ersonen beståtigen mit íñrer Unterschrift, die Vollständig- und n¡cit¡gkãil-e,
D u rchsuch u n g s proto ko lls.

Ort, Datum, Zeit: Person

Ort, Datum, U Unterschrift Anwesende Personen

r7/--
4( ç-'"

? L-/

Die untezeichnende Person bestätigt, die nachfolgend aufgeführten Gegenstände ordnungsgemäss
zurückerhalten zu haben.

zur0ckgegebene Nr.:

Ort, Datum, Zeit: Unterschrift:

ZusaEblätter S ruein flJa, Anzaht

-J-



kantonSlarus 
ffi # nÍIptË

Kantonspolizel

Sachbearbeiter/in

Datum

Dienststelle

Name

Geb.-Oat.

Adr€sss

Telefon/Email

PolM. Hämmerli Lager-Nummer

ABI-FatlNr.

ll ça îSN

13.06.2017

Kriminalpolizei FED

Em pfan gsbeschei n ig u n g

Unterzeichnete/r bestätigt in Sachen

Vomame

11.03.1
Ptzl

betreffend Betäubunqsm ittelqesetz

folgende Gegenstände síchergestellt zu haben

Pos. Bezoichnung Ort / Raum'1 l Schrotflinte, Marke L. FRANCHIS.p.A.-BRESCIA, schwarz
loesichert und entladen)

Diese werden bei der Kantonspolizei Glarus,
aufbewahrt und den Untersuchungs- bzw. Gerichtsbehörden auf Ersuchen ausgehändigt.

KTD-Vermerk

Datum /? 0ó. 2AA) Sachbearbeiter/in (fürdiosichorstellung)

Datum /J¿¿- U.,{.1 Lagerveruvalter/in (ft,irdieübernahme)

Verfügung der zuständigen Behörde

Die beschlagnahmten Gogsn3t¿ind€ slnd

I zu vemichten f] zu venverten n auszuhändigen an

I nach Ablauf der VerfolgungsverJåhrung zu

n
Datum Stempel/Unterschrifr

Gegenstand cmpfangen zu haben bestätlgt

Datum Stempel/Unterschrift

Datum

(Lagerverwaltung)

Stempel/Untorschrift

Verteíler: Gerichtsbehörde / Lagerverwalh¡ng / Sachbearbeiter

Den Vollzug



kantonSlarus 
ffi

Telefon 055 646 69 20
Fax 055 646 69 19
E-Mail: staatsanwaltschaft@gl.ch
www.gl.ch

Kantonspolizei Glarus
Spielhof 12

8750 Glarus

Glarus, 13. Juni2017

l)ø"'"lt*,r
(tl¡,r9

das Betäubungsm ittelgesetz

5 3.02

Slcherhelt und Justlz
Staats- und J ugendanwaltschafr
Postgasse 29
8750 Glarus

sA.2017.00270

Ausdehnungsverfügung (Zufallsfunde)
Art.3ll Abs. 2 StPO

Beschuldigte Per-
son

rIl
geb. 11.03.1

-D 

12,8152 Glattbrugg

Verleidigung

Straftatbestanc qualifizierteWiderhandlunggegen

nach Auffinden von Schrotpatronen und einer Schrotflinte bei der Hausdurchsuchung am
12. Juni2017 beim Beschuldigten (-8, 1. UG, 8954 Geroldswil),

Mçl''u-c¿t
verfügt:

1. Die Strafuntersuchung gegen ll- D(- wird ausgedehnt auf den Straftatbe-
stand der Widerhandlung gegen das Waffengesetz im Sinne von Art. 33 und Art. 34
WG.

2. Eine Eröffnung dieser Verfügung erfolgt nicht.

3. Diese Verfügung ist nicht anfechtbar.

Staats- und Jugendanwaltschaft

ql
Leitende Staatsa nwältin





5. g,o3
kantonSlarus 

ffi
Kantonrpollzel

SachbBarbelt€r/ln

DlensFtelfe

Datum

Ereignis

Gfr M. Sigrist

PolizeistüEpunkt Schwanden

23.11.2017

G-Nr.

KT-Nr.

ABI-Fall Nr

Ort

Zelt

Fotobogen

Sicherstellung einer Waffe (Pump Action)

Bes4 Gerordswit/ZH, ,lí1rc28, 1-Zimmerwohnuns von e
Montag, 12.06.2017, zwischen 14:10: Uhr und 16:30 Uhr

'l



KANTONSPOLIZEI GLARUS
Pol izeistützpu nkt Schwanden

üar'nd
Gfr M.$iorist

2



kantonSlarus 
ffi

Lager-Nummer SN

ABI-FallNr.

5.3.o+

y'ç¿ 
1,r*

Kantonspollzel

Sachbearbeíter/in

Datum

Dienststelle

Geb.-Dat.

Adresse

Telefon/Email

PolM. Hämmerli

13.0t6.2417

Kriminalpolizei FED

Em pfan gs besch ei n i g u ng

,l

Unterzeichnete/r bestätigt in Sachen

Name !-|IF
11.03.1

Vorname o-
PLZlWohnort 8152 GlattbrugglZH

Ort / Raum

schwarz

auf Ersuchen ausgehändigt.

tzEt

bereffend Be!äubungsmlttelgesetz

folgende Gegenstände sichergestellt zu haben:

Pos. Bezeichnung

t scrrrom iñtè; MtËe L-ÈnnñöH I 5. p.A.-BRESc tA,
(gesichert und entladen

Diese werden beíder Kantonspolizei Glarus,
aufbewahrt und den Untersuchungs- bzw. Gerichtsbehörden

KTD-Vermeû

Datum ,/f ? tó, Z A.a\ Sachbearbeiter/in (für die Sicherstellung)

Datum ,/l Ol ?¿ ,t7 Lagerverwalter/in (färdieûbernahme)

Verfügung der zuständigen Behörde

Die becchlagnahmten Gegenetände rlnd

n zu vemichten n zu vervì,srten

n nacn Ablauf der VerfolgungsverJährung zu

n
fl auszuhändigen an

Datum Stempel/Unterschrifr

Gogenstând empfangen zu haben bestät¡gt

Datum Stempel/Unterschrift

flen Vollzug beståtlgt

Datum Stempel/Unterschrift

Verteiler: Gerichtsbehörde / Lagerverwaltung / Sachbearbeiter



6.3.Os
kantonSlarus 

ffi F lillplt
Kantonepolizei

Sachbearbeiterf n

Detum

Dienststelle

Unterzeíchnete/r besËltigt in Sachen

Fw mbA Marco Jenny

14.06.20't7

PSP Schwanden

Sic herstel I u n gs -Besc hei n i g u n g

Lager-Nummer SN 137f17 H

AB|-FallNr

Name

Geb.-Dat.

Adresse

Telefon/Email

11.03.1

bokeffend .Betä¡¡b_¡,¡¡g_9mitt_e-lge",sg_Þ.

folgende Gegenstånde sichergestellt zu haben:

Pos. Bezeichnung

A1 xièie m¡t ¿ Såóren Marihuana
Vakuumiergerat
Kiste mit Testosteron (6 Flaschen/ 5 Ampullen)

A4 11 Stück Schroþatronen

A6 Probe Raum A
AT Probe Raum B

A8 Probe Raum C

Vomame

PtZlWohnort 8152 Glattbrugg

Ort / Raum

I
A2
A3

Geroldswil Aufenthaltsbereich
Geroldswil / Aufenthaltsbereich
Geroldswil / Aufenthaltsbereich

Gerofdswil/ Raum A
e_etol€ry1ll ¡eggå*
Geroldswil/ Raum C
Geroldswil/ Raum D- cêioioswiil korridoi E

LARUS

A9 Probe Raum D

Äto s Sacke mit Marihuana

Diese werden beí der Kantonspolizei Glarus, Kriminalpolizeì l_T-D .
aufbewahrt und den Untersuchungs- bzw. GerichtsbehÖrden auf Ersuchen ausgehändigt.

KTD-Vermert<

Datum 
1?_.96,2017 " Sachbearbeiter/in (für díe Sicherstellung)

Datum 14.06.2017 Lagerverwalter/ln (fur die Übernahme)

Verftigung der zuståndlgen Behörde

Die beachlagnahmtôn Gegenstånde eind

fl zu vemichten I zu verwerten

I nacn Ablauf derVerfolgungsverjåhrung zu

n
D auszuhändlgen an

Datum Stempel/Unterschrift

empfangen zu haben bætåt¡gt

Oatum Stêmpel/Unterschr¡ft

Den Vollzug beståtlgt (Lagerverwaltung)

Datum StempeUUnterschrifr

Verteiler: Gerichtsbehörde / Lagerverwaltung / Sachbearbelter



8..t.ô,t
kanton Slarus ffi

Gfr Sigrist M.

Polizeistützpunkt Schwanden

23.11.2017

Llqlæ"¿s

Eingang
3 û, Nov, Z0ll

Slaa&-, und. Ju gendanwatbchaft
des l(anrons Gtarus

Deliktsdatum Okt. 2016-1 1 .06.2012
DK

Ausschreibung

Revokation

Kantonspolizel

Sachbearbeiter/in

Dienststelle

Datum

Geschäftsnummer

ABI-FallNr.

wêgen

Zeilen

Verfûgung.y?

Orte

Betä u bu n g s m itte l-Strafanze ¡ ge

A+B f$¡l von Cannaþ.isRflanzen zur Hersteilung von
betäubungsm itterfähi gem Marihuana (an ba uãn, ragern und
besitzen), gemäss:
BetmG Art. 2 lit. a
BetmG Art. I Abs. 1 tit. d i.V.m.
BetmG Art. 19 Abs. 't lit. a, b und d

A+B Gewerbsmässiger Hander mit betäubungsmitterfähigem
Marihuana, gemäss:
BetmG Art. 2lit. a
BetmG Art. 8Abs. 1 tit. d i.V.m.
BetmGArt. 19Abs.2 tit. c

8782 RLlti/GL, Tschächti2, Firma Bofit
8954 Geroldswit/ZH, 28, lndustriegebäude, UG

lva^u-/)

A
B

A ab ungefähr Oktober2016 (gemäss Aussagen von lf)
bis zum Sonntag, 11.06.2017'(Hausdurchsuciung) 

-'ab unge{îhr anfangs^!0]6 (gemäss Aussagen von tl)
biszum Montag, 12.06.2011(Hausdurchsucñung) 

-'

Aktenverelnlgung

S /';
V/G
j4 E a(;

Geht an
Staatsanwaltschafr

Kallton Glarus
2 3. t{0v. 2017

Kopie z,Kl. an
Staatsanwaltschafr
Jugendanwaltschafi
Abteilung Mígration
ADMAS
KESB
Sozlale Dienste
Kantonspolizei

RUS

n
o
o
tr
tr
B
¡r
E

Schwanden



Beschuldígter I wegen A + B

Namo

Vomame(n)

Aliasname(n)

Geburtsname / Geschlecht

Geburtsdatum

Heimatort / Natlonalltåt

Name / Vomame Vater

Name/Vomame Mutter

Zlvilstand

Beruf

Adresse

Postleltrahl

Kommunlkationsmittel

Emailr-
Aufenthaltsstatus

Personalien überprüfi

ED-Behandlung

unbekannt
t-
11.03.194 Geburtsort Zürich
Zürich

ledig
zur Ze,t ohne Arbeit

8m !w

-

8103 wohnort Unteróngstringen/ZH
das Handy wurde sichergesteilt (vormars 0zg lr

.ch
079
CH

AEWKZA EISA

trerledigt Ependent

trzEMls
trnicht erforderlich

!Nein

)

-¿n.lrt

Verhaftung
Beginn U-Haft
Haftentlassung

Beschuldigter 2

Nam6

Vomame(n)

Allasname(n)

Geburtsname / Geschlecht

Geburtsdãtum

He¡matort / Nationalität

Name / Vorname Vater

Name / Vorname Mutter

Zivilstand

Beruf

Adresse

Postleitrahl

Kommunikaüonsmittel

Emall

Aufenlhaltsstatus

Personalien übeçrtift

ED-Behandlung

Verñafrung

Haftentlassung

wegen B

;'L
unbekannt
Suter
24.05.1eo
Seon/AG

Sonntag, 11.06.2017 um 12:05 Uhr
Mittwoch, 15.06.2017 ab 09:00 Uhr
Dienstag, 11.07.2017 um 09:16 Uhr, nach Rücksprache mit Stawa GL

8m nw
Geburtsort Baden/AG

gesch¡eden
Motorradmechan iker / Küchengehilfe
t-6
8104 wohnorr Weiningen/ZH

(--
slm|I@notmarr.com
CH
EEW}IZA EISA trZEMIS

trerledigt Ependent Dnicht erforderlich

ENein

Montag, 10.07.2017 um 05:30 Uhr
Dienstag, 11.07.2017 um 13:55 Uht nach Rücksprache mit Stawa GL

2



Tatvorgehen

[funlu''- ,-d")

ffischutdigt, im ungefähren Zeitraum von oktober
2016, bis zum Sonntag, 11.06.2017, eine lndooranlag; 

"riicannabispflanzen, zut Hèrstellung von betäubungsmitterån¡gä;
Marihuana, in 8782 RüI/GL, Tschächli 2, in der ehemaligen F¡ima
Bofil, betrieben zu haben.
Anlässlich der Hausdurchsuchung vom Sonntag, 11,06.20j1, an der
genannten Örtlichkeit, konnte nebst total23.g7i i<g getrocknetes und
für den Verkauf vorbereitetes Marihuana, fest- uñd sichergestellt
werden. Gemäss den Aussagen von llD DG habe es sich
dabei um die Ausbeute der dritten Ernte gehandelt. Die ersten beiden
Ernten seien ohne Erträge ausgegangen. weiter konnten in der
automatisierten Anlage, ca. 920 leere Blumentöpfe festgestellt
werden, was deutliche Rückschlüsse auf das Ausmass der
Produktion zurückschliessen lässt. Zudem befanden sich in der
'Aufzuchtstation' weitere ca. 1'0oo neue setzlinge, welche ihre
Dienste als Marihuanaerzeuger bald hätten antreten können.lll DID¡st bezüglich der ihm vorgeworfenen Tat geständig. Er
gab an, die lndooranlage entgegen den Vermutungen del involvierten
Polizeifunktionäre, alleine betrieben zu haben.

Die Ermittlungen im vorliegenden Fail ergabeg dass ll D-
in 8954 GerotdswiilZH, ll-r2g, im Zeitraum von
Anfang des Jahres 2016 bis zum Montag, 12.06.2e17, eíne weitere
lndooranlage mit rHC haltigen cannabispflanzen unterhielt. Gemäss
einer oberflächlichen Mobiltelefonauswertung und der Tatsache, dass
der betriebene Auñ,vand unmöglich von èíner eínzelnen person
bewältigt werden konnte, krístallisierte sich S]Mt wegen dem
praktisch täglichen Telefonkontakt, ats Mittåiter für diesJ Anlage
hervor.
Anlässlich der Hausdurchsuchung vom Montag, 12.06.2017, an der
erwähnten Adresse in 8954 Geroldswil/ZH, konnten total 4.02g kg
getrocknetes und für den Verkauf vorbereitetes Marihuana, fest, unã
sichergestellt werden. weiter konnten dabeí 474 eannabispflanzen,
in verschiedenen wachstumsstadien fest- und sichergestelli werden,
welche ebenfalls nachweislich betäubungsmittelfähiges Marihuana
erzeugten.
l-lD- ist bezüglich der ihm vorgeworfenen Tat geständig. Er
beteuerte jedoch, die Antage alleine betrËben zu haben.'sf M-
verweigerte auf das Anraten seiner Verteidigerin sämfliche Aussagen.
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Sicherstellungen

Einkommen verfügt.
l- Dll äusserte sich weder über vorgängige Verkäufe, noch
über die Finanzíerung seines Lebensunterhaltes. S- MD
schwieg sich wie erwartet auch über diesen Vonryurf, auf das Anraten
seiner Verteidigerin, aus.

Details sind den beiliegenden Durchsuchungsprotokollen von den
jeweiligen Durchsuchungsorten und den diversen Empfangs- und
sicherstellungsbescheinigungen zu entnehmen. Zusammeniassend
wurde folgendes sichergestellt:

t6?$ehwanden rhgftuno
-Mobiltetefon von lrD Dl(feine Siegetung beantragt)
(Abgriff 4)

-professionelle lndooranlage mit lnventar
-total 23.872 kg getrocknetes und abgepacktes Marihuana
-total ca. 44.400 kg feuchte Ernteabschnittsreste
-ca. 1'000 Setzlinge
-ca.92A Töpfe
-3 DNA-Asservate
(Abgriff 6) L¿J. lqlv¿a

-professionelle Indooranlage mit474 anfpflanzen und Inventar
-total4.028 kg getrocknetes und abgepacktes Marihuana
-Schrotflinte inkl. 11 Patronen (Waffe getaden)
-6 DNA-Asservate
(Abgriff 9)

-keine
C'r¿/

(Abgriff 8)

-Mobiltelefon enr
-Pistole SIG SAUER P230 mit Muni
-Elektroschocker
-COz Pistole mit Munition
(Abgriff 13)

bekannt)
tion (unterladen)

Beschlagnahmungen
[-D-

Beschlagnahmungen
STIM'

qemäss Beschlaqnahm$Þefeh.! 54,201 7.092T0
-Personenwagen Mercedes-Benz E 63 AMG, schwarz (KS deponiert)
-Armbanduhr Rolex, silbern
(Abgriff 14)

-keine
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Auskunfrsperson
Name / Vomame(n)

Geburtsdatum /.ort
Heimatort / Nationalitåt

Wohnort / Adresse

Kommunikat¡onsmittel

Bemerkungen

Auskunfrsperson
Name / Vomame(n)

Geburtsdatum / -ort

Heimatort / Nationalit¿it

Wohnort / Adresse

Kommunlkationsmlttel

Bemeftungen

Rechtsanwalt
Name / Vomame(n)

Gêburtsdatum / -ort

Hêimatort / Nationalität

Beruf

c/o Wohnort / Adresse

Kommunikationsmittel

Funktionär/e

28.03.191in

Rechtsanwalt

Oblt R. Gubser
Adj mbA R. Ryser
Adj mbA R. Riederer
Wm mbA B. Schneider
Wm mbA U. Landolt
Gfr D. Heutschi
GfrA. Gubser
Pol Hämmerli M
Pol Baumann R.
Pol C. Baur
Pol M. Schnyder
Gfr M. Sigrist (SB)

C lrtr'.5

Pikettchef / C Kripo
C KTD / HD-BofilAG
C PSP Schwanden / HD-BofilAG
KTD / HÞ-Geroldswil
Kripo / HD-Geroldswil
PSP Näfels / HD-BofilAG
Kripo Stage / PSP Glarus
Jupo / div. HD's in ZH
Jupo / div. HD's in ZH
PSP Näfels / HD-BofilAG
PSP Schwanden / HD-BofilAG
PSP Schwanden / HD-BofilAG

Winterthur/ZH Þ-'alut^u4

3#ärytringen/ZH, 
lDzqa

Freundin von tODtll

D-
26,09.19, in Galati (Rumänien)
Rumänien
Sl52GlattbrugglZt,lÉ
unþekannt
ehemalige Meldeadresse von tltl Dt

trFK to,'n/

Sachverhalt

Meldung
lm Herbst 2016 und im Fnihjahr 2017, gíngen bei der Kantonspolizei Glarus zwei
unabhängige Hínweise ein, wonach im stillgetegten Fabrikgebäude der Firma Bofil AG, in
8762 RüI¡/GL, Tschächli 2, im Erdgeschoss möglicherweise Marihuana erzeugt wird.
Diesbezüglich seien grüne Pflanzen gesehen worden. GestriÞt auf diese Meldung hin,
wurden erste vorerm ittlungen a ufgenom m en, wobei das Kontro llsch ild FL 

- 
aufta uchte.

4J13
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ltti

verkehrskontro[e l¡|fú

î$:t!,llt _der_allgemeinen Patrouillenfahrt vom Sonntagmorgen, f .A6.2017, in gZS2
Näfels/GL (FR Oberurnen/GL), konnte durch die Funktioç¡re Scnñyder/Sigrist, ein markanter
Mercedes-Benz E o3 AMG mít den Kontrollschildem FLIlr geí<reuzt úerden. Auf Grund
der damals weit fortgeschrittenen Ermittlungen, wobei sich dei Verdacht auf eine gio""ã
Indooranlage im Erdgeschoss der Firma Bof¡l AG, mit dem mutmasslichen Betreiber-in der
Person von lODlDmassiv erhärtete, wurde umgetrend die Nachfahrt aufgenommàñ.
Dies auch im Wissen, dass der mutmassliche Lenker, lDOe über keinãn gültigen
Führerausweis der Kategorie B verfügt.

Zwischenzeitlich wurde der diensthabende Pikettoffizier, Oblt R. Gubser, über dÍe damaligen
Ermittlungen und die weiteren Absichten telefonisch in Kenntniss gesetzi. Dieser erwirkte beider Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus., Hugenmatter -Hans, 

einen mündlichen
Hausdurchsuchungsbefehl für die vorgenannte örttichkeit.
So gelang es den zwischenzeitlich organisierten Funktionären Riederer/Schnyder/Sigrist, am
Sonntag, 11.06.2017 um ca. 12:00 Uhr, in 8762 Schwanden/GL, an der Hauitstrasse, Höhe
Fridolin Druck, den besagten Mercedes-Benz anzuhalten und einer Verkéhrskontrolle zu
unteziehen. Als Lenker konnte dabei aveifelsfrei lIDll identifiziert werden. Mit
dabei war dessen Hund, Poppey (schwarzer Mops), we¡cher friedlich im Fussraum auf der
Beifahrerseite weilte. Angesprochen auf den Führerausweis gab l- o-"n;tä^ã¡g
ohne grosse Umwindungen an, dass er über keinen güftigen Führeråusweis-cler Kategorie Ë
verfügt. Ebenfalls wurde vor Ort eine Personen¡<ontøle, sowie eine Fahrzeugkõntrolle
durchgeführt, wobei keinen Beanstandungen angebracht werden mussten.
Anlässlich der Vorhaltmachung vor Ort (Verdacht Bet4¡bungsmittelanbau und Fahren ohne
Berechtigung), wirkte der Beschuldigte, lt- D- ertappt und erstaunt ijber den
Wissensstand der Funktionäre. lhm wurde klar undlnmissveråt'ändlich mitgetàifi, dass ein
mündlicher Hausdurchsuchungsbefehl für seine gemieteten Räumlichkeite-n in der Firma
Bofil AG vorhanden sei. Um jedoch Sachschaden zu vermeiden, willigte der Vorgenannte
von sich aus zur Hausdurchsuchung ein. Zudem wurde íhm dabei-um 12:05-Uhr, die
vorläufige Festnahme eröffnet.

vorläufige Festnahme von t(F)Dll
Diese verlief am Sonntag, 11.06.2017 um 12:05 Uhr, in 8762 Schwanden/Gl, an der
Hauptstrasse, Höhe Fridolin Druck, kooperativ und ohne Probleme. Das Fahrzeug des
Beschuldigten wurde unter dessen Aufsicht zum PSP Schwanden überführt und doñ kuz
zwischengelagert. Während mit dem Beschuldigten die Haftmodalitäten ausgefüllt wurden,
wu.rde der mitgefÜhrte Hund 'Poppey' im Stützpunkt artgerecht unterlebracht und
zwischenverpflegt.
(Abgriff 4)

Hausdurchsuchungen / angetroffene Situationen

$onntlÇ. 11.06.2 Bofit

7!, Betretung der Räumlichkeiten lagen Oer fantonspolizei ein mündlicher
Hausdurchsuchungsbefehl, sowie die mündliche.Einwilligung des Beschuldigt"n uo.l'iiD- selber stellte seinen schlüssel zur Verfügurig ;no begleitete d'ie Funktionäre
während der Hausdurchsuchung. Dabei zeigte el sich koopãrativ und erklärte die
vorgefundene und vollautomatische lndooranlagè.
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Auf dem Boden standen rund 920 leerg Töpfe, welche allesamt an total drei verschiedenen
Wassertanks mit Zeitschaltuhren angeschlossen waren. Uber den leeren Töpfen befand sich
eine höhenverstellbare Beleuchtungseinrichtung, welche mit einer ZeÍtschaltuhr versehen
war. Der technische Ausbaustandard erschien Schreibendem als äusserst ausgeklügelt und
professionell. Eine handwerkliche Begabung des Betreibers kann nicht von der Hand
gewiesen werden. Die Strominstallationen wurden jedoch offensichtlich nicht durch einen
ausgewiesenen Fachmann ausgeführt. Umso grösser war die Achtung vor der
Funktionsfähigkeit der gesamten Anlage. Cannabispflanzen selber konnten keine mehr
vorgefunden werden. Jedoch befanden sich in der'Aufzuchtstation'bereits ca. 1'0OO neue
Setzlinge, welche ihre Dienste als Marihuanaerzeuger bald hätten antreten können.
ln einem Hinterraum, wo auch das Werkzeug gelagert wurde, zeigte l- DII den
Funktionären das getrocknete und bereits abgepackte Marihuana. Dieses wurde in sechs
grosse Tragtaschen (ähnlich zur Verstauung von Duvet's), gelagert. Die Taschen waren mit
einem Aufkleber versehen, worauf '16x250=4'stand - was so gut wie 4kg Marihuana pro
Tasche bedeuten soll. Die nachträgliche Wiegung des Marihuanas (inkl. Vakuumverpackung)
ergab, dass es sich beim Vorgefundenen um total 23.872 kg Marihuana handelte. Auffällig
waren auch die fünf Erntemaschínen, welche die Blüten automatisch von den Pflanzen
trennten. Díe gesamte Anlage wurde ordentlich (fast besenrein) und augenscheinlich
prozessoríentiert aufgebaut (Werkstatt, Lager, Aufzucht, Plantage, Trocknungsraum,
Ernteanlagen...). Praktische Erfahrung, beziehungsweise unternehmerisches Geschick,
scheint eine Fähigkeít des Betreibers zu sein.
(Abgr¡ff 6)

SzI
Vor Ort konnte durch die Pol R. Baumann und Pol M. Hämmerli eine wenig erfreute Sff¡
BÞangetroffen werden. Sie konnte glaubhaft angeben, dass ltFD- seit fast driì-
Jahren nicht mehr an dieser Adresse wohnhaft sei. Er sei ein Kollege von ihr und komme
daher ab und zu auf Besuch. Bei der Adresse würde es sich lediglich noch um eine
Postzustelladresse handeln. Auf Grund dessen wurde ein kurzer Augenschein von der
Wohnung genommen, nicht jedoch eine Hausdurchsuchung im Sinne des Gesetzes
durchgeführt. SD BD erbrachte den Hinweis, dass llD DF eine Freundin
namens

(ärQ

- An der genannten Adresse konnte ebenfalls durch Pol R. Baumann und Pol M. Hämmerli,
c2,r[¿\rDiangetroffenwerden'Siegabdabeian,dieFreundinvonl(-DJzu

sein. Weiter gab sie an, dass l(l¡D- durchschnittlich dreimal pro Wochá bei ihr
schlafen würde und dass sie seit fast einem Jahr ein Paar seien. Wo er die restlichen Nächte
verbringe, verrate er íhr nicht. Da l- D- voraussichtlich bei der Kantonspolizei
Glarus bleiben wird, wurde nach Absprache mit ihm die Gelegenheit genutzt, um dessen
Hund seiner Freundin zu übergeben, sodass diese für dessen Wohl sorgen konnte. Eine
entsprechende Hausdurchsuchung wu rde ohne Sicherstellungen durchgeführt.
(Abgriff 8)

l-t.lue--r,u

Gestützt auf einer ersten, oberflächlichen Mobiltelefonauswertung, konnte nach Rücksprache
mit der zuständigen Staatsanwältin, lic. iur. D- S-, am Montag, 12,06.2017, eine
weitere Hausdurchsuchung in GeroldswillZH' vollzogen werden, wobei ebenfalls eine grosse
lndooranlage zu Tage kam.
Der Ausbaustandard schien derjenigen in 8782 RüI¡/GL, nicht hinterher zu hinken. Etliche
Bauteile, Befestigungstechniken oder Einrichtungsgegenstände erinnerten sofort an die
lndooranlage in Rüti/GL. Namentlich wurde die Beleuchtungseinrichtung mit denselben
schwarzen Kabelbindern an einem teils höhenverstellbaren Gatter montiert. Dieselben
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Lampen wurden vetwendet, die gleichen Erntemaschinen, derselbe Dünger und an der
Decke hingen dieselben Ltiftungsanlagen (Kohlenfilter) wie in RüI¡/GL. paralelen in Sachen
Systematik und Betreiber der Anlage, schienen auf áer Hand zu liegen. lm Grossen uÃã
Ganzen schien die Anlage sehr sauber und ordentlich zu sein. Von Bas-teleien oder hirnlosen
Provisorien konnte nicht die Rede sein. Eher würde Schreibender die nnfagà ás
professionell, leidenschaftlich, durchdacht und langlebig einstufen.
Unterschieden hat sich die Anlage jedoch in einer Sãche grundlegend von derjenigen in
Rüti/GL. Mittels eines leichten Holzgerippes, welches mit Plastik deplankt wurdä, riurden
verschiedene 'Räume' gebitdet. ln diesen befanden sich ôannabispflanzen in
unterschiedlichen Wachstumsstadien. Ein möglicher, angestrebter Vorteil könnte gewesen
sein, mittels allfälligen Verkäufen, die Einnahmen zu staffeln und somit ein gleichrñässiges
Einkommen herbeízuführen. Total wurden aus sämtlichen Räume n 474 Caãnabispfl.nãen
sichergestellt, welche zwischenzeitlich mittels schriftlicher Einwilligung vernichtet (ausser
Proben für die THC-Auswertung) wurden. Zudem wurden insgesaml q.-OZg kg getrocknetes
und abgepacktes Marihuana sichergestellt. Díe Verpackung um das lr¡arihräna herum,
schien auch nach genauerem Hinsehen dieselbe zu sein, wie ðiejenige von Rüti/GL.
lm Vorraum der lndooranlage konnte eine A4-Blatt grosse Skiáe aln der Wand festgestellt
werden. Auf diesem stand Baue um das gelrf so nicht das Kima stimmt hier nichtí!!'. Aul
Grund dieser Skizze muss mindestens von einem unabhängigen Besucher/Mitwisser/Mittäter
der lndooranlage ausgegangen werden, welcher offensich-fliôh fachkundig ist, jedoch nicht
über die Kompetenz verfügt, um selbstständige umbauten vorzunehmen.
Erwähnenswert scheint noch eíne kleine 1-Zimmer Wohnung, welche nachträglich dem
Betreiber, lF DG zugeordnet werden konnte. ln der rlñónnung befanden sich unter
anderem ein Futternapf für einen Hund, etliche Kartonschachteln mitbüngemittel und eine
geladene Schrotflinte (Pump Action mit Pistolengriff), versteckt unter derñ Hundebett. Die
Wohnung selber ist spartanisch eingerichtet und hinterliess einen eher zweckmässigen
Eindruck.

Beim Eingang zur lndooranlage standen teils grosse, verpackte Reifenstapel (von
Personenwagen), sowie ein Büro. Ob dies die ehemalige Haupteinnahmequelle, blôsse
Tarnung oder ein Nebenerwerb war, kann nicht mit Bestimmtheit lesagt werdån. Fest stehtjedoch, oass [l D- sicherlich zu früherer Zeit, tatsächlich eirimal im Reifenhandel
tätig gewesen war.
Die Hausdurchsuchung wurde durch die Glarner Funktionäre, Wm mbA U. Landolt, pol M.
Hämmerli und Wm mbA B. Schneider, alle samt von der Kantonspolizei Glarus, durchgeführt.
Ebenfalls wohnten Andracchio Francesco und Sedlacel Jan von der Kantonspolizei2ürich,
sowie der Rechtsbeistand des Beschuldigten, 

- 

der Hausäurchsuchungbei. lnq"/ hff-
(Abgr¡ft 9)

Vor Ort konnte S- , dessen Exfrau, geb.- welche zu
Besuch war, sowie das gemeinsame Kind, geb. 

- 

angetroffenwerden.lII verfügt über ein eingerichtetes Kindezimmer in der Wohnung. Sie war
jedoch nícht ordnungsgemäss bei der Einwohnerkontrolle angemeldet gewesen. ln der
Wohnung henschte grundsätzlich Ordnung. Betäubungsmittel oder Betäubungsmittel-
utensílien konnten keine sichergestellt werden. Hingegen konnte unter dem Bett (zwischen
Lattenrost und Matratze, eine unterladene pistole fest- und sichergestellt werden. lm
Weiteren musste aus einem Oberschrank in der Küche eine CO2 Pistole mit Stahlkügelchen
als Munition und ein verbotener Elektroschocker fest- und sichergestellt werden. Ansonsten
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l/n"i{

Bezüglích der Widerhandlung gegen das Waffengesetz wurde durch Schreibendêr separat
lapportiert. Bezüglich den Meldeverhältnissen seien auf Nachfrage bei der zustänðigen
Einwohnerkontrolle, bereits rechtliche Schritte im Gange.
(Abgrift 13)

Aussagen

Der Beschuldigte, l- D-, äusserte sich anlässlich der ersten protokollarischen

. Befragung_vom Sonntag, 11 .06.2017, um 17'17 Uhr, im Beisein seines Verteidigers,iD
4r¿G¡imPolizeistützpunktSchwanden,Schreibendemgegenüber,sinng"mäsiiãã-

zusammengefasst wie folgt:

Es gilt zu erwähnen, dass der Beschuldigte vor Beginn der Einvernahme einige Minuten
unter vier Augen ein Gespräch mit seinem Anwalt führte.

Widerhandluno qeqen das Betäubunqsmitteloesetz:
. iâ, all die aufgeführten Gegenstände auf dem HD-Protokoll von Rüti/GL, gehören mir

neín, ich möchte nichts siegeln lassen
ja, ich bin einverstanden mit der Verníchtung des Betäubungsmittels
die lndooranlage gehört mir - ich habe sie alleine betrieben
ich habe die Anlage zirka im Oktober 2016 in Betrieb genommen
der vorliegende Ertrag von Marihuana entstand aus dem dritten Versuch - beim
ersten Versuch war es vermutlich zu kalt - beim zweiten Versuch sind mir die
Pflanzen abgesoffen - erst beim dritten Versuch konnte ich ernten
das Marihuana aus dem dritten Versuch habt ihr heute sichergestellt
ich gehe davon aus, dass es sich um betäubungsmittelfähiges Marihuana handelt
den genauen THC-Gehalt kenne ich nícht
ich betrieb die lndooranlage aus meiner Geldnot hinaus - selber konsumiere ich
weder Marihuana noch andere Betäubungsmittel
woher ich díe Setzlinge habe, möchte ich nicht sagen
die lnfrastruktur der lndooranlage würde ich auf etwa cHF 20'000.- schätzen
ích habe die lndooranlage alleine finanziert
die Miete beträgt ca. CHF 1'800.00, welche durch mich bezahlt wird
die lndooranlage wurde durch mich alleine installiert
nein, es gab keine früheren lndooranlagen, wobei ich hätte Erfahrung sammeln
können
nein, es gab keine Mitwisser oder Mittäter
ich alleine habe das Marihuana zu Portionen à 2509 abgepackt
ich denke, dass es zirka 100 Portionen waren
ich konnte zirka 23kg Marihuana ernten
mit dem Verkauf des Marihuanas hatte ich mir einen Gewinn von CHF 90'000.- erhofft
mit dem Gewinn hätte ich die Stromrechnungen und die Miete bezahlt - danach hätte
ich meine alten Schulden beglichen
ich wollte das Marihuana an einen Abnehmer verkaufen - leider habe ich bis heute
noch keinen gefunden
ich erhoffte mir CHF 4'000.- pro Kilogramm
das würde bedeuten 23kg x CHF 4'000 = CHF 92'000
ja, ich stimme einer Mobiltelefonauswertung zu und will dies somit nicht gesiegelt
haben

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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Der Beschuldigte, lI¡ D-, äusserte sich anlässlich der anreiten protokollarischen

,.) , , Befragung vom Mittwoch,14.06.2017, um 11:06 Uhr, im Beisein seines Verteidigers., l¡l/a<,,1h4VtIL ¡m Polizeistützpunkt Glarus, Schreibendem gegenüber, sinngemäss-W
zusammengefasst wie folgt:

sichergesteltt werden konnten, gehören
auch noch mir - ich stimme der Vernichtung zu

o ich alleine habe die lnstallationen gemacht
. ja, auch die lndooranlage in Geroldswil/ZH, gehört mir

: :[iflii:ri:',ii"i:?rxi"":'."Tj;,'=ililå?i,i"::ä';Ë1",",",",- aber das weiss
ich nicht mehr so genau

o die lndooranlage konnte ich etwa anfangs 2016 in Betrieb nehmen
. wann ích zuletzt geerntet habe, weiss ich nicht mehr

I ;iliåi fi:iii: ;"",'"ii:ff :,ffi f å0"'1", we is s i ch n icht me hr

Itri'äl*i*tåt-i#nç**,*':ri"ääsHîirr*:rî:*::r'.xï:::ä
mich nicht äussern

. auf die Frage, ob es vorgängige Ernten gab, möchte ich mich nicht äussern

. auf die Frage, was ich mit dem zuvor geernteten Marihuana gemacht habe, möchte
ich mich nicht äussem

:3[Ë3JJÍ3å;1! ji"[if::l]?ffJii*iíj,lJllii:f üü'Tlä*,ffiïl"(sehe
HD-Protokoll), sichergestellt wurden, gehören mir

. die zirka 2kg Marihuana welche ihr gefunden habt, gehören mir
o auch die sichergestellten 474 Cannabispflanzen gehören mir alleine

auf was für einen Ertrag (Marihuana) ich mir von einer einzelnen Ernte erhofft habe,
sage ich nicht

: j::' i:; "J: ff ::å i :*: ri: J :: :ffi ;f ?iål#ftT,i::ffi n a h a n d e,

:*å",í:ï:f,t#,Jfi:îfr'Íi,Jht dazu äussern, wer rür wen die serundene skizze an der
Wand gemacht hat

o nêio, es hat mir niemand geholfen
PN: Beratung mit dem Anwalt

: åE[]å{ïåärlåäii,'t'å"f i#itï"";: .--,:i:":,ï il zH ca
CHF 109'000.- pro Jahr kosteten - ích habe das noch nie ausgerechnet
auf die Frage hin, wie ich den Mercedes-Benz E 63 AMG bezahlt habe, möchte ích
mich nicht äussern

i i:"'ft*;!i:il!"åif[: ::,., sasen
. derAudiAl und der Mercedes-Benz E 63 AMG, sind nicht geleast, sondern bezahlt
PN: Beratung mit dem Anwalt
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a auf den Vorhalt hin, betreffend dem gewerbsmässigen Handel, möchte ich mich nicht
äussem

(Abgriff 2)

Der Beschuldigte, llllD- äusserte sich anlässlich der dritten protokollarischen
Befragung vom Dienstag, 11.07.2017, um 08:25 Uhr, im Beisein seines Verteidigers, ¡¡Ùa-dLr77a' 

-l 

im pol¡zðistützpunkt õlarur, schreibendem gegenüber, sinngémäss und
zusammengefasst wie folgt:

Wlder.handlung oeoen.dps Betäubungsm ítleloesetz:
auf die Frage, ob es in GeroldswillZH' vorherige Ernten gab, möchte ich mich nicht
äussern
auf die Frage, was mit der Ernte vom März 2017 geschah, möchte ich mich nicht
äussern
auf die Frage, wie ich die Unterhaltskosten gedeckt habe, möchte ich mich nicht
äussern
woher das Geld kam, sage ich nicht
woher ich das Geld für Kleider und das Benzin habe, möchte ich nicht sagen
weshalb ich mir zweiAutos leisten kann, möchte ich nicht sagen
ob ich Rechnungen mit Drogengeld aus der Marihuanagewinnung beglichen habe,
möchte ich nicht sagen
mein letáes nachweisliches Einkommen stammt aus dem Jahre 2014 (Frage 37)
was ich mit dem Erbe gemacht habe, möchte ich nicht sagen
ob es Mittäter gab, möchte ích nicht sagen
wer die Skizze an der Wand (lndooranlage Gerotdswit) gemacht hat, sage ich nicht
ja, ich kenne SfD MD
wir kennen uns seit ca. 13 Jahren
wir hatten ab und zu jeden Täg telefonischen Kontakt
auf die Frage, ob mir S- MD beim Betreiben der lndooranlage in Geroldswil
geholfen hat, äussere ich mich nicht

(Abgr¡tr 2)

Der Beschuldigte, s- MID äusserte sich anlässlich der ersten protokollarischen
Befragung vom Montag, 10.07.2017, um 10:24 Uhr, im Beisein seiner Verteidigerin, MLawKI, im Polizeistützpunkt Glarus, Schreibendem gegenüber, sinngemäss
und zusammengefasst wie folgt:

. auf das Anraten meiner Verteidigerin mache ich heute keine Aussagen¡ den Siegelungsantrag für das Mobiltelefon und den Laptop ziehen wir zurück¡ ich venueigere jegliche Aussagen
(Abgriff 3)

Der Beschuldigte, slD Mlt äusserte sich anlässtich der ryeiten protokollarischen
Befragung vom Die{stag,11.07.2017, um 13:43 Uhr, im Beisein seinerVerteídigerin, MLaw
A-KDimPolizeistÜtzpunktGlarus,Schreibendemgegenüber,iinngemäss
und zusammengefasst wie folgt:

. auf das Anraten meiner Verteidigerin mache ich auch heute keine Aussagenr ich venreigere jegliche Aussagen
(Abgriff 3)

a

a

a

I

a

a

o
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Massnahmen / Ermittlungen

Verhaftuno von llDtl
Am Sonntag, 11.06.2017 um 12:05 Uhr, wurde l- D- in 9762 SchwandenlGL,
Hauptstrasse, Höhe Fridolin Druck, gestützt auf Vorermittlungen, wegen des dringenden
Tatverdachtes betreffend Anbau und Handel mit Marihuana, vorläufig festgenommen.

Der diensthabende Pikettchel Oblt R. Gubser, wurde telefonisch in Kenntnis gesetzt. Er
setzte die Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus telefonisch in Kenntnis, welche vorerst
mündlich einer Hausdurchsuchung für die von lF D- gemieteten Räumlichkeiten in
8782 Rüti/GL, Tschächli2, in der Firma BofilAG, einwilligte.
l- Dl- willigte zudem nach einern Gespräch mit schreibendem zur
Hausdurchsuchung ein.
Der nachträgliche, schriftlich erstellte Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehl der
Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus, befindet sich in der Beilage des Rapportes.
(Abgriff 4+6)

Hausdurchsuchunq 8782 Rüti/GL. Tschächli2. Firma Bofil
Anlässlich der Hausdurchsuchung in 8782 Rüti/GL, Tschächli 2, in der Firma BofilAG, konnte
nebst einer vollautomatischen und durchdachten lndooranlage, total 23.872 kg getrocknetes
und abgepacktes Marihuana sichergestellt werden.

Gemäss den Aussagen des Beschuldigten (Einvernahme), soll es sich dabei um THC-
haltiges Marihuana handeln. Sein erhoffter Gewinn sei CHF 4'000.- pro Kilogramm gewesen.
Bei der vorgefundenen Ernte soll es sich um den Erfolg des dritten Anlaufes gehandelt
haben. Die beiden vorhergehenden Versuche seien misslungen.
Zusammengefasst erhoffte sich l-D D- aus dem 23.872 kg sichergestellten
Marihuana, einen finanziellen Ertrag von ca. CHF 95'488.00. Die erwähnte Menge hätte in
der Folge auf der 'Strasse' einen Wert von ca. CHF 238'720 ezielen können. Gemäss lF
DG, habe er ab zirka Oktober 2016 die Anlage in Betrieb nehmen können. Beim ersten
Anlauf seien jedoch auf Grund der zu tiefen Temperaturen alle Pflanzen eingegangen. Beim
zweiten Versuch seien die Pflanzen vermutlich ertrunken. Erst der dritte Anlauf habe die von
uns sichergestellte Ernte von Marihuana mit sich getragen. Anhand des betriebenen
Auñrvandes muss in diesem Fall von mindestens einem Mittäter ausgegangen werden.
(Abgriff 6)

Aq.schliessende Einvelnahme mit ltDÕ
Anschliessend an die Hausdurchsuchung in 8782 Rüti/GL, Tschächli 2, Firm Bofil, machtel.DDtl vom Recht Gebrauch, seinen Anwalt,

rfn"i It-p/{telefonisch zu'
kontaktieren. Auf Grund der verschiedenen Delikte wurden am Sonntag, 11.06.2017, zvtei
Einvernahmen (SVG und BetmG),
Einvernahme berieten sich llD
Einvernahmezimmer.

im Beísein dessen Verteidigers, emacht. Vor Beginn der
DeDund unter vier Augen im

Die Fragen, ob es Mittåiter gab, wurden von l- DOverneint. Weiter gab er an, dass
er sämtliche lnstallationen allelne gemacht habe. Zu vorgängigen Verkäufen sei es nicht
gekommen. Beabsichtigt wäre gewesen, das gesamte Maríhuana an einen einzelnen
Aþnehmer zu verkaufen.
Zudem wurde am selben Tag durch lG D-¡ eine Einverständniserklärung
untezeichnet, wonach sämtliches Marihuana, sowie die dazugehörigen Gerätschaften aus
der lndooranlage, vemichtet werden dürfen.
Nach der Einvernahme wurde l- D-noch von der Patrouille Bachofen/Spocchi, íns
Kantonsspital Glarus überführt, um einige harmlose Medikamente (Wundversorgung und
Blutdrucksenkung) zu beschaffen.
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Danach wurde lIÞD- im Ka ntonsgefängnis Gla rus ei ngesetzt.
(Abgriff 2)

Untêrsudhúnoshåft von. lÇ Dt-
Auf Grund der Kollusions- / Verdunkelungsgefahr beantragte die zuständ¡oe
Staatsanwaltschaft am Montag, 12.06.2017 einen Monat Untersuchungshaft für lÕD-. Dieser Antrag wurde am Donnerstag, 15.06 .2017 vom Zwangsmassnahmengeñnl
des Kantons Glarus, bis zum geforderten Dienstag, 11.O7.2017, gutgeheissen.
Am Freitag, 23.06.2A17, wurde l- DlJvorübergehend aus der Untersuchungshaft
geholt und beim Kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei Glarus einer
erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen.
(Abgr¡ft 2)

ln der Beilage befindet sich der dazugehörige Mietvertng zut Liegenschaft. Bei der Rubrik
'Mieter' ist folgendes eingetragen; Autofaszination e-V. D-t-, IlII)Ft,
9495 Triesen. Der Mietbeginn wurde auf den 01.03.2016 datíert. Für den Mietpreis waren pro
Monat CHF 1'880.00 fällig. Gemäss der Liegenschaftsverwaltung, H. Bodmer & Co. ÀG,
Frau I, seien Strom und Miete stets bezahlt worden. Schreibender nahm zudem mit NÓ
H-Rücksprache. Er war derjenige, welcher jeweils im Auftrag der H. Bodmer & Co. AG,
die Skomzähler ablas und die bezogenen Leistungen der vorgenannten Eigentümerin
übermittelte. Gemäss NtHlD habe lD D-ab anfangs Juni 2016 eitrem hohe
Stromrechnungen gehabt. Weiter gab er an, dass er selber die Strominstallationen bis an
das Tableau der betroffenen Räumlichkeiten gezogen hat. Die restlichen lnstallationen habe
seines Wissens kD D(- selber gemacht. N, Haf habe nie viele Leute um die
besagten Räumlichkeiten feststellen können.

ln der Beilage befindet sich eine Ermächtigung von l(t¡ D-, dass die Kantonspolizei
Glarus, der Firma H. Bodmer & Co AG, sämtliche sichergestellten Schlüssel zu den
Räumlichkeiten in RütilGL, aushändigen darf. Dies hinsichtlich der angestrebten, möglichst
baldigen Auflösung des Mietverhältnisses.
(Abgriff 7)

Sämtliches lnventar wurde am Montag, 12.06.2017, d die Entsorgungs- und
Recyclingfirma, Rolf Bossard AG, 8156 Oberhasli/ZH, Buchen hagstrasse 20, fachgerecht
entsorg. Pol M. Schnyder vom PSP Schwanden überwachte die Aufräumarbeiten. ln der
Beilage befindet sich eíne entsprechende lnventarliste der Räumung (geführt durch die
Entsorgungsfirma).
Zudem wurde noch sämtlíches Werkzeug mittels separater Sicherstellungs-Bescheínigung
(Nr. SN 137117_E) sichergestellt und eingetagert. (Abgriff 6)

Da die vorgefundenen elektrischen lnstallationen umfassend und respekteinflössend auf die
Entsorgungsfirma wirkten, musste von den technischen Betrieben Glarus Süd, ein
Elektroinstallateur bestellt werden. Dieser deinstallierte mit einem Arbeitsauñ¡va nd von 2 lz
Stunden die Stromversorgung der lndooranlage. Zudem konnte dieser bestätigen, dass
IÇ D- den Stromzähler nicht umging und somit sämtlichen bezogenèn Strom
käuflich erwarb.

Weiter wurde durch Pol M. Schnyder noch 44.4 kg feuchte Ernteabschnittsreste aus den
Netzsäcken von unter den dazugehörigen Erntemaschinen vorerst sichergestellt (Nr. SN
137117_D) und später der Vernichtung zugeführi. (Abgriff 6)

Von den Mitarbeitern der Entsorgungsfirma wurden noch zusåtzlich 6009 Marihuana (2 x
2509 und 1 x 1009) fest- und sichergestettt. l- D- gab anlässlióh der Befragung
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vom Mittwoch, f 4.08.2017 an (Antwort 13), dass dies ihm gehöre und er dessen Vernichtung
zustimme.

lm Übrigen wurden noch ein weiteres Paar blaue Gummistiefel sichergestellt (Nr. SN
137t17_F).
(Abgriff 11)

Mietverhältnís Geroldswil/ZH. lndooranlaoe
Uber die Mietverhältnisse in Geroldswil/ZH ist wenig bekannt. Als Vermieter trat die ,'Basler
Leben AG' auf. Gemäss dem beigelegten Mietvertrag beträgt die monatliche brutto Miete
CHF 3'389.00. Wie auf Seite 3 zu entnehmen ist, wurde der Mietbeginn am Sonntag,
01.06.2014 angetreten. Die dazugehörigen Schlüssel wurden 1-D- (nach der
Räumung) am Dienstag, 11.07.2017, gegen eine Aushändigungsbescheinigung, abgegeben.
(Absriff 10)

Räurnung und Entsorouno in Geroldswil/ZH. lndooranlaoe
Sämtliches lnventar wurde zwischen Montag, 12,06,2017 und Mittwoch, 14.06.2017, durch
die Entsorgungs- und Recyclingfirma, Rolf Bossard AG, 8156 Oberhasli/ZH,
Buchenhagstrasse 20, fachgerecht entsorg. ln der Beilage befindet sich eine entsprechende
lnventarliste der Räumung (geführt durch die Entsorgungsfirma).
(Absr¡ff 11)

Anlässlich einer ersten, oberflächlichen Mobiltelefonauswertung vom Montag, 12,06.2O17,
konnten Hinweise auf eine zreite lndooranlage in 8945 Geroldswil/ZH, entnommen werden.
lm Grossen und Ganzen hinterliess das Mobiltelefon von lI D(- den Eindruck, als
ob dieses kurz vor der erwähnten Verkehrskontrolle und seiner vorläufigen Festnahme,
gelöschUgesäubert wurde.
Die letzte ersichtliche Textnachricht in WhatsApp war von seinem Kollegen, Gl-
GF und lautete in etwa... ..'ich fahre jetzt ab'.
Wèiter konnte in Erfahrung gebrachtwerden, dass llpD-, bei seiner Freundin,l- Grl.
(D,in8103Unterengstringen/ZH,@wohnhaftseinkönnte.

Verhaftunq von S-MID
Ebenfalls aus der Mobiltelefonauswertung konnte ein praktisch täglicher Kontakt zwischen
llt Dll und StD trt- bewiesen werden. Auf Grund von Ermittlungen bei der
KantonspolizeiZürich, sowie derAnnahme, dass llt DltDdie beiden lndooranlagen
unmöglich alleine betrieben haben konnte, stellte die zuständige Staatsanwaltschaft einen
Durchiuchungs- und Beschlagnahmungsbefehl (SA.2017.00313) gegen Sll Mll, sowie
eine Zuführung desselben an die Kantonspolizei Glarus aus.
SO MID hinterliess am Montag, 10.07.2017 um ca. 05:30 Uh¡ zum Zeitpunkt der
Festnahme, einen aussergewöhnlich gefassten Eindruck. Er war alles andere als erstaunt
über das Erscheinen der Polizei und dem damit verbundenen Vorhalt. Auch schien die
temporäre Anwesenheit dessen in St. Gallen lebenden Exfrau, geb.

ID kein Zufall zu sein. Diese kümmerte sich nach der Verhaftung von
scheínbar gut vorhergesehen, um die gemeinsame Tþchter, lI, geb.
Auch die Tatsache, dass auf dem Sofa im Wohnzimmer und nicht im

selben Bett wie S!
unterstreichen.

schlief, könnte die oben erwähnte 'Vorsichtsmassnahme'

ln der Wohnung konnte weder Betäubungsmittel, noch Anzeichen auf einen
Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Einzig die Widerhandlungen gegen das
Wafiengesetz und die nicht korrekten Meldeverhältnisse dessen ïochter, mussten bemängelt
werden.
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Nachdem SlFMDdas weitere Vorgehen erläutert wurde, bat dieser um ein Telefon mit
seiner Anwältin, lic, iur. KI¡TI Das Gespräch fing unter anderem mit den Worten ,,sie
sind jetzt hier...'an.
BeiderdarauffolgendenBefragungimPSPSchwanden,sassMLawnlKll,
c/o 8001 Zürich, Uraniastrasse 40, bei.
Auf das Anraten seiner Verteidigung verweígerte SO MlDsämtliche Aussagen sowie die
Mitwirkung am Verfahren. Auch dazu gehört die Nichtbekanntgabe des Bildschirrncodes
dessen sichergestellten Mobiltelefons, was die Sache erheblich verkomplizierte.
Tags drauf wuide SIDM-um 13:55 Uhç nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft
des Kantons Glarus, wieder aus der Haft entlassen.
(Abgrift 5)

Feschlaonahmufrqen von lQ.P-
Zur Kostensicherung des Verfahrens wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft von
l- DID die Armbanduhr (Rolex) und der Personenwagen Mercedes-Benz E 63 AMG
beschlagnahmt. Der dazugehörige Beschlagnahmebefehl (SA.2017.00270) liegt als Kopie in
der Beilage des Rapportes.

Gemäss den Aussagen von (D Dlfrabe die Armbanduhr neu zirka CHF 10'OOO.OO
gekostet. Sein Vater habe ihm die Uhr zum grossen Teil geschenkt. Er selber habe nur zirka
einen Drittel bezahlen müssen.

Der erwähnte Personenwagen war auf 'Drive4Fun & Networking Club' in 9495 Triesen (FL),
lffF eingelöst gewesen. Dieser Club gehört unumstriüen an llD D-
Ermittlungen beim Strassenverkehrsamt in Vaduz ergaben, dass es sich beim erwähnten
Fahrzeug nicht um ein Leasingfahrzeug handelt. nuðn tf Dt- gab anlässlich der
Befragung an, dass das Fahrzeug durch ihn bezahlt wurde.
Beim Mercedes-Benz E 63 AMG handelt es sich um ein fast sieben jähriges
Fahzeugmodell, welches mutmasslich neu knapp CHF 200'000.- kostete und über eine
optionale Auspuffanlage (Brabus) und optionale Felgen verfügt. ln Anbetracht des
Kilometerstandes werden ähnliche Fahrzeuge im lnternet für zirka CHF 40'000.00 þis CHF
50'000.00 gehandelt.
(Abgrift 14)

Am Dienstag, 11.07.2Q17, wurde II nach ei abschliessenden Einvernahme,
im Beisein seines Verteidigers, und nach Rücksprache mit der t-¡),")iL¡-
zuständigen Staatsanwältin, aus der Untersuchungshaft entlassen. Er wurde dabei
angewiesen, sich weiterhin der Untersuchungsbehörde zur Verfügung zu stellen und
Adressänderungen bekannt zu geben.
(Absriff a)

Randdaten Mobíltelefon
lm Zeitraum von Donnerstag, 29.12.2A16 bis zum Samstag, 10.06.2017, kam es zwischen
I|IDo¡¡und SlDlvllzu insgesamt 188 telefonischen Verbindungen. Davon sind
186 Telefongespräche und 2 Textnachrichten registriert worden. Betrachtet man die
Verbindungen genaqer, dann fällt auf, dass SID VlOt29-mal l-)D-l angerufen
hat. l- De hatte demgegenüber 59-mal- (davon 2 SMS) mit Se ¡¿l-
telefonischen Kontakt.

Die im Antrag betreffend den rückwirkenden Randdaten von Se Mllerwähnten 213
Verbindungen sind aus den rückwirkenden Randdaten von llt D- gerechnet, mít
systembedingten Doppelerfassungen (Duplikate) sowie den effektiven Verbindungen. Die
tatsächlichen 188 Verbindungen sind auf der beiliegenden Verbindungsliste ersichtlich.
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Gemäss der Mobiltelefonauswertung befand
Wahrscheinlichkeit nie in 8784 Rüti/GL.

sich SO Mt mit grosser

llDt- ozesr-[4rD 078
(Absr¡ft 16)

F,inanzen llDG
Gemäss den Steuer- / Betreibungsunterlagen ist zu entnehmen, das llll qI¡
mindestens in den Jahren 2015 und 2016, über kein nachweisbares, legales Eintoffi
verfügt. Dies könnte zusammen mit dem Lebensstil des Vorgenannten, eiñ weiterer Hinweis
auf den gewerblichen Handel hindeuten.
Es gìlt hierbei zu erwähnen, dass gemäss-de1A-ussagen eines Familienangehörigen, l-
P(-vor ca. zwei Jahren, ca. CHF 5O'OO0.0O famit¡enintern geschenk-Uvereibt beÈñ
Uber den genauen Verbleib, oder die Verwendung dieses Beirages, konnte nichts in
Elahrung gebracht werden.
(Abgriff 19)

Unterhaltskosten der lndooranlaqen
Zur. Unterstreichung des gewerbsmässigen Handels, soll folgende Aufstellung einer
rudimentären Hochrechnung eines Jahres dienen.

Die telefonische Rücksprache bei den Vermietern ergab, dass llllDl- die Mietzinse,
sowie die Stromrechnungen stets bezahlte.
Wie diese hohen Ausgaben beglichen werden konnten, ohne in den Jahren 2015 und 2016
ein. nach.weislich legales Einkommen gehabt zu haben, konnte oder wollte l- D-
nicht erklären.

-

TD

Fahrzeuqe lQDl¡
Am Datum der Verhaftung konnten lt!)DíDdrei Fahrzeuge zugewiesen werden.
Einen im Unterhalt sehr teuren Mercedes Benz E 63 AMG, eine Chðvrolet Corvette, welche
ebenfalls sehr teuer im Unterhalt ist und einen Audi 41. Dabei gilt es zu erwähnen, dass der
Standort der Chevrolet Corvette nie ausfindig gemacht werden konnte. Es ist nicht
auszuschliessen, dass diese durch einen allfdlligen Mittäter beherbergt und gelenkt wurde.
Eingelöst waren zumindest damals, dle Fahrzeuge auf 'Drive4Fun & Ñetwori¡n Club,, mit der
Anschrift FL-9495 Triesen, 

-

DÍe Nachfrage beim Strassenverkehrsamt des Fürstentums Lichtensteins, ob es sich beim
Mercedes Benz E 63 AMG um ein Leasingfahzeug handle, wurde verneint.
(Abgritf 15)

lndooranlage in 8954 Gero
Miltels Untersuchungsauftrag wurde der Forensisch-Naturwissenschaftliche Dienst der
Kantonspolizei St. Gallen beauftragt, Proben von Hanfpflanzen (lndooranlage
Geroldswil/ZH ), auszuwerten.
Wie aus den beiliegenden Untersuchungsberichten zu entnehmen ist, haben die
heranwachsenden Blüten der Hanfpflanzen in Geroldswil/ZH, aus dem Raum A bereits einen
THC Gehalt von 11%. Diejenigen aus dem Raum B, einen THC Gehalt von To/o. Ðie
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Hanfpflanzen der Räume C und D trugen auf Grund ihrer noch zu geringen Grösse, ke¡ne
Blüten. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass auch diese Blüten eines Tages
den Grenzwert von >1% THC Gehalt überstiegen hätten.

lndooranlage in 8784 Rüti/GL:
Da llFD-)nie bestritt, dass es sich beim sichergestellten, getrockneten Marihuana
(23.872 kg) um THC-haltige Ware handelt, wurde dieses nicht auf dessen THC-Gehalt
untersucht. Das Marihuana ist bei der Kantonspolizei Glarus eingelagert und kann im
Zweifels- /Bedarfsfall immer noch untersucht werden.

Auf die Auswertung der feuchten, schimmligen Ernteaþschnittsresten aus den schwarzen
Netzsäcken der Erntemaschinen, wurde verzichtet.
(Absriff 12)

Marihuana in Schyveizer Franken
Aus den beiden lndooranlagen in RütiiGL und Geroldswil/ZH, konnten Total 27.900 kg
getrocknetes und abgepacktes Marihuana (inkl. Verpackung), sichergestellt werden.
llllD(IDgab anlässlich der Befragungen an, dass er sich einen Kilopreis von CHF
4'000.00 erhoffte. Als potentieller Kunde wollte er einen Grossabnehmer avisieren. Auf Grund
dessen ging der Vorgenannte von Einnahmen in der Höhe von CHF 111'600.00 aus.
Hierbei gilt es zu enrähnen, dass die erwähnten 27.900 kg Marihuana, auf der 'strasse'
einen Wert von ca. CHF 279'000.00 hätte einbringen können (bei CHF 10.00 pro Gramm).

Abnehmer, von Marihuana
Die umfangreiche Mobiltelefonauswertung von l!) D- sowie die Auswertung der
Randdaten beider Beschuldigter, haben leíder nur Vermutungen über den Handel von
Marihuana ergeben. Es gelang der Kantonspolizei Glarus nicht, ältere oder zukünftige
Abnehmer zu sichern und zur Anzeige zu bringen. Auf Grund der schriftlichen
Kommunikation untereinander ist jedoch eine grosse Vorsicht bezüglích dem Geschriebenen
zu entnehmen. Angesichts des Ausmasses der widerrechtlichen Tåtigkeiten, könnten die
Beschuldigten die diesbezüglichen Möglichkeiten der Polizei erahnt und berücksichtigt
haben.

Auch konnte in Erfahrung gebracht werden, dass S-Mll grundsätzlich derjenige ist,
der Kontakt zur 'Chefetage' einer zwíespältigen, internationalen Organisation pflegt (nach
IID Dtl der zweit meiste Telefonkontakt). Auch hätte die genannte Orgãnisation
theoretisch als Kreditgeber für die lnfrastruktur, sowie als Abnehmer für Marihuana dienen
können.
Weiter gilt es zu erwähnen, dass Sifr¡llim April 2017, bei der Kantonspolizei Zürich, in
eine Verkehrskontrolle kam. Dabei konnte ebenfalls ca. 3 Kilogramm Marihuana
sichergestellt werden.

Vorakten
(ttDltweist bei der Kantonspolizei Zürich im Jahre 2OO7I2OO8, Vorakten betreffend
Kokainhandel auf.
Auch S! M- ist bezüglich des Betäubungsmittelhandels im Kanton Zürich kein
unbeschriebenes Blatt.

Testosteronfund bei l-D-
Anlässlich der usdurchsuchung bei l-D(D vom Montag, 12.Q6.2017 in B9S4
Geroldswil/ZH 28, konnte durch die Funktionäre Testosteron fest-
und sichergestellt werden. Die Abklärungen bei einem örtlichen Azt ergaben, dass dÍes für
den Eigenkonsum nicht strafbar ist. Hingegen die Einfuhr des genannten Hormons aus dem
Ausland, wäre widerrechtlich. Da lf D(!D gemäss eigenen Aussagen die Substanz für
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den Eigenkonsum erwarb und die Herkunft dessen ungeklärt blieb, konnten diesbezüglich
keine Beanstandungen erhoben werden.

Wohnsitzwechsel von IOlÐ I t-{i o,n|on
lm Laufe des Verfahre¡s meldete sichllan seiner bisherigen Adresse in g152
Gra[orugg/Z-.ltJ ao- Jeoocn nrroenos menr an
Auf Grund dessen, intervenierte Schreibender erneut am Montag, 23.10.2017, bei der
Einwohnerkontrolle von Unterengstringen/ZH. Daraufhin gelang es den en¡vähnten
Mitarbeitern, IIDO dazu zu bewegen, sich doch noch am Montag, 90.10.2017,
rückwirkend bis zum Donnerstag , 13.07.2017, korrekt anzumelden.
Soentstanddieaktuel]eAdresséin8103Unterengstringen/ZH,-l/,,s'b,.a.þ1n3
(Abgriff 17)

Allgemeines

ll Dlverhielt sich gegenüber den Funktíonären, insbesondere Schreibendem, stets
anständig, respektvoll und kooperativ.
Die weiteren Widerhandlung von lf Dl-gegen das SVG (Fahren trotz Entzug), das
WG (Pump Action unter dem Bett) und dem MERG (Meldeverhältnisse), wurden durch
Schreibenden separat rapportiert.
Die Aussagen von lll DlD, dass er selber kein Marihuana konsumiere, werden durch
Schreibenden als glaubhaft eingeschätzt.

Auch S- MI verhielt sich gegenüber den Funktionären immer anständig. Die
Widerhandlung gegen das Waffengesetz wurde separat rapportiert.

Kantonspolizei Glarus
Polizeistützpunkt Schwanden

r{
Gfr Sig stM

Beilagen: 3 Einvemahmen llf
2 Einvernahmen Sll
' Haftakten lll
' Hafrakten S(l
' HD-Unterlagen l(-
' HD-Unterlagen Sf
" Mletverträge
2 lnventarlisten lndooranlagen
1 Untersuchungsauftrag THC-Gehalt
1 Beschlagnahmungen l-
dlv. Randdaten Mobiltelefon
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8.;.ozkantonSlarus 
ffi

Polizeiliche Einvernahme beschuldigte Person
(Art. r57ff StPO)

Es erscheint aus der vorläufigen Festnahme

Kantonspollzel

Sachbearbeitêr/ln

D¡enststelle

Datum

Name

Geburtsdatum

Helmaloru-staat

Beruf

Adresse

Aufenthaltsstatus

Kontaktdaten

gessÞ|, Vertreter

Beistandschâft

in Gegenwart von

Gfr Sigrist M.

Polizeistützpunkt Schwanden

So. 11.06.2017

|rI
11.03.19o
Zürich

Detail handelsfachmann

-

CH

o79Il(Freundin)

X Nein fl¡a

f". @r,

G-Nr.

ABI-Fall Nr.

Em !w
vomame D-
ceburtsort Zürich

NamoVater 

-

NameMutter 

-

PLzt oû 8152 GlattbrugglZ{
Zivilstand ledig

Mutterspr.

Beistañd

schweizerdeutsch

Protokollnotiz Beginn der Einvernahme um 17:37 Uhr.

Benötlgen sie für die Befragung eine Übersetzung (Art. 1ss Abs. .r rir. d srpo) und
wenn Ja, in welcher Sprache?

nein

Rechtsbelehrung

Sie werden als beschuldigte Person einvernommen Øft. 1s7 rf stpo).

Sind Sie in der Lage, der Einvernahme zu folgen?
ja

Es isf gegen Sie ern Voruerfahren wegen Wìderhandtung gegen das Betmâ / Anbau und Hande!
ff stPo),von Mari h u ana), e i nge le ite t

\

Person



Sie haôen das Recht, Aussagen und Mitwirkung zu venveigern ¡en. 158 Abs. I t¡t. b stpo).

Haben Sie das verstanden?

ja

Sie können jederzeit eine Vefteidigung nach freier Wahl und auf lhr elgenes Kostenrisiko beiziehen
oder eine amtliche Vefteidigung baantragan (Art. 158 Abs. I tit. c stpo).

Wollen Sie dieses Recht in Anspruch nehmen?
Ja, mein Anwalt, ]læsitzt bereits neben mir,

Wenn Sie mit lhren Aussagan einen NichtscnuUigen r,vrder besseres Wissen einer Straftat
beschuldigen, machen Sie sicl¡ der falschen Anschuldigung gemdiss Art. 303 SiGB strafbar und
können mit Freiheißstrafe oder Geldstrafe bestraft werden. Wenn Sie mit lhren Aussagen wider
þesseres Wissen anzeigen, es sei elne strafbare Handlung begangen worden, machen Sle sich der
lrreführung der Rechtspflege gemäss Art. 304 SÍGB sfrafbar und können mit Freiheitssfrafe bls zu drei
Jahren oder Geldstrafe bestraft werden. Wenn Sie mit lhren Aussagen jemanden anderen der
Strafuerfolgung entziehen, machen Sie sr'ch der Begünstigøng gemäss Att. 305 SIGB strafbar und
können mit Freiheitssfrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden.

Haben Sie das verstanden?

ja

Protokollnotlz Gestütã auf Art. 143 Abs. 2 SIPO wírd festgehalten, dass die Bestimmungen nach
Abs. 1 eingehalten wurden.

Einvernahme zur Sache

Einstieg:

1, Frage:

- Ja, das stimmt.

Du hast¡tich vor der Einvernahme dafür entschieden, dich mit deinem Anwalt,
fG telefonisch zu unterhalten. Stimmt das so?
D. l^çtt

2. Frage: Auf das Anliegen deines Anwalt_egwurde mit der Befragung gewartet, sodass _ I
dlese im Beisein von e,abgehalten werden fànn. S[¡mmt dies so? h:i I

- Ja, das stimmt. Das war mein Wunsch, dass der Anwalt hierher kommt. Lnff{

HD-Protokoll:
3. Frage: Anlässllch der Hausdurchsuchung haben wlr ein Protokoll geführt, mit den

sichergestellten Gegenständen. lch bitte dich das Protokoll durchzusehen.
Wem gehören die aufgeführten Gegenstände?

PN : H D-Protokoll wird vorgelegt.
- Ja, das gehört alles mir.

PN : HÙ-Protokoll wird u nte rza ichnet.

4. Frage:
- Nein.

Sind Gegenstände drauf, welche du gesiegelt haben willst?

\



5. Frage: Wir haben eine Elnverständnis-Erklärung vorbereltet, welche du
unterzeichnet hast. Mit dieser bestätigst du die Vernichtung der
Betäubungsmittsl. Trifü dles zu?

- Ja, ich stimme der Vernichtung zu.

Vorhalt:
6. Frage: Anlässllch einer Verkehrskontrolle von heute Sonntag, 11.06.2017 um ca.

12:00 Uhr ln 8762 Schwanden/GL, konntest du mit deinem Mercedes-Benz, FL
Zo3) (t angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Daraus resultierte

wegen unserer Vorermlttlungen eine Hausdurchsuchung in 8782 RüI¡/GL,
Tschächli2, lm UG der Firma Bofil AG, wobeleine grössere Menge Marihuana
und eine grössere lndooranlage fest- und sichergestellt werden konnte. Dir
werdsn nun der Anbau und der Handel von Marihuana zur Last gelegt. Ftir dle
Hausdurchsuchung, an welcher du anwesend warst, gabst du uns deine
míindllche Elnwilligung. Möchtest du dich zum Vorgefallenen äussern?

- lch möchte mích zuerst für die faire Behandlung bedanken.

Ja, das war meine lndooranlage. Da gibt es nichts zu bestreiten. Der Vorhalt ist richt¡g.

lndooranlage Rûti:
7. Frage: Wem gehört die lndooranlage in der Bofil AG?
- Das war meine.

8. Frage:
- lch.

Wer hat diese betreiben?

9. Frage: Seit wann wurde diese betreiben?
- Der Aufbau ging bis etwa September 2016. Die Anlage habe ich dann auf etwa Ím Oktober 2016 in

Betrieb genommen. Aber alle Pflanzen sind eingegangen. Es war schlicht zu kalt. lch hatte überhaupt

keine Erträge.

10. Frage: Wie viel Mal konntest du bereits Ernten?
- Das war das erste Mal. Beim ersten Mal wurde es ja zu kalt. Beim zweiten Mal gab ich zu viel Wasser

und alle Pflanzen sind ertrunken. Erst der jetzige, dritte Anlauf ist mir gelungen.

11. Frage: Was passlerte mlt der vorliegenden Ernte, beziehungsweise mit dem
Marlhuana?

- Das ist das Marihuana, welches ihr heute gefunden habt.

12. Frage: Handelt ês s¡ch beim Kraut um THC haltiges Marlhuana?
- lch habe kein Labor. Aber es sollte schon so sein.

13. Frage:
- Nein.

Kennst du den THC Gehalt?

14. Frage: Weshalb wurde die lndooranlage betrieben?
- Mein ehemaliger Arbeitgeber hat mich fristlos entlassen. lch wurde durch ihn wegen des Betrugs zur

Anzeige gebracht. Das war der Beginn eines Rattenschwanzes. lch verlor leider meine Wohnung, So

\
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entstand rneíne Geldnot, aus der ich auch gehandelt habe. lch habe dies aus reinen Geldproblemen

gemacht.

15. Frage: Woherstammen die benötigten Samen/Setzlinge?
- Dazu sage ich nichts.

16. Frage: Die lnfrastruktur macht einen hochwertigen Eindruck. Was fi¡r einen Wert hat
die lnf¡astruKur?

- lch glaube sicherlich CHF 20'000.00.

17. Frage: Wie und von wem wurde die lnfrastruktur bezahlt?
- Diese wurde durch mich finanziert.

18. Frage: Woher hattest du das Geld?
- lch habe Geld geschenkt bekommen. Díes stammte aus einem Hausverkauf innerhalb der Familíe.

Also eigentlich habe ich das Geld geerbt.

19. Frage: Anlässllch der HD haben wlr zwei Paar Schuhe sichergestellt. Wem gehören
diese?

- Diese gehören mir.

Eigenkonsum:
20. Frage:
- Nein.

Konsumierst du auch Marihuana?

21. Frage:
- Nein.

Konsumierst du andere Drogen?

22.Frage:
- Nein.

Hast du elnmal Drogen (inkl. Marihuana) konsumiert?

BofilAG:
23. Frage:
- Auf mich privat.

Auf wen läuft der Mietvertrag der Räumlichkeiten in der Firrna Bofll AG?

24.Frage:
- ääämmm

Wie heisst delne Ansprechperson bei der Firma Bofil AG?
Fraulf Sie ist die Verantwortliche innerhalb der Firma BofilAG.

Wie Teuer ist die Miete für dich?

Wer bezahlt die Mlete?

25. Frage:
- cHF 1'800.00

26. Frage:
- lch alleine.

27.Frage: Warum die
- ZuÍall. Es ist günstig. ln Zürich

Firma Bofil AG?
solche Halle nicht bezahlen.



28-. Frage: Wie kamst du auf die Räumlichkelten?
- Ubers lnternet. Reiner ZuÍall. Glaublich bei lmmoscout.

lnstallatlonen:
29. Frage: Was genau arbeitest du und was hast du für eine Lshre gemacht?
- lch habe eine Lehre als Detailhändler gemacht. Dies auf der Lebensmittelbranche. Auf dieser Branche

blieb ich auch tätig. Bis ins Jahr 2011. Danach bin ich von einem Stammkunden abgeworben worden.

lm Arbeitsvertrag bin ich bei ihm als Kaufmännischer Angestellter eingestellt. Dies auf der Branche

Grosshandel, im Autoreifenhandel. Aber eben, dort wurde ich fristlos entlassen. Der Betreib hiess,

Reifen-Gum GmbH.

30. Frage:
- lch alleine.

Wer hat die lndooranlage installiert?

31. Frage: Hattest du dabei Hilfe von Kollegen oder anderen Personen?
- Nein. lch habe viel nachgefragt bei Fachleuten. lch habe viel gelernt.

32. Frage: Woher kommt das Fachwissen?
- lch habe viel gegoogelt. Wie gesagt, zuerst sind mir zwei Ernten verreckt. lch musste dies selber

lernen.

33. Frage: Woher hattest du dle einzelnen Komponenten?
- Die habe ich im Fachhandelgekauft. Alles zusammengestiefelt.

34. Frage: Wer hat die Strominstallationen gemacht?
- Bis zum Stromkasten ausserhalb - ein Elektriker. ln der Anlage selber habe ich alles selber gemacht.

35. Frage:
- lch alleine.

Wer hat dle Wasserinstallationen gemacht?

36. Frage: tiber r"as für einen Zeitraum wurde die lndooranlage betreiben?
- Von Oktober 2016 bis zirka vor 2-3 Wochen. Damals habe ich geerntet.

Mittäter:
37. Frage: Der Ausbau ist meines Erachtens sehr professionell. Woher kommt das?
- Das habe ich alles selber gemacht. lch habe viel gegoogelt. Das lernt man eines um das andere. Der

Aufbau ging zirka von März 2016 bis zirka Oktober 2016.|ch habe sogar einmal eine

Sehnenscheidenentzündung geholt, als ich die Bewässerungsanlage zusammengesetzt habe. lch

musste einmaldie Anlage retourbauen, weil die Feuerpolizei vorbei kam. lch wollte nicht, dass die was

mitbekommen. Auch kam einmaleine SINA-Abnahme (irgendwas mit Strom). Die wollten halt auch

noch etwas kontrollieren. Darum gíng der Aufbau halt eher lange.

anwesende DrittpersonSachbearbeiter/in
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38. Frage:
- Nein.

39. Frager
- Nein.

40. Frage:

- Nein.

Gab es frühere lndooranlagen, bel denen du Erfahrungsn sammeln konntest?

Gab es Mltwisser für die lndooranlage?

Gab es Mithelfer, oder bessergesagt Mittäter fÍir dle lndooranlage und das
gowonnene Marlhuana?

Verpacken:
41, Frage:
- lch alleine.

Wer hat das Marihuana bsl der Firma BofilAG abgepackt?

42. Frage: ln was für Portlonen wurde abgepackt?
- Packungen 250 Gramm.

43. Frage: Welsst du wie viel Packungen das waren?
- Das kann ich nicht genau sagen, Das müsstet ihr selber durchzählen. lch denke zirka '100 Packungen

Verkauf:
44. Frage: Wurde über den Verkauf Buch geführt?
- Nein. lch habe noch nichts verkauft.

45. Frage: Wann wurde zuletzt geerntet?
- Vor zwei bís dreiWochen.

46, Frage: Was wurde gsnau mit der Ernte gemacht?
- ln 250er Säcke abgepackt.

47. Frage: Wie viel Kilogramm hast du geerntet?
- 5Taschen."..äähhh...und ein Sack.....,.zirka 23 kg.

48. Frage: Gab es vorgängige, verwetbare Ernten?
- Nein, nur Versuche, welche misslangen,

49. Frage: Was wolltest du mit dem geernteten Marihuana machen?
- Dies wollte ich verkaufen.

50, Frage: Was für einen Marktwert hat das vorgefundene Marihuana von heute Sonntag,
11.06.2017, hat?

- lch hätte etwa mit CHF 90'000.00 gerechnet.

51. Frage: Was hättest du mit dem gewonnenen Geld gemacht?
- Strom und Miete als erstes beglichen. Danach hätte ich meine Schulden getilgt. Danach hätte ich

geschaut, was noch übrig geblieben wäre.

\-,-



52. Frage: Wie vielSchulden hast du?
- lch weiss es nicht einmal genau. Zirka GHF 50'000.00

53. Frage: Woher stammen diese?
- Diese haben sich angesammelt wegen dem Lohnausfall. Die Schulden sind etwa zweijährig.

54. Frage: Was war deine Motivation für den Betreib der lnsooranlage?
- Als erstes sicher die Schulden tilgen. Zudem war es eine schöne Arbeit. Es entsteht etwas aus dem

Nichts. Aber die Grundmotivation war Schulden tilgen. Mein Lichtblich war eigentlich der Anbau von

CBD-Hanl welcher legal ist und auch angebaut werden darf.

Vertrleb:
55. Frage: Wle hätte der Vertreib von dem sichergestellten Marihuana stattgefunden?
- lch wollte einfach jemanden finden, welcher mit die Wahre abnimmt. Bares gegen Wahre.

fLn¡rl Herr¡[machte mich noch auf etwas Aufmerksam. Bei der Staatsanwaltschaft im Kt. Zürich,

anlässlich der zweiten Einvernahme, also wegen dem Betrug meine ich, erliess die Stawa eine

Nichtanhandnahmeverfügung. Dies scheint mir auch noch wichtig zu erwähnen.

5ô. Frage: An wen wolltest du das Marihuana verkaufen?
- Das weiss ich bis heute noch nicht.

57. Frage: Hattest du bereits lnteressenten?
- ... ....nicht wirklich. Es ist auch nicht so einfach, jemanden zu finden. Es ist eine grosse Menge. lch

hätte demnächst Müsterchen abgepackt.

58. Frage: Also verstehe ich dlch richtig. Du hast mit deinem Erbe von CHF 20'000.00,
eln Indooranlage gemacht, mit welcher du THc-haltiges Marihuana produziert
hast. Dles hinslchtlich ohne Abnehmer vom Marlhuana.

- Ja schon. Also ich habe schon mehr geerbt. Die Anlage hatte einen Wert von ca. CHF 20'000.00.

Aber ich hatte noch keinen Abnehmer. lch kann ja nicht Abnehmer suchen, obwohl ich noch nicht

einmal weiss, ob die Ernte gelingen wird. lch kann keine leeren Versprechungen machen. Auch wusste

ich ja noch nicht, wie das Endprodukt aussehen wird. Das habe ich in meiner letzten Bude gelernt.

lmmer erst Angebote machen, wenn die Wahre hier ist.

59. Frage: Hattest du Preisvorstellungen?
- Ja. lch erhofüe mir CHF 4'000.00 pro Kilogramm.

60. Frage: Können wir dles kurz hochrechnen?
- Ja 23 x 4'000 = 92'000.00,

61. Frage: Also du erhofüest dlr aus deiner Ernte ca. CHF 92'000.00?
- Ja. Einfach 4'000.00 pro Kilo.

Drittperson

\ trl 
\

Sachbearbeiterlin



62. Frage: Woher hast du den Richtpreis?
- Vom Hören sagen. lch hörte einmal CHF 6'000.00. Das war meine Vorstellung. Vielleicht hätte ich ja

sogar mehr bekommen.

63. Frage: Wolltest du an Grossverteilsr verkaufen oder an Kleinabnehmer?
- Mir wäre es am liebsten gewesen, wenn mir jemand alles abgekauft hätte. Aber ob das möglich ist,

weiss ich selber noch nicht.

Preis:
64. Frage: Unsere Faustregel lst elgentlich, für I Gramm ca. CHF 10.00 auf dem

Strassenmarkt. Was sagst du dazv?
- Ja CBD-Hanf kann man im Kiosk für CHF 50.00 für 4gr. Mein Gedanke ist, je mehr man mir abkauft,

desto billiger wird es. Der Preis scheint mir angemessen,

65. Frage: Melne Rechnung ist, 23kg sind 23'0009r. Unsere Faustregel ist wie gesagt,
pro Gramm CHF f 0.00. Meiner Rechnung nach hat die von heute
beschlagnahmte Wahre CHF 230'0æauf der Strasse. Möchtest du etwas dazu
9agen.

- lch wollte lieber eínmal alles an eine Person verkaufen. Jeder, das heisst mein potenzieller Abnehmer,

will was an der Wahre verdienen.

frühere Verkeh rskontrolle:
66. Frage: Am 25.03.2017, geriet cl-Gll¡n Netstal/GL, ln elne

Verkehrskontrolle. Er lst damals ohne Führerausweis gefahren. Du warst der
Beifahrer, was hat es sich mit ce Gl-uf sich?

'Ja. Er hat nichts mit dem Ganzen zu tun. Seit wir Kinder sind kennen wir uns. Auch sind unsere Eltern

befreundet. Wir sind sogar zusammen in die Schule gegangen. Mein Vater ist seÍn Götti.

67. Frage:
- Nein.

þtcfDcllein Mittäter?

68. Frage: Wo wart ihr damals?
- Wir gingen auf den Klausen hoch - nach Altdorf - also beim Resti oben kurz angehalten - danach

nach Altdorf und wieder runter.

69. Frage: OK. Als Einhelmischer muss ich dir aber sagen, dass am 25.03.2017, der
Klausen geschlossen war. Was sagst du dazu?

70. Frage:
PN : E¡mlttlungen 20.A5.201 7 Offnu ng Klausenpass.

- OK - hmmmm....ln dem Fall täusche ich mich in der Zeit. ln dem Fall waren wir nur auf dem

Urnerboden. lch hätte aber meine Hand ins Feuer gelegt. lrgendwann sind wir sicher einmal über den

Klausen gefahren. Vielleicht habe ich etwas vertausch. Wir waren sicher beim Spazieren.

71. Frage:
- Nein.

Sachbearbeiter/in

Wart lhr damals in der Firma Bofil AG in Rüti/GL?

Person



Handy:
72. Frage: Wlr werden nun dein Moblltelefon sicherstellen und auswerten. Stimr¡e¡ 6u

einer Auswertung zu, oder möchtest du das Mobiltelefon siegeln lassen?
- lch stimme einer Auswertung zu. lch will das Handy auch nicht siegeln lassen.

73. Frage: Brauche in ein Blldschlrmcode?
- Ja, den habe ich schon mitgeteilt. 110386.

74.Frage: Wie lautet der SIM-Karten Code?
- Den braucht man nicht.

Allgemein:

75. Frage: Wo genau wohnst du, oder besser gesagt wo ist dein Lebensmittelpunkt?
- Lebensmittellpunkt. lch bin oft bei meiner Freundin oder schlafe oft bei Kollegen. lch habe zur Zeit

keinen festen Wohnsitz. Auch habe ich lange Zeit keine Wohnung gehabt, bevor ich zu meiner Kollegin,

Bianca Stancu.

76. Frage: Wo erhältst du delne Post?
- ln Glattbugg/ZH. Das funktioniert.

77. Frage: Möchtest du noch etwas der Befragung hinzufügen?
- Sorry für die Umstände. Ja, ich benötige Medíkamente und zwar Candesardan, das ist für den

Blutdruck - 32mlgr. Das ist Blutdrucksenker. Das andere heisst Zinat500. lch benötige morgens und

abends eine Tablette à 500mlgr.

Das erste Medikament benötige ich jeweífs nur morgens.

lch möchte mich beí euch bedanken, dass ihr so gut zu meinem Hund geschaut habt. Auch fand ich die

Rückmeldungen zwischendurch sehr zuvorkommend. Merci vielmal.

Ergänzunssfrase von Wrl¿
78. Frage: Herr ], hgben Sie noch Fragen an lhren Mandanten?
- keine. L4pP

Abschluss

79. Frage

-ja

lch setze Sie von der Rapportorstattung an die zuständige Amtsstelle in
Kenntnls. Haben Sie dies verstanden?

80. Frage: Haben Sie verstanden, was Sle gefragt wurden?

:'--ìnw.esende Drittperson

\

Sachbearbeiter/in Person



-ja

Ja

81. Frage:

82. Frage:

sle können jetzt das Protokoll durchlesen. sollten Ãnderungen nöfig sein,
können diese direkt handschriftllch im Protokoll vorgenommen werãen. [iit
lhrem Vlsum bestätigen Sie dle Änderungen. Haben Sle dles ebenfalts
verstanden?

sle haben nun das Protokoll durchgelesen. Gibt es lhrerseits dazu noch
Ergänzungen?

83. Frage: Haben Sie irgendwelche Beschwerden anzubrlngen?

-netn

Protokollnotíz Schluss der Einvernahme: 19:41 Uhr

Gelesen und bestätigt:

}{Unterschrift Polizeifunktio närl -in Gfr SigrÍst

U nterschrift Verteidigung 

-

û^^u/ br//

befragte PersonDrittperson
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KOPIE 8.l.os
kantonSlarus 

ffi

Polizeiliche Einvernahme beschuldigte Person
(Art. r57ff SIPO)

Es erscheint aus der vorläufigen Festnahme

Kantonspolizei

Sachbearbeltor/in

Dlenststelle

Datum

Name

Geburtsdatum

H€lmatort/-staat

Beruf

Adresse

Aufenthaltsstratus

Kontaktdaten

geseÞ|. Vertreter

Beistandschafr

Gfr Sigrist M.

Polizeistützpunkt Schwanden

Montag, '10.07.2017

stl
24.05.1eo
Seon/AG

Töffmechaniker

I-T¡
CH

dazu möchte ich mich nicht äussern

X Ne¡n [] ¡a

G-Nr.

ABI.FaII NÍ

Vomame

Geburtsort

Name Vater

Name Mutter

PLZI Ott

Zlvilstand

Mutterspr

Beistand

Elm flw
MÚI
Baden/AG

8104 WeiningenlZH
geschieden

schweizerdeutsch

¡n cegenwartvon Mlaw A- KI, Verteidigung von SIfvllI

Proùokollnotiz Beginn der Einvernahme um 10:24 Uhr.

Benötigen Síe für dle Befragung elne Übersetzung (Art. 158 Abs. t tit. o seo¡ und
wenn Ja, in welcher Sprache?

nein

Rechtsbelehrung

Sie werden als beschuldÍgte Person einvernommen (Art. 157 tr stPo).

Sind Sie in der Lage, der Einvernahme zu folgen?

ja

Es rsú gegen Sra ein Voruertahren wegen Verdacht auf Betäubunsmlttelanbau / -handel, eingeleitet
worden Øâ. 29sff stPo).

Sachbearbeiter/in

u$
anwesende Drittperson Denagre Person



Síe haben das Recht, Aussagen und Mitwirkung zu venveigern ¡ert. r58Ábs. 1 tit. b stPo).

Haben Sie das verstanden?

ja

Sie können jederceÍt eine Verteidigung nach fteier Wahl und auf lhr eigenes Kostenrisiko beiziehen
oder eine amtliche Verteidigung beantragen qn 158 Abs. 1 tít. c stPo).

---
Ja, ich bçantrgge.dlç amtliche Verteidigung! Zudem srhaltèìbñTür den heutigen
fag Sub?hthÍ8fit{}õhhmeiner Rechtsanwältin, MLaw A(D KII

Wenn Sie mit lhren Aussagen eínen Nichtschuldigen wider besseres Wissen einer Straftat
beschuldigen, machen Sie sich der falschen Anschuldigung gemäss Art. 303 StGB strafbar und
können mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden. Wenn Sie mit lhren Aussagen wider
besseres Mssen anzeigen, es sei eine strafbare Handlung begangen worden, machen Sre srbf¡ der
lrreführung der Rechtspflege gemäss Art. 304 SÍGB sfrafbar und können mit Freiherfssfrafe bis zu drei
Jahren oder Geldstrafe bestraft werden. Wenn Sie mit lhren Aussagen jemanden anderen der
Strafuerfotgung entziehen, machen Sie slch der Begünstigung gemäss Art. 305 StGB strafbar und
können mit Freiheitssfrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden.

Haben Sie das verstanden?

ja

Protokollnotiz Gestütá auf Art. 143 Abs.2 SIPO wird festgehalten, dass die Bestimmungen nach
Abs. 1 eingehalten wurden.

Einvernahme zur Sache

Vorhalt
1. Frage: llí!f, gegen dlch wird seitens der Kantonspolizei Glarus wegen Verdacht

des Anbaus von Drogenhanf und Handel mit Marlhuana ermittelt. Wie stellst
du dlch zum Vorwurf, dass du Drogenhanf angebaut und mit Marihuana
gehandelt haben sollst?

- Auf Anraten meiner Verteidigung mache ich heute keine Aussagen.

l?i:jJ*n"u"nu,l¡t, heute Montas, 1o.o7.2afl,haben wir von der Kapo Gtarus, zusammen
mil den Kollegen der Kapo Zürich, an deinem Wohnort in 8104 Weiningen/ZH,
l- einen Hausdurchsuchung durchgeführt. G¡bt es deinerseits
dazu Einwände oder Ergänzungen?

- lch verweigere diese Aussagen.

3. Frage: Bestätigst du, dass du zu Beginn der Hausdurchsuchung den
Beschlagnahmungs- und Hausdurchsuch ungsbefehl der Staatsanwaltschaft
des Kantons Glarus als Kople überreicht bekommen hast?

- lch verweigere diese Aussagen.

befragte PersonSachbearbeiter/in anwesende Drittperson
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4. Frage: Anlässlich der Hausdurchsuchung wurde ein Protokoll erstsllt. Dieses wurde
dir zum Abschluss an die Hausdurchsuchung vorgelegt. Da du keine
Beanstandungen vozubringen hattest, hast du dieses unterzeichnot. T¡fü
dies zu?

- lch verweigere diese Aussagen.

5. Frage: Möchtest du Gegenstände vom HD'Protokoll siegeln lassen?
- Der Siegelungsantrag fûr das Mobiltelefon und den Laptop ziehen wir zurück.

6. Frage: Gehört das sichergestellte Mobiltelefon auf dem HD-Protokoll dir?
- lch verweigere diese Aussagen.

7. Frage: Seit wann hast du das Mobiltelefon mit der genannten Rufnummer?
- lch verweigere diese Aussagen.

8. Frage: Welche Rufnummer ist in Betrieb?
- lch verweígere diese Aussagen.

9. Frage: Wer benutzt das besagte Mobiltelefon?
- lch verweigere díese Aussagen.

10, Frage: Stimmst du einer Moblltelefonauswertung zu?
- lch verweigere diese Aussagen.

11. Frage: Brauchte es dazu einen Bildschirmcode oder einen SIM-Karten Code?
- lch verweigere diese Aussagen.

Lebensunterhalt I Kinder
12. Frage: Hast du einen Beruf erlernt?
- lch verweigere diese Aussagen.

13. Frage: Blst du im Moment arbeitstätig?
- lch verweigere diese Aussagen.

14. Frage: Wo arbeitest du zurzelt?
- lch verweigere diese Aussagen.

15. Frage: Zu wie viel Prozent arbeitest du?
- lch verweigere diese Aussagen.

Sachbearbeiter/in beftagte Person

I ['j

anwesende Drittperson
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16. Frage: Wle verdienen Sie lhren Lebensunterhalt?
- lch verweigere diese Aussagen.

17. Frage: Seit wann wohnst du schon an der Zürcherstrasse 6 in Weiningen/ZH?
- lch verweigere diese Aussagen.

18. Frage: Wohnst du dort alleine?
- lch verweigere diese Aussagen.

19. Frage: Wie heisst deine Tochter genau und wann hat diese Geburtstag?
- lch verweigere diese Aussagen.

2O. Frage: Warum ist deine Tochter nicht bei dir im Haushalt angemeldet?
- lch verweigere diese Aussagen.

21. Frage: Seit wann wohnt deine Tochter schon bei dir?
- lch verweigere diese Aussagen.

23, Frage: Besitzt du sin Auto oder einen Töff?
- lch verweigere diese Aussagen.

24. Frage: Gemäss dem System wurde dir im Moment den Führerausweis entzogen -
stimmt das?

- lch verweÍgere diese Aussagen.

25. Frage: Unternimmst du unberechtigte Fahrten?
- lch verweigere diese Aussagen.

26. Frage: Wer lenkt den Mini Cooper mit den KS ZH-) welcher vor deiner Wohnung
stand?

- lch verweígere diese Aussagen.

befragte Person

22. Frage: lst dlr bekannt, dass Jede Person, welche innerhalb einer Gemeinde, oder zu
einer Gemeinde umzleht, sich innerhalb von 14 Tagen bei der entsprechenden
Behörde (Einwohneramt) melden muss?

- lch verweigere díese Aussagen.

f.s'

anwesende Drittperson
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27. Frage: Bist du Mitglied in einem Verein oder einem Club?
- lch verweigere diese Aussagen.

28, Frage: Führst du eine GmbH oder einer Fi¡ma?
- lch verweigere diese Aussagen.

29, Frage: Besitzen Sle elnen Hund?
- lch verweígere diese Aussagen.

Eigenkonsum
30. Frage: Konsumieren Sie selber auch Betäubungsmittel?
- lch verweigere diese Aussagen.

IIID-
31. Frage: Kennst du lllDOe
- lch verweigere diese Aussagen.

32. Frage: Möchtest du dlch grundsätzlich nicht zu lll D{I äussern?
- lch verweigere diese Aussagen.

33. Frage: Weisst du wo llF D(Irwohnt?
- lch verweigere diese Aussagen.

34. Frage: Weisst du was l-D- arbeitet?
- lch verweigere diese Aussagen.

35. Frage: Weisst du, wo slch l{lp¡Jzurzeit aufhält?
- lch verweigere diese Aussagen.

Vorhalt Betåubu ngsmittel

36. Frage: Wle dir eingangs eröffnet, wlrd gegen dich wegen Anbau von Drogenhanf und
Marihuanahandel ermlttelt. Dazu konkret meine Frage; Betreibst du oder hast
du eine Hanfindooranlage zur illegalen Marihuanaproduktlon betrieben?

- lch verweigere diese Aussagen.

befragte PersonSachbearbeiter/in anwesende Drittperson
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37. Frage: lch gebe dir ein Stichwort; Geroldswil, sagt dir das etwas?
- lch verweigere diese Aussagen.

38. Frage: Wlr haben lnformationen, dass du in Geroldswilelne Hanfindooranlage
betrieben haben sollst. Wie stellst du dich dazu?

- lch verweigere diese Aussagen.

39. Frage: Wir haben lnformationen, dass du die besagte Anlage nicht alleine betrieben
haben sollst. Was sagst du dazu?

- lch verweigere diese Aussagen.

40. Frage: Was meinst du, warum sind wir in dieser Sache genau auf dich gekommen?
- lch verweigere diese Aussagen.

41. Frage: ln dieser Sache sind noch weitere Ermittlungen nötig. Daher wird hier die
Einvernahme wegen der Widerhandlung gegen das BetmG beendet.
Ergänzungsfragen der Verteidigung?

- keine

Abschluss

42. Frage: lch setze Sie von der Rapporterstattung an die zuständige Amtsstelle ln
Kenntnis. Haben SIe dies verstanden?

43. Frage Haben Sle verstanden, was Síe gefragt wurden?

44. Frage Sie können jetzt das Protokoll durchtesen. Sollten Anderungen nötig sein,
können diese direkt handschriftlich im Protokollvorgenommen werden. Mit
lhrem Vlsum bestätigen Sie die Änderungen. Haben 

-S¡e 
d¡es ebenfalls

verstanden?

befragte Person

-ja

-ja

Sachbearbeiterlin anwesende Drittperson
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45. Frage: Sle haben nun das Protokoll durchgelesen. Gibt es lhrerseits dazu nq66
Ergänzungen?

46. Frage: Haben Sle lrgendwelche Beschwerden anzubringen?

-nern

Protokollnotiz Schluss der Einvernahme: 10:38 Uhr

Gelesen und bestätigt:

Unterschrift beschuldigte Person

Unterschrift Polizeifunktionär/-ín Gfr Sígrist M

Unterschrift Verteidigung Mlaw

befagte PersonSachbearbelter/in anwesende Drittperson
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kantonSlarus 
ffi

KOPIE
8.1 .o 4

Xm [w
n¡lI
Baden/AG

8104 WeiningenlZï
geschieden

schweizerdeutsch

KOPIE

Polizeiliche Einvernahme beschuldigte Person
(AÉ r57ff stPo)

Es erscheint aus der vorläufigen Festnahme

Kantonspolizei

Sachbearbeiter/ln

Dlenststelfe

Datum

Name

Geburtsdatum

Heimatort/-staat

Beruf

Adresse

Aufenthaltsstatus

Kontaktdaten

gesekl. Vertreter

Beistandschaft

Gfr M. Sigrist

PolizeistüÞpu nkt Schwand en

4i.fi.07.2017

slD
24.05.19o
Seon/AG

Töffmechaniker

-

CH

Aussage venrveÍgert

EINein l.la

G-Nr.

ABI-Fall Nr

Vorname

Geburtsort

Name Vater

Name Mutter

PLZ / Ort

Zivilstand

Mutterspr.

Beistand

in Gesenwart von MLaw A-¡ KI, Verteidigung von ÐMll

Protokollnotiz Beginn der Einvernahme um 13:43 Uhr.

Benötigen Sie für die Befragung eine Übersetzung (Art. 158 Abs. r tit. d stpo) und
wenn ja, in welcher Sprache?

nein

Rechtsbelehrung

Sie werden als beschuldígte Person einvernammen 6ñ. i57 ff stpo).

Sind Sie in der Lage, der Einvernahme zu folgen?

ja

Es isi gegen Sie ern Voruerfahren wegen Wìderhandlung gegen das Waffengeseb. / MERG
eíngeleitet worde n (Art. 299 rf stpo).
Síe haben das Rechl .Aussagen und Mitwirkung zu verweigern (Aft. rsB Abs. I t¡t. b stpo).

anwesende Drittperson befragte



Haben Sie das verstanden?

ja

Sie können jederzeit eine Verteidigung nach freier Wahl und auf lhr erþenes Kostenrisiko beiziehen
oder eine amtliche Verieidigung beantragen (Nt. 1s8 Abs.l lit, c stPo).

Wollen Sie dieses Recht in Anspruch nehmen?
Ja, ich beantrage die Amtliche Verteidigung durch lic. iur. TJ Kll Zudem Íst
sie für den heutigen Tag substituiert von meiner Rechtsanwältín,lI

4';Klemm'
Wenn Sie mít lhren Aussagên einen Níchtschuldigen wider besseres Wissen eíner Straftat
beschuldigen, machen Sre srch der falschen Anschuldigung gemäss Art. 303 StGB strafbar und
können mit Freiheítsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden. Wenn Síe mit lhren Aussagen wider
besseres W¡ssen anzeigen, es sei eine strafbare Handlung begangen worden, machen Síe srbh der
lrreführung der Rechtspflege gemäss Art.304 SIGB sfrafbar und können mit Freiheitsstrafe br's zu drei
Jahren oder Geldstrafe bestraft werden. Wenn Sie mit lhren Aussagen jemanden anderen der
Strafverfolgung entziehen, machen Sre sich der Begünstigung gemäss Art. 305 StGB strafbar und
können mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden.

Haben Sie das verstanden?

ia

Protokollnotiz Gestütá auf ArL 143 Abs. 2 SIPO wird festgehalten, dass die Bestimmungen nach
Abs. 1 eingehalten wurden.

Einvernahme zur Sache

Einstieg
1. Frage: M- möchtest du anlässlich der heutigen Einvernahme Aussagen

machen?
- Auf das Anraten meiner Verteidigung mach ich auch heute keíne Aussagen.

Handy / BM-Handef
2.Frage: Da du den Siegelungsantrag für den Laptop und deín Handyzurückgezogen

hast frage ich dich deshalb nochmals um die Codes für dein Handy?
- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

3. Frage: Gegen dich besteht nach wie vor der dringende Tatverdacht, dem Anbau und
Handel mit Marihuana nachgegangen zu sein. Möchtest du dich dazu
äussern?

- Ðazu möchte ich mich nicht äussern.

4. Frage: Hast du etwas mit dem Marihuanaanbau -und -handel zu tun?
- Dazu möchte ich mích nicht äussern.

befragte PersonSachbearbeiter/in anwesende Drittperson
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5. Frage: 
t$j[:lï -tt etwas über díe Konstellation zwischen dir und l-

- Ðazt möchte ich mich nicht äussern.

ô. Frage: Kennst du Clfc(IP
- Dazu möchte ich mích nicht äussern.

7. Frage: Wie stehst du zu ihm?
-Dazt möchte ich mich nicht äussern.

Melde- und E¡nwohnerregisterwesen (MERG)
8. Frage: Deine Tochter ist nicht bei dir angemeldet. Möchtest du dich darüber

äussern?
- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

9. Frage: lst dir die An- und Abmeldepflicht bekannt?
- Dazu möchte ich mich nícht äussern.

10. Frage: Warum ist defne Tochter nicht bei dir angemeldet, obwohl diese bei dir lebt?
- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

WaffengeseE
11. Frage: Möchtest du dich über die unter deinem Bett gefundene Plstole äussern, in

welcher ein Magazin (mit Patronen) steckte, jedoch unterladen war?
-Dazu möchte ich mich nicht äussern.

12. Frage: Möchtest du dich über den Elektroschocker äussern, welcher in deiner
Wohnung aufgefunden wurde?

- Dazu möchte ich mich nicht ãussern.

13. Frage: Möchtest du auch die weiteren Aussagen verweigern?
- ja, ich verweigere alles.

Abschluss

14. Frage: lch setze Sle von der Rapporterstattung an die zuständíge Amtsstelle in
Kenntnis. Haben Sie dies verstanden?

-ja

15. Frage: Haben Sie verstanden, was Sie gefragt wurden?

-ja

16. Frage: Sie können jetzt das Protokoll durchlesen. Sollten Änderungen nötig sein,
können diese direkt handschriftlich im Protokollvorgenommen werden. fulit

befragte PersonSachbearbeiter/in Drittperson

D



.. 1

-ja

lhrem Vlsum bestätlgen Sie die Änderungen. Haben Sie dies ebenf¡l¡5
verstanden?

Sie haben nun das Protokoll durchgelesen. Glbt es lhrerseits dazu ¡e6þ
Ergänzungen?

/') 1l k1

18. Frage: Haben Sie irgendwelche Beschwerden anzubrfngen?

-nern

Protokof[notiz Schluss der Einvemahme: 13:48 Uhr

Gelesen und bestätigt:

Unterschrift beschuldigte Person

Unterschrift Polizeifunktíonär/-in Gfr M. Sígrist

Unterschrift KII

17. Frage:

Person

-4-
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1 Allgtmrlnr Veffrgrbcrümmungon

7.1 tleüln¡

1.1.1 Der

FOr oln

1.1.2

1.1.3

fllleEln¡b¡¡lr

Hypothekazlnssats:
Landeslndo< <ter Konsumentenpreise:

Kostensteþerung berûckslchügt

l2

30,04.2014 90.2 ptde.
2010 = 100 pkta.

uqrfuermchrsnde AullVendungen resp, lnvesüt'onen,

4¡rl.1.1 hþvor l¡ann

per
per
Basls
bls

1.3 lltbtslnnnperung

1'3'f t)¡rlt¿llet¿lns trla r0oQo % dem Landeslndax der lG¡rsumentenpretse unbrstelll1.3.2 Termh Mletsln¡anpaslung: --' '-

ln der Regel låhrllch per 0i.Januar, arsünal¡ per 01.01.2016.

Formel:

akû¡eller Mleän¡ x l0O.O0 x neuer lndex
neuer Netto-,JahresmleÞlns

altsr lr¡dex x i00.00

1.3.3

1.3.4

1.3.õ

1.3.0

(JÞJ€ütårt
Flåche
ca. m2

Fr Jm2

40'669.00

¿ rgu.uu-TEtã3õ'

I

_g5gmõ'

rråfuend dsr

Selte 2 von
warden. ù\,

(/v



7A HrÞ- und Brtrleb¡korbn

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Llfrtelefon

und Betleb

Able[fungen sowle
und Slckerlelfungen

Relnlgung der (Waschk0chen-) Sammter,

1.6

1.5.1

f .6.2

1.5.3

Slch¡rh¡tûltolrtung I B¡uhmdw¡rkerpfrndmchto

1.8 tlotDcglnn und tþtcnde

9ar Mldvenrag wrrd mft einer ifindestfrret von 5 Jahren abgeschroseen:Mlebcstnn: o1.oo.2o1¡ vJrraôsauiàùi"'--

0,'|,Sette 3 von 7

31.05.2019
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1.7

1.7.1
1.7.2

1.7.3

2.2

Kllndlgung

K0ndlgungsfrlst
K0ndlgungsÞrmlne: QM-ong(e) (zumVoraue)

Erda Mel,
cngünals auf dan 91.05.2010 mlt Elnschreibebrtef,

31.o5.2019.
.05.2018 zu

2

bel dar

1.8 Verllngcrungnopüon

Z1 Vorwrndungramcl/Sorümrnû¡d¡llnlüon

Per MlebbJekt dtent foþendem
Verwendungsaneck Lagar/Werkabt

2.3

Dellnltlon d¡r illctr{umc

Dle Mlahäumo ¡rnd rn !-e¡ genannten pränen farbrg erngezerchnet
- Grund¡l$ t. Uc -

Dle Plåne usden von beldan Parblcn untezelchnet und bllden alnen lntegrleranden Bestandteildlese¡ Vertrager.

Zu¡trnd do tbtobfetrlcr

Mauenrrrerk, Beton roh / kelne Trennwånde
Beton mh
Zemenh¡ntedagsboden
vo¡ñanden
vorñandEn

Der Mlehr hat des Racht da¡ MþtverhaEF_!ry!,_ernaar[ge. E4t?rung um arne werterpMlnde¡tfrlst rcn llnf.Janrså, o.r¡. ¡fs-tür ai.os.aoâ1.iu <iãî ¡esanenð"n r<oñäiuonen euvorlångem. Dle ørbprochånde È*rarung múî-ù¡s-rùãËËË"-å,i-"gblii".zoag m*elngeechrlebanem Brlef balmVermlatsrã¡nireæn. -r-'r

Spalclte Vôrûegsborümmun gen

L'
2.4.1

Wânde:
Decken:
Boden:
Beleuchtrng:
Abschlu83tf¡É:

Elnrbhtung¡n und Ar¡¡brul¡n

Dle nscñ¡t¡hend aufiefllhrbn Elnrlctrbngen und Ausbauten sind ausdruckllclr BesÞndtell dee

und gem. Grundrlesplan

Elsklrolnshllaüonen lm Geschoss

2.4.2 Andqungen e{r gqd ln den Mhhäumsn, der Elnbau von }¡nragõ,'ãä;"ö'ñö;;iöüöËä:' dñä;iiffi,';ffil;.:iX#flä!fi iff :m'Íil
2'4's $aWff*î#tr-lffiW !ffiffi';tr'fl å Aussratrunson, dre er serbar anbrrnsr

{.ltor,ggtncmvorpqñscru¡onrãmmenrraiüã'äiËúrËi
',yrodorenhãrñãnyfgeñü''tñsrËh"nzùä,nã;;;; joåäll"iÍJglffi i.åi:,tfll.ffi :Elnrlchtungen 

- 
md nuæutå¡ryãn rn ¿en-iúÈråñö, stshen dom Mbter ketnesfa'sEnatsanapr0chc zu. I' cErre¡' f¡rtrIl ly¡F

2.6

2.6.1

fl¡¡mrt¡m., Ar¡¡b¡u und R0cr¡f0ñrung durch dr¡ rrotcrrn

þ Mþter 0bemlmmt 
las.tl1lfebbJqkt co, u¡ie er es geeehen

såmtlcho, tlr nrn ertuøerilcneî;ãñ; Äu¡¡aurn fthrt der
hat lm heutlgen Ausbatuushnd.

auf elgene Koston und in

h
D
\

Selb4von 7
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2.6.2

2.5.3

2.8

eþ€nor Rcgle und veran-hrorfung aus. Er 0barg¡bt- dem vermlebr vor Ausbaubeglnn einenBsu-b6scùrlob,prånEundKosbnvo-nnã;rng¿esÃùù"-ùüårnlî"nr.
Entbmt der ltdlsbr Au¡baubn un¡'Eñrdüh;neen, ùãl"häiüñi:ù"ptunguchen Zusbnd gehðren,ro hat er dleso am Egc ler lrr¡æåririyrå¿'à; Ëãü"ËId-oããi'ååau¡rrngen.sâtnlflcha lnnenausbeuten unl-eñircrrt,ngáñ 

_ies 
Mbtài-¡tel¡^en, ssr,yett ste nicht mltG¡b¡udablten lbstverb¡¡t¿on üñ¿,ãöä-esdrþ"* såï'iliË'r¡ee¡¿tguqg tønn derve¡mþbrtnJâdatn Fe¡b dþ Entrbmuns otes€i ånrlrhtrnõüï";;õ rÄiräþçt"rùns des umpr¡ng¡chenffi f i#¡h"g¡roeelunnruvån"nä¿ntioaü,rbñ{ü;Ed;"hì,ñd;r0ääebênrang

eäË-ó¡äiõüõ'ffi üåfl Ëi'iiiiËi'fl ål,'iii, jigffi 
ffi å'fl.tffìi*l|i:*,;äññ;;

Anlrgen zur tltDrnutrung

Trappanhauc / L¡ñ / &r[oferung / Rampe / Hebeb'hne / Tefgarage

Benlllrung dcr t lctobJektol

dtË;:Hl'in::':h:'ili:5ff Tä["'ffi 

":[ffi 
[:iï::illx,îffi fl 

,HJ,H,ffi 
il"!:.Varmlebn.

ffiLåiåri:,Ti:Hl*^Tt 
Mlebache hat de¡ Mleter auf die Mthnleter sowte auf dte Nachbam

Bel Elnbrlng€n von Ma¡chtnen und ¡chwsron Möbeln lst den sbüschen Gegebenhelþn de¡Gabåude¡ Rechnung- a¡ t"d" bä' ù"tai -Ëi' 
;ïh -ïorgelrand 

o¡ei-ã¡i"'iu*esrse

ffi i'#ig"etu:r!$ä,t#¡*"fJ"f 1Ë";tlr,tr[ïtruH:i*kmrufilGsruch uow. ¡owle oem scn-uat;ïn;Ë;äã;* ð.it;ääïËä. crber sotche rarbesrånde isr:it5l]fg;i,igfr¡ "u'ø¿ñuLiä,i.-õine 
sáne zu,ti;äö; n"rut ããi t¡Ëteîñ; daraug

5:å,llir!3,[tffå"î!rig#,fen (2.8. Lrfr) ernd dre von den Her'torem segebenen
lm Obrlgen giltArt 26Zf OR.

tlbcrgebo dc il tetobJektel

2.7

2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.7.5

2.8

2.8.1

2.8.2

D€rVðrmfÊbr
ln d¡n
Dar Mleþr

lhm d¡¡
dass üdb

2.8.3 Umtteba bsl

2.9

2.9.1

2.e.2
2.9.3

2.9.4

dulden.

Rekl¡molchlldor

hatderMþÞr
vora¡nehman.

da¡

2.10 Unûorlnttrfitcht ds tlebn
2.10,! Ðlo

rolldem Mletobjekt, der Umgebung und
seln.

zur echriñllchen Genehmlgung vozulagen.
selbst und euf eeine-Kosten

Wånden flnnen
Angchrlûen auf

und aussen)
selne Kosten

Schelbon, d¡€

Seite von 7
0\ o,\.
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2.10.2

2.10.3

2.14.1

2.14.2

2,'14,3

2.14.4

2.1:4.6

2,14.8

Wa¡serñåhnon rowle d€r Tor¡chlôs¡er. D¡es tiñ auch zu, wenn eine schädlgung durç¡ 966E
und

fstledel:¿ait

ang€zålgt

2,11 Kontroll-und Be¡lchügungrncht

2'11'1 Der Vermletsr odsr denn Varfeter elTd berachdgt das Mletobjekt zur Wahrung lhrar Rechte zuden 0bllchen Geschåll¡zaltan zu baùaten.
2.11.2 BelAbwe¡snt¡elt'de¡ Mlobrs slnd ãtÊ scñtosset zur Verfogung zu hatten.2'11'9 For dle wsdervermletrng ¡terriàãm vqrmteterã.'aö¡inuõunssr"ãhï ab Kgndþung zu, auchwenn dlese auesarverfa¡jihh erblgt

2.12 Sorgifrltrpúilcht

2'12'1 Der Mlsþr hst ge? \,tl-*bJakt mlt sorgþrlt u¡d Rockatcht (Art 252 oR) zu ban¡tron.2.12.2 For SclrËdsn, dte tn verreËung di..ã;s";!-räiËiãüñdäi.,ìü¿r,.o ]rl¿ä¡, M¡ãËi vo¡l ersatspfltchüg.

2,13 Schl0.r¡l

2'13'1 Dle scfrloesal ws¡den dem fulloter. nach. verfagsunteø9lclnung-. und nach Erbrlngung derslcherheltrlelsürng bel der ou¡ertoue¡gå'¡g ãuù""hånãigt oer ú¡etäi ú"-oiànt"t darauf, aufgtgeltg t(osrsn atnã naue sctrlteãss;þgo-zu lnseúãË;'-''2'13'2 gïSt:* kann nur mlt gchnroictror å-euñnüiiõää-varmleter¡ zusåÞucha schtosset anÞrrsen
2'13'3 F! fu*ryg elnd sämtllche schtOssel,. auch solche, dle auf Kosten dee Mleteæ zusåts'ch
21s4 !lï3iîf,$'"Hffiåî1il',1iÍÍlT"illf,1l?îà'f;xiy""."ii:Ekj*:;i,ri:i*;;':*e,,sema,nen

Schileasptans eñrunenoãn Kñen
LL R0ckgrbr do tlcûoblektet

2,16 Bewtlltgungcn

Der Mlebrlstorsåmuche Barillþung$ ygn Behörden, Amtem und werken lm Zusammenhangmlt BsÙleb und Auabau cer úËtõbJgkte rãi¡ä våäitwordtch. Er verp¡ichbt sich. a¡eerforderilchen Bewilfigur¡gen auf eþene'xostÊn-ãr,zùdË;

2.16 Abfi¡hr und Entrorgung

0r dls kone*to AbrTrq_l4 aFqrgyltg eåm-ürcher, durph den Be'eb anhrtenderauf eþene tGsþn, verant*orütch: Er-scfuñiË'd;öffi;;åíö"n Bet¡åttnt¡se

Dar Mlebr lst
Ab'fålle ¡slbcr,

Selte Evon 7 D. l.



selberauf eþene l(o¡tan an.

2.1T Vrnlchrrungor

217.1 Eq

2,17.2

a

3

ú

I

B¡ond¡rr Vrrrlnbrrungtn

8.lbn dcrV¡¡nrl¡brln flndet krlnc Obfekt0brrgebo rtrtt

Ãndcrungen und ErgÛuungen

*l;gm,ï.',.i8:ffi:$:[lxîffi i,åiÍ;r.,i[,ff ".gir,H,*i,ffi,*:å:i:'sch¡ifr ,che

Grdchb¡trnd

For allo stelügkelten auc dem Mletve¡hälhle gilt ale Gerlchbsbnd dar ort des MlebbJektea.

Brlhgrn

F::tlliïiffiåi;ili|lntgerbrende Bestãndt€tte dtases Mtatverüases und werden von bstden

- Grundrlrrptan 1. UG

yåi¡i':'i3Îl,ilil:frf"Tiigil*r?"Tprarcn ausgererüsr und unrezerchnEr Jede Vartrassparrer

3i:l"$':ilimn J:|,ä,îilåå "?ifjilll,îll 
er von berden parteren untezerchner und dre

Z0rlch, 19. Mal 2014 / rdb ..i.riss*I"
Ort Datum

Mleter

¡....4fr.,s.,.

Dleesrverteg wr'd ergt mh unbzerchnung ailar parteren rechbgortig.

Selte 7 von 7 0r\
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E)"CI?
I iegenschafrsvetwa ltung
H. BODMER A CO. AG
Heliosstrasse 12, Postfach, 8032 Zürich

Ei nfachheltshalberwird in díesem Vertrag auf diewe¡bl¡chen Formen <Mieterin, Vermieterin> usw. verzichtet und s¡¿¡1 dessen
<<lLlieter, Vermieteo usw. als Oberbegriff venvendet.

M ietvertrag fü r Geschäfts räume

Liegenschaft:

Mietobjekt:

zur BenüEung als

Fabrik Nordtrakt, Tschächlí, 8782 Rüti

Gewerberaum/ Lager EG ( ilso¿, ca. 440m2), mit WC Benützung

Lager

Mietzins; Nettomietzins Fr.

Heízkosten (fix) Fr.

Allgem. Nebenkosten Pauschal exkl.. Strom Fr.

Miete monatlich Fr.

zahlbar vierteljährlich zum Voraus Fr.

Die Stromkosten vom Gewerberaum werden gem. Zähler abgerechnet zum Preis von 16/Rp /Kw

Depot: Fr. 5'400.00

1',800.00

0.00

80.00

l'880.00

5:640.00

Berechnungsgrundlagen: Hypothekazins 1.75%

Landesindex der Konsumentenpreise 98.40 Punkte (Basis 2010),

Vorbehalte: - aufgelaufene Reserve aus Berechnungsstand bei Vertragsabschluss; Fr. 0.00 t O.QQ o/o

- weitere:

M¡etzinsänderungen vergleiche <Allgemeinen Bedíngungen zum Mietvedrag f{lr Geschäftsräume> (Ziff 5).

3-monatlich im Voraus auf Ende jeden Monats ausser Dezember, jedoch
fr0hestens auf den 30.09.2016 (Mindestdauer).

Ðie Kündigung durch den Mieter hat mit Einschreíbebrief, jene durch den Vermieter mit amtlichem Formu{ar zu erfolgen. Sie
ist gtiltig, wenn síe spåt€stens am letzten Tag vor Beginn der Krindigungsfrist bei der Gegenpartei eintrifft oder bei der post
abholbereit vorfiegt. Wiinscht der Mieter das Míetverhältnis ohne Einhaltung der vereinbarten Fristen und Termine zu tösen, so
hafret er bis zur Weitervermietung, längstens aber bis zum nächsten verlraglich mÖglichen Kûndigungstermin fi]r den MieÞins
und die übrigen Míeterpflíchten. Die mit der ausserterminlichen Wiedervermietung verbundenen lnsertionskosten und zusåtzli-
chen Umtriebe sind vom ausziehenden Mieter zu tibernehmen.

Mietbeginn und Kündigung

Mietbeginn: 01.03.2016

Krjndígung beí unbestimmter Dauer:

Vermieter: H. Bodmer & Co. AG, 8032 Zririch Ref.-Nr. 971

vertreten durch: Liegenschaftsverwaltung, H. Bodmer & Co. AG, Heliosstrasse 12,8032 Zririch

lìlieter:Autofaszinatione.V'D.¡l.,-FL9495Triesen
(Sind mehrere Personen Mieter, so hafren diese fiir die Verbindtichkeilen aus diesem Vertrag solídarisch.)



lViieÞinsza hlun g/Vezug

Der MieEins ist rechtzeitig bezahlt, wenn der Vermieter am Verfalldatum über das Geld verfügen kann.

Bei verspåteter Mietzinszahlung ist der Vermieter berechtigt, dem Mieter alle damit im Zusammenhang stehenden

Aufvendungen sowie einen Ver¿ugszins von 5% in Rechnung zustellen.

Bestimmungen über das Depot

Das Depot dient der Sicherstellung sämtlicher Ansprilche aus dem Mietverhäftnis und ist vor der Vertragsunter-

zeíchnung zu bezahlen. Der Mieter ist nicht berechtigt, die Sicherheitsleistung mit dem Mietz¡ns oder anderen For-

derungen es Vermieters zu verrechnen.

Besondere Vereinbarungen

Die Lokalitäten werden wíe gesehen übernommen. (gereinigt)

Strom und Heizung etektrisch miteigenem Zähler, auf eigene Kosten

Die Schneeräumung im Areal ist nicht garantiert

Ftlr Elektro- Wasser- und Feuersch¿tden sowie sonstige Scháiden an lhrem Eigentum lehnen wir ¡ede Haftung ab"

Der Mieter ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung nachzuweisen.

WC Benützung im EG

Die <Allgemeinen Bedingungen zum Mietvertrag für Geschäftsraum>, Version 3,0 bilden einen integrierenden Be-
standteil dieses Vertrages. Die Parteien bestÉltigen mit ihren Unterschriften, dass sie ein Exemplar erhalten haben
und sich mit dem lnhalt einverstanden erklären.

Dieser Vertrag ist zweifach ausgefertigt und enthält alle getroffenen Abmachungen. Jede Anderung oder Ergän-
zung derselben bedarf zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Ðer Vertrag hat erst Gültigkeit, wenn beide Vertrags-
partner untezeichnet haben.

Ortund Datum: Zürich, 10. November2Ol5

Der Vermieter:

rL,.+lih
Liegenschaftsven¡valtung H. Bodmer & Co. AG

Ort und Ðatum:

Der/Die M

AutofaszÍnsation e.

A i,r:u_:^. ., /! i- .r!'l ,l-;

v,
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Rapport-Nr.: 59¿065

Aufuag-Nr.:

Termln:

StaUJs: llorma!

Zeit:

Ver€ônet:

I Drehrlchh.r ngskonüolle

I erbettsgang

lI Rkece¡nsau

eneîgie die bewegt Beteñ:

. ì\ rr, >1,

..ìì ))t,..,'.^,i+:,
ì

Ü t'laær¡al bestellen / bereiEtdlen

I Stärungsquelle gestcht

D storung behoben

Auftrag erÞittam: Freftag, 09,06.2017, 07107 Uhr
rufua! erÞiltdurdr:',1. . t' t., .\','i . :'''
Auftr4 erfæstdurch: '. I .,'' :,..- i 'i t

,Tel. Rücldragen:

,KosÞnsêlle:

Zåhler-Nr,:

Ofiedbebag e$d.:

.Kredlt!
TP.Nr.:

' .'..t .)5i¡ re- t , -\;r.'-trr.(-.

it ir',:ir 1v".ì ,,"..,, -

!
n
n

! oefene Bautelle ge$ôt
fJ Neues Bauteil elngebaut

E Sesù¡turng / Bezeidrnung

FunküonskonFolle

Installationsrnesarng

lnbetriebnahme

A¡tikeþNr

11.

-,, j ", |€. ,,,.,.

llwlù
Bârularngen: Eservlcewagen grc [ue¡n krn:

flZahlungsrt EZ I A€ùôg erf¡alæn

rmd RÍ¡sÞeltsn z¡ Lastt des

Der Kunde ist mit der ausgefi¡hrÞn Arb€it einyerstanden

,1 -^
i'.'ç 1 , / ,'., i,t I /. irt: - ..n¿!=.. 1--;... -

/ .<:"Ër'-r:--*

Ort, Dabim und lrnEr$hrift:

Tedtnlsdìe Beülebe Glarus Sfld, Farbstasse 22,CHA782 Schwenden, T 058 011 90 00, F 058 011 90 01. www.tbgs.cfr
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Probeentnahmeprotoko ll für Hanfkulturen

Kantonspolizei

Sachbearbeiter/in

Dienststelle

$kizze

Wm mbA Landolt U

Kriminalpolizei FED

der

Datum 12.06.2017

lndoor & Outdoor

auch zur

Photo X uJa tnNe
!'

,-1i,t:,. : 1..

ri

1.o!"?.i
:l

I

' '-i^ -i
It

:

:

Raum A8954 Geroldswil/ZH,

Montag, 12.06.2017, 15.30 Uhr

ca.6xBm
{Do-

Ort / Adresse

Datum /Zeit der
Probenahme

Grösse der Anbaufläche

Besitzer/in der Kultur

Name des Saatgutes
(Wenn möglich Zertífikat des
Seatgut€s bellogen)

i

i

I

]

a

i

i

\..
^

ix

I

i

II

l03cm - 160 cm
34

Datum der Pflanzung

Saatgutbezugsquelle

Höhe der Pflanzen

Anzahl der Pflanzen

Probenahme
Der beste, selbstgewählte Zeitpunkt für das Sammeln des Probenmaterials ist kur¿ vor der Ernte
(August bis Oktober), am Nachmittag eines trockenen Tages.
Auf einem Feld werden je ein Blütenstand von 30 zufällig gewählten, nicht am Rande wachsenden
Pflanzen, in der Diagonalen gesammelt. lm Plan einzeichnen. Falls nicht klar ist, was ein
Bl0tenstand ist, werden die obersten 20 cm des Pflanzenhaupttriebes abgeschnitten.
Von Setzlingen oder Stecklingen werden 30 Sttlck (ohne Wuzeln) asserviert.
Die Proben sollen mOglichst trocken in etikettierten Karton- oder Papiersäcken und nicht in Plastik
verpackt werden, da sie sonst vozeitig schimmeln oder faulen. Danach sind die Proben
raschmöglichst bzw. in Absprache dem ftir die Auswertung zuständigen Labor zu Lrberbringen.

tu*"/ÀTSachbearbeiter/in



kantonglarus 
ffi

Kantonspollzel

Sachbearbeiterf n

Dienststelle

Wm mbA Landolt U

Kriminalpolízei FED

Datum 12.06.2017

lndoor & OutdoorProbeentnahmeprotokoll für Hanfkulturen
l'1ql-r^

Skizze Photo X
2Ut

ernNJa n
!

I

:

:

:i
:iri

i

I

!

Name des Saatgutes
möglich Zertifikat des

beilegen)

Besitzer/in der Kultur

Grösse der Anbaufläche

Datum / Zeit der
Probenahme

Ort / Adresse

r-01¡
ca.5x4m
Montag, 12.06.2017, 15.30 Uhr

8954 Geroldswil/ZH, 28 / Raum B

Anzahl der Pflanzen 44

Höhe der Pflanzen 64 cm - 160 cm

Saatgutbezugsquelle

Datum der Pflanzung

Probenahme
Der beste, s^elbstgewählte Zeitpunkt for das Sammeln des Probenmaterials ist kuz vor der Ernte
(AqSust bis_Oktober), am Nachmittag eines trockenen Tages.
Auf einem Feld werden je ein Blütenstand von 30 zufällig gewählten, nicht am Rande wachsenden
Pflanzen, in der Diagonalen gesammelt. lm Plan eiñzãichnen. Falls nicht klar ist, was ein
BlfJtenstand ist, werden die obersten 20 cm des Pflanzenhaupttriebes abgeschnitten.
Von setzlingen oder stecklingen werden 30 stirck (ohne wuàeln) asserviert.
Die Proben sollen möglichst trocken in etikettierten Karton- oder Papiersäcken und nicht in plastik
verpackt werden, da síe sonst vozeitig schimmeln oder faulen. Danach sind die proben
raschmÖglichst bzw. in Absprache dem für die Auswertung zuständigen Labor zu uberbringen.

ll u,*ÄSachbearbeiter/in



kantonSlarus 
ffi

Kantonspolizel

Sachbearbeiter/in

Dienststelle

Wm mbA Landolt U

Kriminalpolizei FED

Datum 12.06.2017

lndoor & Outdoor

x

Probeentnahmeprotokoll für Hanfku lturen
q luu-^ -v

auch zur der Proben)

Skizze NeinP

K"'-

X .¡,
j

I

-

*

I

1..:t ^,

:

1 ... ;..

I

:

ì

x" h'

8954 Gerotdswil/ZH, 

-28 

/ Raum c

Montag, 12.06,2017, 15.30 Uhr

ca.30mx5m
r-D-

Orl / Adresse

Datum /Zeit der
Probenahme

Grösse der Anbaufläche

Besitzer/in der Kultur

Name des Saatgutes
(VVênn mÖgllch Zert¡fikat des
Sâetgutes beilegen)

, rr.,- x

33cm - 50cm
r96

Datum der Pflanzung

Saatgutbezugsquelle

Höhe der Pflanzen

Anzahl der Pflanzen

Probenahme
Der beste, selbstgewählte Zeitpunkt für das Sammeln des Probenmaterials ist kuz vor der Ernte
(August bis Oktober), am Nachmittag eines trockenen Tages.
Auf einem Feld werden je ein Blütenstand von 30 zufällig gewählten, nicht am Rande wachsenden
Pflanzen, in der Diagonalen gesammelt. lm Plan einzeichnen. Falls nicht klar ist, was ein
Blt¡tenstand ist, werden die obersten 20 cm des Pflanzenhaupttriebes abgeschnitten.
Von Setzlingen oder Stecklingen werden 30 Stück (ohne Wuzeln) asserviert.
Die Proben sollen möglichst trocken in etikettierten Karton- oder Papiersäcken und nicht in Plastik
verpackt werden, da sie sonst vozeitig schimmeln oder faulen. Danach sind die Proben
raschmöglichst bzw. in Absprache dem ff¡r die Auswertung zuständigen Labor zu überbringen.

Sechbearbe¡ter/in



kantonSlarus 
ffi

P robee ntn a h m e p roto ko I I f ü r H a nf *"rl1:7:,^*

Kantonspolizel

Sachbearbeiter/in

Dienststelle

Wm mbA Landolt U.

Kriminalpolizei FED

Datum 12.06.2017

lndoor & Outdoor

Nein

auch zur

Photo X Ja

1¡i*.
l

r

Name des Saatgutes
(Wenn mðglich Zertifikat des
Saatgutes beilegen)

Besilzer/in der Kultur

Grösse der Anbaufläche

Datum / Zeit der
Probenahme

Ort /Adresse

tlIDr-
ca.8mx5m
Montag, 12.06.2017, 15.30 Uhr

SgS4GeroldswillZH, 

-

28 / Raum D

I

Anzahl der Pflanzen

Höhe der Pflanzen

Saatgutbezugsquelle

Datum der Pflanzung

200
27cm - 56cm

Probenahme
Der beste, selbstgewählte Zeitpunkt für das Sammeln des Probenmaterials ist kuz vor der Ernte
(August bis Oktober), am Nachmittag eines trockenen Tages.
AufLinem Feld werden je ein Blütenstand von 30 zufällig gewählten, nicht am Rande wachsenden

Pflanzen, in der Diagonalen gesammelt. lm Plan einzeichnen. Falls nicht klar ist, was ein

Blütenstand ist, werden die obersten 20 cm des Pflanzenhaupttriebes abgeschnitten.
Von Setzlingen oder Stecklingen werden 30 Stijck (ohne Wuzeln) asserviert.
Die Proben sollen mÖglichst trocken in etikettierten Karton- oder Papiersäcken und nicht in Plastik
verpackt werden, da sie sonst vozeitig schimmeln oder faulen. Danach sind die Proben
raschmöglichst bzw. in Absprache dem fOr die Auswertung zuståndigen Labor zu überbringen.

Sachbearbeiter/in ll u*rtt



lndoor-Anlage
8954 Gerolds wvZH, 3r8 / 1. untergeschoss

9o
;-
,
>-o

Haum D

total 200 Pfanzen

Raum C

total 196 Pflanzen

Raum B

total ¡14 Pllanzen

Ra¡mA

total 34 Pf,anzen

Korrijor E

Voraum zur
lndooranlage

Halle mit diversen Gestelþn

Kartonschachteln, Råder, Pneus etc.

Warenlift
Búrobereich

B¡lrotisctt Roller / Go-lGrt

Wohnbe¡eich Treppenhaus Lageraum



Sigrist Martin Kantons

Von:
Gesendet:
An:

Betreff:
Anlagen:

polizei

Landolt Urs Kantonspolizei
Dienstag, 13. Juni 2OL7 Ll:43
Sigrist Martin Kantonspolizei; Jenny Marco Kantonspolizei; Schneider Bruno
Kantonspolizei; Hämmerli Marco Kantonspolizei
Grundriss
Grundriss Indooranlage Geroldswil.pdf

werte Kollegen

Anbei noch der ungefähre Grundriss der gemieteten Lagerhalle von tGim 1. UG in Geroldswil. Mit den Fotos von
Bruno zusammen bekommt man ein Bild von den Ausmassen.

Blaue Liníen: Originale Halle - Mauenryerk
Orange Linien: Gipskartonplatten
Grüne Linien: Holz-Latten-Verschlag mit schwarzer Teichfolie verkleidet

6russ Urs

kanton glarus - Sicherheit und Justiz

Kantonspolizel / Krimlnalpolizei
Spielhof 121 8750 Gfarus
Tel 055 645 66 66 I Fax 055 645 67 67
www.ql.ch I urs. landolt@ol.ch

Glarnerland macht sicher.

I



8.). )Kanton St.Gallen
Sicherheits- und J ustizdepartement

Kantonspolizei St.Gallen

FNrì 176899 K

i1til¡r :¡Ð17 ú tìÉó

l.G¡ç(h¡11-iìrrn¡in i4'0''¿01?

e0PY::i!::i"""
Xrfo¡rp¡¡¡¡ E 6¿o. ,(bd.rH r¿. út St Gdr

Kantonspolizei St.Gallen
Forensische Chemie und -Technologie (FCT)
Klosterhof 12
9001 St.Gallen

Ort, Datum

8750 Glarus, 13.06.2017

Untersuchungsauftrag
Krim¡naltechnischer Dienst (KTD)
Forensisch-Natun¡vissenschaftlicher Dienst (FND)

ABI-Nr. / Proz.-Nr.

Straftatbestand

Beteiligt

Untersuchungsamt / StA

Polizeilicher Sachbearbeiter

Auftrag I Fragestellung
Was ist zu untersuchen? Welche Fragen sind zu beantworten?

sA.2017.00270
Handel mit Betäubungsmitteln
llID(L geb. 11.03.19a, whft. B1S2 Gtattbrugg/ZH
Staatsanwaltschaft des Kts. Glarus, lic. iur. Sl O.
Gfr Sigrist Martin / PSP Schwanden

Absender

Kantonspolizei Glarus
Kriminalpolizei FED
Wm mbA Landolt Urs
Spielhof 12
8750 Glarus

Oakly/ DNA

Betäubungsmittel und

unbekannte Substanzen

Waffen

Diverses

andere Fragestellung

El Dakg- und DNA-spurensicherung

tr ldentitäts-Bestimmung
{. cenatts-Bestimmung irnc}
tr BM-Spuren ab Personen oder Gegenständen

E Waffenbeurteilung, Waffenbeschuss
tr Hülsen- und Projektilvergleich
E Schmauchspurenuntersuchung

tr Brandschuttuntersuchung
tr Mikrospurenuntersuchung (2.8. Lack, Fasern)
tr Ghlhlampenuntersuchung
û Werkzeugspurenvergleich, Zeitraum:
tr Schuhspu renverg leich, Zeitraum:

U¡{¡t .ùBtgúuÍrsg m KIO uld FNO doa( 1t2



Kurzer Sachverhalt ln Stlchworten mit Datum und Ort
oder Rapport beilegen

Am Montag, 12.06.2017, erfolgte in einer Lagerhalle in GeroldswillZH. eine Hausdurch-
suchung. Zuvor wurde bereits in Rüti/GL eine Hausdurchsuchung in einer Lagerhalle
vorgenommen. An beiden Orten konnten professionelle lndooranlagen fest- und sicher-
gesteflt werden.

ln der lndooranlage in Rüti/GL waren nur Stecklinge in derAuEucht. Grössere Pflanzen
konnten keine festgestellt werden. Jedoch konnten in der lndooranlage in Geroldswil/ZH,
in 4 separat abgetrennten Räumen tolal 474 Pflanzen festgestellt werden. Aus jedem
Raum wurden von mehreren Pflanzen Proben entnommen.

Auftragserledlgung
{innerhalb von 4-6 Wochen
tr innerhalb küzerer Zeit (nur nach vorgängiger Absprache):

U ntersuc hu n gsmate ria I

eindeutige Bezeichnung, gesichert am/durch

Pos. A6

Pos. A7

Pos, AB

Pos. A9

netto 254,99 Proben von Marihuanapflanzen

netto 134,89 Proben von Marihuanapflanzen

netto 34,89 Proben von Marihuanapflanzen

netto 35,39 Proben von Marihuanapflanzen

Raum A

Raum B

Raum C

Raum D

Verbleib des Untersuchungsmaterials
É.an den Auftraggeber retournieren
El beim KTD/FND aufbewahren à kann vernichtet werden nach
Elweiterleiten an

Bemerkungen

keine

KANTONSPOLIZEI GLARUS
m

Betäu
J 

'L.ì

Beilagen:

keine

Kontakt:
Tel FCT 058 229 ¡14 08
Tel KTD 058 229 34 10
Tel FND 058229 44 42

Fax FCT 05822975 11
Fax KTO 058 229 48 19
Far FND 058 229 34 40

U¡lÌridìuûgsllr{ r KlD urd FilO doq 2t2
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^

Vernichtet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Staatsanwaltschaft / Name StA:

Verzichtserklärung JA

Bei Einlagerung Form. ERZ vor Ort ausfüllen

Anzahl

756

150

63

63

4

7

9

20

Div

Div

Div.

Div.

I
I

Div

t
7L

4

4

Div

4

4

L

2

8

4

lnventarliste Räumun g I V erníchtung @ rolfbosardag
Êntsorgung und fssydi¡g

Abholort: Dorfstrasse/Tschächli 2,8782 Rüt¡ / Glarus Süd

Kontakt Polizei I Tel.t Manuel Schnyder 055 645 65 70

Datum: L2.A6.2OI7

Inventar an Polizei: Ja Email: manuel.schnyder@gl.ch

Artlkel

Topf mft Granulat ca. Ø 20 cm

Topf mit Erde ca. 20 x 20 cm

Growlampe mit Trafo 600W

N atriumdampf-G I ti h mittel 600W

Wassertank ca, 1000 Lt.

Bewässeru ngssteue rung

Tauchpumpe

Stromkabel und Verteiler

Lüftungsrohr flexibel

Lüftungsrohr-Teile

Bewässeru n gssystem-Tei le

Wasserbecken ca. 60 Lt.

Zeitschaltuhr 380V

Elektro/Dieselheizung {Hecht) (3038)

Abfallsack 60 - 110 Lt.

Elektroheizung 5000W

Giesskanne ca. 5 Lt.

Litermass div. Grössen

Ozongenerator

Bodenventilator

Kl¡mageråt kle¡n

Bauscheinwerfer

Trockn u ngsnetz 6-la gig

Lampe mit 8 FL

Tischventilator

lcherungselemente 380V

Seite L von 2



Der Ersteller: Ursula Jost

Conductiviti300 ml

Ph Buffer 300 ml

Ph Probe 300 ml

Hesi Ph minus 1Lt.

Drip Clean 1Lt.

Bud XL 10 Lt.

Aqua Flakes B 20 Lt.

Top Booster 20 Lt.

Ph-Buffer 4, 50 ml

Ph-Buffer 7, 50 ml

Schere

Lüftungsrohr Stofffilter

Ersatzvlies zu Aktivkohlefilter

Erde Sack à 50 Lt.

Topf Untersatz

Topf leer ca, Ø 20 cm

Aufzuchtsblock5x5cm

Vacuumierbeutel

Waage bis 5 kg

Vacuumiergerät

Lüftungsrohr lsoMax

Akt¡vkoh lefilter gross

Elektrotrimmer

Fluttisch ca. 2 x 0.4 m

Wassersprayer 5 Lt.

Holztisch

Datum L3.46.2017

1

1

2

L

2

3

1

L

1

1

2

3

Div

2

4

I

18

18

32

L2L8

Div.

L

2

4

4

5

2

1

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

pfleer ca. 15 x 15 cm

Bud XL 20 Lt.

a Flakes A 20 Lt.
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ERIS Nr.

Vernichtet:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Raum:

Tel

Verzichtserklärung erhalten? JA

Anzahl

6

2

L20

31

39

10

44

87

55

306

1

65

15

15

2

1

I Karton

2

1

1

10

10

1

T

1

1

t
1

L

lnventarli Räumu / Entrüm lu
Abholort: 

-8, 

8954 Geroldswil

Kontakt Polizel: - AG -

Datum : Lz.l t3. | 1.4.06.2ot7

Kopie lnventar an Polizel?

Artikel:

Sack 110 Lt. mit Abfall

Palett mit Abfall

Filzsack mit Pflanze

Topf mit Pflanze

Fluttisch ca. 100 x 100 cm

Topf mit Pflanze ca. 35 x 35 cm

Filztopf mit Pflanze

Topf mit Pflanze ca. 20 x 20 cm

Pflanzentopf 1 m mit Abfluss

Topf mit Pflanze ca. 15 x 15 cm

Wassertonne mit Erde 360 Lt.

Grow-Lampe mit Trafo 600W

Wing-Lampe 600W

Trafo ftir Wing-Lampe

Trimmer Trimpo

Grow-Lampe mit Trafo 1000W

Vacuumiersack-Rolle

Ph-Messgerät Elektro

Vacuumiergerät

Tischwaage

Cocos A 10 Lt. (in Originalkarton à 2 x 10 Lt,)

Cocos B 10 Lt. (in Originalkarton å 2 x 10 Lt.)

Cocos A 10 Lt. (angebrauchter Einzel-Bidon)

Cocos B 10 Lt. {angebrauchter Einzel-Bidon}

Canna Cannazym 10 Lt.

Terra Flores 10 Lt.

Canna pKt3/L4,SLt.

Top Booster 5 Lt.

Green Sensat¡on 5 Lt.

Seite l von 4



Plastikfolie

Tauchfolie

Latexhandschuh

Lüft un gsrohrvent¡lator

Aktivkohlefilter gross

Auffangnetz zu Trimmer

Wasserauffangbecken 1x 1 m

Trafo 600W

Tauchpumpe

Holzlatte für Fluttisch

Wasserbecken ca. 60 Lt.

Lüftungsrohr flexibel

Bewässeru n gssystem-Teile

Styroporplatte

Neonlampe für Aufzucht

Nylontopf

Topf leer ca. 15 x 15 cm

Topf leer ca. 20 x 20 cm

Trocknungsnetz 4-la gig

Trocknungsnetz 6-lag¡g

Natriumdampf-Glühmittel "Papillon" 1000W

Natri umdam pf-Glüh mittel 400W ( mehrheitl ich )

Medical Boost 100 ml

Fonganil250 ml

Gardol Blattdünger 500 ml

Maag gegen fressende + saugende Schädlinge 500 ml

Magic Green ca. 500 ml

Clonex 300 ml

ph Buffer 7,300 ml

ph Buffer 4, 300 ml

Maag gegen Pilzkrankheiten 500 ml

Drip Clean 1Lt.

Bio Green Calgel 1 Lt.

Bio Nova Vital 1 Lt.

Hesi pH minus 1 Lt.

Roots Excelurator ca. 0.5 Lt.

Div.

Div

Div

2

t2

2

t4

t
3

Div

17

Div

Div.

Div

2t

91

43

75

2

7

1

77

3

1

I
t
L

L

2

2

2

1

2

4

8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Div

Div.

1

4

3

sehr viele

2

Div

Div.

L

2

L357

49

L

2

Div

5

Div

1

1

19

1

Div,

t
9

1

Div

6

2

t
3

3

6

3

1

3

Zeitschaltuhr 380V

Fl+ Sicherungen 380V

Wassersprayer 5 Lt.

Lüftungsrohr lsoMax

Wasserpumpe

Arbeitsbock Holz

Wassertonne ca.400 Lt.

Wasserrinnen

Spannset

Grow-Lampe 600W

Luftentfeuchter

Grodanblock

Aufzuchtschale

Trockn ungsnetz 8-lagig

Wasserpumpe

Stromkabel und Verteiler

Litermäss div. Grössen

Teile zu Alarmanlage

Waage bis 5 kg

Waage bis 3 kg

Zeitschaltuhr 380V

Bohrmaschine

Handwerkzeug

Wing-Lampe

Natriumdampf-Glühmittel 600W

Notstromaggregat

Lüftungsrohrteile

Ventilator

Elektroheizung 2000W

Wasserpumpe

Pro Klima 450W

[üft u n gs ro h rve nti I ato r

Lüftu ngssteuerung

Wassersauger

Wassersprayer 5 Lt.

Lüft ungsrohrventilator lso Max

Seite 3 von 4



Der Ersteller: RBAG U. Jost

Topf leer ca.20 x 20 cm

Topf leer ca. 15 x 15 cm

Elektrotrimmer

Topf leer Länge 1 m

Ersatzvlies zu Aktivkohlefi lter

Kartonschachtel

Sack mit Marihuana

Erde in Sack à 50 Lt.

Wassertonne 160 Lt.

Steuerung zu Alarmanlage

Wasserkocher

Gasflasche 50 Lt

Elektro/Gasheizung

Topf leer ca. Ø 30 cm

Datum:

105

150

L

t46

3

Div.

L

1

2

2

1

7

2

9

L4.06.20L7

x

x

x

x

x

x

Bei Pollzel Unterengstr¡ngen abgegeber

x

x

x

x

Bei Polizel Unterengstr¡ngen abgegeben

x

x
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2"ri't
Staatsanwaltschaft

Von:
Gesendet:
An:
Betrefû
Anlagen:

Hochreutener Esther KRIPO-FORENS < Esther.Hochreutener@ kapo.sg.ch >

Freitag,28. Juli 2At7 08:04

Ð D- staatsanwaltschaft
Ihre Fall-N r. 54,2017,00270
FND 176899K Bericht THC,PDF

Sehr geehrte Frau {t
lm Anhang erhalten Sie im Vorab den Untersuchungsbericht in Sachen l-D-l geb. 11.03.19t

Den Originalbericht senden wir lhnen per Post.

lch bitte um kuze Empfangsbestätigung.

Vielen Dank und freundliche Grüsse

Esther Hochreutener
Sekretariat Forensische Chemie und Technologie

T +41 58 2292080
F +41 58 2297511

esther. hochreutenqr.@kaoo.so.ch
www.kaoo.sq,ch

Kanton StGallen
Sicherhelts- und Justizdepartement
Kantonspolizei

Bitte denken Sie an dle Umwelt, bevor Sle dleses Ma¡l drucken.

Diese Nachricht ist ausschliesslich für den bezeichneten Adressaten best¡mmt. Sollten Sie dlese Nachricht lntümlich erhalten haben, bitten wir Sie,
den Absender zu verständigen und die Nachricht unwlderruflich zu löschen,



Kanton St.GallEn
Slcherhelts- und Justlzdepartemenl

Kantonspolizel

fndçf¡j${¡dLùffict grr¡r qtf.ô¡Ebo¡
l(b¡rHlt. h¡ ¡ùal-¡r

Staatsanwaltschaft Glarus
Frau StA lic.iur. D. SID
Postgasse 29
8750 Glarus

St.Gallen, 28. Jull 2017

Forensischer U ntersuch un gsbericht
Betäu bu n gsm itte I analyse

Kantonspolizel Sl.Gsll€n
Forenslsche Chemie und Technologle
Klosterhol 12
900'l sr.Gallen

tdlúlr
Dr,sc.nal. lvo B, Nlederer
T+41 58 2254408
F+41 58 2297s11
benedlkl.nled¿rer@ kapo.sg.ch

l¡btô.8:
Moosbruggelrasse 11

9000 St.Gâllsn

FND-Nr. 176899K
lhre FalþNr. S4,2017.00270

Ort

Ðatum

BEtrlfft

8954 GeroldswllZH

12.06.2017

llD D(D geb. 1 1.03.1st whft. 8152 GlattbrugszH

1 Untersuchungsauftrag an den Forenslsch-Naturwlssenschaftlichen Dlenst

Auftnaggeber

Auftrag

Auftragselngang

Elngang Untersuchungsgut

Unlercuchungsbeginn

Untersuchungsende

Slaatsanwaltschaft Glarus, StA llc.lur. D. SfD
Tetrahydrocannablnol.Gehaltsbestlmmung fl'HC)

14.Q8.2017

14.06.2017

26.06.2017

ls.o7.2017

tro |tl¡l( 9.,lrl ?l* 1/3



6 Schlucsbemetkungen

Abztiglich des Materials, welches für die Probenaufbereltung verbraucht wurde, habEn wir
das Untersuchungsgut an dle Kantonspollzel Glarus, Kriminalpollzel FED, weltergegeben.

Forensische Chemie & -Technologle FCf) Forensisch-Naturulssenschaftllcher
Dienst (FND)

l. /Å\ Å^^^
Dr.sc.net. l. B. Nlederer
Lelter

æM
F. Mostert, Laborant EFZ / Chemie
Kriminaltechnlker

Kople an:
Kantonspollzei Glarus, Kriminalpolizei FED

Oic Ergebdsre bezlshsn clch auf das aulgeflihrto Unteøuciungsgut.

Jadc quantltallva Arulyre unterllegt slnsr gotvls6en f\,lossun6lchôriclt, Ausk{¡nne darüber eñellt do Labodeitung.

Oer vorllegcndc Berlcht darf ohnE ¡chrillllche Zuctlmmung dos FN0 nlchl auszugswelse kopfert weden.

íro l?aatx grúr fl* 3i3



8.¡.
Kanton St.Gallen
Sicherheits- und Justízdepartement

Kantonspolizel

t(¡ñlorq.t¡zrl St.G.llh F@nd¡.*E ChorDlo u¡d Todrmlogi.
Klo.tdlþf 12. 9OOl Sl êllen

Staatsanwaltschaft Glarus

Eingang
3 t, Juti 20tl

%._rll Jugendanwat bch aft
oes l.ûantons Gfarus

Frau StA lic.iur. D.
Postgasse 29
8750 Glarus

u Kantonspolizei St,Gallen
Forensische Chemie und Technologie
Klosterhof 12
9001 St.Gallen

St.Gallen, 28. Juli 2017

Forensischer Untersuchun gsbericht
Betäubu n gsm ittelanalyse

Lr{lu¡!:

Dr.sc.nat. lvo B. Niederer
T +41 58 229 44 0B
F +41 58 22975 11

benedikt.niederer@ kapo.sg.ch

Laborrdre s:
Moosbruggslrasse 1 1

9000 St.Gallen

FND-Nr. 176899K
lhre Fall-Nr, 54.2017,00270

Staatsanwaltschaft Glarus, StA lic.iur. D.St
Telrahydrocannabinol-Gehaltsbestimmung (THC)

14.06.2017

14.06.20't7

26.06.2017

19.O7.2017

on

Datum

Betritft

8954 Geroldswil/ZH

12.06.2017

tllo- geb. 11.03.19ll, whfr. 8'152 Gtattbrugglzï

1 Untersuchungsauftraganden Forensisch-Naturwissenschaftlichen Dienst

Auftraggeber

Auftrag

Auftragseingang

Eingang Untersuchungsgut

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

FM, l764Pl¡X o.riJt IHC 1/3



2 Untersuchungsverfahren

Zur Untersuchung wurden folgende Verfahren angewendet. Detaillierte Auskünfte erteilt die
Laborleitung.

M-001
M-006

BM-Asservate: Probeneingang und Kriterien zur Aufteilung in Positionen
THC Gehalt (GC-F|D)

Marlhuana

<3o/o

3'8o/o

> 8o/o

3 Untersuchungsgut / Ergebnisse

4 lnterpretation der Resultate

Cannabis und Cannabisprodukte gelten gemäss Betäubungsmittelvezeichnisverordnung
(BetmW-EDl, SR 812.121.11, Anhang 1) vom 30. Mai 2011 (Stand am 1, Dezember 2016)
unter folgenden VorausseÞungen als Betåiubungsmittel: ,,Hanfpflanzen oder Teile davon,
welche einen durchschnittlichen Gesamt-THC-Gehalt von mindestens 1.0 Prozent
aufweisen und såimtliche Gegenstände und Prëiparate, welche einen Gesamt-THC-Gehalt
von mindestens 1.0 Prozent aufweisen oder aus Hanf mit e¡nem Gesamt-THC-Gehalt von
mindestens 1,0 Prozent hergestellt werden."

ln der Richtlinie ,,Probenahme und -aufarbeitung von Hanfpflanzen, Marihuana und
Haschisch" der Gruppe Forensische Chemie der SGRM vom 16. März2012 werden die
Resultate wie folgt interpretiert:

THC-Gehalt

tief

mittel

hoch

THC.
Gehalt

11 o/o

7 o/o

0.5 Yo

0.6 %

Netto-
Gewicht
(getrocknet)

62.8 g

30.a g

5.63 g

5.58 g

Beechrclbung

5 Hanfpflanzen mit weiblichen Blüten, oberste 20 cm

4 Hanfpflanzen mit weiblichen Blüten, oberste 20 cm

4 Hanfpflanzen ohne Blüten, oberste 20 cm

4 Hanfpflanzen ohne Blrlten, oberste 20 cm

HD{,lr

A6

A7

A8

A9

Pos.

1

2

3

4

Ëño t relgtK &dôhr frc 2t3



5 Schlussbemerkungen

Abzüglich des Materials, welches für die Probenaufbereitung verbraucht wurde, haben wir
das Untersuchungsgut an die KantonspolizeiGlarus, Kriminalpolízei FED, weitergegeben.

Forensische Chemie & -Technologie (FCT) Forensisch-Naturwissenschaftl icher
Dienst (FND)

l. /Å., ,t^"*
Dr.sc.nat. L B. Niederer
Leiter

,7/e/
F. Mostert, Laborant EFZ / Chemie
Kriminaltechniker

Kopie an:
Kantonspolizei Glarus, Kriminalpolizei FED

Oie Ergebnisse bezfehen sich auf das aufgefiihrte Untsrsuchungsgut.

Jede quanlltativs Analyse unterffegt einer gewissen Messunsicherheit. Auskûnfte darüber erteilt die Laborleitung.

Der torliegende Bericht darf ohne schriffllche Zustimmung des FND nicht auszugswelse kopierl werden.

FNO 1760€K 8rf€att THC 3/3



Kanton St.Gallen
Sicherheits- und Justízdepartement

Kantonspolizel

¡(Iúcrpot¿.a s1.qlfiü, Fær¡lrho Ch.rñ¡ú und Tdhmlogo
Klo.¡dFa 12, ¡001 g,O¡fú

8-l- )'6
Eingang
| 0. Aug, 2017

Shab- und Ju gendanwalßchaft

des lGntons Glarus

Staatsanwaltschaft Glarus
Frau StA lic.iur. D qt
Postgasse 29
8750 Glarus

Kanlonspolizei St.Gallen
Forensische Chemie und Technologie
Klosterhol 12
9001 St.Gallen

Lêìlung:

Dr.sc.nat. lvo B. Niederer
T+41 58 229 4408
F +41 58 22975 11

benedikt.niederer@ kapo.sg,ch

Llbor¡dresì

Moosbruggstrasse
9000 St.Gallen

FND-Nr.
lhre Fall-Nr
lhre KT-Nr.

11

176916K
GL 35855
KT 099/17; KT 101/17

St.Gallen, 08. August 20'17

Forensischer Untersuchungsber¡cht
Betäubun gsm ¡ttel analyse

8782 Rüti GL / 8954 GeroldswilZH

Datum 1 1.06.2017 I 12.06.2017

Betrifft geb. 11.03.19O

1 Untersuchungsauftrag an den Forensisch-Naturwissenschaftlichen Dienst

Ort

rtF

Auftraggeber

Auftrag

Auttragseingang

Eingang Untersuchungsgut

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Staatsanwaltschaft Glarus, StA lic.iur. D. Sl¡
Tetrahydrocannabinol-Gehaltsbestimmung (THC)

22.06.2017

22.06.20',t7

12.07.2017

14.07.2017

FNo l760l6K 8¡ioN nlc 1t3



2 Untersuchungsverfahren

Zur Untersuchung wurden folgende Verfahren angewendet. Detaillierte Auskünfte erteilt die
Laborleitung.

BM-Asservate: Probeneingang und Kriterien zur Aufteilung in Positionen
ïHC Gehalt (GC-FID)

3 Untersuchungsgut / Ergebnisse

AA-001
M-006

10

I

I

7

6

5

Sicherstellungen in 8782 Rüti GL, SN 137/17

4

3

2

1

Sicherstellungen in 8954 GeroldswilZH, SN 137117_H

Pos.

Marihuana, weibliche Blüten, verpackt in einem

Druckverschlussbeutel,,,Tasche 6"

Marihuana, weibliche Blüten, verpackt in einem

Druckverschlussbeutel.,,Tasche 5"

Marihuana, weibliche Blüten, verpackt in einem

Druckverschlussbeutel,,,Tasche 4"

Marihuana, weibliche Blüten, verpackt in einem

Druckverschlussbeutel,,,Tasche 3"

Marihuana, weibliche Blüten, verpackt in einem

Druckverschlussbeutel,,,Tasche 2"

Marihuana, weibliche Blüten, verpackt in einem

Druckverschlussbeutel,,,Tasche'1 "

Marihuana, weibliche Blüten, verpackt in einem

Druckverschlussbeutel

Marihuana. weibliche Blüten, verpackt in einem

Druckverschlussbeutel

Marihuana, weibliche Blüten, verpackl in einem

Druckverschlussbeutel

Marihuana, weibliche Blüten, verpackl in einem
, Druckverschlussbeutel

Beschrelbung

24.5 g

24.29

24.9 g

22.4 g

24.5 g

22.5 g

23.5 g

26.7 g

27.7 g

25.8 g

Netto-
Gewicht

14%

14%

14%

14%

13 0h

14 o/"

13 0h

14%

12 olo

't3%

THC.
Gehalt

FNO l?ô,9t6K 861Jt IHC 2t3



4 lnterpretatlon der Ergebnlsse

Cannabis und Cannabisprodukte gelten gemäss Betäubungsmittelvezeichnisverordnung
(Betmw-EDl, sR 812.121.11, Anhang 1) vom 30. Mai2011 (stand am 1. Dezembereoìo)
unter folgenden VorausseÞungen als Betäubungsmittel: ,,Hanfpflanzen oder Teile davon,
welche einen durchschnittlichen GesamþTHC-Gehalt von mindestens 1.0 Prozent
aufweisen und sämtliche Gegenstände und Präparate, welche einen Gesamt-THC-Gehalt
von mindestens 1.0 Prozent aufweisen oder aus Hanf mit einem Gesamt-THC-Gehalt von
mindestens 1.0 Prozent hergestellt werden."

ln der Richtlinie "Probenahme und -aufarbeitung von Hanfpflanzen, Marihuana und
Haschisch'der Gruppe Forensische Chemie der SGRM vom 16. Mär22012 werden die
Resultate wie folgt interpretiert:

THC-Gehalt

tief

mittel

hoch

ilarlhuana

<3Yo

3-80h

>8o/o

5 Schlussbemerkungen

Abzüglich des Materials, welches für die Probenaufbereitung verbraucht wurde, haben wir
das Untersuchungsgut an die Kantonspolizei Glarus, Kriminalpolizei FED, weitergegeben.

Forensísche Chemie & -Technologie (FCT) Forensisch-Natu rwíssenschaft licher
Ðienst (FND)

i l, / 
'ilí¿rr?rL

Dr.sc.nat. l. B: Niederer

7/,4,{
Leiter

F. Mostert, Laborant EFZ / Chemie
Kriminaltechniker

Kopie an:
Kantonspolizei Glarus, KriminalpolizeÍ FED

Die Ergebnisse beziehen sich auf das aufgeftjhrte Untersuchungsgut.

Jede quantltative Analyse unt€rl¡egt einer gewissen Messunsicherhe¡t. Auskûnfre darüber erteilt die Laborleitung,
Der vorliegende Bericht darf ohne schriftliche Zustimmung des FND nicht auszugsweise kopiert werden.

FNO t760l6K 8sr.rt TIC 3/3



Kanton St.Gallen
Sicherheits- und Justizdepartement

Kantonspolizei
Kriminalpolizei

lonloi+ol¡bl Sl.C.¡lú, Fqdúsh. Ch€mlo und T*tuþlogie. l(ol.ñol t2. 90Ol

8,/.)7

Êsther Hochreutener
Forensisch-Naturwissenschaftlicher Dienst

Kantonspollzei Sl.Gallen
Forensische Chemie und Technologie
Klosterhof 12
9001 St.Gallen

T +41 58 229 20 8A
F +41 58 22975 11

esther. hochreutener@ kapo.sg.ch

S¡G¡lr

Der/die Untezeichnete beståtigt hiermit, folgendes Untersuchungsgut im Falle ll-
D-, geb. 'l1.03.19, whfl. 8152 Glattbrugg/ZH, durch die Kantonspol¡zei St.Gallen
erhalten zu haben:

Kantonspolize¡ Glarus
Kriminalpolizei FED
Betäubungsmitteldienst
Wm mbA Landolt Urs
Spielhof 12
8750 Glarus

St.Gallen, 28. Juli 2017

Empfangsbescheinigung
FND I76899K

durch

Hinweis:
Das Nettogewicht wurde vor der Untersuchung beslimmt. lnfolge der Probenvorbereitung und -aufarbeitung
kann das aktuelle Gewìcht vom Nettogewicht abweichen.

Ort, Datum

-$
ftMw{

.{ri':,.#..,.. /* !' . | :.:-1. .

..KANIONSPOL|ZE| c !_AR'r
tsmPTangeírn Kriminalpolizei

Ì t fr'|l?ub¡ñ{sm 
itteiri iç:':qi

' ' 'l''t'' ,. ,,

KantonspolizeiGL, BMDHochreutener

Bitte untezeichnen Sie die Empfangsbescheínigung und retournieren diese per Fax oder per
Post. Besten Dank.

4

3

2

1

Pos.

A9

A8

A7

A6

HD-Nr.

4 Hanfpflanzen ohne Blüten, oberste 20 cm

4 Hanfpflanzen ohne Blüten, oberste 20 cm

4 Hanfpflanzen mit weiblichen Blüten, oberste 20 cm

5 Hanlpllanzen mit weiblichen Blüten, oberste 20 cm

Beschreibung

5.58 g

5.63 g

30.4 9

62.8 g

Netto-Gewicht
(gslrocknet)

En!aü!û.5.ù.trr¡qtg Pol¡¿.| TG gl'l 't/l





kantonglarus ffi
8.Q.o_t

Eingang
30. Nov, Z0l7

Staab-. und. Jugendanwq¡5s¡s¡
des K¿ntons Glarus

Aktenverelnlgung

M-C
w6

I ËR61

Gfr Sigrist M.

Polizeistützpunkt Schwanden

07.11.2017

2*qZ f zsts

Geht an
Staatsanwaltschaft

Kanton Glarus
? 3, il0v. 2017

LARUS

Staatsanwaltschaft
Jugendanwaltschafr
Abteilung Migration
ADMAS
KESB
Soziale Dienste
Kantonspolizei

Kantonspollzel

Sachbearbeiter/in

Dienststelle

Datum

Geschåftsnummer

ABþFallNr.

wegen

Meldung / Anzeige

Deliktsdatum

DK

Ausschreibung

Revokation

11.06.2017

SVG-Strafanzeige

Fahren ohne Berechtigung (Fahren trotz Entzug derAusweis-
kategorie B), gemäss:

SVGArt. 10Abs.2 i.V.m
SVG Art. 95 Abs. 1 lit. b.

Kontrollort 8762 Schwanden/Gl, Hauptstrasse, Höhe Fridolin Druck

Kontrollzeít Sonntag, 11.06.2017 um ca. 12:00 Uhr

Fahrstrecke unbekannt (Aussagen verweigert)

4,)
beabsichtigtesFahziel 8103 Unterengstringen/ZH, rt Freundin)

Die widerhandlung konnte anlässlich der Verkehrskontrolle vom
Sonntag, 11.06.2017 um ca. 12:05 Uhr, persönlich durch die
involvierten Funktionäre festgestellt werden.

Verfilgung an Kopie z.Kt. an:
E
E

D

o
o
tr
o
o

Stv Schwanden



Beschuldigte/r
Name

Vomame(n)

Geburtsname / Goschlecht

Geburtsdatum

HBim atort / Natlonalität

Name / Vorname Vater

Name / Vomame Mutter

Zvilstand

Beruf

Adresse

PostleiEahl

Kommunikallonsmlttel

Aufenthaltsstatus

Personalien überprüft

Führerausweis

Talbestand

rtojj

Fahzeug
Fahzeugart

Marke/Typ/Farbe
Fahrgestell-Nr.

Stamm-Nr.

1. lnverkehrseÞung

Kontrollschilder

Fahzeughalter

EFZ-Lenker DFZ-Halterr-
8m Ew

11.03.1 It Geburtsort Zürich
Zürich

zw Zeat ohne Anstelluno

-

8103 wohnoft unterengstringen/ZH
Handy wurde sichergestellt (vormals 0791I)
CH
EEWI(/ZA E|SA UZEMIS trNein

kein Führerausweis (Entzug)

Anlässlich der Verkehrskontrolle vom Sonntag, 1'1,06.2017 um ca.
12:p0 Uhr, konnte der Personenwagen mit den Kontrollschildern,
FL t(- in 8762 Schwanden/GL, Hauptstrasse, Höhe Fridolin
Druck, angehalten und e¡ner Kontrolle unterzogen werden. Der
Lenker konnte dabei zweifelsfrei als l(D D- identifiziert
werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass l- Dll
über keinen gültigen Führerausweis der Kat. B verfügt. Dies
nachdem ihm der genannte Ausweis, gemäss eigenen Aussagen, im
Jahre 2012 wegen überhöhter Geschwindigkeit, entzogen worden
sei.
Der Beschuldigte ist bezüglich der ihm vorgeworfenen Tät geständig.

Personenwagen
Mercedes-Benz E 63 AMG
wDD 212 077 1A3 370 20
313.456,924
01 .11.201 0FLtl þ33

FL),III
ngstringen/ZH,

/*¡yh,unrn*, )13

Am Fahrzeug konnten keine Mångel festgestellt werden.

Fahzeuglenker

Mängel

Adj mbA Riederer R.
Pol Schnyder M.
Gfr Sigrist M.

C PSP Schwanden
PSP Schwanden
PSP Schwanden

2

Funktionär/e



Sachverhalt

Anzeige / Meldung

Anlässlich der Verkehrskontrolle vom Sonntag, 11.06.28J 7 um ca. 12:OO Uhr, konnte der
Personenwagen mit den Kontrollschildern FL f l ¡¡ 8762 SchwandeniGl, an der l'zo3À
Hauptstrasse, Höhe Fridolin Druck, angehalten und eíner Kontrolle unterzogen werden. Der
Lenker, l- DlÊ konnte dabé¡ t<e¡nen gültigen Führerausweis der rategórie B
vorweisen. Daher konnle die Widerhandlung persönlich durch die involvierten Funktionäre
festgestellt werden.

Aussagen

Der Beschuldigte, l(D DG, äusserte sich anlässlich der protokollarischen Befraquno
vomSonntag,11.06.2017,um17:17Uhr,imBeiseinseinesVerteidigers,_/,"L(Lrr
im Polizeistützpunkt Schwanden, Schreibendem gegenüber, sinngemass t¡nO
zusammengefasst wie folgt:

Es gilt zu erwähnen, dass der Beschuldigte vor Beginn der Einvernahme einige Minuten
unter vier Augen ein Gespräch mit seinem Anwalt ftihrte.

Zc-il. ja, ich lenkte meinen Personenwagen mit den KS FL Ia heute sonntag,
11.06.2017, obwohl mir der Führerausweis der Kategorie B im Jahre 2012, wegen
überhöhter Geschwindigkeit entzogen wurde

o die Fahrt habe ich etwa um 10:30 Uhr angetreten
. wo genau, sage ich nicht
. ich war auf dem Nachhauseweg in Richtung Zürich
. das Auto gehört meinem Verein, wo ich alleine eingetragen bin
. auf die Frage, ob ich noch weitere unberechtigte Fahrten getätigt habe, äussere ich

mich nicht
r ich nehme zur Kenntnis, dass mein benütáes Fahrzeug sichergestellt wird

Massnahmen / Ermittlungen

Die Weiterfahrt von l|tD- wurde umgehend verhindert.

Anschliessend der Verkehrskontroile wurde kl Dat gestützt auf díe polizeilichen
Vorermittlungen, wegen des dringenden Tatverdachtes bezüglich Anbau und Handel mit
Ultjlr"F, vorläufig festgenommen und zum PSP Schwanden verbracht. Dort wurde l-De im Beisein seines Anwaltes, IIID d urch Schreíbenden protokoltarisch
befragt. Die Einvemahme befindet sich in der Beilage des Rapportes.

Dem Beschuldigten wären die Gründe und die Dauer seines Ausweisentzuges bestens
bekannt gewesen.

lm genannten Fahrzeug befand sich nur noch der Mops (Hund), des Beschuldígten. Weitere
Personen befanden sich keine mehr darin.

Da der vorliegende Vorfall für den Beschuldigten nicht die erste derartige Widerhandlung ist
und zudem noch ein weiteres Strafverfahren (qualifizierte Widerhandlung gegen -das

Betäubungsmittelgesetz im Kanton Glarus) pendent ist, wurde das genanñte- Fãhzeug,

3



sowie die Armbanduhr (Rolex) des Beschuldigten, vorerst durch die Staatsanwaltschaft,
vertreten durch lic. iur. D. SIl, zur Kostensicherung beschlagnahmt. Eine dazugehörige
Kopie der Beschlagnahmelerfügung (S42017.00270), sowie das Formular ftlr die
vorausgehende polizeiliche Sicherstellung, liegen in der Beilage des Rapportes.

Der Mercedes-Benz E 63 AMG wurde beim PSP Biäsche in den Hangar gestellt,
verschlossen und die Kontrollschilder beim Strassenverkehrsamt in Schwanden/GL
deponiert. Der Fahrzeugausweis wurde auf Wunsch des Beschuldigten annulliert und
befindet sich im Handschuhfach. Der Fahrzeugschlüssel ist an gewohnter Stelle im PSP
Biäsche deponiert.

Halterin vom besagten Fahrzeug ist der Verein des Beschuldigten. Weitere Personen sind
nicht eingetragen. Es ist davon auszugehen, dass la¡ D(F der einzige Lenker des
Fahzeuges war.

Drei Fotos vom Fahrzeug wurden erstellt, welche sich in der Beífage des Rapportes
befinden.

Allgemeines

lD Dl- trat gegenüber den Funktonären vor Ort, sowie anlässlich der
protokollarischen Befragung, stets sehr anständig auf.

Vorgenan nter wechselte rückwirkend
Unterengstringen/ZH,
Glattbrugg/ZH, angemeldet gewesen

Der Beschuldigte wurde von der gesetzlichen Grundlage und der Rapporterstattung an die
Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus in Kenntnis gesetzt.

Kantonspolizei Glarus
Polizeistützpunkt Schwa nden

f{
Gfr M.

Beilagen: Einvemahme SVG
Sicherstellungs-Bescheinigung
Fotobogen vom Fahzeug
Kopie Beschlagnahmeverfügung
Kopie Fahrzeugausweis

per 13.07.2417 seinen Wohnort nach 8103
Zuvor war dieser fälschlicherweise in 8752

1

1

1

1

1

4



8.2 .€LkantonSlarus 
ffi

Polizeiliche Einvernahme beschuldigte Person
(Art. rsTff SIPO)

Es erscheint aus der vorläufigen Festnahme

Kantonspollzel

Sachbearbe¡ter/ln

Dienslstelle

Datum

Nâme

Geburtsdatum

HsimatorU-staat

Beruf

Adresse

Aufenthaltsstatus

Kontaktdaten

geseÞ|. Vertreter

Beistandschaft

in Gegenwart von

Gfr Sigrist M.

Pol izeistüÞpunkt Schwanden

So. 11.06.2017

II
11.03.1eo
Zürich

Detailhandelsfachmann

I-
CH

079-l(Freundin)

X Nein fl.la

Xm nw

Zürich

-I

-

8152 GlattbrugglZ{
ledig

schweizerdeutsch

G-Nr.

ABI-Fall Nr

Vorname

Geburtsorl

Name Vater

Name Mutter

PLZlOtl

Zivilstand

Mutterspr.

Beistând

t-, Verteidigung von tllD|I
!a^L/¡.rr-

Beginn der Einvernahme um 1T:17 lJhr.

Benötigen sie für die Befragung eine Übersetzung (Arr. 1sB Abs. .r rir. o stRo¡ und
wenn ja, ln welcher Sprache?

nein

Protokollnot¡z

Rechtsbelehrung

Sie werden als beschuldÍgte Person einvernommen ørt. 1s7 ff stpo).

Sind Sie in der Lage, der Einvernahme zu folgen?
ja

Es rsf gegen Sre ein Vorverfahrunlwà gen Wíderhandlung gegen das SVG / Fahren trotz Entzug,
eingeleitet worden Øn. 2ssff stpo).'" .

r,{

Drittperson Person



Sie haben das Recht, Aussagen und Mitwirkung zu verweigern Øft. 15a Abs. I t¡t. b stpo).

Haben Sie das verstanden?

ja

Sie können jederzeit eine Verteid¡gung nach freier Wahl und auf lhr erþnes Kostenrisiko beiziehen
oder eine amtliche Verteidigung beantragen qft. t59 Abs. 1 t¡t. c stpo).

Wollen Sie dieses Recht in Anspruch nehmen?
Ja, meín Anwalt ist bereits anwesend.

Wenn Sie mit lhren Aussagen einen Nichtschuldigen w?er ôesseres Wissen einer Straftat
beschuldigen, machen Sie sicfr der falschen Anschuldigung gemäss Art. 303 StGB strafbar und
können mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werdon. Wenn Sie mit lhren Aussagen wider
þesseres Mssen anzeigen, es sei erne strafbare Handlung begangen worden, machen Sie sich der
lneführung der Rechtspflege gemäss Att. 304 SÍGB strafbar und können mit Freihe,ússfrafe bis zu drei
Jahren oder Geldstrafe bestraft werden. Wenn Sie mit lhren Aussagen jemanden anderen der
Strafuertoþung entzíehen, machen Sie sich der Begünstigung gemäss Art. 305 SIGB strafbar und
können mit Freiheitssfrafo bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden.

Haben Sle das verstanden?

ja

Protokollnotiz Gestützt auf Art. 143 Abs. 2 SIPO wird festgehaften, dass die Bestimmungen nach
Abs. 1 eingehalten wurden.

Einvernahmg zur Sache

'1. Frage

- Ja.

DlI, lst es für dich in Ordnung, wenn wir uns duzen, obwohl wir uns erst
seit heute kennen?

2. Frage: Heute Sonntag, f .A6.2017, konntest du mlt deinem Personenwagen, /- r
Mercedes-Benz E63 AMG, schwarz,mitden Kontrollschildern FL-, in 8762 'z¿i3
Schwanden/GL, Hauptstrasse, Höhe Fridolin Druck, angehalten und einer
Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei musste festgestellt werden,
dass du über keine gültigen Führerauswies der Kategorie B hast. Was sagst
du dazu?

- lch hätte einen Ausweis der Kat, B, aber ich habe im Moment Entzug.

3. Frage: Warum und wann wurde dir der Ausweis Kat. B entzogen?
- Zirka 2012, dies wegen überhöhter Geschwindigkeit auf der Autobahn.

4. Frage: Wo hast du die heutige Fahrt angetreten?
- ... ...... Aussage verweigert.

5. Frage: Wann hast du die Fahrt angetreten?
- lrgendwann am Vormittag. Zirka um 10:30 Uhr.

befragte Person

-2-



6. Frage: Wo führte deine heutige Fahrt durch?
- Quer durch Glarus. Via Hauptstrasse. Schlussendlich bis zum Kontroflort.

7. Frage: Wohin wolltest du?
- Nach Hause. Also nach Zürich. Vermutlich wäre ich an den See oder zu meiner Freundin.

L Frage: Wem gehört dae Auto? .^ \
- Das gehört*+L.Ëig9f,tlþh am Verein. Aber dort bin ich aber alleine eingetragen. þlù

9. Frage:
- Keine.

Wle viele Mitglieder hat der Verein?

'10. Frage: Wle heisst der Verein?
- Drive4Fun and Networking Club.

11. Frage: Hast du noch andere Fahrzeuge?
- Ja - einen Audi A1.

Wiederholt oder nicht?:
12. Frage: Hast_du in,der Vergangenheit schon andere unberechtigte Fahrten getätigt,

für diese du noch nicht zur Rechenschaft gezogen wurdest?
'lch äussere mich dazu nicht.

Sicherstellung:
13. Frage: Das genannte Fahzeug wird im Moment pollzeilich sichergestellt. Nimmst du

dies zu Kenntnls?
- Ja.

Möchtest du noch etwas der Befragung hinzufügen?

lch setze sie von der Rapporterstattung an die zuständige Amtsstelle in
Kenntnis, Haben Sie dles verstanden?

16. Frage: Haben Sie verstanden, was Sie gefragt wurden?

14. Frage:
- Nein.

Ergänzungsfrage von

Abschluss

15. Frage:

-ia

Sachbearbeiterf n befragte Person



Ja

-ja

17. Frage:

18. Frage:

Sie können Jetzt das Protokoll durchlesen. Sollten Änderungen nötig sein,
können diese direkt handschriftlich im Protokollvorgsnommen werden. Mit
lhrem Vi¡um bestätigen Sie die Änderungen. Haben Sie dies ebenfalls
venstanden?

Sle haben nun das Protokoll durchgelesen. Gibt es lhrerselts dazu noch
Ergänzungen?

19. Frage: Haben Sie irgendwelche Beschwerden anzubrlngen?

-neln

Protokollnotiz Schluss der Einvernahme: 17:30 Uhr

und bestätigt:

fl
Unterschrift Polizeifunktionär/-in Gfr Sigrist

igung-

f\r

.{..."*

befragte PersonDrittperson

.4.



E. b. Õr
kantonSlarus 

ffi

Strafanzeige

Erurerb und Besitz einer Waffe (Pump Action) ohne
Waffenerwerbsschei n, gemäss :

WG Art. 4 Abs. 1 lit. a
WG Art. I Abs. 1 i.V.m.
WG Art. 33 Abs. 1 lit. a

Unberechtlgtes Enrerben von Munition, gemäss
WGArt. 15Abs. 1

WGArt. 16a i. V. m.
WGArt.33Abs. I lit. a

Gfr Sigrist M.

Polizeistlitzpunkt Schwanden

23.11.2017

2--17 /anzo

-handel, in 8954 Geroldswil/ZH,
Widerhandlung persönlich du
festgestellt werden.

Geht an
Staatsanwaltschaft

Kanton Glarus
23. ll0v, 2017

I GLARUS

Eingang
3 0. Nov. 2017

Staab. und Jugendanwaltschaft
des lQntons Glarus

Deliktsdatum 12.06.2017

DK

Ausschreibung

Revokation

28 (damaliger Wohnort),
Ir-D-

rch die involvierten
konnte die

Funktionäre

Kantonspollzel

Sachbearbeiter/ln

Dienststelle

Datum

Geschäftsnummer

ABI-FallNr.

wegen

Fundort

Vefügung an

Aktenverelnigung

8954 Geroldswil/ZH, fu,
unter dem Bett der 1-Zimmer Wohnung von

Fundzeit Montag, 12.06,2A17 um ca. 14:30 Uhr

Meldung / Anzeige Anlässlich der Hausdurchsuchung betreffend Betäubungsmittelanbau/

/v^**J

nrt-6
SV6

lNLRç
Reg

Kopie z.Kt. an:
Staatsanwaltschaft
Jugendanwaltschaft
Abteilung Migration
ADMAS
KESB
Soziale Dienste
Kantonspolizei

o
ü
tr
E
o
o

F
0

P Stv *u.



Beschuldigte/r
Name

Vomame(n)

Geburtsname / G€schlecht

Geburlsdatum

Heimatort / Naüonalltät

Name / Vomame Vater
Nâme / Vomame Mutter

Ztvltstand

Beruf

Adresse

Postle¡Eahl

Kommunlkal¡onsmitt€l

Tel. Freundln,lf
Aufenthaltsstatus

Personel¡en überpnlft

ED-Behandlung

Tatvorgehen

r-
8m flw

Geburtsort ZúriCh
Zürich

ledig
zur Zeit ohne Anstellung

-

8103 wohnort Untdrengstringen/ZH
das Handy ìryurde sichergestellt (vormals 079fI)07elI
CH
EEWI(/ZA E|SA EZemis trNein
Eerledigt Ependent Dnicht erforderlich

Anlässlich der Hausdurchsuchung vom Montag, 12.06,2017 um ca.
14:30 Uhr, konnte beim Beschuldigten, l(D D-, in gg54
Geroldswil/ZH, 

- 

28 (damaliger Wohnort), unter
dem Bett in dessen 1-Zimmer Wohnung, eine sogenannte pump
Action (Flinte) fesþ und sichergestellt werden. Die Waffe war
abwechslungswe¡se mit Schrot und Gummischrot geladen. lm
'Magazin' befanden sich total fünf Patronen.
Der Vorgenannte konnte weder einen schriftlichen Vertrag, noch einen
Waffenenruerbsschein für den Enryerb der Waffe vorweisen. Somit ist
l- Dlnicht berechtigt, die genannte Waffe, sowie die dazu
gehörende Munition, zu besitzen. Über den Erwerbsort /-zeit schwieg
sich der Beschuldigte aus.
lGlllräumte jedoch unumstr¡tten ein, dass er nicht über die
nötigen Formalitäten verfüge und ist somit geständig.

Durch den Kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei Glarus
wurden Fotos erstellt, welche im Bedarfsfall angefordert werden
können. Ebenfalls im Bedarfsfall kann ein zusätzlicher Spurenbericht
vom Kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei Glarus
angefordert werden.

Details sind dem beiliegenden Durchsuchungsprotokoll und den
Empfangs- und Sicherstellungsbescheinigungen zu entnehmen.
Zusammenfassend wurde folgendes sichergestellt:

-1 Vorderschaftrepetierer mit Pistolengriff (Pump Action), geladen
Marke: L. Franchi I P29844

- 1 I dazvgehörige Patronen

rPtrl*,".4

Spuren

Sicherstellung

Funktionär/e Wm mbA U. Landolt
Wm mbA B. Schneider
Pol M. Hämmerli
Andracchio Francesco
SedlacelJan

Kripo FED
KTD Kapo GL
Kripo Jupo
Kapo Zürich
Kapo Zürich
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Sachverhalt

Meldung / Anzeige

Am Montag, 12.06.2017 um qe. 14:30 Uhr, vollzogen Polizeifunktionäre in gg54
-ll,l,o-*nGeroldswil/zH,_28,beil(-D(DeJneHausdurchsuchungbeireffend- Anbau und Handel mit Marihuana. Dabei musste durch diese persönlich festgesteltt werden,

dass sich unter dem Bett des Beschuldigten eine geladene Pump Action befand.

Aussagen

Der Beschuldigte, llD D- äusserte sich anlässlich der protokollarischen Befraquno
vomMittwoch,14.06.2017,um11:06Uhr,imBeiseinseinesVerteidigers,C,^2/h7¡
im Polizeistützpunkt Glarus, Schreibendem gegenüber, sinngemäss und zr¡sammengefassi I

wie folgt:

I auf die Frage, woher ich die Schrotflinte habe, möchte ich mich nicht äussernr auf die Frage, wie und wann ich diese erworben habe, möchte ich mich nicht äussern. warum die Schrotflinte geladen war, weiss ich nicht - einfach soo neirì, ich habe keinen Vertrag für den Erwerb vozuweisen
. die Schrotflinte konnte unter dem Bett sichergestellt werden

Der Beschuldigte, tfD D-I), äusserte sich anlässlich der protokof larischen

P^^ïlL"¡*,vom Þienstag,11.O7.2017, um 08:25 Uhr, im Beisein seines Verteidig
im Polizeistützpunkt Glarus, Schreibendem gegenüber, sinngemäss und zusammengefasst
wie folgt:

. ja, das stimmt - ich habe keinen Waffenvertrag vorzuweisen¡ neiñ, ich kann auch keinen Waffenenverbschein von¡veisen
r auch hatte ich beim Erwerb der Waffe keinen Waffenen¡verbschein gehabt. ich nehme zur Kenntnis, dass ich in der Folge auch die dazugehörige Munition nicht

rechtmässig besitze
o ich anerkenne die Widerhandlung gegen das Waffengesetz

Massnahmen / Ermittlungen

Von der Waffe wurden Fotos erstellt, welche sich teilweise in der Beilage des Rapportes
befinden.
Die Wafie selber war abwechslungsweise mit Schrot und Gummischrot geladen. Sechs
weitere Patronen konnten ín einem Schrank fest- und sichergestellt werden.

Die nötigen Formalitäten zu den Sicherstellungen befinden sich in der Beilage.

l-D-) nahm zusammen mit dessen Verteidige¡ If-, der besagten
Hausdurchsuchung teil. Er wurde tags zuvor durch Oie fantonspotizei Giarus vortä-ufig
festgenommen.

Die Pump Action wurde bei der Kantonspolizei Glarus archiviert.

Eine rechtliche Beanstandung zum Aufbewahrungsort der Waffe (unter dem Bett), fand nicht
statt' Dies, da davon ausgegangen werden kann, dass der tieschuldigte alleine in der
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1-Wohnung lebte und diese zudem abgeschlossen und somit für Dritte unzugängl¡ch war.
Ebenfalls die Tatsache, dass die Waffe geladen war, spielt bei der Lagerung keine rechtlich
relevante Rolle.

Da die durchgefiihrte Hausdurchsuchung betreffend Anbau und Handel mit Marihuana
stattfand, wurde am Täg darauf das Formular 'Ersuchen um Ausdehnung des Verfahrens'
erstellt und schnellstmoglich bei der zuständigen Staatsanwaltschaft eÍngereicht.

Bezüglich der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz wird durch Schrelbenden
separat rapportiert.

Allgemeines

1D rückwirkend per 13.07.2017 seinen Wohnort nach 8103
Zuvor war dieser fälschlicherweise in 8752

Glattbrugg/ZH, angemeldet gewesen

Der Beschuldigte wurde von den gesetzlichen Grundlagen, sowie von der Rapporterstaüung
in Kenntnis gesetzt.

Kantonspolizei Glarus
Polizeistützpunkt Schwanden

\{
Gfr Sig M.

Beilagen:. Kopien der Einvemahmen
Kopie Ersuchen um Ausdehnung des Verfahrens
HD-Protokoll
Sicherstellungs-Bescheinigung
Empfangsbescheinigung
Fotobogen von derWaffe
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1

1

1

1

4



kanton Slarus ffi F I(llPIT
Kantonspolizei

Sachbearbeiter/ln

Dienststelle

Datum

Name

Geburtsdatum

Heimatort/-staat

Adresse

in Gegenwart von

Protokollnotiz

Protokollnotiz

Rechtsbelehrung

Gfr Sigrist M.

Polizeispützpunkt Schwanden

Mí. 14.06.2017

rt-
11.03.1et
Zürích

8,3. oz

Xm fl w
D-
Zürich

Detailhandelsfachman n o.A.
8152 GlattbrugglZï

Delegierte Einvernahme beschuldigte Person
(Art. 157 SIPO)

Es erscheint aus Untersuchungshaft und erklärt auf Befragen als beschutdigte Person

G-Nr.

ABI-Fall Nr

Vorname

Geburtsort

Beruf

PLz I Oft

-rr
- 

Verteidigung Beschutdigter ill Dl-
ln^¿l,Lv,F

Beginn der Einvernahme um 11:06 Uhr.

Benötigen sie für die Befragung eine übersetzung (Art. 1sB Abs. r rit. o steo¡ und
wenn ja, in welcher Sprache?

nein

Den Anwesenden wird zur Kenntnis gebracht, dass die Durchführung dieser
Einvernahme von der staatsanwaltschaft an die polizei delegiert worden ist.

Sie werden als beschuldigte Person einvernommen (Art. 1s7 ff Srpo).

Sind Sie in der Lage, der Einvernahme zu folgen?
ja

befragte Person

Es ist gegen sie ein Vorverfahren wegen widerhandlung gegen das BetmG /
Anbau und Handel von Marihuana I ev. gewärbsmässiger Handel
/Wlderhandlung Waffengesetz /-verordnung, eingeleitet worden (Arr,299 ff Stpo).

Sachbearbeiter/in anwesende Drittperson

\-\'\r-

\')\\- \-.. \..,'''"j'.



Delegierte Einvernahme

Protokollnot¡z

Einvernahme zur Sache

Einsteig:

1. Frage:

- ja.

-2-

Sie haben das Recht, Aussagen und Mitwirkung zu verweigern lRrt. tSBAbs. 1tit b

srPo).

Haben Sie das verstanden?

ia

Sie können jederzeit eine Verteidigung nach freier Wahl und auf lhr eigenes
Kostenrisiko beiziehen. Auch können Sie eine amtliche Verteidigung beantragen
(Art. 158 Abs. 1 lit. c SIPO).

Wollen Sie dieses Recht beanspruchen?

ja, mein Anwalt, lI sitzt bereits neben mir
fu.ti¿lt 4y¿r

Wenn Sie mit lhren Aussagen einen Nichtschuldigen wider besseres Wissen einer
Straftat beschuldigen, machen Sie sich der falschen Anschuldigung gemäss Art.
303 StGB strafbar und können mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden.
Wenn Sie mit lhren Aussagen wider besseres Wissen anzeigen, es sei eine
strafbare Handlung begangen worden, machen Sie sich der lrreführung der
Rechtspflege gemåss Art. 304 StGB strafbar und können mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden, Wenn Sie mit lhren Aussagen
jemanden anderen der Strafverfolgung entziehen, machen Sie sich der
Begünstigung gemäss Art. 305 SIGB strafbar und können mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden.

Haben Sie das verstanden?

ja

Gestútã auf Art. 143 Abs. 2 SIPO wird festgehalten, dass die Bestimmungen nach
Abs. 1 eingehalten wurden.

D-, wir werden nun eine zweite Befragung machen. Bist du bereit um
weitere Aussagen zu machen?

2. Frage: Gibt es deinerseits Anliegen bezüglich des laufenden Verfahrens, die du mir
zu Beginn der Eínvernahme gerne mitteilen würdest?

- ...fangen wir einfach an...

lndooranlage Firma Bofil AG:
3. Frage: lst dir noch etwas in den Sinn gekommen, bezüglich der lndooranlage bei der

Firma Bofil AG?
- Nein...nicht konkret.

Sachbearbeiter/in befragte Person

\.1

anwesende Drittperson



Delegierte Einvernahme -3-

weitere Sicherstelt ungen
4. Frage: Zusätzlich wurde aus der,Werkstatt', wo auch das Marihuana war, noch das

Werkzeug sichergestellt. Gehört das Werkzeug dir?
- Das gehört mir.

5. Frage: Wie hoch waren die Pflanzen, bevor du diese geerntet hast?
- das weiss ich nicht genau. lch schätze 70-80cm.

6. Frage:

- Ja. Das ist Abfall.

Auch wurden noch ca. M,4 kg Rückstände aus den schwarzen Netzbehältern
unter den Erntemaschinen sichergestellt. Nimmst du dies zur Kenntnis?

7. Frage: Aus wie vielen Pflanzen stammen diese Rückstände?
- Aus der letzten Ernte.

8. Frage: Kann das sein? 44.4 kg Rückstände und 23.5kg Marihuana?
- Ja. Der Abfall ist natürlich noch nass. Die Blüten sind trocken. Das kann sehr gut möglich sein

9. Frage: Was hättest du mit den 44.4kg Rückständen gemacht?
- Nichts. Ligen gelassen. lch hätte diese früher oder später entsorgt. Ansonsten hätte ich ja das Zeugs
trockne müssen.

10. Frage: Wle viel Gramm Marihuana konntest du aus einer einzelnen Fflanze
gewlnnen?

- Nein, das weiss ich nicht. Das wird unterschiedlich sein.

11. Frage: Weiter konnte nochmals 6009r Marihuana (2x250g und lxl00g) sichergestellt
werden. Möchtest du noch etwas dazu sagen?

- Ja, das wird so sein.

12. Frage: Wem gehörte das Marihuana?
- Mir. Das lag hinten beim Holzbrett auf der linken Seite

13. Frage: Stimmst du der Vernichtung dieses 6009 Marihuanas zu?
- Ja klar - sicher - vernichten.

14. Frage: Weiter wurden noch ein Paar blaue Gummistiefel sichergestellt. Wem gehören
diese?

- Diese gehören auch mir,

15. Frage: Wie bereits anlässlich der ersten Befragung bereits envähnt wurde, haben wir
zwei Paar schwar¿e Arbeitsschuhe sichergestellt. Du hast damals angegeben,
dass diese dir gehören. Warum zwei paar Schuhe?

- Die einten waren jeweils nass und nasse Schuhe lege ich nicht an. So konnte ich jeweils wechseln.

Teilweíse war ich auch mit den Flip-Flops am Arbeiten.

lnstallationen
16. Frage:
- lch alleine.

Wer genau hat die lnstallationen der lndooranlage gemacht?

Sachbearbeiter/in befragte Person

tts
anwesende Drittperson



Delegierte Eínvernahme -4-

17. Frage: Wie konntest du zum Beispiel die schweren Apparaturen an die Decken
hängen?

- Die Filter - eines nach dem anderen. Zuerst habe ich diesen auf einen Stuhl gestellt und dann

hochgehoben. Auch habe ich mir eine Zuggurte zu Hilfe genommen. Das war ein gebastel, aber es

ging.

18. Frage: Wie konntest du die ganzen SBB-Paletten nach RütilGL transportieren?
- Das Material habe ich mir alles von der Firma Planzer liefern lassen.

19. Frage: Mit was für einem Fahrzeug wurden diese transportiert?
- Die werden einen Lastwagen genommen haben.

20. Frage: Hast du beím Ablad mitgeholfen?
- Sie haben das vor dem Tor abgestellt und ich habe es in meine Räume gebracht.

21. Frage: Weisst du noch wie der Ghauffeur geheissen hat?
- Nein, das weíss ich nicht mehr.

22. Frage: Warum standen fünf Erntemaschinen in deiner Halle?
- Mit fünf Maschinen geht es einfach viel schneller.

23. Frage: Wie viel Erntemaschinen kannst du auf einmal bedienen?
- Alle gleichzeitig. lch habe die Ernte jeweils in einem vorgängigen Arbeitsschritt vorbereitet. Als ich bei

der letzten Maschíne war, war die erste bereits wieder fertig. Es ging alles auf.

24. Frage: Woher hast du diese Erntemaschinen?
- fm Fachhandel. Die ist extra zum Ernten gemacht. Keine Ahnung. Legalen CBD-Hanf muss man ja

auch ernten können. Also die findet man ganz normal im Fachmarkt. Ob man diese auch noch für

andere Ernten brauchen kann, weiss ich gar nicht. Die Maschine heisst Rotor Trimm pro (oder so).

kltln¿..
I ndooran I age GeroldswlllZH, 28, Untergeschoss:
25. Frage: Wir konnten anhand von deinen Mobiltelefon eine weitere lndooranlage in

Geroldswil/ZH vorfinden. Anlässlích dieser Hausdurchsuchung waren du und
dein Anwalt dabei. Möchtest du etwas dazu sagen?

- Ja, das ist richtig

26. Frage:
- Mir alleine.

Wem gehört die lndooranlage?

Betrieb:
27. Frage:
- lch alleine.

Durch wen wurde diese aufgebaut?

28. Frage:
- lch alleine.

Wer betrieb die lndooranlage?

befragte Person

\.,..\\\'\ 
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n anwesende Drittperson



Delegierte Einvernahme -5,

29. Frage: Ab wann wurden díese Räumlichkeiten von dir gemietet?
- Zirka im Jahre 2015, aber ich weiss es nicht genau.

30. Frage: Wie heísst der Vermieter der Räumlichkeiten?
- Basler Leben AG (eigentlich Baser Versicherung).

31. Frage: Ab wann wurde diese Anlage von dir Betreiben?
- Das weiss ich nicht mehr.

32. Frage: Ungefähr?
- Also ich musste ja noch umbauen (Wohnung und Trennwände) und die Anlage aufbauen. Die Anlage

konnte ich ab ca. anfangs 2016 in betrieb nahmen.

33. Frage: Wann wurde zuletzt geerntet?
.ich weiss es nícht.

34. Frage: Ungefähr?
- .........keine Ahnung, vielleicht Mär22A17. Aber ich bin mir nicht sicher.

letzte Ernte
35. Frage: Wieviel Marihuana (Gewicht). konntest du damals ernten?
- Das weiss ich nicht mehr.

36. Frage: Ungefähr?

PN: Beratung mit dem Anwalt ohne mich.

- dazu möchte ich mich nicht äussern,

37. Frage: Aber gab es vorgängige Ernten in Geroldswil?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

i
38. Frage; Was hast du mit dem geernteten Marihuana vom Mär¿ 2016 gemacht?
- Das meiste war Schimmelware. Dieses musste ich vernichten. Viele Ernten gehen èin. Das ist die

Natur.

39. Frage: Hast du das Marihuana verkauft?
- dazu möchte ich mích nicht äussern.

40' Frage: Wolltest du grundsätzlich einen Klein- oder Grossabnehmer beliefern wollen?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

vorherige Ernten
41. Frage: Du gabst vorhin an, dass du seit Ende 2015 in dieser Räumlichkeit

eingemietet bist. Stimmt das so?
- .....ich weiss es nicht mehr ganz genau.

befragte Person

llefd

'i,la ñ

anwesende Drittperson



Delegierte Einvernahme -6-

42. Frage: gab os vorherige Ernten?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

4il. Frage: Gab es zuvor Erträge?
- dazu möchte ich mÍch nicht äussern.

44. Frage: Was hast du mlt dem geernteten Marihuana aus der letzten Ernte gemacht?
- dazu möchte ích mich nicht äussern.

45. Frage: Hast du das Marihuana verkauft?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

46. Frage: Warum konnte durch uns in Geroldswil ,nur' 2kg verpacktes Marihuana
sichergestellt werden. Möchtest du dich dazu äussern?

- Der Rest war Schimmelware.

47. Frage: Hast du bereits etwas verkauft?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

48. Frage: Möchtest du dich über allfällig getätigte Verkäufe äussern?
- nein, ich will mich nicht dazu äussern.

Sicherstellungen
49. Frage: Anlässlich der Hausdurchsuchung wurde eín HD-Protokoll geführt. Wem

gehören die aufgeführten Gegenstände?
- Diese gehörten mir.

50. Frage:

-Zirka2Rg

51. Frage: Woher stammen diese zirka 2kg Marihuana?
- Aus Ernten von dieser Anlage.

52. Frage:
- Ja, das habe ich

Es wurden Säcke mit Marihuana gefunden. Weisst du wie schwer die
zusammen slnd?

53. Frage:

- Mir afleine

Hast du diese selber produziert?

Weiter wurde in Geroldswil nochmals 474 Hanfpflanzen sichergestellt. Wem
gehörten diese?

PersoD

54. Frage: Auf was für einen Ertrag (Marihuana) hast du dir aus eíner einzelnen Ernte
erhofü?

- dazu möchte ich mich nicht äussern.

55. Frage: Möchtest du dich über den erhofften Ertrag äussern?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

anwesende Drittperson



Delegierte Einvernahme -7 -

56. Frage: Wenn man dieselben Zahlen von der Firma BofilAG in Rüti hochrecþ¡gg,
muss man von den 4T4Hanfpllanzen in Geroldswilzirka ll,850kg Mar¡huana
als Ernte erwarten. Was sagst du dazu?

- níchts

57. Frage: Falls du dleselben Preisvorstellungen gehabt hast wie in Rüti bei der Firma
Bofíl AG, das heisst ca. CHF 4'000.00 pro Kilogramm, hätten die 1l,850kg
Marihuana für dich ca. CHF 47'40A Verdienst bedeutet. Was sagst du dazu?

- dazu möchte ích rních nicht äussern.

58. Frage: Gab es zur vorgefundenen Ernten bereits vorgängige Ernten?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

59. Frage:
- Mir.

Wem gehörte das Vakuumiergerät?

60. Frage:
- lch selber.

Wer bediente das Vakuumiergerät?

61. Frage:
- Mir.

Wem gehört das Testosteron?

62. Frage: Handelt es sich beim Hanf und dem Marihuana um THC haltige Wahre?
- Das weiss ich nicht. Aber ich gehe davon aus.

63. Frage: Wir lassen aus der lndooranlage Proben von Pflanzen nach dem THC-Gehalt
überprüfen. Nimmst du dies so zur Kenntnis?

- Ja, das weiss ich bereits.

64. Frage: Auch wurden ein Laptop und ein Computer (Acer) siahergestellt. Stimmst du
einer Auswertung der beiden Geräte zu, oder willst du diese siegeln lassen?

- Nein, das könnt ihr auswerten.

65. Frage: Benötigt man für die Bedienung der Geräte Codes?
- ...das weiss ich nicht mehr. lch habe diese Gerätschaft nie gebracht.

lnstallationen
66. Frage:
- lch alleine.

Wer genau hat die lnstallationen der lndooranlage gemacht?

67. Frage: Wie konntest du zum Beispiel die schweren Apparaturen an die Decken
hängen?

- lch habe diese hochgebastelt. Das ging alleine. lch hatte Werkzeug zu Hilf.

Mittäter
68. Frage: An der Wand im ,Aufbereitungsraum' hing ein A4 Blatt auf. Darauf ist eine

Skizze zu sehen. Was ist das für eine Skizze?
PN: Zeichnung wird vorgelegt:

anwesende Drittperson befragte Person



Delegierte Einvernahme -B-

- Das ist der Lüftungsplan. AK heisst Aktivkohlenfilter.

Unten auf der Skizze steht ,,Baue um das geht so nicht das Klima stimmt hier
nicht!t!" Was hat dieser Wortlaut zu bedeuten?

Wer hat diesen Plan gemacht und wer hat diese Nachricht für wen
geschrieben?

69. Frage:

- ..so wie es steht.

70. Frage:

PN: berät sích mít seínem Anwalt

71. Frage: Zurück zur Frage. Soll ich diese nochmals stellen?
- Nein, dazu möchte ich mich nicht äussern.

72.Frage: DII hast du Freunde oder Kollegen, welche dir bei der Unterhaltung der
lndooranlagen helfen?

- dazu möchte ich mich nicht äussern.

73. Frage: Hat Ce G-etwas mit den lndooranlagen zu tun?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

PN: bespricht sich alleine mit seinem Anwalt

Finanzierung der lnfrastruktur
74. Frage: Wer bezahlte die lnfrastruktur für diese lndooranlage?
- lch alleine.

75. Frage: Wie viel Wert hat diese lnfrastruktur?
- Das teure war die Arbeit und die habe ja ich selber gemacht. Den Rest weiss ich nicht genau. lch

weíss es nicht mehr.

76. Frage: Woher hast du das Geld um solche Apparaturen zu kaufen?
- Geerbt, oder besser gesagt geschenkt. Dies aus dem Hauskauf innerhalb der Familie

77, Frage: Was kostet die Miete für die Räumlichkeiten in Geroldswil pro Monat?
-Zirka CHF 3000.00

78. Frage: Durch wen und wie wird die Miete bezahlt?
- Durch mich alleine.

79. Frage:
- lch alleine.

Wer bezahlte die Stromrechnungen?

80. Frage: Wie teuer waren diese?
- Das weiss ich nicht mehr. Eine Rechnung habt ihr ja auf dem Handy gefunden.

81. Frage:
- keine Ahnung.

War das eine d urchschnittliche Stromrechnun g?

Sachbearbeiter/in

lt\i"
'.Y'\J' \
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anwesende Drittperson befragte Person



Delegierte Einvernahme -9-

82. Frage: Uns liegt eine Stromrechnung von Geroldswil von der Periode von 01 .01.2A17
bis 31.03.2017. Das sind 90 Tage. DÍese kostete dich beispielsweise ç¡p
5'280.10. Woher hattest du das Geld dazu?

- dazu möchte ich mich nicht äussern.

83. Frage: Wie wurden die Stromrechnungen und die Miete genau bezahlt?
- eventuell per Einzahlungsschein. Das weiss ich nicht mehr.

84. Frage: Gerne würde ich mit dir eine ungefähre Hochrechnung anschauen.

Strom kosten pro Jahr (ungefähr) Rüti Firma Bofil AG: CHF 22'800
Strom kosten pro Jahr (ungefähr) Gerodswil: CHF 22'500
Mietkosten pro Jahr (ungefähr) Rüti Firma Bofil AG: CHF 22'000
Mietkosten pro Jahr (ungefähr) Geroldswil: CHF 42'000
Das gibt total hochgerechnet auf ein Jahr, zirka CHF 109'000 laufende
Unterhaltskosten. lst diese Zahl realistisch?

- lch habe es noch nie ausgerechnet. Möglich ist es, keine Ahnung.

Finanzierung ¡ndooranlagen und Lebensunterhalt:
85. Frage: Seit wann bist du im Besitze des Mercedes E63 AMG?
- lrgendwann im letzten Jahr,

86. Frage: Wie teuer war dieser im Ankauf?
- etwas über CHF 30'000.00

87. Frage: Wie hast du diesen bezahlt?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

88. Frage: Woher hattest du das Geld dazu?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

89. Frage: Wie kannst du dir den Mercedes E63 AMG im Unterhalt leisten?
- ln dem man fast nie herumfährt.

90. Frage:
- Ja. Audi A1,

Hast du noch andere Autos?

91. Frage: Gemäss System hast du noch eine Corvette?
- Die gehört mir nicht.

92. Frage: Wem dann?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

93. Frage: Was ist das genau für eine und wie teuer war diese?
- lch weiss nur, dass es die günstigste Version ist. Den Preis weiss ich nicht mehr. Sie war günstig.

94. Frage Wer lenkt den Audi?

befragte PersonSachbearbeiter/in anwesende Drittperson



Delegierte Einvernahme -10-

- Der hat ein Wechselschild mit dem Mercedes. Mit der Corvette fährt ein Kollege, denn Namen werde

ich nicht sagen.

95. Frage: Wo sind diese abgestellt?
- Den Merci habt ihr und der Audi ist in Geroldswil in der Garage'

96. Frage: Sind deine Autos bezahlt oder geleast?
- Bezahlt. Der Audi hat ja über 180'000km.

PN: berät sich alleine mit seinem Anwalt

97. Frage: Woher hast du das Geld für den Kauf von Lebensmitteln?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

98. Frage: lst der Betäubungsmittelhandel deine Eínnahmequelle?
- dazu möchte ich mich nícht äussern.

99. Frage: Anhand der Fakten (grosse Mengen an Marihuana, kein Arbeit, Fahrzeugpark
und laufende Unterhaltskosten), muss im Moment davon ausgegangen
werden, dass du mit dem Marihuanahandel deinen Lebensunterhalt verdienst
und du dies daher ,gewerblich' betreibst. Möchtest du dich dazu äussern?

- dazu möchte ich mich nícht äussern.

Waffe:
100. Frage: Woher hast du die Schrotflinte, welche in der lndooranlage gefunden wurde?
- dazu möchte ich mich nícht äussern.

101. Frage: Wie lautet die genaue Bezeichnung dieser Schrotflinte?
- nein, das weiss ich nicht.

102. Frage: Wann hast du diese erworben?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

103. Frage: Wo und bei wem hast du diese erworben?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

104. Frage: Wie hast du diese erworben?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

105. Frage: Hast du einen gültigen Vertrag dafür vorzuweisen?
- Nein, ich haben keinen Vertrag.

106. Frage: Warum war die Schrotflinte beim Auffinden geladen?
- Keine Ahnung. Einfach so.

107. Frage: Wo wurde dle Schrotflinte genau aufgefunden?
- Sie war unter dem Bett.

oefragiè PersonSachbeaòeiter/in anwesende Drittperson



Delegierte Einvernahme - 11 -

108. Frage: Waffen müsqen vor dem ZugriÍf von Fremden geschützt werden. Deine Wurde
in dem Fall unter dem Bett gefunden. Findest du diesen Aufbewahrungsort
sachgerecht?

- Síe war ja versteckt unter dem Bett. Sie war ja nicht sichtbar.

109. Frage: Wurde mit der Flinte schon einmal geschossen?
- lch weiss nicht einmal, ob die Waffe funktíoniert. Keine Ahnung. lch habe nie geschossen

110. Frage:
- Nein.

Wurde mit der Flinte schon einmaljemanden bedroht?

111. Frage: Was war der Anschaffungsgrund der Flinte?
- ...keine Ahnung. Das ist etwas SpezÍelles. Liebhaber halt.

112. Frage: Gibt es zur Flinte noch etwas zu sagen?
- lch weiss nicht einmal ob sie funktioniert.

Testosteron:
ll3. Frage: Anlässlich der HD in Geroldswilwurde Testosteron gefunden. Möchtest du

dich dazu äussern?
- Nein.

114. Frage:
- Das ist für mich

Wem gehören diese?

115. Frage: Wo hast du diese erworben?
- dazu möchte ich mich nicht äussern,

116. Frage: Was musstest du dafür bezahlten?
- Keine Ahnung mehr.

117. Frage: Kennst du den genauen Wirkstoff darin?
- Es ist eínfach Testosteron. Das spritzt man.

ll8. Frage: Sind diese Ampullen legal oder nicht?
- Das weiss ich nícht.

119. Frage: Wie wird das Testo konsumiert?
- Das wir gespritzt.

Allgemein

120. Frage:
- Nein.

Möchtest du noch etwas der Befragung hinzufügen?

121. Frage: Wie geht es lhnen im Gefängnis?

befràgle Personanwesende Drittperson
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- Nicht gut. Mir geht es psychisch gar nicht gut. lch habe auch das Gefühl, dass meine Pupillen nicht

gleich gross sind. lch kann auch nicht schlafen. lch weiss nicht einmal mehr wie genau ich bin. lch

weiss nicht mal mehr, ob ich 31 oder 32 Jahre alt bin. lch weiss nicht was mit mir läuft. lch bin

psychisch am Limit. Am líebsten hätte ich etwas zur Beruhigung. Bis jetzt habe ich noch nichts

bekommen. Leider kommt der Gefängnisarzt nur einmal in der Woche. lch konnte ihn nur leider noch

nicht konsultieren.

122.Frage: Gerade bekam mich noch die Nachricht, dass in Geroldswilnoch 1009r.
Marihuana gefunden wurden. Wem gehört dleses?

- Ja, es muss wohl mir sein. lch stimme der Vernichtung zu.

Ergänzungsfrage von |J U^fÌ^r /rni"¡
- keine Danke.

Abschluss

123. Frage: Sle erhalten nun das Protokollzum Durchlesen. Sollten Anderungen nötig
seln, können Sie diese direkt handschriftlich im Protokoll vornehmen. Mit
lhrem Visum bestätigen Sie die Änderungen. Haben Sie dies ebenfalls
verstanden?

124. Frage: Sie haben nun das Protokoll gelesen. Gibt es lhrerseits dazu noch
Ergänzungen?

125.Frage: Sie haben sich den Strafverfolgungsbehörden weiterhin zur VerfÜgung zu
halten und allfällige Adressänderungen umgehend der Staatsanwaltschaft
des Kantons Glarus mitzuteilen. Haben Sie etwas beizufligen?

lch bin ja im Gefängnis.

Schluss der Einvernahme: 13:29 Uhr

Gelesen und bestätigt:

befragte Persort

ja

Protokollnotiz

anwesende Drittperson
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Person

nktionär/-in Gfr Sigrist M.
*.

Sachbearbeiter/in anwesehde Drittperson befragto Person



E.l c3kantonglarus ffi F t(ftptË

Delegierte Einvernahme beschuldigte Person
(Art. r57 StPO)

Es erscheint aus Untersuchungshaft und erklärt auf Befragen als beschuldigte Person

EI m !w

Kantonspolízei

Sachbearbeiter/in

Dienststelle

Datum

Name

Goburtsdâtum

Heimatort/-staat

Adresss

in Gegenwart von

Protokollnotiz

Protokollnotiz

Rechtsbelehrung

Sachbearbeiterlin

Gfr Sigrist M.

Polizeispützpun kt Schwanden

DL 11.07.2017

|lI
1r.o3.1el
Zúrich

Zürich

Detailhandelsfachmann o.A.

8152 GlattbrugglZH

G-Nr.

ABI-Fall Nr.

Vomame

Geburtsort

Beruf

PIZ lOrlII
Ç- Verteidigung Beschutdigter ItlDtI
û,^f I l,^77ar

Beginn der Einvernahme um 0B:25 Uhr.

Benötlgen Sie für die Befragung eine Übersetzung (Art. 158Abs. r rit. o steo¡ und
wenn ja, in welcher Sprache?

neìn

Den Anwesenden wird zur Kenntnis gebracht, dass die Durchführung dieser
Einvernahme von der Staatsanwaltschaft an die Polizei delegiert worden ist.

Sie werden als beschuldígte Person einvernommen (Art, 1s7rf srpo).

Sind Sie in der Lage, der Einvernahme zu folgen?

ja

Es ist gegen Sie ein Vorverfahren wegen Widerhandlung gegen das BetmG /
Anbau und Handel von Marihuana / ev. gewärbsmässiger Handel
lwiderhandlung waffengesetz /-verordnung / MERK eingeleitet worden (Art.299
ff srPo).

befragte Person

(

ñ

anwesende Drittperson



Delegierte Einvernahme

Protokollnotiz

Einvernahme zur Sache

Einsteig:

1. Frage:

-ja

-2-

Sie haben das Recht, Aussagen und Mitwirkung zu verweigern (Art. 158 A6s. 1 ¡¡¡. 6
srPo).

Haben Sle das verstanden?

ja

Sie können jederzeit eine Verteidigung nach freier Wahl und auf lhr eige¡eg
Kostenrisiko beiziehen. Auch können sie eine amtliche Verteidigung beantragen
(Art, 158 Abs. 1 lit c SIPO).

Wollen Síe dieses Recht beanspruchen?

Ja, mern Ânwa,r, llfsrrzr oererrs neoen mrr
Pa''alÇ7¡cr

Wenn Sie mit lhren Aussagen einen Nichtschuldigen wíder besseres Wissen einer
straftat beschuldigen, machen sie sich der falschen Anschuldigung gemäss Art.
303 SIGB strafbar und können mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden.
Wenn Sie mit lhren Aussagen wider besseres Wissen anzeigen, es sei eine
strafbare Handlung begangen worden, machen Sie sich der lrreführung der
Rechtspflege gemäss Art. 304 SIGB strafbar und können mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden. Wenn Sie mit lhren Aussagen
jemanden anderen der Strafl¡erfolgung entziehen, machen Sie sich der
Begünstigung gemäss Art. 305 StGB strafbar und können mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden.

Haben Sie das verstanden?

ja

Gestütã auf Art. 143 Abs. 2 stPo wird festgehalten, dass die Bestimmungen nach
Abs. 1 eingehalten wurden.

DIl, wir werden nun eine weitere Befragung machen- Bist du bereit um
weltere Aussagen zu machen?

Meldeverhältnisse:
2. Frage: Wlr sind zur Erkenntnis gekommen, dass du nicht an der angegebenen

Meldeadressein8l52Glattbrugg/ZH,-wohnhaftbist'
Möchtest du etwas dazu sagen?

- lch bin einfach dort gemeldet. Dort bekomme ich auch meine post.

3. Frage: Warum bist du dort gemeldet?
- Weil ich eine Zeit fang keine Wohnung hatte und damals dort wohnen durfte. Vielleicht war das Ende

2015, als ich mich dort angemeldet habe.

befragte Personanwesende Drittperson

ñ



4. Frage: Wo ist dein richtiger Wohnort?
- Das war in Gerordswit, qlæ?zs.
5. Frage: Wie entstand die Adresse, in 8152 Glattbrugg/ZH,

7. Frage: Wo hast du vor der Festnahme mehrheitlich geschlafen?
- Bei meiner Freundin, 

-und 

in Geroldswil.
¿lqr(a

8. Frage; Wo hast du mehrheitlich gekocht?
- lch habe meistens die Microwelle benutzt. Ansonsten bei der Freundin.

DelegieÉe Einvernahme

9. Frage: Wo befinden sich deine Kleider?
- Verteilt zwischen Geroldswil und meiner Freundin.

10. Frage: Wem gehört die'Wo
Geroldswil/ZH,

- Der Raum gehört mir alleine.

-3-

- Weil ich damals keinen Wohnung hatte. Zudem musste ich ja auch meine Post erhalten. Es gibt ja in

der Schweiz die Anmeldepflicht.

l'h/u¿^*
6. Frage: Und warum hast du dich nicht in Geroldswil,

angemeldet?
- Weil das ein Gewerbegebiet ist und man dort nicht wohnen darf. lch denke mir, dass die Gemeinde

dies auch nicht bewilligen würde.

e anlässlich der Hausdurchsuchung in

11. Frage:

- Ja, das stímmt.

28,zum Vorschein kam?
þa" *g

ln der Wohnung kamen weiter dein Testosteron, ein Hundebett, diverse
Pokale und ein Gokart zum Vorschein. Möchtest du etwas dazu sagen?

12. Frage: Zudem spraehen wir bei S(I)Bl|vor, welche angab, dass du seit zirka
drei Jahren nicht mehr an der genannten Adresse in Glattbrugg/ZH wohnhaft
seist. Was sagst du dazu?

- lch dachte, dass es eÍna2 % bis 3 Jahre sind.

13. Frage: Also wo ist nun dein Lebensmittelpunkt?
- Zuhause fühlte ich mich in dem Raum in Geroldswil. Dort sind meine Kartonschachteln mit den

privaten Fotos usw...

Aber ich war ja auch sehr oft bei meiner Freundin.

14. Frage: War das ein Versäumnls, Unwissenheit oder hast du dles bewusst so
gemacht, um d¡e dortige lndooranlage zu schützen und deínen Wohnort zu
verschleiern?

- Eher bewusst. Aber zudem kommt noch, dass ich mich wahrscheinlich ln Geroldswil, im

lndustriegebiet, nícht anmelden durfte.

15. Frage: lst dir bekannt, dass jedermann der in eine andere Gemeinde, oder innerhalb
derselben Gemeinde umzieht, diesen Umstand innert 14 Tagen der
zuständigen Behörde melden muss?

Sachbearbeiter/in befragte Person

\

Nrtw
anwesende Drittperson
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- Ja. Es ist wie beim Auto auch - genau gleich.

16. Frage:
- Ja.

Anerkennst du die Wlderhandlung gegen die Anmeldefrist bei der Geme¡nde?

Waffe (Pump Aktion) und Munition
17. Frage: Anlässllch der letzten Befragung gabst du an, dass du über keinen

Waffenvertrag für die Flinte (Pump Aktion) verfügst. Stimmt das so?
- Ja, das stímmt. lch habe keinen Vertrag vorzuweisen.

18. Frage: Hast du für den damaligen Enrerb einen Waffenen¡verbsschein vor¿uweisen?
- Nein, auch nicht.

19. Frage: Hattest du damals einen Waffenerwerbsschein für den Erwerb?
- Nein, ich hatte kein Waffenerwerbsschein.

20. Frage: Da du nicht belegen kannst, dass du die Waffe legal erworben hast, besitzt du
somit auch die dazugehörige Munition nicht rechtmässig. Möchtest du etwas
dazu sagen?

- OK, ich nehme das zur Kenntnis.

21. Frage
- Ja.

Anerkennst du die Widerhandlung gegen das Waffengesetz?

lndooranlage Geroldswil
22,Frage: Nochmals kurzzur lndooranlage in Geroldswil. Gab es vorgängige Ernten?
- Dazu sage ich nichts.

23. Frage: Anlässlich der letzten Êinvernahme gabst du auf die Frage 34 an, dass die
letzte Ernte vermutlich im März 2017 stattfand. Bei Frage 38 habe ich jedoch
zurückgefragt, was du mit der Ernte von Mäz 2016 gemacht hast. Habe ich
mich mögllchen¡veise falsch ausgedrückUgefragt?

- Ja - es war Mär22017.

PN: in der Einvernahme wurde dies nachträglich mit Kugelschreíber geändert und von beiden visiert.

24.tuage:
-März2O17

Wann war also die letzte Ernte in Geroldswil?

25. Frage: Kannst du dich noch an die Menge des Marihuanas vom Mär22017 erinnern?
- Nein ' ich habe sowieso langsam ein Durcheinander.

26. Frage: Weisst du noch, was mit dem damals geernteten Marlhuana passiert ist?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

27. Frage: Gab es weitere Ernten ln Geroldswit?
- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

befragte PersonSachbearbelter/in anwesende Drittperson
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Lebensu nterhaltskosten
28. Frage: Kannst du mir erklären, wie du die enormen Unterhaltskosten für die Miete

und den Strom beglichen hast?
- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

29. Frage: Woher kam das Geld zum Begleichen der Unterhaltskosten?
- Ðazt möchte ich mich nicht åussern.

30. Frage: Letztes Mal hatten wir eine Hochrechnung von den Stromrechnungen von
Rüt¡/GL und GeroldswllllZH und von den beiden Gebäude-Mieten. Dabei
kamen wir auf einen Betrag von ca. CHF 109'000.00 (Hochrechnung) pro Jahr
gekommen. Wie konntest du diese Rechnungen begleichen und ein Auto
(Mercedes-Benz E 63 AMG) kaufen - wie geht das?

- Oazu möchte ich mich nicht äussern.

31. Frage: Wie finanzierst du deinen Lebensunterhalt?
- lch habe fast keine Kleider. lch lebe sehr bescheiden. Wenn ich einmal Kleider kaufe, dann im H&M.

ln den Ausgang gehe ich sowieso nicht. Aber ein Einkommen kann ich dir nichts präsentieren.

32. Frage: Woher hast du das Geld für Benzin und Fahzeugversicherung?
- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

33. Frage: Wieso kannst du dir zwei Autos leisten?
- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

34. Frage:
- Nein.

Oder sind es drei?

35. Frage: Wo ist dle Gorvette, welche auf deine Firma eingelöst ist?
- Die ist auf den Verein eingelöst. Wo sie ist, weiss ich gar nicht genau. Es ist nicht mein Fahrzeug.

36. Frage: Hast du die Rechnungen mit Drogengeld aus dem Marihuanagewinn
beglichen?

- Dazu möchte ich mich nícht äussern.

Letztes, belegbares Einkommen
37. Frage: D- von wann kannst du uns zuletzt ein legales Einkommen belegen?
- lch wurde ja gekündigt. Das war zuletzt zirka im Jahre 2014 gewesen. Das war von der Firma Reifen-

Gum, lllin Zürich. Der lnhaber heísst ülI lch war seine rechte Hand.

Erbe
38. Frage: Anlässlich der letzten Befragung hast du mir angegeben, dass du Geld von

deiner Familie geerbt hast. Stimmt das?
- Ja, das stimmt.

Sachbearbeiter/in

iltryd
anwesende Drittperson befragte Person
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39. Frage: Wie hoch war das Erbe, welches du erhalten hast?
- Das sage ich nicht.

Das kam vom Verkauf eines Anwesens in Zürich (Familienintern).

40. Frage: Was hast du mir dem Erbe gemacht?
- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

Mittäter
41. Frage: Dl- gab es MlttåtErfür die lndooranlagen?
- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

42. Frage: Wer hat zum Belspiel die Skizze an der Wand in Geroldswil (lndooranlage)
geschrieben ,,Baue um das geht so nicht das Klima stimmt hier nicht!1t,,?

- Ðazu möchte ich mich nicht äussern.

43. Frage: Wir haben unterdessen SltMllverhaftet. Kennst du diesen?
- Klar kenne ich den.

44.Frage: Wie stehst du zu íhm?
- Wir kennen uns schon recht lange. Seit zirka 13 Jahren.

45. Frage: Wann und wle hattet ihr zuletzt Kontakt?
- Das weiss ich nicht mehr. Wir haben immer guten Kontakt zueinander

46. Frage: Was bedeutet das?
- Ab und zu war es Täglich.

47. Frage: Was war der Grund für die Gespräche und um was ging es dabei?
- Hoi wie geht es, was machsch....srnaltalk.

Wir haben zusammen ein Hobbie. Wir fahren beide gerne Gokart.

48. Frage: Was und wo arbeitet SlDMll?
- ln einer Garage.

49. Frage:
- Mechaniker.

Als was?

50. Frage: lst er angestellt oder ist er sElbstständig?
- Das weiss ich nícht. lch glaube er ist eingemietet.

51. Frage: Wann und wie hattest du das letzte Mal Kontakt zu ihm?
- Das weiss ich nicht mehr.

52. Frage: Kannst du dir vorstellen warum wir ihn verhaftet haben?
- ehrlichgesagt nicht - nein.

Sachbearbeiter/in befragte Person

(tUywd

anwesende Drittperson
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53. Frage:

- Nein.

-7-

Wir haben lnformationen, dass er zusammen mit dlr eine lndooranlage
betrieben hat. Möchtest du etwas dazu sagen?

54. Frage:
- Nein.

Hast du eine Ahnung, wie uns die lnformatlon erreicht haben könnte?

55. Frage: D- hat dlr StlMlbeím Betreiben der lndooranlage in
Geroldswil/ZH geholfen?

- Daa¡ möchte ich mich nícht äussern.

56. Frage: Hatdir S-MObelm Betreiben der lndooranlage ln Rüti/GL geholfen?
- Dazu möchte ích mich nicht äussern.

Allgemein
57. Frage: Du wirst fräher oder später von dem Einwohneramt in Glattbrugg/ZH (oder

das zuständige) aufgefordert, zum Wohnort und der Meldeadresse Stellung zu
nehmen. Falls es zu einer Ummeldung kommt, weise ich dlch darauf hin, dass
du der Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus delne neue Meldeadresse
mitteilen musst, sodass du für diese mindestens schriftlich erreichbar wärst.
Hast du das verstanden?

- Selbstverständlich. lch werde dies sicher so machen. lch bín keiner der wegrennt.

58. Frage: Woher hast du die Armbanduhr der Marke Rolex?
- Die habe ich zum grössten Teil von meinem Vater geschenkt bekommen. Die Uhr selber kostete zirka

CHF 10'000.00. lch selber habe vielleicht einen Drittel bezahlt. Den Rest hat mein Vater bezahlt.

59. Frage: Möchtest du noch etwas der Befragung hinzufügen?
- lch möchte mich nochmals für die faire Behandlung bedanken. lch bin immer fair und respektvoll

behandelt worden.

Ergänzungsfrage von 

-Rechtsanwalt)

- keine - danke.

Abschluss

60. Frage: Sie erhalten nun das Protokoll zum Durchlesen. Sollten Ãnderungen nötig
sein, können Sie dlese direkt handschriftlich im Protokoll vornehmen. Mit
lhrem Visum bestätigen Sie die Anderungen. Haben Sie dies ebenfalts
verstanden?

Sachbearbeiter/in

ja

U+Wd

anwesende Drittperson befragte Person
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61. Frage: Sie haben nun das Protokollgelesen. Gibt es lhrerseits dazu noch
Ergänzungen?

62. Frage: Sie haben sich den Strafverfolgungsbehörden weiterhin zur Verfügung zu
halten und allfällige Adressänderungen umgehend der Staatsanwaltschaft
des l(antons Glarus mitzuteilen. Haben Sie etwas beizufügen?

¿it /"
Ja,klar.lchwerdenunbeinmeinerFreundínwohnen,-Unterengstringen.

Protokollnotiz Schluss der Einvernahme: 13:29 Uhr

Sigrist M.

'ìl--ji:.---Ç-' 

-

Unterschrift Verteidigung Beschuiðffir 

-

Sachbeaóeiter/ln anwesende Dríttperson befragte Person





Eing - q'Or4
kanton Slarus ffi 3 0, Nov, 2017

Shab- und Jugendanwahschaft

?Æ9r3wi,
Kantonspollzel

Sachbearbeíter/ln

Dienststelle

Datum

wegen

Ort

Zeit

Anzeigê (Ort / Zeit)

Anzeigeerstatter
Flrma

vertreten durch:

Name / Vorname

cJo PLZ / Ort

do Ad¡esse

Beschuldlgtelr
Name /Vorname

Gebu¡tsname

Geburtsdatum / -ort

Heimatort / €taat

N /VVater

N /V Mutter

Zivilstand

Beruf

PLZtOrt

Adresse

Kontaktdaten

Gfr Sígrist M.

Polizeisttrtzpunkt Schwanden

06.11.2017

Staatsanwaltschaft
Kanton Glarus

lt0l/

G-Nr.

DK

ABI-Fall Nr

Verzeig u ng Ü bertretu n gstatbestand

Nichtnachkommen der Meldepflicht als Einwohner, gemåss:
MERGS3Abs. llit.a.
MERG S 10 i.V.m.
MERG $ 31 Abs. 1 lit. a.

8954 Geroldswil/ZH, *F (ehem. Metdeadresse)

ab zirka 2015 bis zum Montag, 30.10.2017

8762 Schwanden/GL / Sonntag, 11.06.2A17 um ca. 17:37 Uhr

KANTONSPOLIZEI GLARUS

GfTSIGRIST M.

8762 Schwanden/GL

Sernftalstrasse 2

m nw
J-q-IID
1 I 

:_9_,3::! 
e?_ in Z_rj.rich

Zurich

ledig

zur Zeit ohne Anstellung

8103

,^
das Handy wurde sichergestellt (vormals 079

-)
Mutter-ruerhândlungsspr

gsselzliche Vedretung

schweizerdeutsch / schweizerde utsch

Pefsonal¡en überpr. x ewazn x lsn ! zen¡ls n rue¡n

Verfflgung an

Aktenverelnlgung

ßd-..c
\,l/6

svh

Reg

7A1l
EI GLARUS

Kopie z.Kt an:
D Staalsanwaltschaft
o Jugendanwaltschaft
n Abteilung Mígration
o ADMAS

B

n Soziale Dienste

þ. Kantonspolizeí

rona PSP Stv Schwa

;-t{



Tatvorgehen I Sachverhalt
Anlässlich der Hausdurchsuchung_vom Sonntag, 11.06.2Afi, konnte in Erfahrung gebracht werden,
dass der BesclryldjOte, llDDff an der von ihm offizieil gemeldeten und mündlich angegebenen
Adressein8752Glattbrugg/ZH,|I-vorzirkadreíJahrenaUsgezogenist.Kleiãeroder
Möbel des Beschuldigten, konnten in der wohnung keine festsestellt werden.
AngesprochenaufdenUmstandgablGn,dass-erandieserAdressenurnochseínePost

È¿/urn*¿-
lz-r*b*-*141

zugestellt bekomme. Sein icher Lebensmitlelpunkt
Geroldswil/ZH, 28 und bei seiner

Bei ihr verbringe er
Woche. Weiter gab Adresse absichtlich nicht aktualisiert zu haben, um seinen
eigentlichen Wohn- und zu verschleiern.
Der Beschuldigte anerkennt den ihm zur Last gelegten Tatbestand

Aussagen des/der Beschuldigten
Siehe protokollarische Einvemahme in der Beilage

Erwelterter Sachverhalt / Bemerkungen / Allgemelnes
AnderangegebenenAdresseístSll.Bl-,geb'2ô'09.llwohnhaft.Siegaban,dass
lOolDnicht mehr bei ihr wohnhaft se¡. Er se¡ vor zirka dre¡ Jahrè-n aus der Wohnung geflogen.

Kantonspolizei Glarus
Pol izeistützpunkt Schwanden

Beilage:

1 Einvernahme (Kopie)
1 Email Gemeinde Unterengstringen Meldeverhåltnis

sei seit zirka 2 Tz Jahren in 8945 _
Freundin, ¡|Êil' öioã Fc,t/1
durchschnittlich etwa vier Nächte pro

lI) Dl-wurde umgehend schriftlich durch das zuständige Einwohneramt von..Opfikon/ZH
aufgefordert, Stellgng zu seiner Meldeadresse zu neh¡ne¡-Piese bestätigten im übiigen Oie
Personalien von llDDe¡n Glattbrugg/ZH, 

-

Auch wurde ll- Dllanlässlich der protokotlarischen Êinvernahme angehatten, sich selber um
die Meldeverhältnisse zu kümmern und diese im Änderungsfall der Staatsañwaltschaft des Kantons
Glarus weiterzuleiten.

Die aufgeführten Paragraphen wurden mít einer örtlichen Statthalterin abgesprochen.

Da l(F OO sich nicht wie versprochen selber um die Meldeverhältnisse kümmerte, nahm
Schreibender Ende Oktober nochmals Kontakt mit der zuständigen Einwohnerkontrolle in
Unterengstringen/ZH auf. Diese wiederum kontaktierte l- D-¡ telefonisch und forderte den
Vorgenannten auf, bezüglich seiner Meldeadresse Klarheit zu schaffen.
Am Montag, 30.10.2017, meldete die genannte Einwohnerkontrolle, dass sich llDD(Iheute bei

È. t . -- ihnen gemeldet ha,he u¡6 sich_ dabei rückwirkend per Donnerstag, 7g.Ol.ZOIZ, in g103'lt/tftbouta'nttuJT,TUnlerengstringen/ZH,'IL angemeldet habe (siehe Emailin der-Beilage)

Der Beschuldigte wurde von den gesetzlichen Grundlagen, sowie der Verzeigung an die
Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus in Kenntnis gesetzt.

il
lt

8l
Gfr M.

-2-



kantonSlarus 
ffi # r{flPtr 8.tt.o2

Kantonspolizei

Sachbearbelter/in

Dienststelle

Datum

Name

Geburtsdalum

Heimatort/-staat

Adresse

¡n Gegenwart von

Protokollnotiz

Protokollnotiz

Rechtsbelehrung

Sachbearbeiter/in

Gfr Sigrist M.

Polizeispützpunkt Schwanden

Di. 11.07.2017

Zürich

Detaif handelsfachmann o.A.
8152 Glattbrugg/ZH

befragte person

Delegierte Einvernahme beschuldigte person
(Art. r57 StPO)

€s erscheint aus Untersuchungshaft und erklärt auf Befragen als beschuldigte person

|lD
11.03.1eO

Zúrich

Xm []w

G-Nr.

ABI-Fall Nr

Vomame

Geburlsort

Beruf

PlJloftI-
(lI|E verteÍdigung Beschutdigter ttr D-
D',r|,/yO,

Beginn der Einvernahme um 0g:2S Uhr.

Benötigen sie für die Befragung eine übersetzung (Art. isBAbs. r rit. o steo¡ undwenn Ja, ln welcher Sprache?

nein

Den Anwesenden wird zur.Kenntnís gebracht, dass die Durchführung dieser
Eínvernahme,vôn der staatsanwartsõtratt an áie por;rei ¿ereg¡ert w;ioen ¡st.

Sie werden als beschuldigte person einvernornmen (Art. isTff srpo).
Slnd Sle ln der Lage, der Einvernahme zu folgen?

ia

Es ist gegen sie ein vorverfahren wegen widerhandlung gegen das BetrnG /Anbau und Handel von Marihuana /-ev. ge*arUsmâs;ig;i;;;;ì
Mliderhand tu n g waffen g esetz /-ve ro rdn-u n g / M E RK 

"i 
ñJ.uliåi *orde n (Art. 2esff srPo).

(

ñ

anwesende Drittperson



Delegierte Einvernahme

Protokollnotiz

Einvernahme zur Sache

Einsteig:

1. Frage:

-ja

sie haben das Recht, Aussagen und Mitwirkung zu verweigern (Art. 1s8 Abs. 1 rit. b
sFo).

Haben Sie das verstanden?

ja

sie können iederzeít eine verteidigung nach freier wahl und auf thr eigenes
Kqslenrislko. beiziehen. Auch können Sie elne amfiiche VerteÍdígung beantragen
(Art,¡ 158Âbq. t ltt. ê SIFO),

Wollen Sle dieses Recht beanspruchen?

ja, mein Anwalt,llsitzt bereits neben mír
h'''ltu77t

WOnn Siemil llr¡'en Aussagen einen Nichtschuldigen wíder besseres Wissen einer
!!-a$!n_eschuldigen, machen sie sich der falschen Anschuldigung gemäss Art,
303 StGB strafbar und können mit Freiheitsstrafe oder Geldstráfe nestraft werden.
Wenn Sle mit lhren Aussagen wider besseres Wlssen anzeigen, es sei eine
$rafbarg Handlung begangen worden, machen sie sich der lrreführung,der
Rechtspflege gemåss Art. 304 SIGB strafbar und können mit Freiheitsstrafe bis zu
drei,Jahren oder Geldstràfe bestraft werden. wenn sie mit lhren Aussagen
jemanden anderen der Stratuerfolgung entziehen, mác¡,en éiu *i"ñ-ãát
Begünstigung gemäss Art. 305 StGB ôtrafbar und können mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder Geldstrafe bèstraft werden.

Haben Sie das verstanden?

ja

-2-

Gestütá auf Art. 143 Abs, 2 stPo wird festgehalten, dass die Bestimmungen nach
Abs. I eingehalten wurden.

DaD wir werden nun eine weitere Befragung machen. Bist du bereit um
weitere Aussagen zu machen?

Meldeverhältnisse:
2. Frage: Wlr sind zur Erkenntnis gekommen, dass du nlcht an der angesebenen

Metdeadresse in 8152 Glattbrugg/ZH,llll, woh-nhãft ¡¡st.
Möchtest du etwas dazu sagen?

- lch bin einfach dort gemeldet. Dort bekomme ich auch meine post.

3. Frage: Warum bist du dort gemeldet?
'Weil ich eine Zeit lang keine Wohnung hatte und damals dort wohnen durfte. Vielleicht war das Ende

2015, als ich mich dort angemeldet habe.

befragte Personanwesende Drittperson

ñ



Delegierte Einvernahme -3-

4. Frage: Wo ist dein richtiger Wohnort? ,
- Das warin Geroldswil,- laa/uu.,,r-n 28

5. Frage: Wie entstand die Adresse, in gi52 Glattbrugg/ZH, erZ- Weil Ích damals keínen Wohnung hatte. Zudem musste ich ¡a auðñ meinð poG;ñ-åäilEs gibt ja in
der Schweiz die Anmeldepflicht.

þrlur-*.a6.Frage:UndwarumhastdudichnichtinGero|dswil,_28
angemeldet?

- Weil das ein Gewerbegebiet ist und man dort nicht wohnen darf. lch denke mir, dass die Gemeinde
dies auch nicht bewilligen würde.

7. Frage: Wo hast du vor der Festnahme mehrheitlich geschtafen?
- Bei meiner Freundin, æ und in Geroldswit.

8. Frage: Wo hast du mehrheiflich gekocht?
- lch habe meistens die Microwelle benutzt. Ansonsten bei der Freundin.

9. Frage: Wo befinden sich deine Kleider?
- Verteílt zr¡¡ischen Geroldswil und meíner Freundin.

10' Frage: Wem gehört die 'Wohnung', welche anlässlich der Hausdurchsuchung invv,vrscrr.r,G,., IIII ¿ö,zlJm vorscnern Kam?
- Der Raum gehört mir alleine. laatuaeel

ln der wohnung kamen weiter dein Testosteron, eín Hundebett, diverse
Pokale und ein Gokart zum vorschein. Möchtest du etwas uazü sagenz

12. Frage: Zudem sprachen wir beiS-BlIvor, welche angab, dass du seltzirka
drei Jahren nicht mehr an der genannten Adresse ¡n eiatt¡ruù-glili wohnhafr
selst. Was sagst du dazu?

- lch dachte, dass es el¡ta2%bis-S Jahre sind.

13. Frage: Also wo ist nun dein Lebensmittelpunkt?
- Zuhause fühlte ich mich in dem Raum in Geroldswil. oort s¡no meine Kartonschachteln mit den
privaten Fotos usw...

Aber ich war ja auch sehr oft bei meiner Freundin.

11. Frage:

- Ja, das stimmt.

14' Frage: War das eÍn Versäumnis, Unwissenheit oder hast du dies bewusst sogemacht, um die dortige lndooranlage zu schützen und delnen Wãrrnort zuvenschleiern?
- Eher bewusst. Aber andem kommt noch, dass ich mich wahrscheinlich in Geroldswil, im
lndustríegebíet, nícht anmelden durfte.

15. Frage: lst dir.beka¡nt, dass jedermann der in eine andere Gemeinde, oder innerhalbderselben Gemeinde umzieht, diesen umstand innert te tagón uerzuständigen Behörde metden muss?

Sachbearbelterf n
befragte Person

\ttw
anwesende Drittperson



Delegierte Einvernahme -4-

- Ja. Es ist wie beim Auto auch - genau gleich.

16. Frage:
- Ja.

Anerkennst du die widerhandlung gegen die Anmeldefrist bei der Gemeinde?

Waffe (Pump Aktion) und Munition
17. Frage: Anlässlich der letzten Befragung gabst du an, dass du über kelnen

Waffenvertrag für die Fllnte (Pump Aktion) verfügst. Stimmt das so?
- Ja, das stimmt. lch habe keinen Vertrag vorzuweisen.

18. Frage:
- Neln, auch nicht.

Hast du für den damaligen Erwerb einen waffenêrwerbsschein vorzuwelsen?

19. Frage: Hattest du damals einen waffenen¡rerbsschein für den Erwerb?
- Nein, ich hatte kein Waffenen¡,rerbsschein.

20. Frage: Da du nícht belegen kannst, dass du die Waffe legal erworben hast, besitzt du
somit auch die dazugehörige Munition nicht rechtmässig. Möchtest du etwas
dazu sagen?

- OK, ich nehme das zur Kenntnis.

21. Frage:
- Ja.

Anerkennst du die Widerhandlung gegen das Waffengesetz?

I ndooranlage Geroldswil
22. Frage: Nochmals ku¡z zur lndooranlage in Geroldswil. Gab es vorgängige Ernten?
-Dazu sage ich nichts.

23. Frage: Anlässlich der letzten Einvernahme gabst du auf die Frage 34 an, dass die
letzte Emte vermutlich im Mäz 2017 stattfand. Bei Frage 38 habe ich jedoch
zurückgefragt, was du mit der Ernte von März 2016 gernacht hast. Habe lch
mich möglicherweise falsch ausgedrückUgefragt?

- Ja - es war Mä¡z 2017.

PN: in der Einvernahme wurde dies nachträglich mit Kugelschreiber geändert und von beiden visiert.

24. Frage: Wann war also die letzte Ernte Ín Geroldswil?
-Mä22017.

25. Frage: Kannst du dich noch an die Menge des Marihuanas vom Mär22017 erinnern?
- Nein - ích habe sowieso langsam eín Durcheinander.

26. Frage: Weisst du noch, was mlt dem damals geernteten Marihuana passiert ist?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

27. Frage: Gab es weitere Ernten in Geroldswil?
- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

Sachbearbeiter/in

trM4d

anwesende Drittperson befragte Person



Delegierte Einvernahme -5-

Lebensu nterhaltskosten
28- Frage: Kannst du mír erklären, wie du die enormen Unterhaltskosten für die Miete

und den Strom beglichen hast?
- Dazu möchte ich mich nicht äussern-

29. Frage: woher kam das Geld zum Begleichen der unterhaltskosten?
- Dazu möchte ich mich nícht äussern.

31. Frage: Wie finanzierst du deinen Lebensunterhalt?
- lch habe fast keine Kleider. lch lebe sehr bescheiden. Wenn ich einmal Kleider kaufe, dann im H&M
ln den Ausgang gehe ich sowieso nicht. Aber ein Einkommen kann ích dir nichts präsentieren.

30. Frage: Letztes Mal hatten wir eine Hochrechnung von den Stromrechnungen von
RüI¡/GL und GeroldswillZï und von den beiden Gebäude-Mieten. õabei
kamen wir auf einen Betrag von ca. CHF 109'000.00 (Hochrechnung) pro Jahr
gekommen. Wie konntest du diese Rechnungen begleichen und eiñ Auto

_ (Mercedes-Benz E 63 AMG) kaufen - wie geht das?
- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

35. Frage: wo ist die corvette, welche auf deine Firma eingelöst ist?
- Die ist auf den Verein eingelöst. Wo sie ist, weiss ich gar nicht genau. Es ist nicht mein Fahrzeug.

32. Frage: woher hast du das Geld für Benzín und Fahrzeugversicherung?
- Dazu möchte ich mich nicht äussern-

33. Frage: Wieso kannst du dlr zwei Autos leisten?
- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

34. Frage:
- Nein.

Oder sind es drei?

36. Frage: Hast du die Rechnungen mit Drogengeld aus dem Marihuanagewinn
beglichen?

- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

Erbe
38. Frage: Anlässlich der Ietzten Befragung hast du mir angegeben, dass du Geld von

delner Famllie geerbt hast. Stimmt das?
- Ja, das stimmt

Sachbearbeiter/in

Letztes, belegbares Einkommen
37. Frage: D- von wann kannst du uns zuletzt ein legales Einkommen belegen?
- lch wurde ja gekíindigt. Das war zuletã zirka im Jahre 2014 gewesen. Das war von der Firma Reifen-
Gum, lEIn Zürich. Der lnhaber heisst sll K- lch war seine rechte Hand.

Iltrynrl

anwesende Drittperson befragte Person



Delegierte Einvernahme -6-

39. Frage: Wie hoch war das Erbe, welches du erhalten hast?
- Das sage ich nicht.

Das kam vorn Verkauf eines Anwesens in Zûrich (Familienintern).

40. Frage: Was hast du mir dem Erbe gemacht?
- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

Mittäter
41. Frage: D-¡, gab es Mlttäter für die lndoorantagen?
- Dazu möchte ich mieh nicht äussern.

42. Frage: Wer hat zum Beispiel die Skizze an der Wand in Geroldswil (lndooranlage)
geschrieben ,,Baue um das geht so nicht das Klima stimmt hier niehtl!!"?

- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

43. Frage: Wir haben unterdessen S|DMfDverhaftet. Kennst du diesen?
- Klar kenne ich den.

44. Frage: Wle stehst du zu ihm?
- Wir kennen uns schon recht lange. Seít zirka 13 Jahren.

45. Frage: Wann und wie hattet ihr zuletzt Kontakt?
- Das weiss ich nícht mehr. Wir haben immer guten Kontakt zueinander.

46. Frage: Was bedeutet das?
- Ab und zu war es Täglich.

47. Frage: Was war der Grund fiir die Gespräche und um was ging es dabei?
- Hoi wie geht es, was machsch....smaltalk.

Wir haben zusammen ein Hobbie. Wir fahren beide gerne Gokart.

48. Frage:
- ln einer Garage.

Was und wo arbeitet S- M-?

49. Frage:
- Mechaniker

Als was?

50. Frage: lst er angestellt oder ist er selbstständig?
- Das weiss ich nicht. lch glaube er ist eingemietet.

51. Frage: Wann und wie hattest du das letzte Mal KontaK zu ihm?
- Das weiss ich nicht mehr.

52. Frage: Kannst du dlr vorstellen warum wir ihn verhaftet haben?
- ehrlichgesagt nicht - nein.

Sachbearbeiter/in befragte Person

(lUy,d
anwesende Drittperson



Delegierte Einvernahme

53. Frage:

- Nein.

7

Wir haben lnformationen, dass er zusammen mit dir eine lndooranlage
betrieben hat. Möchtest du etwas dazu sagen?

54. Frage:
- Nein-

Hast du eÍne Ahnung, wie uns die lnformation erreicht haben könnte?

55. Frage: DII hat dir SlDMIueim Betreiben der lndooranlage in
Geroldswil/ZH geholfen?

- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

56. Frage: Hat dir SlDMlDbeim Betreiben der lndooranlage in Rüti/GL gehotfen?
- Daan möchte ich mich nicht äussern.

Allgemein
57. Frage: Du wirst früher oder später von dem Einwohneramt in Glattbrugg/ZH (oder

das zuständige) aufgefordert, zum Wohnort und der Meldeadresse Stellung zu
nehmen. Falls es zu einer Ummeldung kommt, weise ich dich darauf hin, dass
du der Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus deine neue Meldeadresse
mitteilen musst, sodass du für diese mindestens schriftlich erreichbar wärst.
Hast du das verstanden?

- Selbstverständlich. lch werde dies sicher so machen. lch bin keiner der wegrennt.

58. Frage: Woher hast du die Armbanduhr der Marke Rolex?
- Die habe ich zum grössten Teil von meinem Vater geschenkt bekommen. Die Uhr selber kostete zirka

CHF 10'000.00. lch selber habe vielleicht einen Drittel bezahlt. Den Rest hat mein Vater bezahlt.

59. Frage: Möchtest du noch etwas derBefragung hinzufûgen?
- lch möchte mich nochmals für die faire Behandlung bedanken. lch bin immer fair und respektvoll

behandelt worden.

lþg"tsanwart)Ergänzungsfrage von

- keine - danke.

Abschluss

60. Frage:

ja

Sachbearbeiterlin

Sie erhalten nun das Protokollzum Durchlesen. Sollten Ãnderungen nötig
sein, können Sie diese dlrekt handschriftllch im Protokollvornehmen. Mii
lhrem Visum bestätigen Sie die Änderungen. Haben Sie dies ebenfalls
verstanden?

aryd
anwesende Drittperson befagte Person



Delegierte Einvernahme

61. Frage:,

62. Frage:

- 8.,

Sie haben nun das Protokoll gelesen. Gibt es lhrerselts dazu noch
Ergänzungen?

Sie haben sich den Strafuerfolgungsbehörden weiterhin zur Verfügung zu
halten und allfällige Adressänderungen umgehend der Staatsanwaltschaft
des Kantons Glarus mitzuteilen. Haben Sie etwas beizufügen?

Ja, klar. lch werde nun bein meiner Freundin wohnen,Il Unterengstringen.
Cerlq

Protokollnoüz Schluss der Einvernahme: 13:29 Uhr

Gfr Sigrist M.

\
únterscrnirt r¡ertàioigùg ffi

D, L^,o{

Sachbearbeiter/in anwesende Dríttperson befragte Persorr
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Grfiezi Herr Sigrist

Herr lfDerschien am 30.10.2017 am Schalter unserer Einwohnerkontrolle, um sich an folgende
Adresse anzumelden:

t-
8103 Unterengstringen ZH '

Die Anmeldung wurde rückwirkend per 13.07.2017 mut¡ert.

Bei Fragen stehen wir lhnen weiterhin zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Sabina Agoglitta
Leiterin Einwohnerkontrolle

tü
Politische Gemeinde
Unterengstringen ZH
Dorfstrasse 13
8103 Unterengstringen

Tel. 043 343 20 31
Fax 043 3432037





Geschåfts-Nr,

Rapport von

Betrifü
Betreffend

t62LS4gO 02. Septembe r 2Ot9
Kpl Lukas Waldispühl, Fahndungs-/Aktionsdienst, Gruppe Dietikon

Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz
- Betrieb einer lndoor-Hanfanlage in Rorbas

widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Betåiubungsmittel und die
psychotropen Stoffe Art. 19 Abs. 1 lit. a-g (Vergehenf
Art, 19 Abs. 1 Betmc

Anbau / Herstellung von Betäubungsmítteln (leichter Fall)
Marihuana
Art. 19 Abs.1 BetmG

U n befugter Besitz, Siche rstel I u ng von Betä u bungsm
Marihuana
Art. 19 Abs. 1 getmc

Handel mit Betäubungsmitteln {leichter Fall)
Marihuana
Art. 19 Abs, 1 Betmc

Widerhandlung tegen das Bundesgesetz ú¡ber d¡e
psychotropen Stoffe Art. 19a Z¡ff. I (übertretung)
Art. 19a Betmc

Konsum von Betäubungsrnitteln
Marihuana
Art, 19a BetmG

ca. Samstag, 01. Juni 2019, 0600 Uhr
Freitag, 30. August 2019,0600 Uhr

8427 Ro Rorbas

M-,
IID

P(-
DID

¡4ItP{D

Zeit

Zeit b¡s

Ort, Gemeinde

Strasse

Koordinaten

ört¡chte¡t

Bemerkungen OrVZe¡t

BetrefÍsnd

Zelt

Zeit bis

Ort, Gemelnde

Strasse

Koordinaten

ÖrU¡cnte¡t

Bemerkungen OrVZeit

Bstrcñend

Betäubungsmittel und die

h^úL,çø 42
2. Stock
2685796 / 726s463
industrielle Betriebe usw.
nicht mehr Senau bestimmbarer Zeítpunkt des Starts der Hanfproduktion bis ort/Zeit
der Sicherstellung und Räumung der Hanfanlage

Betr¡eb einer lndoor-Hanfanlage in Oetwil / p.llht¿¡

ca. Dienstag, 30. August 2016
Freitag, 30. August 2019, 0600 Uhr

8955 Oetwilan der Liryrmpt, OetWílan der Limmat

-

2672t84 / 12s3352
Wohnung
nicht mehr genau bestimmbarer Zeítpunkt des starts der Hanfproduktion bis ort/Zeit
der Sicherstellung und Räumung der Hanfanlage

Betrieb einer rndoor-Hanfanlage in unterengstringen / D. 

-

Wi¡rtefil¡ur / U

.t

sep, 20t9

,/-\-.t ',

05.

f ¡ichaft
¡¡terlarrd

Gedruckt am 14:56, wald, lB
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Konlon¡
Zilrlch

pollzel:

Zelt

Zeit bis

Ort, Gemelnde

Strasse

Koordinaten

Örtilchke¡t

Bemerkungen Or{Zeit

ca. Montag, 01. April 2019, ca.0600 Uhr
Freitag, 30. August 2019, 1400 Uhr

8103 Unterengstringen, Unterengstringen

- 

//rççlrt*,ru-/tí3
2676064 / t25L717
Wohnung
nicht mehr genau bestimmbarer Zeitpunkt des Starts der Hanfproduktion bis Ort/Zeit
der Sicherstellung und Räumung der Hanfanlage

Name, Vorname Rufname

Geboren

Nationaliüit, Heimatort

Eltem

Beruf

Zivilstand, Kindèr

Privatadresse

Mobiltelefon

Bezug zum Ereignis

Zwangsmase nahmen
Datum, Ausführender

Zwangsmassnahme

Details

Beschuld igt
Name, Vomame Rufname

Geboren

Nationallt¡lt, Heimatort

Eltern

Beruf, Arbeibort

Zvilstand, Klnder

Sprache

Privatadresse

Mobiltelefon

E-Mall prlvat

Bezug zum Ereignis

24.06.194in Schlieren
Schweiz, Dottikon

Maurer
ledig, kein Kind

8955 Oetwilan der Limmat,
zïl+¿rtse

P-Nr. 15801806

Btl^dçLoç*
I-11(Gemeínde Oetwilan der Limmat

P-Nr. 18279475

Mieter/Betreiber der lnd ustrierä um lich keit resp. lndoora n lage in Rorbas

Betreiber der lndooranlage Oetwil an der Limmat

30.08.2019, 0700 Uhr, Wm Keller parick
ln Polizeíverhaft genommen

lm Anschluss an die polizeiliche Befragung wurde p. MOentlassen.

rI geb.rl @) /ç{,
11.03.191in Zürich
Schweiz, Zurich

r 4OTo, Verkäufer, zur Zeit ohne Arbeitsplatz
ledig, kein Kind
Schweizerdeutsch

8103 U nterengstringen, Unterengstringen ZH)
clo
+4L

(at/a
+411-

bluewin.ch

- Betreiber der lndooranlage Rorbas
- Betreiber der lndooranlage Unterengstringen

Zwangsmaslrnahmen

Datum, Ausf,¡hrender 30.09.2019, 1100 Uhr, Fw Wüthrich Markus
Zwangsmassnahme ln Polizeiverhaft
Gedruckt am 02.09.2019 14:56, wald, lB

genommen
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Details lm Anschluss an die polizeiliche Einvernahme wurde O. lÊentlassen

Ausku
Name, Vornðme Rufname

Geboren

Nat¡onalitåt, Heimatort

Beruf

Sprache

Privat¡dresse

Mobiltelefon

E-Mall privat

Bezug zum Erelgn¡s

P-Nr. 49195249

Schweiz, Oberägeri
Coiffeuse
Schweizerdeutsch

8955 Oetwilan der Limmat,
zH)
+417811
t--hotmait'ch
Lebenspartnerin von p. MF

LtL^ ¿'*¿Çç¿ .2/
f- (Gemeinde oetwilan der Limmat

Hat den Drogenhanf vor der Hausdurchsuchung aus der Wohnung von p. Ml
geschafft.

Einleitunq
Gestützt auf polizeiliche Erm¡ttlungen ergab sich der Verdacht, dass pl-M-n Rorbas, an derinr/tþ./2 (El eine Drogenhanf lndooranlage betreiben könnte. Am Morgen des 30.08.2019 sprachen
Funktionäre der KantonspolizeiZürich am wohnort von peMrl vor. Nach Betätigung der Sonnerie
öffnete die Lebenspartnerin (H- NI¡)die Wohnungstür und gab an, dass Pe¡ Mllbereits be¡
der Arbeit am Flughafen Zürich sei. pllruúrwurde daraufhin telefonisch kontaktiert und ein Treffen auf
der Baustelle arn Flughafen Zürich vereínbart. Diesem Treffen stim rnte er zu. Am Flughafen Zürich wurdeP-¡Mlmit dem eingangs erwähnten Verdacht konfrontiert. Dabei bestät¡gte er den Verdacht und
willigte ein der Polizei die Anlage zu zeigen. Er wurde wegen des verd achts des Betäubungsm¡ttelhandels
verhaftet. Auf die Frage ob er noch weitere lndooranlagen betrei be, gab er an, an seíner Wohnadresse
ebenfalls Drogenhanf anzubauen. M¡t p-Mlwurde nach Rorbas gefahren. Vor der Tür zur
lndooranlage gab F-Mian, keinen Schlüsselfür die tndooran lage zu besitzen. Weiter gab er an, dass
er diese lndooranlage mit seinem Kollegen, D-le betreibe. Auf dem Türrahmen konnte ein Schlüssel
zur Anlage gefunden werden. ln Anwesenheit von e-u¡lwurde eine Hausdurchsuchung in Rorbãs
durchgeführt. Anschliessend wurde an den Wohnort von Fl Mllefahren, um dort eine
Hausdu rchsuch ung durchz uführe n. Am Wohnort konnte festgestellt werden, dass der Drogenhartl

Úo¡e ( a l'/4zwischenzeitlich aus der wohnung geschafft wurde. Es bestand der verd acht, dass sen aus
der Wohnung geschafft hat. Díe telefonische Rückfrage bei ilD bestätígte den Verdacht. Sie habe
den Drogenhanf beim Nachbarn deponiert und habe die Wohnu ng verlassen. Sie wurde aufgefordert sich bei
der KantonspolizeiZürích in Winterthur zu melden. Dieser Aufforderung kam Sie nach. lm Anschluss an díese
Hausdurchsuchungen wurde p- Mllzwecks Fallbearb eitung in den Verkehrszug Urdorf geführt.
Aufgrund der belastenden Aussagen von D-¡ llllelefonisch ko ntaktiert und
aufgefordert im Verkehrszug Urdorf vorstellig zu werden, Dieser Aufforde rung kam er nach und wurde am
Bahnhof urdorf wegen des Verdachts der Betreibung einer lndooranlage mít Drogenhanf ebenfalls verhaftet.

Sachverhalt
Wlderhandlunt gegen das Bundesgesetz über dle Betåubungsmittel und die psychotropen Stoffe Art. 19
Abs. 1 lit. a-g {Vergehen}
Anbau / Herstellung von Betäubun8smitteln (leichter Fall), Handel mlt Betåubungsmitteln (leíchter Fall), unbefugter B€sltz, sicherstellung von
8etäubungsmitteln {lefchter Fall}
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Zürlch

lndooranlage/Rorbas
Bei der Hausdurchsuchung konnte eine lndooranlage sichergestellt werden. P. MI und D. ll sinU
geståindig, zwischen iuni und Juli 20L9 mit total ca. 100 Stauden Drogenhanf gezüchtet zu haben, welcher für
den Weiterverkauf bestimmt war.

lndoora nlage/Oetwil adL
Bei der Hausdurchsuchung konnte eine lndooranlage sichergestellt werden. p. MI ¡st geständig, seit ca, 3
Jahren, in 2 lndoorzelten mit total ca. 24 Stauden Drogenhanf gezüchtet zu haben, welcher für den
Weitervèrka uf bestimmt war.

lndoora nlage/U nterengstringen
Bei der Hausdurchsuchung konnte eine lndooranlage sichergestellt werden. D. rDist geständig, seit April
2019, in 2 lndoorzelten mit total ca. 40 Stauden Drogenhanf gezüchtet zu haben, welcher für den
Weiterverka uf bestimmt war.

Handel/Rorbas
P. Mlund D. ll¡haben, gemäss Aussagen, mit einer Ernte ca.3'0009 Marihuana aus der lndooranlage
gewonnen. Dieses haben sie gewinnbringend an Dritte für ca. 14'0oo cHF verkauft.

Handel/Oetwil adL
p. rr¡Õ¡st geständig mit ca. 12 Ernten ca. 6'0009 bis 6'6009 Marihuana aus der lndooranlage gewonnen zu
haben und dieses gewinnbringend an Dr¡tte für 18'000 - 19'8OO CHF verkauft zu haben.

Handel/U nterengstringen
D' l(D ist geständig mit zwei Ernten ca. 2'4009 Marihuana aus der lndooranlage gewonnen zu haben und
dieses gewinnbringend an Dr¡tte für ca. 10'000 CHF verkauft zu haben.

Besitz/Oetwil adL
Anlässlich der Hausdurchsuchung konnte in der Wohnung von e. Uf konnten Brutto 8169 verkaufsfertiges
Marihuana sichergestellt werden.

Besitz/U nte rengstringen
Anlässlich der Hausdurchsuchung konnte in der Wohnung von D. (t konnten Brutto 212g verkaufsfertiges
Marihua na sichergestellt werden.

Widerhandlung geten das Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und dle psychotropen Stoffe Art. 19a
Z¡ff. 1 (Übertretungf
Konsum von Betäubungsmltteln

P. Mf konsumiert, nach Aussagen, unregelmässig 3-4 Joints am wochenende.

Modus operandl anderer Modus operandi
Tathilßmittel Suchtmittel

Es wurden verschiedene Spurenträger vorsorglich sichergestellt und im FATS erfasst (siehe separate
Sicherstellungsliste). Ein Auftrag zur Auswertung rnuss durch die Untersuchungsbehörde erfolgen.
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Siche¡restellt: Ie,Dl-, 11.O3.19o, Beschuldigt
lndooranlage Rorbas (siehe Sicherstellungsliste), insbesondere:

- 1 lndoor-Hanfanlage (vernichtet mit Einverständniserklärung)
- 85 Hanfstauden (vernichtet mit Einverständniserklärung)
- 8 Hanfstauden als Proben

Die sichergestellten Betäubungsmittel werden im BM-Lager aufbewahrt. Die restlichen S¡cherstellungen
werden dem Asservatelager überbracht.

Sich MIP- 24.06.194, Beschuld ist
lndooranlage oetwil an der Limmat (siehe sicherstellungsliste), insbesondere:

- 1 lndoor-Hanfanlage (vernichtet mit Einverständniserklärung)
- 23 Hanfstauden (vernichtet mit Einverständniserklärung)
- 3 Hanfstauden als Proben

Die sichergestellten Betäubungsrnittel werden ím BM-Lager aufbewahrt. Die restlichen Sicherstellungen
werden dem Asservatelager überbracht.

Sichergestellt:Il,D- 11.03.194, Beschu ldigt
lndooranlage unterengstringen (síehe sicherstellungslíste), insbesondere

- 1 lndoor-Hanfanlage (vernichtet mit Einverständ niserklärung)
- 45 Hanfstauden (vernichtet mit Einverständniserklärung)
- 3 Hanfstauden als Proben

Die sichergestellten Betäubungsmittelwerden im BM-Lager aufbewahrt. Die restlichen Sicherstellungen
werden dem Asservatelager überbracht.

Aussa MD, 24.06. Beschuld
Wurde am 30.08.2019 im Verkehrszug Urdorf durch Wm P. Keller schriftlich einvernommen

lndooranlage Rorbas

- Er hätte die lndooranlage mit D. ill zusammen betrieben und die Kosten für die Einrichtung gete¡lt
'Die lndooranlage stünde seit ca. 3 Monaten m¡t ca. 100 pflanzen in Betrieb
- Die lndooranlage wäre 1 Malgeerntet worden
- Die Ernte hätte ca. 3'0009 THC Marihuana betragen
- Er hätte davon 700 - 8009 THC Maríhuana erhalten und dieses gewinnbringend veräussern wollen
- Er hätte bis dato noch nichts verkauft

lndooranlage Oetwilan der Limmat
- Er würde die lndooranlage mit zwei Zelten und ca. 24 Pflanzen seit ca. 3 Jahren betreiben
- Seine Lebenspartnerin hätte mit dem Anbau nichts zu tun
- Er hätte alle 3 Monate ca. S0O - 5509 THC Marihuana geerntet

Gedruckt am 02,09.2019 14:56, wald,
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- Er hätte das THC Marihuana für CHF 250 - CHF 300 pro 1009 gewinnbringend verkauft
- Er hätte zwischen CHF 18'000 - CHF 19'800 Umsatz daraus generiert

- Er hätte den Umsatz für seinen Lebensstandard verbraucht

Es wird auf die Einvernahme verwiesen,

Aussage: rD, De- 11.o3.191 Beschuldigt
Wurde am 30.08,2019 im Verkehrszug Urdorf durch Wm mbA M. Wüthrich schriftlich einvernommen.

lndooranlage Rorbas
- Er und PlDMlhätten die lndooranlage aufgebaut
- Die lndooranlage hätte vor ca. 2 wochen das erste Malgeerntet werden können
- Sie hätten dabei ca. 3'0009 THC Marihuana geerntet
- Er hätte die ca. 3'0009 THC Marihuana für knapp CHF 14'000 verkauft
- P-Mllthätte davon ca. CHF 4'O0O - cHF s'000 erhalten

lndooranlage Unterengstringen
- Er betreibe die lndooranlage mit 2 Zelten und totalca. 40 Pflanzen seit April 2019
- Seine Freundin denke es handle sich dabei um CBD Marihuana
- Er hätte 2Mal, totalca. 2'4OOçTHC Marihuana ernten können
- Er hätte dieses für ca. CHF 10'000 gewinnbringend verkauft

Es wírd auf die Einvernahme verwiesen.

Aussaqe: HD, NIID, 29.08.191, Auskunftsperson _
Wurde am 30.08.2019 im Polizeiposten W¡nterthur durch Kpl D. Fritschi.schriftlich einvernommen.

- Sie hätte Panik gekriegt, als 3 Zivif polizisten bei lhr zuhause nach lhrem Lebenspartner fragten
- Sie hätte danach P- fúlDtelefonisch kontaktiert und gefragt ob sie das THC Marihuana zu lvan bringen
soll
- P- Ml¡håtte dies bejaht
- Sie hätte nach einem Telefonat mit plDMlDgegenüber der polizei die ganze Situation gestanden
- Sie hätte mit dieser Anlage in Oetwil an der Limmat nichts zu tun
- Sie hätte keine Kenntnisse über eine lndooranlage in Rorbas

Es wird auf die Einvernahme verwiesen.

Ermittlu
lndooranlage Rorbas
P. Mtlwilligte einer Entsorgung der Hanfanlage freiwillig ein (Formular Beilagen).
Eine lnventarliste der Hanfanlage wird der Untersuchungsbehörde durch die Firma Welti Furrer direkt
zugestellt.

lndooranlage Oetwil an der Limmat
P. M-l,villigte einer Entsorgung der Hanfanlage freiwillig ein (Formular Beilagen).
Eine lnventarliste der Hanfanlage wird der Untersuchungsbehörde durch die Firma Welti Furrer direkt
Gedrucn am 02.09.20f9 14:56, wald, tB Selte 6 von 7
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zugestellt.
Abklärungen bezüglich der síchergestellten Waffe, Kaliber 45, ergaben, dass diese ordnungsgernäss bei der
Kantonspolizei Zürich, Waffen/Sprengstoff registriert ist.

lndooranlage U nterengstringen
D' ll¡r¡lligte einer Entsorgung der Hanfanlage freiwillig ein (Forrnular Beilagen).
Eine lnventarliste der Hanfanlage wird der Untersuchungsbehörde durch die Firma Welti Furrer direkt
zugestellt.

Weiteres
Die durchgeführten Hausdurchsuchungen erfolgten auf freiwilliger Basis der Beschuldigten (siehe
Einverständniserkläru ng).

Gegen N. Heerfolgt separate Rapporterstattung bezüglich Gehilfenschaft.

Gegen den Nachbarn von P. Mlerfolgt ebenfalls separate Rapporterstattung bezüglich übernahme von
Drogenhanf.

Bei den Hausdurchsuchungen der Beschuld¡gten konnte Dopingmittel (steroide) und Handelsutensilien
sichergestellt werden' Diese sind als Zufallsfunde zu werten und werden separat rapportiert.

Bezi'iglích der Co2 waffe wird P. ¡r¿f¡m Nachgang befragt und m¡ttels Nachtrag rapportiert.

Die Auswertung der sichergestellten Mobiltelefone der Beschuldigten ist Sache der Untersuchungsbehörde.

Aufgrund des Geständnisses und den glaubhaften Schilderungen lagen nach der polizeílichen Befragung keine
Haftgründe mehr vor. Die beiden Beschuldígten sowie N. HlJtkonnten nach der Befragung aus der
Polizeihaft entlassen werden.

Die Rapporterstattung an díe zuständ¡ge Staatsanwaltschaft wurde den Beschuldigten eröffnet.

Beilage
l Einvernahme p. Ml
l Einvernahme D. tf
l Einvernahme N. HID
1 EinverständniserklärunS p. tUD
1 Einverständniserklärung D. t-
1 Einverständniserklärung N. HID
1 Hausdurchsuchungsprotokoll Rorbas
1 Deklaration Vernichtung Rorbas
1 Hausdurchsuch ungsprotokoll Oetwil
1 Deklaration Vernichtung Oetwil
1 Hausdurchsuch ungsprotokoll Unterengstringen
1 Deklaration Vernichtung Untergengstringen
1 S¡cherstellungsliste BM
1 Sicherstellungslíste ohne BM

ffiilru

Gedruckt am 02,09.2019 l4:5Ç wald tB
Selte 7 von 7



GeschäÈ-Nr.

Rapport von

762L5480 02. Septer¡ger 2019
Kpl Lukas Waldispühl, Fahndungs-/Aktionsdienst, Gruppe Dietíkon

VeÉti

Betreffend

Ze¡t

Zeit bls

Ort, Gemelnde

Strasse

Beschuldigt (Person)

Beschuldlgt (Person)

Auskunf,sperson

Verfi.igungsstelle

Widerhandlung gegen das Betäubungsm¡ttelgesetz
- Betrieb einer lndoor-Hanfahlage in Rorbas /Oetw¡l/ Unterengstringen

ca. Samstag, 01. Juní 2019, 0600 Uhr
Freitag, 30. August 2019, 0600 Uhr

8427 Rorbas, Rorbas

l- ta,JçLr4ne4Z
.{:;it,t¡: lS;; ntTA llschaft

li¡' tt.,r / Unterland

0 5, Sep. 20fg

ïi'it r Ì.."

2. Stock

Mll'-?4.p6:,1e1
lllD-,11.03.19a
H-NtIl2e.08.1Ð

AKenver¡and slektronlsch
Geht an Jl - Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland

Aktenverrand Papler
Geht an J I - Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland

Zenüale Datenverarbeitung (vollständig)

FA-FAD-D

Kople an

Wyss
t
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Geschäfts-Nr.

Rapport von

76275480
Fw Markus Wüthrich, Fahndungs-/Aktionsdienst, Gruppe Dietikon

16. Oktober 2019

aus Ha

Haupbapport

Rapport von

Eetreffend

Ereignls

Zeit

Zeit bls

Ort, Gemeinde

Strðsse

Betreffend

Zelt

Zeit bis

Ort, Gemeinde

Shasse

BeFeffend

Zeit

Zeit bls

Ort, Gemeinde

Strasse

lctrcfrend

t),o1P

b'n{'
Besch u ldigtenlbetreffend des sichergestellten

RPT00046931902
Kpl Lukas Waldispühl, FA-FAD-D

02. September 2019

Widerhandlung gegen das Betåiubungsm ittelgesetz
- Betrieb einer lndoor-Hanfanlage in Rorbas
widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die
psychotropen Stoffe Art. 19 Abs. 1 lit. a-g (Vergehen)
Anbau / Herstellunt von Betäubungsmitteln (leichter Fafl)
Unbefugter Besltz, Sìcherstellung von Betäubuntsmltteln (leichter Fall)
Handel mit Betãubungsmitteln (leichter Fall)

widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die
psychotropen Stoffe Arr. 19a Ziff. f (übertretung)
Konsum von Betãubungsmitteln

ca. Samstag, 01. Juni 2019, 0600 Uhr
Freitag, 30. August 2019,0600 Uhr

8427 Rorbas, Rorbasõü-J+.çs-zz
2. Stock

Betrieb einer lndoor-Hanfanlage in Oetwil/ p. M-

ca. Dienstag, 30. August 2016
Freítag, 30. August 2019, 0600 Uhr

8955 Oetwilan der L¡mmat, Oetwilan der Limmat
lIIlrt
Éadon¿r>lt+%e
Betrieb einer lndoor-Hanfanlage in unterengstringen / o. r¡
ca. Montag,01. April 2019, ca. 0600 Uhr
Freitag, 30. August 2019, 1400 Uhr

8103 Unterengstr¡ngen, Unterengstringen
r- U"çgb"rar,weaf3

Nachtrag

- Einvernahme des
Dopingmittels

Eundesgesetz über die Förderung von Sport und gewegung
Art. 22 SpoFöG

Herstellung, Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr, Enruerb, Besitz, vermittlung, vertríeb,
verschreibung, in Verkehr bringen, Abgabe von Dopingmittel zum Zwecke der
körperlichen Leistungssteigerung im Spo.rt (leichter Fall)
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Zelt

Zeit bls

Ort, Gemelnde

Strasse

Koordinaten

Bemerkungen OrVZelt

FrschslCis!
Name, Vomame Ruhame

Geboren

Nationallt¿lt, Heimatort

Eltern

8eruf

Zlvilstand, Klnder

Privatadresse

Moblltelefon

Bezug zum Ereignls

Besch
Name, Rufname

Geboren

n¡pollzel

Art. 22 Abs, 1 SpoFðG

ca. Freitag, 01. Februar 2019
Freitag, 30, August 2019

8103 U nterengstringen,
(-,uqvl
2676064 / L25!7L7

Unterengstringen
btvrrr.r.t-c14J

Konto
Zürlch

Ort/Wohnort des Besch uld igten

(übernommen, mutieÊ)

MIP-geb.rrf(m)
24.06.19O in Schlieren
Schweiz, Dottikon

Maurer
ledig, kein Kind

8955 Oetwilan der L¡mmat, JÆrGemeinde oetwitan der Limmat

P-Nr. 15801806

P-Nr. 18279475

zH'l
+4t

Mieter/Betreiber der lndustrierä um lich keit resp. lndooranlage in Rorbas

Betreiber der lndooranlage Oetwil an der Limmat

(übernommen)

l- DlDgeb. llDvon Zürich
11.03.ls|t (m)

Einleitunq
Am 30,08.2019 wurde beim Beschuldigten tlDD-, wegen widerhandlung gegen das
Betäubungsmittelgesetz, eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Anlässlich dieser Hausdurchsuchung konnten
diverse Substanzen sichergestellt werden, wo llDangab es handle sich dabei um Dopingm¡ttel. D¡e

vorgenannten Substanzen wurden dern Forensischen lnstítut Zürich, zwecks Bestimrnung der Art,
weitergeleitet. Gemäss dem Bericht der vorgenannten Abteitung handelt es sich tatsächlich um Anabotika
Pråparate. Da es sich um eine grössere Menge Dopingmittel handelte bestand der Verdacht, dass lO¿ie
Substanzen verkauft. Er wurde auf den 04.10.2019 in den Verkehrsstützpunkt Urdorf vorgeladen, wo er
schriftlich zur Sache einvernommen wurde.

Wlderhandlun8 tegen das Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe Art. 19
Abs. 1 lit. a-g {Vergehenf
Anbau / Herstellunt von Betåubungsm¡neln (lelchter Fallt, Handel mlt getäubun8smltteln (leichter Fâll!, Unbefu8ter Besítt, Sicherstellung von
Betãubungsmlneln (lelchter Fall)

lndooranlage/Rorbas
Beider Hausdurchsuchung konnte eine lndooranlage sichergestellt werden. p. Mlrnd D. Çsind
Gedruckam 23.10.2019 14:36, Wuma, iB Selte 2 von 4
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geständig, zwischen Juni und Juli 2019 mit total ca. 100 Stauden Drogenhanf gezüchtet zu haben, welcher für
den Weiterverkauf bestimmt war.

lndooranlage/Oetwil adL
Bei der Hausdurchsuchung konnte eine lndooranlage sichergestellt werden. p. Mlist geständig, seit ca. 3
Jahren, in 2 lndoorzelten mit total ca. 24 stauden Drogenhanf gezüchtet zu habenlãlchàr für den
Weiterverkauf bestimmt war.

lndooranlage/Unterengstringen
Bei der Hausdurchsuchung konnte eine lndoorantage sichergestellt werden. D. l¡l ist geständig, seit April
2019, in 2 lndoorzelten mit total ca. 40 Stauden Drogenhanf gezüchtet zu haben, welcher für den
Weiterverkauf bestimmt war.

Handel/Rorbas
P' Mlund D' la¡ haben, gemäss Aussagen, mit eíner Ernte ca. 3'0009 Marihuana aus der lndooranlage
gewonnen. Dieses haben sie gewínnbringend an Dritte für ca. 14,000 cHF verkauft.

Handel/Oetwil adL
P' utst geständig mit ca. 12 Ernten ca. 6'0009 bis 6'6009 Marihuana aus der lndooranlage gewonnen zu
haben und díeses gewinnbringend an Dritte für 18'000 - 19'800 CHF verkauft zu haben.

Ha ndeUUnterengstringen
D. lllist geständig mit zwei Ernten ca,2'4o}gMarihuana aus der lndooranlage gewonnen zu haben und
dieses gewinnbringend an Dritte für ca. 10'000 cHF verkauft zu haben.

Besitz/Oetwil adL
Anlässlich der Hausdurchsuchung konnte in der Wohnung von p. MJkonnten Brutto g169 verkaufsfertiges
Marihuana sichergestellt werden.

Besitz/Unteren gstringen
Anlässlich der Hausdurchsuchung konnte in der Wohnung von D. l- konnten Brutto 2129 verkaufsfertiges
Marihuana sichergestellt werden.

wlderhandlung gegen das Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen stoffe Art. 19a
Ziff. 1(Übertretung)
l(onsum von 8etåUbungsmltteln
p. tr¡lDkonsumiert, nach Aussagen, unregelrnässig 3-4 Joints am wochenende.

Bundesgesetz fiber die Förderung von Sport und Bewegung
Herstellunt, Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr, Erwerb, Besltz, verm¡ttlung, vertrieb, verschreibung, in Verkehr bringen, Abgabe von oop¡ngm¡ttel zum
Zwecke der körperllchen Leistungssteigerung lm Sport (le¡chter Fall)

l-D-rverkaufte seit Februar 2019 ca. 30 Ampullen Dopingmittel, an mehrer personen, zu einem preis
von CHF 30.- pro Ampulle. Daraus erziehlte er einen Reingewinn von CHF 750.*. Um das Dopingmittet selber
herzustellen, bestellte er die Grundsubstanzen ¡m lnternet aus china.

Modus opøandi

Tathilßmittel

anderer Modus operandi
Suchtmittel
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åysçp-g^e.i-I!n"pll)11,-0"9Jea=B_eçsbs!d!s!_
Wurde am 04.10.2019 durch Schreibenden schriftlich zur Sache einvernommen. Dabei äusserte er sich
zusammengefasst und sinngemäss wie folgt:

Die sichergestellten Ampullen habe er selber hergestellt.
Die Grundsubstanzen habe er via lnternet in China bestellt.
Er injiziere sich das Dopingmittel selber, da er Kraftsportler sei.

Ca. 30 Ampullen habe er an vier Personen weiter verkauft.

Er sei geständig, gegen die ihm zur Last gelegten Artikel verstossen zu haben

lrn weiteren wird auf die beiliegende Einvernahme zur sache verwiesen.

Erm
Die sichergestellten Pr¿iparate wurden dem Forensischen lnstitut Zürich, zwecks Bestimmung der Art der
Substanzen, weitergeleitet. Gemäss der Untersuchung handelt es sich bei den Ampullen um Anabolika
Präparate. Der Kurzbericht der vorgenannten Abteilung líegt diesem Rapport bei.

Beilaqe
1 Einvernahme zur Sache vom 04.10.2019
- Bericht Forensisches lnst¡tut Zürich vom 0S.09.2019

GedrucK am 23.10.2019 14t36, Wuma, iB Seite 4 von 4
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Geschäfls-Nr,

Rôpport von

762L5480
Fw Markus Wüthrich, Fahndungs-/Aktionsdíenst, Gruppe Dietikon

Nachtrag
Nachtrag

- Einvernahme des Beschuldigten le betreffend des sichergestellten
Dopingmittels

ca. Freitag,01. Februar 2019
Freitag, 30. August 2019

8427 Rorbas, Rorbas
t- tn.Jçtqr;¿42
2. Stock

MG P-24.06.1Ð
t-, D-,11.03.1Ð

Jl - Staatsanwaltschaft Limmatta l/Albis

Jl - Staatsanwaltschaft [¡mmattal/Albis

AntidopingSchweiz (voltständig)

FA.FAD-D

Fw Markus Wüthrich

16. Oktober 2019

Verfü

Betreffend

Zeit

Zeit bls

Ort, Gemeinde

Strasse

Beschuld¡gt (Person)

Beschuldlgt (Person)

Aktenvercand elelrtron l¡ch
Geht an

AKenveruand Papler
Geht an

Kop¡e an

Verftigungsstelle

Verftigt durch

Staatsanwaltschaft Limmattal / Albla

2 9. okt, 20lg

Geschäftskontrollo

Gescannt durch Died

2 8. 0kt. 2019

Hea

Gedruckt am 23.10.2019 14;36, Wuma, lB Seite 1 von 1
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30. August 2019Geschåfts-Nr. 76215480
Rapport von Fw Markus Wüthrich, Fahndungs-/Aktionsdienst, Gruppe Dietikon

Einvernahme zur Sache

td

Namq Vorname Rufname

Geboren

Natlonalität, Helmatort

Eltem

Beruf, Arbeíbort

Zlvilstand, Kinder

Sprache

Privatadresse

Mobiltelefon

E-Mail privat

t{Dp-eeb. ll(m)
11.03.194in Zürich
Schweiz, Zürich

Fitnessbetreuer 4Oo/o, Verkäufer, zur Zeit ohne Arbeitsplatz
ledig, kein Kind
schweizerdeutsch l./nçL,u,^*¿.) 4i
8103 Unterengstringen, IlD(Gemeinde Unterengstringen ZH )t-
+411-,+¿1z9tl
I-obluewin.ch

P-Nr. 18279475

Vrlyss

Gedruckt am 30.08.2019 13:04, Wuma, iB Selte I von I
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rpollzcl

Einvernahme Einvernahme r Sache
Geschåfrs-Nr.

Rapport von

Art der Einvemahme

Anwalt der ersten Stunde

Einvernommen

Einvernommen durch

Sprache Einvemahme

Ort der Befragung

Beginn der Elnvernahme

76215480
Fw Markus Wüthrich, FA-FAD-D
EV Polizei
Nein
ral)D-D11.03.1Ð
Fw Wüthrich Markus
Schweízerdeutsch
8902 Urdorf, Werkhofstrasse 5, FA-FAD-D
30.08.201911:40

1 Sie wurden festgenomr,nen, well Sie
- elnes Verbrechens oder Vergehens verdächt¡gt s¡nd

Es ist daher gegen Sle ein Strafverfahren wegen Widerhanldunt gegen das Betåubungsm¡ttelgesetzt
elngeleltet worden und Sie werden als beschuldigte Person einvernommen. Sle haben das Recht,
Aussagen und Mltwirkung zu verweigern. Sie slnd berechtigt, jederzeit auf eigenes Kostenrisiko eine
Verteidigung zu beste¡len oder gegebenenfalls eine amtllche Verteidlgung zu beantragen. Sie können
einen Übersetzer oder eine übersetzerin verlangen.
Haben Sie das verstanden und sind sle.þereit Aussagen zu machen.

lch habe meine Rechte verstanden. lch werde Aussagen machen. Einen Rechtsvertreter benötige ich
keinen.

Benötigen Sie eine Übersetzung?

Nein.

sle wurden heute um 11:00 uhr am Bahnhof urdorf, wegen dem verdacht des
Betäubungsmittelanbaus und Handel, durch die Kantonspollzel Zürich verhaftet. Diesbezüglich
werde lch sle nun befragen. Haben sie das verstanden?

Ja.

Konkeret wírd lhnen vorgeworfen, dass sle eine profeslonell elngerichtete Hanf lndooranlage
betrelben. Wie åussern sie sich daru?

Jq das stimmt.

2

3

4

5

7

Wo betreiben sie die lndoor Anlage?

Das ist in Rorbas. Die genaue Adresse weiss ich nicht, (Denkt nach) lch glaube es ist an der
tJt^ll" 4tâc

6 Und wo an ¿erlDefindet sich diese Anlage?

Das ist eine Gewerbellegenschaft. Die plantage befindet sich im 2. stock.

Wo komme ich im llaus genau zu diesem Raum?

Es hat ein Lift oder man kann über das Treppenhaus gehen.

J&*

Sachbearbeiter/in:

¡llIloe rr 30.08.2019 11:40

DolmeEcher/ln:

Gedrucktam 30.08.2019 13:0i, Wuma, iB

Befragte Person:
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I

9

rpollzel

Wer lst Mieter von dieser Räumlichkeit?

Das ist M!¡P-.

Seit wann mietet er diese Räumlichkelt?

lch glaube seit Juni 2019.

t-Jr/.rçç¿
Was genau befindet sich in dieser fragichen Räumllchkeit an dertl ln Rorbas?

Es sind 4Zelte, ca. 100 Pflanzen, 8 Lampen.

Wer lst denn der Betreiber der Hanf lndooranlage

Das habe ich gemacht.

Was ist den die Aufgabe von ru¡l)ne?
Er hat die Räumlichkeit angemietet und bezahlt auch die Miete.

Wer hat die Einrichtung bezahlt?

Das habe wír zusammen gemacht.

Wes kostete der Aufbau der Anlage?

CHF 5000.-- pro Person,

Wer hat die Anlage aufgebaut?

lch und P-.

Wer machte die Strominstalationen?

Die waren schon vorhanden,

Wo haen sle das technische Grow Materialgekauft?

ln St Gallen.

Haben sie Steckllnge gesetzt oder haben síe Samen gesät?

Samen.

Wann haben sie dle Samen gesät?

Das war ca. Juli 2019.

Wle oft konnen sie in dleser Anlage schon ernten?

Wir konnten bereits 1 Maf ernten.

10

LL

!2

13

t4

15

16

t7

18

19

20

2l Wann haben sie das erste Mal geerntet?

Ðas war vor ca, 2 Wochen.

Sachbearöelter/in: L(--J Dolmetscher/in:

t-, D- 1t.o3.1et 30.08.2019 11:40
GedrucK am 30.08,2019 13:04, Wuma, lB

Eefragte Person:
-Ù.\
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22

2t

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Wievlele Pflanzen konnten sie ernten?

Ca. 100 Pflanzen.

Wie viel Marihuana konnten sle aus dieser Ernte gewinnen?

Ca 3 Kilogramm

Handelte es sich bei dieser Ernte um THC Marlhuana?

THC.

Was war der Grund wieso sie Hanfstauden angebaut haben?

Finanzíelle Probleme.

Dann war von Anfang an die Absicht das Marihuana gewinnbríngen zu verkaufen?

Ja das war von Anfang an die Absicht.

Was haben sie mit den drel Kllogramm Marihuana gemacht?

Dazu möchte ich nichts sagen.

Haben sle das Marihuana selber konsumiert?

Dazu möchte ich nichts.

Konsumieren sie Marihuana?

Nein.

Wie oft haben sie sich in der Anlage ln Rorbas befunden?

3 Mal in der Woche.

Haben sie einen Schlüsselzu dieser Räumlichkeit?

Ja ich habe Schlüsselzu dieser Räumlichkeít.

Wer ausser lhnen hat sonst noch elnen Schlüssel?

rufn-.
Wurde bei der zwelten Türe ein Schlüssel deponiert?

Ja. lch habe dort ein Schlüssel auf dem Rahmen der Türe gelegt.

Wer wusste ausser íhnen, dass dort eln Schlüssel deponlert lst?

.ralD,fekr.
35 Betreiben sie noch weitere Anlage, ausser die in Rorbas?

Neín. lch früher mal noch eine CBD Anlage in Geroldswil. Die ist jedoch nicht mehr in Betrieb. Die

Sachbearbeiter/in; Dolmetscher/ln:

{D, DrI¡ 11.03 30.08.2019 1rr40
Gedruckt am 30.08.2019 l3:(X, Wuma, lB

Befragte Person: D
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t7

38

39

40

4t

42

43

44

45

46

47

RPT00046932756

llzcl

sollte aber beider Kapo gemeldet sein.

Was für eine Gewinn haben sie mit der Ernte erzielt?

keine.

Verkaufen sle Marihuana?

Ja.

Demnach haben sie die erste Ernte verkauft?

Ja.

Für wieviel haben sie die erste Ernte verkauft?

Es waren knapp 3Kg und ich habe sie für knapp CHF 14'000.-- verkauft. Wem ich die Ware verkauft
habe kann ich nícht sagen.

Wie hoch ist die M¡ete für den fraglichen Raum?

CHF 880.-- pro Monat.

Wie hoch ist die Stromrechnung?

Keine Ahnung, Bis anhin kam noch keine Rechnung.

,.r&fl1i,k",*", von den cHF 14'000.-- aus dem Ertös der ersten Ernte bekommen?

Ja ca. CHF 4'000.-- bis 5'000.--

lch komme nochmals 
""f Jriigjü7,2u 

sprechen. Haben sie slch auch an der Miete betelligt?

Ja wir haben alles geteilt. tl¡tráiAíe Miete dem Vermieter bezahlt und ich habe ihm dann CHF
440.- pro Monat gegeben.

Wie wurde die Ernte verteilt?

Díe 3kg wurden verkauft und dann der Erlös geteilt. Es war nicht so, dass jeder 1.5 kg bekam und damit
machte was er will.

Wussten noch andere Perconen von der Anlage?

Nein.

Sind sie damit einverstanden, dass das sämtliche Growmaterial inkl Pflanzen vernichtet wird?

Ja.

Sínd sie damit einverstanden, dass wir bel ihnen Zuhause eine Hausdurchsuchung durchführen?

Ja ich bin einverstanden.

It8 Haben sie Zuhause verbotene Sachen?

Sachbearbelter/ln: Dolmetscher/ln:

G 1r.o3.r9O 30.08.2019 u:40
Gedruckt am 30.08.2019 13:04, Wuma, lB

Eefragte Person: e)
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Ja ich habe Zuhause noch zwei Zelte mit ca.40 pflanzen.

Seit wann betrelben sie die 2Zelte Zuhause?

Seit April 2019.

Wie oft konnten sie dort schon ernten?

2 Mal.

wleviel verkaufsbereites Marihuana haben sie aus diesen 2 Ernten gewonnen?
Ca.2.4 Kilogramm.

Was haben sie mit dlesen 2.4 Kilogramm Marihuana gemacht?

Verkauft.

Was war der Erlös aus den 2.4Rg?

ca. CHF 10'000.--

Haben sie Zuhause noch verkaufsbereites Marihuana?
Nein.

Wieviel haben sie für díe 2 Zelte bezahlt?

Das waren ca, CHF 700.- pro Zelt.

Wer ausser ihnen weiss von den Zelten bei ihnen Zuhause?

Meine Freundin. sie ist aber im Glauben, dass es sich um cBD handelt.

Sind sle auch damlt einverstanen, dass das Growmaterlal an lhrem Wohnort vernichtet wird?

ndoorzelte mit ca. 40 pflanzen betrelben. Aus

verkauft. Seit ca. Junl 2019 würden sle zusemmen mit
gewonnen. Dieses hätten sie fftr cHF 10'OOO...

Rorbas eine Hanflndooranlage betrelben. Sie håtten dort bis anhln einma I geerntet und ca. 3 kg verkauftsbereites
Marihuana gewonnen. Dies håtten sie für CHF 14'000.-- verkauft.

Habe ich ihre Aussagen so richtig zusammengefasst?

Ja das stimmt so.

Gestützt auf den vorliegenden sachverhalt heben sle gegen die folgenden Artlkel verctossen:

Also ich fasse lhre Aussagen kurz zusammen:
Sie sagten mlr sie würden Zuhause selt Aprll Zøtg 2l
zwel Ernten hätten sle ca.2.4 Xilogramm Marihuana

Ja

59

Anbau
Art. 19

Sachbearbeiter/in:

/ Hentellung von Betäubungsmitteln (leichter

XDD-, 11.03.19t 30.08,2019 11:40

ni

Gedruckt am 30.08.2019 13104, Wuma, iB
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Handel m¡t Betäubungsmltteln (leichter Fall) gemäss Art. I und t9Ziff.l BetmG

Unbefugter Besitz, Sicherstellung von Betäubungsmitteln (leichter Fall)
Art. 19 Abs. 1 BetmG

Fühlen sie slch schuldig und geständig, gegen die vorgenannten Artíkel verctossen zu haben?

Ja ich fühle mich schuldig und geständig.

Haben Sie Ergänzungen und/oder Korrekturen anzubringen?

lch möchte mich bedanken, dass sie mich angerufen haben und mich korrekt behandelt haben

Wir werden d¡e Staatsanwaltschaft über lhre Festnahme orientieren. Spätestens 24 Stunden nach
lhrer Festnahme werden sie der staatsanwaltschaft zugeführt ODER entlassen.
Haben Sie das verstanden?

lch habe das verstanden.

Sle erhalten das lnformationsblatt ln deutscher Sprache für festgenommene Personen.
Haben Sie dazu Fragen oder Bemerkungen?

Nein.

Zu den persönlichen Verhältnissen

Wie hoch sind lhre gesamten Nettoeinkünfte?

lch bekomme vom Sozialamt CHF 7OO.--, arbeite teilweise im Old School GYM als Fitnessbetreuer, dort
verdiene ich ca. CHF 400.- pro Monat.

Wie hoch sind die gesemten monatlichen Nettoe¡nkünfte lhres/lhrer Ehe- bzw. eingetragene/n
[ebenspartnerlln?

CHF 6'500.- als Vermögensverwalterín.

Haben Sle Vermögen oder Schulden?

Schulden beím Betreibungsamt.

Kommen Sie für andere Personen flnanziell auf?

Nein.

Ende der Elnvemahme 30.08.201913:04
Selbst gelesen und bestätigt.

I'DD-

Dolmetscher/in:

illi olt 11.03.1eì 30.08.201e 11140

GedrucK am 30.08.2019 13:04, Wuma, tB
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Elnvemommen durch Fw Wüthrich Markus

#

Saúbearbelter/ln:

r- DID rr.o3.tgO 30.08.2019 11:40

Dolmetscher/lnt
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30. August 2019
Geschäfrs-Nr,

Rapport von

Eínvernahme zur Sache

lzel

76275480
Wm Patrick Keller, Fahndungs-/Aktionsdiens! Gruppe Dietikon

ld
Name, Vorname Rufrrame

Geboren

Nationalitåt, Helmatort

Eltem

Beruf

Zlvllstand, Kinder

Prlvatadresse

Mobiltelefon

24.06.19tin Schlieren
Schweiz, Dottikon

Maurer
ledig, kein Kind

8955 Oetwil an der Limmat,
zH)
+¿rzgG

P-Nr. 15801806
,t/

æ";1(Gemeinde 
oetwilan der Limmat

tl¡yss
cedrucktam 30.08.2019 13:19, Kelp, lB
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Einvernah
Geschäfts-Nr.

Rapport von

Art der Einvernahme

Anwalt der ersten Stunde

E¡nvernommen

Elnvemommen durch

Sprache Einvernahme

In Gegenwart von

Ort der Befragung

Beginn der Einvemahme

I

zur Sache
76215480
wm Patr¡ck Keller, FA-FAD-D
EV Polizei
Nein
M- P- 24.06.1eO
Wm Keller patrick
Schweizerdeutsch
Kpl Y. Voget
Urdorf
30.08,201911:55

2

3

Sie wurden festgenornmen, weil Sie __ i /. t t4
'eines verbrechens oder vergehens verdächtigt sind I t'il ltrkt9)¿ 4 L

Es ist daher gegen sie ein strafuerfahren wegen Anbau uno H"n¿e¡ ,on/d{t Marrhuana, begangen rndênlet¿tenMonateninoetwiladL{Wohnort}undRorbas,_elngeleitetwordenund
Sle werden als beschuldigte Person 

"¡nronomen. sle haben das Recht, Aussagen und Mitwirkungzu verwelgern' sie slnd berechtigt, iederzelt auf eigenes ¡<osteni¡s¡ko eine verteldtgung zu bestellenoder gegebenenfalls elne amtliciá v".t"iJ¡eung r.iu"rntr"gli.'s¡" können einen übersetzer oderelne übersetzerin verlangen.
Haben Sie das verstanden?

lch habe verstanden.

weiter können sie die Beantwortung von Fragen venreigern, bei welchen sie lhre Freundin der
ini:låi:i:Ïif"ïi,"ï1,1î'i"î'; würden' Haben 

'¡ã 
¿", Zeugnisvenreigerungsrecht gegenüber

lch habe verstanden,

Einvernahme zur Sache:
wir haben heute Morgen bel ihrem wohnort vorgespreochen. zu dresem Zeltpunkt waren sre bereitsunterwegs zur Arbeit' lhre FreundÍn konnte uns lhre Telefonnummer geben und újr verelnbarten elnTreffen an ihrem Arbeitsplatz am Flughafe" i11t.iit"rtt"r;ffi wurden dann yor ort rnformiert,dass wlr die vermutung haben, dass l¡e elner lvtietråumfic¡ké¡t ¡n Rorbas erne von ¡hnen betrrebene,Hanfplantage befrnden könnte. sie gaben sofort zu, dass unsere v"rrrrrng richtig seren.Gemeinsam fuhren wir dann zur plantage. Richtig soweit?

R¡cht¡8.

¿n^/tl',çç /Z4 Sie hatten einen Schlüsselfllr das Gebäude an der l-betstch. Dieser passte Jedoch nichtfür dle Tfire, hlnter welcher die war. Da sie dafür kelne Frklåirung hatten, gestanden sie ein,dass sie gemelnsarn mit elne Anlage, geme insam betreiben. Was sagen sledazu? 4mta./1 15,,1,'

Richtig. tch habe keinen Schlüssel gehabt in diesem Moment, aber ich wusste bis dann auch nicht, dasser die r gewechselt hat

M|} pll, 30.08.2019 11:ss
Gedruckt am l3;18, Kelp, lB

Dolmetscher/in:
Eefragte Person;
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Wann waren sie letztmals in der Antage?

Vor einer Woche. Damals waren meinen Schlüssel noch passend.

Der schlüssel zur Anlage, konnte vor ort oberhalb, auf dem Türramen gefunden werden. Damít slndwir dann gemeinsam in die Anlage. Dort konnten mehrere plantagen-Zelte mlt insgesamt gut 100Pflanzen gefunden werden. Was sagen sie dazu?

Richtig.

Handelt es sich dabei um THC Hanf oder CBD Hanf?

THC

Wem gehört dies alles?

Das lnventar ist alles mir

Seit wann betrelben sie diese Anlage in Rorbas?

lch habe die Räumlichkeit seit ca. 4-5 Monaten gemietet. Díe Anlage steht seit drei Monaten.

Woher haben sie die Utensilien/Geräte?

Von Altstetten ZH, von der Firma Grün Haus.

Wa hat die Anlage gekostet?

Zirka 4000.- Franken.

t2 Woher haben sle die pflanzen?

Dazu will ich nichts sagen. lch habe die pflanzen aber aus Samen gezogen. Woher ich diese habe, willich nicht sagen

Zur Anlage ¡n Oetw¡|, ihrem Wohnort. Wem gehört diese?
Dies gehört auch alles mir.

Wie viele Pflanezen etc. habne sie dort gehabt?

Zwei Zelte mit je einer Lampe, und darin ca. 30 Pflanzen in unterschiedlichen wachstumsstadien.

Seit wann betreiben síe díe Antage bei ihnen zuhause?

Seit ca. einem Jahr.

Gernäss unserer Ermittlung haben síe seit mindestens 2,5 Jahren dort im Zimmer Marihuana
angebaut. Was sagen sie dazu?

Es stimmt.

t7 Also, selt wann wird dort Marlhuana angebaut?

M|llP- 30.08.2019 11:55
Percon:

5

6

7

8

9

10

tt

13

t4

15

16

GedrucK am 30.08.2019 l3ll8, Kelp, iB
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Seit dreiJahren denke ich

Heute konnten in den zwel Zelten gut z¡rka 34 Pflanzen gefunden werden. Haben sie jeweils immerin dleser Grösse die Anlage betrleben?

Normal habe ich pro Zelt 12 gehabt. Also 24 Planzen in den zweiZelten zusammen war normal.

Wie lange dauert ein Zyklus (Ernte)?

3 Monate bis ich jeweils Ernten konnte.

Haben sie in dleser Zeit lmmer THC Marihuana angebaut?
Ja.

Wer wusste alles davon?

Meine Freundin, nachdem sie bei mir eingezogen ist. Dies war vor ca. 2.5 Jahren.

Wie oft konsumieren sie Marihuana?

Ab und zu am Wochenende. Also ca. 3-4 Mal pro Monat.

Und ihre Freundln?

Sie racht kein Marihuana. Nur Zigaretten.

Seit wann wusste sie von der Anlage?

Seit sie eingezogen ist.

Also kann man sðgen, dass sle seit drei Jahren dort im drei Monats Rythmus ca.24pflanzen erntenkonnten?

Ja so zirka.

Was fflr elnen Ertrag gab es pro Ernte in dieser Antage?

300-400 Grarnm pro Mal.

Dles ergibt 4xpro Jahr, während 3 Jahren x 3004üt Gramm: 36004g00 Gramm, welches sie zuhausegeernte haben. Richtig?

Kommt hin. Doch.

Was haben sie damit gemacht?

lch habe das Gras dann verkauft.

Was haben sie dafür erhalten?

Pro 100 Gamrn habe ich 250-300.- Franken verlangt.

30 Somit ergibt Rechnung: 36 x 250Fr. = 9000.- Fr. bis 36 x 300.- Fr. = 10'g00 Fr. umsatz.

{pfg*li'"ponzer

18

19

20

2t

22

23

24

25

26

27

28

29

r'l|], 24. 30.08,2019 llr55
Gedruckt am 30.08.2019 l3:l8, tGtp, iB
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Was sagen sie dazu?

Ja 10'000 Fr kommt hin.

Was für Auslagen haben sie ¿uhause gehabt?
lch kann es nicht Senau sagen, Derstrom mit zwei Lampen ist nicht so teuer mit zwei Lampen. proErnte habe ich Ausgaben von vielleicht 200 Franken foial.

?2 Demnach haben sie ca' 12 Ernten à 200.- Fr = 2400.- Auslagen gehabt und somit elnen Gewinn vonca' 7600.- Fr. durch den verkauf von Marihuana erwirtschaftet?
Ja kommt hin.

33 plantage Rorbas:
Wer ist betreiber der Hanfplantage ¡n Rorbas?
lch undII¡ 0r"nia^

34 Seít wann betreiben sie dlese Anlage?
Seit drei Monaten zirka läuft sie.

35 Wle oft konnten síe in dleser Zeit ernten?

:::Iil;ï::ïi:$:" 
ca' 800 Gramm, welche sie bei mit zuhause gefunden haben. Die Ernte war vor

36 wie srnd die Aufgabenteirungen zwischen ihnen und lí5*"n"ur,
lch habe nur am wochenende Zeit und dann habe ich geschaut. unter der woche hat er zur Anlagegeschaut. wir haben eigentrich beide die serbe Arbeit g;;cht in der Anrage.

37 Wer hatte die ldee zur plantage etc.?
lch

Wer bezahlte die Elnrichtung und dle Miete dort? _ ,
lch. Also die Einrichtung nicht allein. Die Einrichtung n^a,l%ur Hälfte mít bezahlt. Die Miete unddie Kaution läuft über mich.

l9n/,'
G¡btlDihnen etwas an die M¡ete etc.?
Ja wir machen harbe/harbe. Er gibt mir einfach die Härfte der Miete in Bar.

Was haben sie dort angepflantz?

THC Marihuana.

Woher haben sie die Utensilien?

Auch von Altstetten ZH aus einem Grow Shop.

31

38

39

40

4t

42 Woher
Sachbearbelter/ln:

Ml P.¡lt 30.08.201911

Utensilien und so weiter für die Anlage bei lhnen zuhause?

Gedruckt am 30.09.2019 t3:1g, Kelp, lB

Dolmetscher/in:
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rlch

|:ifl:åiaus 
dem Grow shop. Die Anlage zuhause hat mich in der Anschaffung ca. 1200.- Fr

Woher haben sie die pflanzen für die Anlage in Rorbas?
Die habe ich serber aus samen gezogen. woher ich die samen habe, wiil ich nicht sagen

Seit wann besteht diese Anlage Rorbas?

Seit drei Monaten.

Wie oft konnten s¡e Ernten?

Ein Mal.

54 Haben sie aus dem Verkauf

Sachbearbeiter/ln;

M- qlf 30.08.2019 11:ss
Person:

43

44

4s

46

47

48

49

50

51

52

53

wie vrere pranzen haben sie bei der ersten Ernte in Rorbas gehabt?
Gleich wie zuhause. Also ca. 24 pflanzen.

Wie viel haben sie ernten können?

Die zírka 800 Gramm.

Vorhin haben sie gesagt, dass sie bei sich zuhause aus 24 pflanzen nur ca. 300-400 Gramm erntenkonnten' warum konnten sie in Rorbas die Ernte rerstung verdoppern?
Ja also vie'iecht habe ich zuhause jeweirs auch mehr ernten können.

Wie viel konnten sie zuhause ln Wirklichke¡t ernten können?
500-550 Gramm pro Ernte waren es, wenn ich die wahrheít sagen sor.

Wie vlelvon der Ernte Rorbas konnten sei verkaufen bis dato?
Noch nichts. Es ist atfes noch da und vakumiert.

Ermittlungen ergaben, dass díes nlcht der wahrhelt entsprechen kann. wie viele pflanzen haben sie
|i,l,lir"""n 

Pflanzung in Rorbas gehabt und wie v¡et rvrarihuaia konnten ste in Tat und wahrheit

Ja es stimmt' wir haben bereits beider ersten Ernte gut 100 pflanzen gehabt. Genau wie sie esangetroffen haben' Daraus.konnten wir plus/minus sãoo é,.r;ernten. Die genaue Menge kann ichaber nicht sagen, da ích beim Abpacken ni.t t o.¡"¡war. Dies hatirlgemacht.
was ist mit dem Marihuana passiert? t/c 'nt 'av:.

lFhat mir davon 700-go0 Gramm gegeben. Den Rest hat er verkauft.

Zu welchem preis?

Keine Ahnung. lch weiss nícht was er genau gemacht hat damit.

GedrucKam 30.09.2019 l3:1g, Kelp, lB

noch Geld bekommen?
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Nein' Die 900 Grarnm ist der Lohn, Anteirmässig, zu meinen lnvestitionen,

Also sind sie nlcht der Hauptbetreiber?

3lj!;rij #íjli,ï.es 
zusammen. Aber er konnte mehr Zeit investieren und hat deshalb auch mehr aus

Was hat er mit dem Marihuana gemacht?

lch weiss es nicht.

Was haben sie mlt ihrem Antellgemacht?
Noch nichts. Sie haben es ja heute gefunden.

Was hatten sie damit vor?

Es zu verkaufen. Also natürrich hätte ich auch etwas für mich genornmen.

Aber wenn sie mir sâgen' dass sie pro Monat ca. 4 Joínts rauchen, dann brauchen sie nur ca. IGramm Marihuana pro Monat. Eln verschindenen klelner Teil innerhalb der 3 Monate bis zurnächsten Ernte. was sagen sie dazu?

Ja st¡mmt. lch hätte für mich ca. 5 Gramm genommen.

Zu welchem preis konnte das Marihuana verkauft werden?
Von diesem noch nichts. Früher jeweils 300 Fr. pro 100 Gramm

lnsgesamt bÍsher erzielter Umsatz?

lch weiss es nicht' Zuhause ca. 10'0oo Fr. alles zusammen und nun noch die g00 Gramm von Rorbas.Diese hätten ja auch nochmals ca. 2400.- Fr. ergeben.

Aber sie haben ihre Aussagen revldiert vorhln. sie gaben zu, dass sie zuhause jeweils pro Ernte ca.500-550 Gramm ernten konnten. Dles gibt in der Zeit 6000-6600 Gramm. Dies heisst ca. 1g,000.- Fr -19'800.- Fr. Umsatz.

Ja stimmt.

63 Wo ist dieses Geld?

Alles gebraucht. Zuhause habe ich noch ca. lOO.- Fr..Der Rest ist für mein Lebensstandart draufgegangen.

55

56

57

s8

59

60

61

62

64 Wle viele Abnehmer haben sie?

lch willdazu nichts sagen.

Wo wurde das Marlhuana zum Verkauf parat gemacht?
Beí mir zuhause. Also das die
abgepackt. tch denke dies wa

Mrt P- 30.08.2019 11:5s

800 Gramm aus Rorbas habe ich so von ebekommen. Er hat esr in der Plantage. DæÅ\

65

GedrucK am 30.08.2019 13:lg, Kelp, lB

Dolmebcher/in; Sefragte person;
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Wo haben sie es Jewells verkauft?

Bei mir zuhause.

lst ihnen klar, dass sle sich strafbar gemacht haben (Drogenhandel, Anbau, Besitz, Konurn)?
War mir immer klar.

Warum haben sei es gemacht?

Gute Frage"" Geld' Auch um Bekannte und Kollegen mit Marihuana zu versorgen und nicht abhängigzu sein von Händlern.

Bei lhnen zuhause wurde noch Testosteron gefunden und sichergesteltt. Diesbezügllch wird anAntidoping schweiz ein Berlcht verfasst und das Testo wird eingezogen. Haben sie dies verstanden?
Ja klar. Sie können es vernichten.

Woher haben sie das Testo?

Dazu will ich nichts sagen. Es ist gang und gäbe, dass es in Fitnessstudios angeboten wird.

Für was haben sie es gekauft und zu welchem preis?

Für meinen Eígenkonsum. rch habe pro Ampuile 50-60 Franken bezahrt.

wie viel konsumieren ste und wie range reichte die gefundene Menge?
lch konsumiere pro Monat 1-1.5 Ampullen. lch hatte noch für ca. g-9 Monate gereicht.

Wie haben sie es eingenommen?

Durch intramuskuläres Sprizen.

Haben sie ein Rezept dafür?

Nein. Leider nicht.

70

7t

72

73

74

75 weiter wurde eine schusswaffe l(aliber 45 gefunden und sichergestellt. Die Untersuchungsbehördewird entschefden, ob sie diese zurück erharien. Haben sie dres verstanden?

76

77

Ja

Nein

PG 30.08.20t9 11:55

woher haben sie diese und haben sie einen waffenerwerb dafür?
lch habe den En'verbschein gemacht und sie legat vor ca. vier Jahren gekauft. lch habe sie inHombrechtikon gekauft. Den Namen kenne ích nciht mehr. Es hat mich 1300 Fr. gekostet.

Wo und wann sind sie leiztmals Schiessen gegangen?

ln Schinznach im Schiesskeller vor ca. einem Jahr.

Sind sle Mltglied in einem Schützenverein?78

Gedrucktam 30.08.2019 13118, Kelø iB
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79

80

81

82

83

84

8s

86

87

88

89

90

91

92

lst die waffe im waffenregrster des Kantons Zürrch eingetragen?
lch denke schon. sollte schon seîn. lch habe sie ja mit einern waffenerwerbschein gekauft. Alles legal.

Es konnten weiter potenzstelgernde Mittel gefunden werden. Haben sie daftir ein Rezept?
Nein. Leider nicht.

Woher haben sie diese Medikamente?

Aus dem lnternet.

Sie werden ebenfalls eingezogen und vernichtet.
ok.

Wo arbeiten sie?

Beider rirma AIDAG in Zürich als Maurer.

Seit wann?

Seit 10 Jahren fix.

Wie viel verdlenen Sie und wle wird der Lohn ausbezahlt?
5500.- Fr. auf mein postkonto.

Über welche Bankverblndungen verfügen Sie?

Ein Postkonto, Sparkonto beider Pos! sparkonto für mein Gottenkind, sonst keine Kontos

Wer hat alles Zugriff auf diese Bankkonten?

Nur ich' Ach ja' wir haben noch ein gemeinsames Konto für den Haushalt. Es ist ein ZKB Konto.

Haben Sie Schllessfächer?

Nein.

Haben Sie Kredltkarten oder prepaid-Karten?

Kreditkarte von postfinance.

Besitzen Sie Kryptowåhrungen?

Nein.

Wie bezahlen Sie lhre Rechnungen (online, postschalter etc.)
Online.

Wie hoch sind ihre Lebenskosten?

PJus minus - 3000.- Fr. pro Monat.

Dolmebcher/ln:

30.08.2019 11:55
Pelson!

Gedruckt am 30.08.2019 13:18, Kelp, tB
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[ffi|f;"'ponzer

Was wíssen sie über die Hanfplantage von tË Dei
ln Rorbas?

Ja.

seit wann leben sie m¡t Nar¡ HlÞzusammen ln der wohnng ¡n oetwll an der Limmat?
seit ca. 2.5 Jahren.

Was hat sie mit der plantage zu tun?
Nichts' sie hatte Kenntnís von der Plantage ím Zimmer aber hat damit nichts zu tun. weder beim

iffilll:J:ri.b;irr;'Sioder so. oiä ¡st anes von mir semacht worden. sie hatte redisrich

Und Rorbas?

D¡es wusste sie nicht.

il:Hi"*e 
dle ganze Anlage aus dem Zimmer, zum Nachbarn geråumt, als wir zu ihnen tuhren.

sie hatte bestimmt Angst um mich. Sie war bestimmt in panik. sie wollte mich schützen. Darum.

103 Haben Sle und/oder Korrekturen anzubringen?

Ml,ü 30.08.2019 l1:55

93

94

95

96

Nein. Dle Andere?

lch weíss von keiner anderen plantage von ihm.

Wan waren sle let¿tmals bei ihm zuhause?

Vor einem Monat.

Da haben sie nichts festgestellt?

Doch' Aber dies ist rein seine Anlage. Davon weiss ich nichts. Genau so, wie er níchts mit meinerAnlage bei mir zuhause etwas zu tun hat.

Was wissen sie über seíne Abnehmer oder Verkaufskanäle?
Nichts.

lch fasse zusammen:sie betreiben ln lhrer wohnung selt drei Jahren etne plantage mit jeweils 24Pflanzen' Diese konnten sel alle drei Monate ernten. Die Ernten waren Jeweits im Bereich 5oo-550Gramm' Das Marihuana haben sie dann für 300.- Fr. pro 100 Gramm an Abnehmer, welches sie nichtbenennen woilen, verkauft. Zusätzrich betreiben sre zusamm"n i¡t r- D- gemeinsam einePlantage in Rorbas mit ca. 100 Pflanzen. Draus konnten sre bis dato elne Ernte å 3000 Grammgewlnnnen. Davon haben sle g00 Gramm erhalten. Der Rest hat lDbekommen, da er mehr in derAnlage arbeltet' Dle Kosten fftr unterhalt und Anschaffung habei sle aber geteilt. Es handelt sichlmmer um THC Marihuana gehandelt. Richtig?

97

98

99

100

101

toz

GedrucK am 30.09.2019 13:18, Kelp, tB
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105 sie erhalten das Informationsblatt in Deutsch für festgenommene personen.
Haben Sie dazu Fragen oder Bemerkungen?

lch habe dazu keine Fragen.

Zu den persönlichen Verhältnissen

106 Wie hoch sind thre gesamten Nettoelnkünfte?
5500.- pro Monat.

to7 wle hoch sind die gesamten monatl¡chen Nettoeinkünfte rhres/threr Ehe- bzw. elngetragene/nlebenspartn erlln?

ca. 3500.- denke ich.

108 Haben Sie Vermögen oder Schulden?

Ein laufender Kredit in der Höhe von noch ca. 9000.- Franken. vermögen habe ich nichts.

109 Kommen Sie ffir andere personen finanziell auf?
Nein.

Ende der Elnvemahme 30.08.201913:17
Selbst gelesen und bestätigt.

Einvemommen durch Wm Keller patr¡ck

Es tut m¡r Leid. Es war ein Mist, was ich gemacht habe und es war mír eine Lehre.

wir werden dle staatsanwaltschaft über lhre Festnahme orientieren. spätestens 24 stunden nachlhrer Festnahme werden sie der staatsanwaltschaft zugeftihrt ODER entlassen.
Haben Sie das verstanden?

ok.

ÃE 24.06.lX; 30.08.2019 lt:Ss
Gedruckt am 30.08.2019 13:18, Kelp, lB

Dolmebcher/ln Eefragte Person
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GeschãÈ-Nr. 76214294Rapportvon Kpr David Frrtschi, Dienstkreis winterthur-Stadt/west

Einvernahme zur Sache

30. August 2019

P-Nr.49195249
KOP

Name, Vomame R.ufrrame

Geboren

Nauonalltät, Helmabrt
Eeruf

Spraôe

P¡ivaÞdresse

Moblltelefon

E-Mail privat

HIE[seb.]llt(R
29.08.1ea
Schweiz, Oberägeri
Coiffeuse

llï::ili:ill,,,,,"', ry#"inde oetwir an der LimmatzH-l
+4ttBt-

Gedrudû am 30.08,2019 lt:48, Favl, lB
Seite 1 ræn 1



Eirye!r!!I![e- E!! tl ln_Ce_l_4nb¡ s. lda dh u¡ na
Gæcñåfts-Nr. 16214294
Rapport rcn
A¡t der Ernvemahme i$'rt"i,"rtj, 

Frltschi' Rww-w-DKsw

Anwalt der ershn Stunde Nein
Elnvemommen

Ernvemommendurcr, l|!!!|:.ffi!!||2e'08'1Ð
Spndre Einvemahme SChweizerdeutsch
ort der BeÊasuns polizeiposten Winterthur Bahnhof
Beglnn der Etnvemahme 30.0g.i019 tO:42

t

2 Benötlgen Sle elne übersetrung?
Nein

Haben Sle das verst¡nden?

ta.

Ja.

Ja.

Elnvernahne rursache:

Sle wurden fergenommen, *erÍ sre ernes verbrechen¡ adar vergehenr verdådltrgt,¡rnd,Es lst dahergqqn sle llLstnrvïfatrr"i*"g"n vefdachtaulepäuiuns¡mtttelanbau/-handeteingeleltet worden und sie werden 
"1"¡"i.iur¿¡$" t;"" ;¡Ir"iiorr"n. sre haben da¡ Reeht,Au55ã8en und Mltwlrkuns zu verveigem. sta stiå ilfi;:;"oi""r. 

"rt 
ergenes,r(ostenrrgrko erneverteldtgung ¡u besteüen cderg"s"Ë**nüil, 

"¡n" 
r*ir.l-"în"ülrungru bêlntragen. ste kðnnenetnenfl_hnetzeroderetnet¡b"-*;;;ilä;";;;.- rs¡¡s"'/

Haben Sls da¡ uerstanden?

Ja.

RPTo00qsgzsg¡s

lhrcr Wohnung an

3 Falls sle mlt lhren Autsagen einen lrltchtschuldþn vôrsåtzlich elner straftat b€fchuldlgen,

:il;.li:ti"rse etne straftat 
"n "rs;;;;;ñ;"d"" d"rîiårr,în Bu¡r enütehen, machen sie

4

5

sie können dle Aussage zu elnrelncn Fragen veleígern, wenn sle mlt lhrer Aussage eine lhnen nahestehende person strafrechtricrr o¿er ztv¡¡iecii¡¡.¡ ¡"r"r,en wfrrden.Haben Sie das verstanden?

sle können dle Auscage ru elmetnen Fngen verweþrn, wenn rhnen selbst oder elner thnen nahe:ïlî!|î::ffiiläfi: [rreraussage-ã¡;e*e¡r¡crre eø"i,iúil¡b und r.cben o¿e,eli"n¿",e,
Haben Sle das verstanden?

6

lh¡tL^r-c/-"ç*
Uelr, P¿/<l-

llrl 30.08.2019
Gedruckt am 30,æ.æf9 tl :¡19, Favi, lB
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lch habe geschlafen' Dann klingelte es an der wohnungstäre. Zuerst dachte lch, dass es ein |¡¡urn ¡5¡.Dann hat es auch geklopft. Da habe ich die ri¡re ee¿ffnli. o¡"n rtqgi rl.i ¿t"ípì"onen rn rtv¡ alspotizisten vorgestelt und haben nach meinem pjtn"r, plMC=Ë;;il;-;;;l;;;;';;;r,
dass er nicht zuhause und bereits unten regs.uri.u"iiä Dann haban Sie gefragt, wo,er ârbe¡te, rchsagte am Flughafen Zürich. Dann håben sie-gefragt, ob,sle kun Nr.¡r.¡.u rri¡t.niux"n in derwohnung nach P(l¡Das war mlr seir unãnseñelm. r.rr its räää ü.*.loro,, fragren siemich nach der Handynummervon pe¡. s¡e õt¡eben ¡r"i¡iãr"s#;"iJ'""iiïr*r"chten dhwohnung nrcht. rch habe ihnen dre Handynurr"ie"g"uen und-ite ¡rauen pÕ¡n ¡"îuo-ä*,îI,,,angerufen' Dann haben sie mit Peelnen rr.rpJniir"iernbart und ¡¡n¿ d-ñ-wieder gegangen.

7 Unddann?

Als Kunschlussreaktlon habe lch melnen Freund darauf angerufen,und ihm gesagt, dass ich ihnen selneHandynummer'gegegeben habe, Dann hat 
". 

get rgt, w*iriau oi" porr"i iinî.iJ. r.r, habe die porizeinicht d¿nach gefragt und rct¡ wusste n¡cht, we]tranälJã, 
"ãä'r-äråä"'älnn,,rcheisse. Dannhabe ich gelragÍ, ob lch zulD(Nachbar) ger,"" r"¡Ë. irlat oann einfach gesagtJa.

g was haben sre gemernt mit der Aussage ,rourcn%ílba'n't
lch habe gemeint, ob ich das Zeug lJräumen soll.

?zt"^ //acln,ba o^
9 Was melnen Sle mltZêut?

Die Growzelte mit den Marihuanapflanzen und Zubehör.

10 Was hat pedarauf geantwortet?
Er hat ja gesagt' lch habe Peroch gesagt, dass er mich anrufen soll, sobald er rnehr weiss.

11 Haben sle noch mehr gesprochen am Telefon mlt lhrem Freund?
tch habe noch gefragt: Hetöpert?

t2 Was haben Sle damhgemeint?
Ob jernand melnen Freund verpfiffen hat.

13 Verpflffun wegen was?

Für das, was pC im Zimmer hatte.

t4 Wa¡ lst das ftlr eln Zlmmer?

Das lst e¡n separates Zimrner in unserer wohnung gegenüber von unserem schlafzimmer.

15 Was hat es ln dlesem Zlmmer?

16

ZweiZelte mit dlesen Marihuanapflanzen inkl. Abluftsystem. sowle elne klelne Kommode mit Zubehör.Dann hat'te es noch 8ehälter mlt ilr*¡gtå¡i"i. lch weiss n¡cr¡t eeiau, wofär das ist. wahrschein'ch fürdle Pflanzen. Eine Giesskanne, eln Scf,llucf,ium Bewåssern.

Was haben Sle ¡nschltessend gemacht?

Dolm$dEr/ln:
H-, 30.08.2019 10:t2
GedrrrK am 30.08.2019 t1:49, Favt, tB
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t7

Lti;:i"',üiïl:::,?"Jrî',!'Jit:f rch habe rhm erzåhrt, was soeben passrert rst und gerragt, ob

Und dann?

;*"åii"î;lÏ:ï.t"t 
lnhalt der Growzelte sowle den tnhatt der Kommode in 110t-Abfaltsäcke

wt h"t?KÍ!ii"" :::,"',m'fti ob er he,fen könne?
Zuerst schockiert. Und dann hat er einfach geholfen.

ln welcher Beriehung stehen Sle und lhr Freund mlt(D ,/¿*, //""¿Ln,^ !
Nachbarn.

18

\9

2A

2r,

22

Was helsst das?

t 
"ì 
;; i,,. 

" ^t;:; f i * r 
", 

gerra gt, o b prDetwäs 
z u m Ra uch e n n"n". K: í (h,,h

Wa¡ haben Sle anschlleesend gemacht?

Duschen und dann ging kh zur Arbeit nach winterthur. Dann hat mlr die pollzei nochmals aufs Handyanserufen' rch war zu dresem zertpunkt am Auto r.h;;;;;;;;il; il,ffiä"ui.'orliÅru"" s¡"sesast, dass ste mernen,Freund haben. rch habe g"lf.sr, ,* *;;;;;;;.il;ä; mtr.ä.* ,.nmeinen Patrnêr selber fragen muss. Dann nat sicl a¡e-pol¡ze¡vira¡sl¡¡e¿et und lch ging,zur Arbeltnach Winterthur.

Und d¡nn?

Aus sorge habe ich meinem P¿rtner auf whatsapp geschrleben. Er hat mir dann angerufen. Als ichabgenommen hatte, war die pori¡"1r,.,., rn¿.ã;ï;;;;ï;1."i'nri,nnn gefragt, wie die pfianzenaus der wohnung seÍen' lch habe mich dumm gestellt und gesagt, dass lch von nichts wlsse. Dann
liltl ult ges.aSt' dass mein Partner Sesagt hätte, dass ¡ch von ã"n pflrn."n wusste. Dann habe ichgesagt, dass dies eln Hobbyraum war, ats ich eingezogen sei und Jrc, se¡n Zimmer sei. und ich vonnichts wisse. Das stimmte aber altes nicht.

2g Unddann?

ln welcherBezlehungstehen Sle ru etDfUll
Wlr sind seit bald 4 Jahren ein paar. Er ist meln partner.

-bc,ÀM,l -
loa¡.t

24

30.08¿019 10:42
Favl, lB

ü
Gedrud<t am 30.08.2019 11:.tg
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25

26

27

28

29

30

31

32

r{E NID 30.08.2019

33

34

35

36

t7

wle lenge leben sre schon rn einem gemernsamen Haushart?
Seit ca. 2-2.S Jahren.

liå"f.ii" 
leben sle schon gemelnsam mit Ptr Mrtn der akrueuen wohnuns in oetw¡t an der

,Ïåijtl,-"ttr-,iwohnte 
schon dort und lch ich bin vor ca. 2-2.5 Jahren zu ihm nach oetwil sezosen

L¿ben noch andere peruonen in dleser Wohnung?
Nein.

Wslchs beruf,iche Tåügkett hat ptDMll
Er ist Maurer' Er arbeitet bel der Firma AlJ, Der Hauptsitz lst ¡n Luzern, er arbeitet jedoch in zürich.
Welche berufllche Tåtlgkelt haben Sle?

Cofffeuse.

Wle vielverdlent ihr partner pro Monat?
Weiss lch nicht genau. Ca. 5500._ CHF.

Wle ylelverdienen Sle pro Monat?
unterschledlich' lch arbeite auf umsatz. Das variiert zwischen 2500.- bls 5000.- Franken.

ilälj 
Mleter der ahuellen wohnung? wie viet Miete bezahten ste und wer bezahtt wie vlel an dte

Po¡st der Hauptmleter' lch habe einen untermietervertrag mit pl- tch zahle pallcnp eoo.-pro Monat an dle wohnung. wle viel ¿¡e wo¡nung genau kostet weiss ich nicht. ca. 1900.- inkl.Nebenkosten. Genau welss ich es nicht.

Was macht lhr Freund ln der Frelzett?

Fltness.

wle lange betrelbt lhr Freund dlese lndoor-Anlage in der aktueilen wohnung ln oetwil an derllmmat schon?

lch glaube seit er eingezogen ist.

Demn¡ch w¡r dle Anlage schon vorhanden, als Sle elngezogen slnd?
Ja.

Wle grcs slnd dle Zelte?

Ca. lm x lm. Es slnd zwei Zelte.

Was lst lhre Melnung zu dteser Anlage? Hatten Sle davon l(enntnis?
Dolmebcher/ln: t_

^{
Gedruck am 30.09.2019 l1:4g Favl, lB
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lch wusste es' Er hat es mir gesagt. lch habe ihm gesagt, dass er selber wissen müsse, was er rnache"tch möchte mit dieser sache n¡ctrts zu tun habeni.r, ñnlãì, ii.lìl*.
Konsumieren Sie Marlhuana?

Nein. Gar nicht.

Konsumiert ihr patner Marlhuana?

Ïfli;:i::i:;î:"$.îT'"icht r roint pro Harbjahr. Aber er konsumrert eþntrch nicht mehr. oder

i:-,i:Trliffin'*îiunt der Anaþe von PÇM|D aus? wie vter zelt verbrtnst er damh?

lch bekomme rnit' wenn er wasser gib! weil es den schlauch im Badezimmer an den wasserhahnanschliesst dafür. Und wenn er die Ali¡t"n erntet.

Wie bckommen sle dle Ernte mlt?
Er sagte es mirjewells und ging lns Zímmer.

Wie oft proJahr konnte pOca. ernten?
Ca. alle 2-3 Monate. Genau weiss lch es nicht.

Haben sre mhbckommen, ob es probreme mit den pflanzen gab? Krankherten?
lch wurde einmalSauer, als es Fliegen hatte im fiadezimmer. lch glaube, dass die pflanzen durch dieLampen einmalverbrannt sind. Uãnr we¡ss icfr nlctrt.

Haben noch andere peronen dlese pflanren bewlrtschaftet?

4t

42

43

u

45

ß

47

ß

Nein.

Was machte palMl)mh dem geernteten Marlhuana?
Es war zuhause.

Wo lagerte es ln der Wohnung?
ln Minigrips.
PN: D_le Beschuldlgte zelchnet die Grösse in die Luft.
Ca. 20cm x 20cm.
Und manchmal auch klelnere.

Wo hat er dlese Grlps gelagert?

Auch in diesem Raum. lch glaube in einer Aufbewahrungsbox.

Was haben Sle heute Mor¡en mlt dleser Box gemacht?
Auch zum Nachbar ln die Wohnung gestellt.

ltffi trhel/lr
@ruclûam 30.æ,æ19 11:49, Fðvl, lB

Pe¡son:

Selte 5'¡on 9
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Wie vlel Marlhuana hatte es heute Morgen in der Box?
weiss ich nicht' Der Deckel ist rot und auf derseite ist es milchig. Man sieht nlcht hinein.

was hat P(ll mn dem M¡rrhuana gemacht, wenn er serber prarrtrsch nre raucht?
Verkauft.

Aus der Wohnung hlnaus?

ia,

52 Wle haben Sie das mltbekommen?

53 Wle oft hat es gekllngeh?

verschleden. Manchmaleinmal pro woche. Manchmalalle z-3 wochen.

54 Wle vlele ver¡cäledene perconen kauften dle Ware?
Es waren immer mehr oder weniger die gleichen Leute.

55 Von wie vlelen personen sprechen wlr?
ca.5.

56 ln welchen portlonen haben diese leute gekauft?

iiJfi:;[t;;H:[nj;¿ï,,.ä;.îïåi::.n: Ein 50er. oderein 100er. Daswarmeístens in den

57 Haben Sle dle Geldûberyabe jeweil¡ gesehen?
N¡cht gut.

58 Was waren dles fewells fllr Noten?
100er. Manchmal200er_Noten. So genau habe ich nicht geschaut.

59 Wo het pOdas Geld euftewahrt?
Oh fi.rck, das habe ich vollvergessen.
Er hatte es in der wohnwandln elner schublade. ln wohnwand, wo der Fernseher ist. Auf der linkenseite ganz oben. Dort hat,es ern Tuppenvare. Dort hat er das Gerd deponiert.

60 W¡s hat er mlt dem Geld tlon dort gemacht?
Weiss ich nicht.

61 Het er dort jewerb Gerd herausgenommen? wenn sre r,B. Essen grngen?

49

50

51

Ab und zu klíngelte jemand' Dann hat meln Freund die Türe aufgemacht und diese teute kamen dann
,i jl""Trn"'ng. Dann hat er rhnen di";;;;; gegeben, d¡e Leu-te eauen ¡rrm das Gerd, und gingen

l,lEeFagte Peæon: tl
Selte 6 von 9
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lch habe m¡t dem nkhts zu tun. rch wusste davon, aber rch habe nichts damlt zuwle diese Pflanzen funktronreren. rch konsumiere kein Marihuana. und verkauft

RPTo0045929935

62

Manchmalschon. lch graube, dass er gestern Gerd herausgenommen hat.

Brachte er das Geld auch zur gank?

Das welss ich nicht.

Protokollnotlz
Dle EV wird f{ir ein Terefonat m¡t dem FAD Dieilkon kurz unterbrochen.

Haben Sle femals dle pflanzen behandelt, geerntet etc?
Nein.

Um welche Tegesreh kamen dle l(äuferfewclls?
Abends.

Haben Sie auch schon Xunden tm Auftrag von pe bedient?
Nein. Es gab nie die Situation, dass pllnicht zuhause war, als es klingelte

Kennen Sle díese Käufer persönllch?

Nein.

lndoor-Anlage Rorbas:
Haben Sle l(enntnls von weiteren lndoor_Anlagen lhres patnerc, pllM|ID
Nein.

War lhr Frcund abends regelmässlg au¡wärts?
Einfach im Traíning.

Wo tralnlert lhr Freund?

ln Geroldswil im Otd School Gym

E¡ wurde noch elne weitere Anlage an elnem anderen ort gefunden. Haben sle davon keineKenntnl¡?

PN: Die Beschuldlgte schaut mich enþeistert an.

Wle bítte? Nein, ich kenne nur dle Sachen bei uns zuhause

Vorhalt:
Sle stehcn im Verdaclrt auftrund lhres Verñaltens heute Molten, mh lhrem FreundP-rulDtnder gemelnsamen Wohnung an der ln 8955 Oetll an derLlmmat eine lndoor-Antate mit M¡rihuana betrleben zu haben. lÂtas sagen Sle daru?

63

64

65

66

67

68

69

70

7t 8r'l-.-çL"Eø

h¡n. lch we¡ss nicht,
nle.

30.$.2019 r0r42
ÞYl, lBGedruckt am 30.6.2019 tl:.t9,

Person:

habe
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Weshalb haben Sle dle pflanzen heute Moryen verräumt?
lch bin in Panik geraten. lch wollte melnen Freund sch0f¿en. lch wollte elnfach , dass die ware weg ist.Es war elne Art Kurzschrussreaktion. rch bereue es. Es war.ern Fehrer.

Begünstigung:
PN: Der Beschuldlgten wlrd Art. 30S StGB vorgeleren.

Durch lhr verhalten haben sle slch gemäss Art. 3os stGB der Begilnsügung strañar gemacht.
Was sagen Sie dazu?

lch verstehe den Artikel. Mein verhalten passt dazu. lch habe es einfach gemacht, weíl pl¡¡s¡¡
Freund ist. Es war elne Kuzschlussreaktion.

Haben Sie Eryånzungen und/oder Korrekturen anzubringen?
74

75

78

Neln.

Ja.

wlr werden dle st¡atsanwaltschaft {lber lhre Festnahme orientieren. spåtestens 24 stunden nachlhrer Fe¡tnahme werden sie der staatsanwaltschaft zugeftihrt ODER entrassen.
H¡ben Sle das verstanden?

76

77

sle erhalten das rnformat¡onsbratt rn Deutsch für festgenommen€ per¡onen.
Haben Sle dazu Fragen oder Bemerkungen?

Nein.

Zu den persöntichen Verhåltnlssen

Wie hoch slnd lhre gesamten Nettoelnkünfte?
Der Lohn ist abhängig vom umsatz. wenn lch Ferlen habe, verdiene lch wenþer. lm letzten Monat wares vlel, ca' CHF 5100.- Bei der letzten steuererklärung war der Jahrestohn ca. CHF soogo.-

wle hoch slnd dle gesamt€n monatllchen Nettoelnkftnfte thres/threr Ehe- bzw. e¡ntetratene/nLebenspartne{ln?

Ca. CHF 5500.- Genau welss lch es nicht.

Haben Sle Vermögen oderSchulden?

Nein.

8{' Kommen Sle filr andere peronen finanzlell aufl
Nein.

Ende der Elrwern¿hme 30.03.2019 11:49

HI}NI}
h Ddmebcher/ln;

HE 2e.08.1* 30.08.2019 l0:42

79

Ged¡uckt am 30.$.2019 tl:49, Fðvt, lB
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Geschäfts-Nr,

Rapport von

764784t6
Fw Markus Wi¡thr¡ch, Fahndungs-/Aktionsdienst, Gruppe Dietikon

04. Oktober 2019

Einvernahme zur Sache

Besch

Name, Vorname Rufname

Geboren

NationaliUtt, Heimatort

Eltem

8eruf, Arbe¡bort

Avilstand, Kinder

Sprache

Privatadresse

P-Nr. 18279475

ItD,gtI-eeb.t!l{m)
11.03.19|in Zürich
Schweiz, Zürich

uer 4OoÁ, Verkäufer, zurZeit ohne Arbeitsplatz
ledig, kein Kind
Schweiledeutsch

8103 U nterengstringen,
l/nççht,o,,r-¿ 1''/3

Unterengstringen ZH)cloe la:Lt
Mobiltelefon

E-Mall pr¡vat

+41791D,+qttglF
(Ir@bluewin.ch

Hea
Gedruckt am ß.10.2019 14:11, Wuma, lB Seite 1 von 1



RPT00047430364

rpollzel

1

E E

Geschäfrs-Nr.

Rapport von

Art der Einvernahme

Anwalt der ersten Stunde

Einvernommen

Einvernommen durch

Sprache Elnvernahme

Ort der Befragung

B€ginn der Einvernahme

6

7 Warum?

Sachbearbelter/ln:

D- 11.03.19o 04.10.2019 13:01

76478416
Fw Markus Wüthrich, FA-FAD-D
EV Polízei
Nein
l- DtD 11.03.1e4
Fw Wüthrich Markus
Schweizerdeutsch
8902 Urdorl Werkhofstrasse 5, FA-FAD-D
04.10.201913:01

Dolmetscher/ln

Gegen Sie ist eln Strafoerfahren wegen Widerhanldung gegen das SpoFöG elngeleltet worden und
Sie werden als beschuldigte Person einvernommen. Sie haben das Recht, Aussagen und Mitwirkung
zu verweigern. Sie sind berechtlgt, jederzelt auf eigenes Kostenrlsiko eine Verteldlgung zu bestelten
oder Sie können gegebenenfalls eine amtliche Verteidlgung beantragen. Sle können einen
Übersetzer oder eine übersetzerin verlangen.
Haben Sle das verstanden und sind sie berelt Aussagen zu machen.

lch habe meine Rechte verstanden und bin bereit Aussagen zu machen. Einen Rechtsvertreter
benötige ich keinen.

Am 30.08.2019 wurde gegen sie ein Strafyerfahren wegen Widerhandlung gegen das
Bet¿iubungsmittelgesetzt elngeleltet worden. Um Zuge dieses Verfahrens wurde an ihrem Wohnort
eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Anlässlich dleser Hausdurchsuchung wurde bel lhnen diverse
Substanzen sichergestellt, welche durch das Forensische lnstitut Zúirich untersucht wurden. Gemäss
der vorgenannten Abtellung, handelt es sich bel diesen Substanzen um leistungssteigernde und
Potenzfördernde Präperate. Diesbeztiglich werde ich sie nun gefragen. Haben sie das verstanden?

lch habe das vertanden.

Wle bereits zuvor angetönt wurden bei ihnen Zuhause ln der Küche l0l Ampulten mit einer
Flüssigkelt sichergestellt. um was für substanzen handelt es slch dabei?

Es ist Testasteron Enantat, Testosteron Probionat/Cybionat, Testo Mix, Sustanon, Mpp, Trendbolon,
3er Mix Testo Probíonat/frostanolon probionatfl'renbolon Acetat.

Wozu dienen all dlese Substanzen?

Als Muskefaufbau bzw. Verhinderung des Muskelverlustes bei einer Diät.

Betreiben sie Sport?

Ja, Fitnesstraining. Krafsport.

Konsurnieren Sie Dopingmittel?

Ja

2

3

4

5

GedrucK am 0{.10.2019 14¡11, Wuma, iB

Person:
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8

9

10

11

t2

13

t4

15

16

t7

18

19

20

Weil man damit Ergebnisse erzielen kann, welche man sonst nicht könnte.

Wenn fa, welche (Art, Häuf¡gkeft, Konsumart, wle lange schon|?

Verschiedene Sachen. Ca t 7/2 Gramm Testo pro Wuche mittels Spritzen.

Welchen Bezug zum Sport haben Sie?

lch bin Hobbysportler.

Umschrelben Sle mir ihre sportliche Aktivität (Art, Intensität, Hobby oder Lelstungssportll

lch trainiere ca.5 maldie Woche ä 2 Stund. Dies im Fitness.

slnd sie aktives Mitglied in einem sportverein, sportclub oder åhnlichem?

Nein.

Treiben Sie lizenzlerten Sport?

Nein.

Woher stammen die vorgenannten präperte?

lch produziere die Sachen selber.

Also all die Sachen welche wir bei ihnen sichergestellt haben (101Ampullen), haben sie setbst
hergestellt?

Ja das ist so. Sie haben ja auch noch Zutaten sichergestellt,

Welche denn?

Trenbolon. Es war verpackt in einem Alubeutel.

Woher beziehen sie denn die Grundstoffe für die produktion?

Aus China. lch bestelle die Sachen dort online.

Um was ffir Grundstoffe handelt es slch dabel?

Ja all die Sachen die ich ihnen zuvor genannt habe. Die heissen so.

Was machen sie mit den produzierten Ampullen?

lch brauche sie.

Was genau meien sie damit?

lch konsumiere sie selber.

Verkaufen sle Dopingmittel?

Ja ich habe ein zweí Kollegen etwas gegeben.

Sachbearbeiter/ln;

D|l¡ 11.03.191 Ot.10.2019 13:01

Dolmetscher/in:

Gedruckt am 04,10.2019 14:11, Wuma, iB
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Was genau haben sie diesen Personen gegeben?

Testosteron Enantat.

Wam haben sle sie die Sachen weitergegeben?

P(l MIIIF;I)und einem Mann namens Christian. Den kenne ich aber nurvom Gym,Ia'9i¿di
Wieviel Testo haben sie an diese personen verkauft?

Totalca.30 Ampullen.

Zu welchem Preis haben sie die Ampullen verkauft?

CHF 30 pro Ampulle.

Was hat sie die Herstellung einer Ampulle gekostet?

CHF 5.* pro Ampulle.

sind das gängige Marktprelse zu welchem prels sie das Testo verkauft haben?

Nein, das Testo Enantat wurde pro Ampulle ca. cHF 90.- bis cHF 1oo.- kosten.

Warum haben síe denn das Testo so bllllg verkauft?

Weil nicht der finanzielle Gedanke der Beweggrund war. Mein Bewegrund warurn ich die Ware selber
begann herzustellen, war, ich wollte wissen, was in den Ampullen drin ist. lch habe früher Sachen
genommen die waren verunreínigt. lch habe von diesen Ausschläge bekommen. Darum habe ich mich
mit der ganzen Materie auseinandergesetzt und begonnen die Sachen selber heraustellen. Dies in
erster Linie für mich.

sle haben demnach mlt den verkauften Ampullen cHF 750.- relngewinn geamcht?

Ja das ist so.

ln welchem Zeitraum haben sie die Ampullen verkauft?

Das war ca. Februar 2019 bis Juni 2019.

lst der lmport der Substanzen aus dem Ausland legal?

lch denke nicht.

Der Handel mit Doplngmittel zum Zwecke der körperllchen lelstungssteigerung lm Sport lst verboten
und wlrd bestraft. Was sagen Sle dazu?

Ja dazu muss ich nichts sagen. Das ist klar.

32 lch fasse ihre Aussagen kurz tusammen:

Also lch fasse ihre Aussagen kurz zusammen. Sle sagten mir sle hätten Grundsubstanzen aus dem
lnternet aus China bestellt. Aus diesen hätten sie dle Ampullen hergestellt, wetche man bel ihnen
zuhause hätten. Sie hätten diese ín erster linie selber hergestellt, da sle wissen was

Dolmetscher/ln;

28

29

30

31

D- 11.03.19Ç o4.to.2ot9 13:01

5GedrucK am 0ç.10.2019 14;11, Wuma, tB
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sle sich innienzleren. Von den hergestellten Ampullen hätten sle ca. 30 Ampullen an drei Kollegen
weitergegeben. Dies pro Ampulle für CHF 30.-. Dle Produktion elner Amputle hätte sie CHF S.--
gekostet. Sie selber hätten die Ampullen auch genommen.

Habe lch ihre Aussagen so richtig zusammengefasst.

Ja.

33 Gesätzt auf den vorliegenden Sachverhalt haben sie gegen die folgenden Artikelverstossen:

Herstellung, Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr, Erwerb, Besitz, Vermitttung, Vertrieb, Verschrelbung, in
Verkehr brlngen, Abgabe von Dopingmittel zum Zwecke der kör-perlichen Leistungssteigerung im
Sport (leichter Fall) Art,22 Abs. 1 SpoFöG Besitz von Dopingmittel, Sicherstellung von Dopingmittel
Art,22 Abs.l SpoFöG
Zeit

Sicherstellung von Dopingm¡ttel

- Atf.,22 Abs. l SpoFöG

Fühlen sie slch schuldíg und geständlg, gegen die ihnen zur Last gelegten Artikel verstossen zu
haben?

35

Ja, natürlích.

Haben Sie Ergänzungen und/oder Korrekturen anzubringen?

Nein.

Es wlrd an dle Staatsanwaltschaft Ummattal/Albis rapportlert. Nehmen sle das zur Kenntn¡s?

Ja ich habe das verstanden.

Zu den persönlichen Verhältnlssen

Wie hoch sind lhre gesamten Nettoeinkünfte?

CHF 1'500.- als Fitnestrainer (40%l

Haben Sie Vermögen oder Schulden?

schulden in der Höhe von cHF 15'000.-- (Kredít bei GE Moneybank, Betreibungsamt)

Kommen Sie für andere Personen finanziell auf?

Nein.

Ende der Einvemahme 04.10.201914:11
Selbst gelesen und bestätigt.

34

36

t7

38

íD, Dal, 1ea
Gedruckt am 0{.10.2019 14:11, Wuma, iB
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SachbeaÉelùer/ln:

D- u.03

Fw Wüthrich Markus

Dolmetscher/ln:

13:01
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Delegierte Einvernahme beschuldigte Person
(Art.1sz SIPO)

Es erscheint aus Untersuchungshaft und erklärt auf Befragen als beschutdigte Person

Xm nw

Kantonspolizel

Sachbeaôeiter/in

Dienststelle

Datum

Name

Geburtsdatum

He¡matoru-staat

Adresse

¡n Gegenwãrt von

Protokollnotiz

Protokollnotiz

Rechtsbelehrung

Gfr Sigrist M.

Pol izeispützpunkt Schwanden

Mi.'t4.06.2017

r-
11.03.194
Zürich

Zürich

Detailhandelsfachmann o.A.

8152 Glattbrugg/ZH

G-Nr.

ABI-Fall Nr.

Vorname

Geburtsort

Beruf

PLZl Orte
IIf Verteidigung Beschuldigter l-Dí¡
Pr^r^) l'77:

Beginn der Einvernahme um 11:06 Uhr.

Benötigen sie für die Befragung eine Übersetzung (Art. 1s8 Abs. r rit. o steo¡ und
wenn ja, in welcher Sprache?

nein

Den Anwesenden wird zur Kenntnis gebracht, dass die Durchführung dieser
Einvernahme von der staatsanwaltschaft an die Polízei delegiert woiden ist.

Sie werden als beschuldigte Person einvernommen (Art. 1s7 ff srpo).

Slnd Sie in der Lage, der Einvernahme zu folgen?
ja

Es ist gegen Sie ein Vorverfahren wegen Widerhandlung gegen das BetmG /
Anbau und Handel von Marihuana / ev. gewärbsmässiger Handel
/wlderhandlung waffengesetz /-verordnung, eingeleitet worden (Arr. a99 ff srpo).

Sachbearbeiter/in anwesende Drittperson befragte Person



Delegierte Einvernahme

Protokollnotiz

Einvernahme zur Sache

Einsteig:

1. Frage:

- ja.

-2-

Sìe haben das Recht, Aussagen und Mitwirkung zu verweigern 1ert.1bBAbs.1tir. b
srPo).

Haben Sie das verstanden?

ja

Sie können jederzeit eine Verteidigung nach freier Wahl und auf lhr eigenes
Kostenrisiko beiziehen. Auch können sie eine amtliche verteidigung beantragen
(Art. 158 Abs. 1 lit. c SIPO).

Wollen Sie dieses Recht beanspruchen?

Ja, irrern r.n*a,r,e strzr oeretls neoen mtr
0nic[ ¿_rr*

Wenn Sie mit lhren Aussa(¡en einen Nichtschuldigen wider besseres Wissen einer
straftat beschuldigen, machen sie sich der falschen Anschuldigung gemäss Art.
303 SIGB strafbar und können mít Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden.
Wenn Sie mit lhren Aussagen wider besseres Wissen anzeigen, es sei eine
strafbare Handlung begangen worden, machen Sie sich der lrreführung der
Rechtspflege gemäss Art. 304 SIGB strafbar und können mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden. Wenn Sie mit lhren Aussagen
jemanden anderen der Strafverfolgung entziehen, machen Sie sich der
Begünstigung gemäss Art. 305 SIGB strafbar und können mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden.

Haben Sie das verstanden?

ja

Gestützt auf Art. 143 Abs.2 stPo wird festgehalten, dass die Bestimmungen nach
Abs. 1 eingehalten wurden.

D-, wirwerden nun eine zwelte Befragung machen. Bist du berelt um
weitere Aussagen zu machen?

2. Frage: Gibt es deinerseits Anliegen bezüglich des laufenden Verfahrens, die du mir
zu Beginn der Einvernahme gerne mittellen würdest?

- ...fangen wir einfach an...

lndooranlage F¡rma Bofil AG:
3. Frage: lst dir noch etwas in den Sinn gekommen, bezüglich der lndooranlage bei der

Firma BofilAG?
- Nein... nicht konkret.

Sachbearbeiter/ín anwesende Drittperson Person



Delegierte Einvernahme -3-

weitere Sicherstell ungen
4. Frage: Zusätzlich wurde aus der ,Werkstatt', wo auch das Marihuana war, noch das

Werkzeug sichergestellt. Gehört das Werkzeug dir?
- Das gehört mir.

5. Frage: Wie hoch waren die Pflanzen, bevor du dlese geerntet hast?
- das weiss ich nicht genau. lch schätze 70-80cm,

6. Frage:

- Ja. Das ist Abfall.

Auch wurden noch ca. M.4 kg Rückstände aus den schwar¿en Netzbehältern
unter den Erntemaschinen slchergestellt. Nlmmst du dies zur Kenntnis?

7. Frage: Aus wie vielen Pflanzen stammen díese Rückstände?
- Aus der letzten Ernte.

8. Frage: Kann das sein? 44.4 kg Rückstände und 23.5kg Marihuana?
- Ja. Der Abfall ist natürlich noch nass. Die Blüten sind trocken, Das kann sehr gut möglich sein,

9. Frage: Was hättest du mit den 44.4kg Rückständen gemacht?
- Nichts. Ligen gelassen. lch hätte diese früher oder später entsorgt. Ansonsten hätte ich ja das Zeugs

trockne müssen.

10. Frage: Wle viel Gramm Marihuana konntest du aus einer elnzelnen Pflanze
gewinnen?

- Neín, das weiss ich nicht. Das wird unterschiedlich sein.

11. Frage: Weiter konnte nochmals 6009r Marihuana (2x250g und 1x100g) sichergestellt
werden. Möchtest du noch etwas dazu sagen?

- Ja, das wird so sein.

12. Frage: Wem gehörte das Marihuana?
- Mir. Das lag hinten beim Holzbrett auf der linken Seite.

13. Frage: Stimmst du der Vernichtung dieses 6009 Marihuanas zu?
- Ja klar - sicher - vernichten.

14. Frage: Weiter wurden noch ein Paar blaue Gummlstiefel sichergestellt. Wem gehören
diese?

- Diese gehören auch mir.

15. Frage: Wie berelts anlässlich der ersten Befragung bereits en¡rrähnt wurde, haben wir
zwei Paar schwarze Arbeitsschuhe sichergestellt, Du hast damals angegeben,
dass dlese dir gehören. Warum zwei paar Schuhe?

- Die einten waren jeweils nass und nasse Schuhe lege ich nicht an. So konnte ich jeweils wechseln.

Teilweise war ich auch mit den Flip-Flops am Arbeiten.

Installationen
16. Frage:
- lch alleine.

Wer genau hat die lnstallationen der lndooranlage gemacht?

Sachbearbeíter/in

tt9
anwesende Drittperson befragte Person
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17. Frage: Wie konntest du zum Beispiel die schweren Apparaturen an die Decken
hängen?

- Die Filter - eines nach dem anderen. Zuerst habe ich díesen auf einen Stuhl gestellt und dann

hochgehoben. Auch habe ich mir eine Zuggurte zu Hilfe genommen. Das war ein gebastel, aber es

ging.

18. Frage: Wle konntest du die ganzen SBB-Paletten nach RüIUGL transport¡eren?
- Das Material habe ich mir alles von der Firma Planzer liefern lassen.

19. Frage: Mit was für einem Fahrzeug wurden diese transportieÉ?
- Die werden einen Lastwagen genommen haben.

20. Frage: Hast du beim Ablad mitgeholfen?
- Sie haben das vor dem Tor abgestellt und ich habe es in meine Räume gebracht.

21. Fragez Weisst du noch wie der Ghauffeur geheissen hat?
- Nein, das weiss ich nicht mehr.

22. Frage: Warum standen fünf Erntemaschinen in deiner Halle?
- Mit fünf Maschinen geht es einfach viel schneller,

23. Frage: Wie viel Erntemaschinen kannst du auf einmal bedienen?
- Alle gleichzoitig. lch habe die Ernte jeweils in einem vorgängigen Arbeitsschritt vorbereitet. Als ich bei

der letzten Maschine war, war die erste bereits wieder fertig. Es ging alles auf.

24. Fraget Woher hast du diese Erntemaschinen?
- lm Fachhandel. Die ist extra zum Ernten gemacht. Keine Ahnung. Legalen CBD-Hanf muss man ja

auch ernten können. Also die findet man ganz normal im Fachmarkt. Ob man diese auch noch für

andere Ernten brauchen kann, weiss ich gar nicht. Die Maschine heisst Rotor Trimm pro (oder so),

t:It/r^
I ndooranlage GeroldswillãH, 28, Untergeschoss

25. Frage: Wir konnten anhand von deinen Mobiltelefon eine weitere lndooranlage in
Geroldswll/ZH vorfinden. Anlässlich dieser Hausdurchsuchung waren du und
dein Anwalt dabei. Möchtest du etwas dazu sagen?

- Ja, das ist richtíg.

26. Frage:
- Mir alleine.

Wem gehört dle lndooranlage?

Betrieb:
27.Frage:
- lch alleine.

Durch wen wurde diese aufgebaut?

28. Frage:
- lch alleine.

Wer betrieb dle Indooranlage?

anwesende Drittperson befragte Person
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29. Frage: Ab wann wurden diese Räumllchkeiten von dir gemietet?
- Zvka im Jahre 2015, aber ich weiss es nicht genau.

30. Frage: Wie heisst der Vermleter der Räumlichkeiten?
- Basler Leben AG (eigentlich Baser Versicherung).

31. Frage: Ab wann wurde diese Anlage von dir Betreiben?
- Das weiss ich nicht mehr.

32. Frage: Ungefähr?
- Also ich musste ja noch umbauen (Wohnung und Trennwände) und die Anlage aufbauen. Die Anlage

konnte ich ab ca. anfangs 2016 in betrieb nahmen.

33. Frage: Wann wurde zuletzt geerntet?
-..........ich weiss es nicht.

34. Frage: Ungefähr?
- .........keine Ahnung, vielleicht Mär22017. Aber ich bin mir nicht sicher

letzte Ernte
35. Frage: Wleviel Marihuana (Gewicht) konntest du damals ernten?
- Das weiss ich nicht mehr.

36. Frage: Ungefähr?

PN: Beratung mit dem Anwalt ohne mich

- dazu möchte ich mich nicht äussern.

37, Frage: Aber gab es vorgängige Ernten in Geroldswil?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

38. Frage: Was hast du mit dem geernteten Marihuana vom Mär¿40$gemacht?
- Das meiste war Schimmelware. Dieses musste ich vernichten. Viele Ernten gehen ein. Das ist die

Natur. i1,ft f EpS/

39. Frage: Hast du das Marihuana verkauft ? Ð'lsl'lo
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

''(^.O7.,(l

^4 
]47

40. Frage: Wolltest du grundsätzlich einen Klein- oder Grossabnehmer beliefern wollen?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

vorherige Ernten
41. Frage: Du gabst vorhin an, dass du seit Ende 2015 ln dleser Räumlichkeit

eingemletet bist. Stimmt das so?
- .....ich weiss es nicht mehr ganz genau.

anwesende Drittperson befragte
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42. Frage: gab es vorherige Ernten?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

43. Frage: Gab es zuvor Erträge?
- dazu möchle ich mich nicht äussern.

44. Frage: Was hast du mit dem geernteten Marihuana aus der letzten Ernte gemacht?
- dazu möchte ich mich nichl äussern.

45. Frage: Hast du das Marlhuana verkauft?
- dazu möchte ích mich nicht äussern.

46. Frage: Warum konnte durch uns in Geroldswil ,nur'2kg verpacktes Marihuana
sichergestellt werden. Möchtest du dich dazu äussern?

- Der Rest war Schimmelware.

47. Frage: Hast du berelts etwas verkauft?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

48. Frage: Möchtest du dich über allfällig getätigte Verkäufe äussern?
- nein, ich will mich nicht dazu äussern.

Slcherstellungen
49. Frage: Anlässlich der Hausdurchsuchung wurde ein HD-Protokoll geführt. Wem

gehören die aufgeführten Gegenstände?
- Diese gehörten mir.

50. Frage:

-Zirka2kg.

53. Frage:

- Mir alfeine.

Es wurden Säcke mlt Marihuana gefunden. Weisst du wie schwer die
zusammen sind?

51. Frage: Woher stammen diese zirka 2kg Marihuana?
- Aus Ernten von dieser Anlage.

52. Frage: Hast du dlese selber produziert?
- Ja, das habe ich.

54. Frage: Auf was ftir einen Ertrag (Marihuana) hast du dlr aus e¡ner elnzèlnen Ernte
erhofft?

- dazu möchte ich mich nicht äussern.

55. Frage: Möchtest du dich über den erhofften Ertrag äussern?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

Weiter wurde in Geroldswil nochmals 474 Hanfpflanzen sichergestellt. Wem
gehörten dlese?

anwesende Drittperson Person



Delegierte Einvernahme -7 -

56. Frage: Wenn man dleselben Zahlen von der Firma Bofil AG in Rüti hochrecþ¡s1,
muss man von den 4T4Hanlptlanzen in Geroldswilzirka 11,850k9 Marihuana
als Ernte erwarten, Was sagst du dazu?

- nichts.

57. Frage: Falls du dleselben Preisvorstellungen gehabt hast wle ln Rüti bel der Firma
Bofll AG, das heisst ca. CHF 4'000.00 pro Kilogramm, hätten die 11,850kg
Marihuana für dich ca. GHF 47'400 Verdienst bedeutet. Was sagst du Oazu?

- dazu möchte ich mich nicht äussern.

58. Frage: Gab es zur vorgefundenen Ernten bereits vorgängige Ernten?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

59. Frage:
- Mir.

Wem gehörte das Vakuumiergerät?

60. Frage:
- lch selber

Wer bediente das Vakuumiergerät?

61. Frage:
- Mir.

Wem gehört das Testosteron?

62. Frage: Handelt es sich belm Hanf und dem Marihuana um THC haltige Wahre?
- Das weiss ich nicht. Aber ich gehe davon aus.

63. Frage: Wir lassen aus der lndooranlage Proben von Pflanzen nach dem THC-Gehalt
überprüfen. Nimmst du dies so zur Kenntnis?

- Ja, das weiss ich bereits.

64. Frage: Auch wurden ein Laptop und ein Computer (Acer) sichergestellt. Stlmmst du
einer Auswertung der beiden Geräte zu, oder willst du diese siegeln tassen?

- Nein, das könnt ihr auswerten,

65. Frage: Benötigt man für dle Bedienung der Geräte Codes?
- ...das weiss ich nicht mehr. lch habe diese Gerätschaft nie gebracht.

lnstallationen
66. Frage:
- lch alleine.

Wer genau hat die lnstallationen der lndooranlage gemacht?

67. Frage: Wie konntest du zum Beispiel die schweren Apparaturen an dle Decken
hängen?

- lch habe diese hochgebastelt. Das ging alleine. lch hatte Werkzeug zu Hilf.

Mittäter
68. Frage: An der Wand lm ,Aufbereltungsraum' hing ein A4 Blatt auf. Darauf ist eine

Sklzze zu sehen. Was ist das für eine Skizze?
PN: Zeichnung wird vorgelegt:

anwesende Drittperson befragte Person
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- Das ist der Lüftungsplan. AK heisst Aktivkohlenfilter.

Unten auf der Skizze steht ,,Baue um das geht so nicht das Klima stimmt hier
nlchtlll" Was hat dieser Wortlaut zu bedeuten?

69. Frage:

- ..so wie es steht.

70. Frage: Wer hat dlesen Plan gemacht und wer hat diese Nachricht für wen
geschrleben?

PN: berät sich mít seînem Anwalt

71. Frage: Zurück zur Frage. Soll lch diese nochmals stellen?
- Nein, dazu möchte ich mich nicht äussern.

72.Frage; OO, hast du Freunde oder Kollegen, welche dir beider Unterhaltung der
lndooranlagen helfen?

- dazu möchte ich mich nicht äussern.

73. Frage: Hat CG G|ID etwas mit den lndooranlagen zu tun?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

PN: bespricht sich alleine mit seinem Anwalt

Finanzierung der lnfrastruktur
74. Frage: Wer bezahlte die lnfrastruktur für diese lndooranlage?
- lch alleine.

75. Frage: Wie viel Wert hat diese lnfrastruktur?
- Das teure war die Arbeit und die habe ja ich selber gemacht. Den Rest weiss ich nicht genau. lch

weiss es nícht mehr.

76. Frage: Woher hast du das Geld um solche Apparaturen zu kaufen?
- Geerbt, oder besser gesagt geschenkt. Dies aus dem Hauskauf innerhalb der Familie.

77. Frage: Was kostet dle Mlete für dle Räumlichkeiten in Geroldswil pro Monat?
-Zirka CHF 3000.00

78. Frage: Durch wen und wie wird die Miete bezahlt?
- Durch mich alleine.

79. Frage:
- lch alleine.

Wer bezahlte die Stromrechnungen?

80. Frage: Wie teuer waren dlese?
- Das weiss ich nicht mehr. Eine Rechnung habt ihr ja auf dem Handy gefunden.

81. Frage:
- keine Ahnung.

War das elne durchschnlttllche Stromrechnung?

Sachbearbeiter/in anwesende Drittperson befraS{,e Person
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82. Frage: Uns liegt eine Stromrechnung von Geroldswil von der Periode von 01 .O1.2017
bis 31.03.2017. Das sind 90 Tage. Díese kostete dich belspielsweise CHF
5'280.10. Woher hattest du das Geld dazu?

- dazu möchte ich mich nicht äussern.

83. Frage: Wle wurden die Stromrechnungen und die Miete genau bezahlt?
- eventuell per Einzahlungsschein. Das weiss ich nicht mehr.

84. Frage: Gerne würde ich mit dir eine ungefähre Hochrechnung anschauen.

Strom kosten pro Jahr (ungefähr) Rüti Firma BofilAG: CHF 22'800
Strom kosten pro Jahr (ungefähr) Gerodswil: CHF 22'500
Mietkosten pro Jahr (ungefähr) Rüti Firma Bofil AG: CHF 22'000
Mietkosten pro Jahr (ungefähr) Geroldswil: CHF 42'000
Das gibt total hochgerechnet auf ein Jahr, zirka CHF 109'000 laufende
Unterhaltskosten. lst diese Zahl realistisch?

- lch habe es noch nie ausgerechnet. Möglich ist es, keine Ahnung.

Finanzierung lndooranlagen und Lebensunterhalt:
85. Frage: Selt wann blst du im Besitze des Mercedes E63 AMG?
- lrgendwann im letzten Jahr.

86. Frage: Wie tauer war dieser im Ankauf?
- etwas über CHF 30'000.00

87. Frage: Wie hast du diesen bezahlt?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

88. Frage: Woher hattest du das Geld dazu?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

89. Frage: Wie kannst du dir den Mercedes E63 AMG im Unterhalt leisten?
- ln dem man fasl nie herumfährt.

90. Frage:
- Ja. Audi A1.

Hast du noch andere Autos?

91. Frage: Gemäss System hast du noch eine Corvette?
- Die gehört mir nicht.

92. Frage: Wem dann?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

93. Frage: Was ist das genau für eine und wle teuer war diese?
- lch weiss nur, dass es die günstigste Version ist. Den Preis weiss ich nicht mehr. Sie war günstig,

94. Frage: Wer lenkt den Audi?

Sachbearbeiter/in anwesendo Drittperson
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- Der hat ein Wechselschild mit dem Mercedes. Mit der Corvette fährt ein Kollege, denn Namen werde

ich nicht sagen.

95. Frage: Wo sind diese abgestellt?
- Den Merci habt ihr und der Audi ist in Geroldswil in der Garage.

96. Frage: Sind deine Autos bezahlt oder geleast?
- Bezahlt. Der Audi hat ja über 180'000km.

PN: berät sich alleine mit seinem Anwalt

97. Frage: Woher hast du das Geld für den Kauf von Lebensmitteln?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

98.Frage: lstderBetäubungsmittelhandeldeineEinnahmequelle?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

99. Frage: Anhand der Fakten (grosse Mengen an Marihuana, kein Arbeit, Fahrzeugpark
und laufende Unterhaltskosten), muss im Moment davon ausgegangen
werden, dass du mit dem Marihuanahandel delnen Lebensunterhalt verdlenst
und du dies daher ,gewerblich' betreibst. Möchtest du dich dazu äussern?

- dazu möchte ich mich nicht äussern.

Waffe:
100. Frage: Woher hast du die Schrotflinte, welche in der lndooranlage gefunden wurde?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

101. Frage: Wie lautet die genaue Bezeichnung dieser Schrotflinte?
- nein, das weiss ich nicht.

102. Frage: Wann hast du diese e¡'worben?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

103. Frage: Wo und beiwem hast du diese erworben?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

104. Frage: Wie hast du diese erworben?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

105. Frage: Hast du einen gültigen Vertrag dafür vorzuweisen?
- Nein, ich haben keinen Vertrag.

106. Frage: Warum war die Schrotflinte beim Auffinden geladen?
- Keine Ahnung. Einfach so.

107. Frage: Wo wurde die Schrotflinte genau aufgefunden?
- Sie war unter dem Bett.

Sachbearbeiter/f n anwesende Drittperson befragìàPerson
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108. Frage: Waffen müssen vor dem Zugrilt von Fremden geschützt werden. Deine Wurde
in dem Fall unter dem Bett gefunden. Findest du diesen Aufbewahrungsort
sachgerecht?

- Sie war ja versteckt unter dem Bett. Sie war ja nicht sichtbar.

109. Frage: Wurde mit der Fllnte schon einmalgeschossen?
- lch weiss nicht einmal, ob die Waffe funktioniert. Keine Ahnung. lch habe nie geschossen

ll0. Frage:
- Nein.

Wurde mit der Flinte schon einmaljemanden bedroht?

111. Frage: Was war der Anschaffungsgrund der Flinte?
- ...keine Ahnung. Das ist etwas Spezielles, Liebhaber halt.

112. Frage: Gibt es zur Flinte noch etwas zu sagen?
- lch weiss nicht einmal ob sie funktioniert.

Testosteron:
lf3. Frage:

- Nein.

114. Frage:
- Das ist für mich

115. Frage: Wo hast du diese erurrorben?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

l16. Frage: Was musstest du dafür bezahlten?
- Keine Ahnung mehr.

117. Frage: Kennst du den genauen Wirkstoff darin?
- Es ist einfach Testosteron. Das spritzt man.

l18. Frage: Sind diese Ampullen legal oder nlcht?
- Das weiss ich nicht.

119. Frage: Wle wird das Testo konsumiert?
- Das wir gespritzt.

Allgemein

120. Frage:
- Nein.

Möchtest du noch etwas der Befragung hlnzufügen?

121. Frage: Wie geht es lhnen im Gefängnls?

Anlässlich der HD in Geroldswllwurde Testosteron gefunden. Möchtest du
dich dazu äussern?

Wem gehören dlese?

anwesende Drittperson befàgte Person
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- Nicht gut. Mir geht es psychlsch gar nicht gut. lch habe auch das Gefühl, dass meine Pupillen nicht

gleich gross sind. lch kann auch nicht schlafen. lch weiss nicht einmal mehr wie genau ich bin. lch

weiss nicht mal mehr, ob ich 31 oder 32 Jahre alt bin. lch weiss nicht was mit mir läuft. lch bin

psychisch am Limit. Am liebsten hälte ich etwas zur Beruhigung. Bis jetzt habe ich noch nichts

bekommen. Leider kommt der Gefängnisarzt nur einmal in der Woche. lch konnte ihn nur leider noch

nicht konsultieren.

122.Frage: Gerade bekam mich noch dle Nachrlcht, dass in Geroldswil noch l00gr.
Marlhuana gefunden wurden. Wem gehört dieses?

- Ja, es muss wohl mir sein. lch stimme der Vernichtung zu.

Ergänzungsfrage von

- keine Danke.

Abschluss

,t23. Frage:

124.Frage:

125. Frage:

lch bin ja im Gefängnis

)a

Sie erhalten nun das Protokollzum Durchlesen. Sollten Änderungen nötig
seln, können Sie diese direkt handschriftlich im Protokoll vornehmen. Mit
threm Visum bestätlgen Sle die Änderungen. Haben Sie dies ebenfalls
verstanden?

Sle haben nun das Protokoll gelesen. Gibt es lhrerseits dazu noch
Ergänzungen?

Sle haben sich den Strafverfolgungsbehörden weiterhin zur Verfügung zu
halten und allfällige Adressänderungen umgehend der Staatsanwaltschaft
des Kantons Glarus mitzuteilen. Haben Sie etwas beizufügen?

*l-

Schluss der Einvernahme: 13:29 Uhr

Gelesen und bestätigt:

Protokollnotlz

anwesende Drittperson befragte Person
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Delegierte Einvernahme beschuldigte Person
(Art.157 SIPO)

Es erscheint aus Untersuchungshaft und erklärt auf Befragen als beschuldigte Person

Xm nw

Kantonspollzel

Sachbeaóeiter/in

Dlenststellê

Datum

Name

Geburtsdatum

HeimatorV-slaat

Adresse

in Gegenwart von

Protokollnotiz

Protokollnotiz

Rechtsbelehrung

Sachbearbeiter/in

Gfr Sigrist M.

Polizeispützpunkt Schwanden

Di. 11.07.2A17

|tlD
1r.03.1ef
Zürich

Zürich

Detailhandelsfachmann o.A.

8152 Glattbrugg/ZH

G-Nr.

ABI-Fall Nr.

Vorname

Geburlsort

Beruf

PLZIO.l.e
;f-Verteidigung Beschutdigter t- Da¡
la.þl LrFu

Beginn der Einvernahme um 08:25 Uhr.

Benötigen Sie für die Befragung eine Übersetzung (Arr. 't58 Abs. r rit. o steo¡ und
wenn Ja, ln welcher Sprache?

nein

Den Anwesenden wird zur Kenntnis gebracht, dass die Durchführung dieser
Einvernahme von der Staatsanwaltschaft an díe Polizei delegiert worden ist.

Sie werden als beschuldigte Person einvernommen (Arr. 157 ff stpo).

Sind Sie in der Lage, der Einvernahme zu folgen?

ia

Es ist gegen Sie ein Vorverfahren wegen Wlderhandlung gegen das BetmG /
Anbau und Handel von Marihuana / ev. gewärbsmässiger Handel
Miderhandlung Waffengesetz /-verordnung / MERK eingeleitet worden (Arr. 2e9

ff srPo).

befragte Person

ñ
tte#

anwesende Drittperson
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Protokollnot¡z

Einvernahme zur Sache

Einsteig:

1. Frage:

-ja

-2-

Sie haben das Recht, Aussagen und Mitwirkung zu veruveigern (Art. 158 Abs. 1 tit. b
srPo).

Haben Sie das verstanden?

ja

Sie können jederzeit eine Verteidigung nach freier Wahl und auf lhr eigenes
Kostenrisiko beiziehen. Auch können Sie eine amtliche Verteidigung beantragen
(Art. f 58 Abs. 1 lit. c SIPO).

Wollen Sie dieses Recht beanspruchen?

ja, mein Anwalt,lDsitzt bereits neben mir

Wenn Sie mit lhren Aussagen einen Nichtschuldigen wider besseres Wissen einer
Straftat beschuldigen, machen Sie sich der falschen Anschuldigung gemäss Art.
303 SIGB strafbar und können mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden.
Wenn Sie mit lhren Aussagen wider besseres Wissen anzeigen, es sei eine
strafbare Handlung begangen worden, machen Sie sich der lrreführung der
Rechtspflege gemäss Art. 304 SIGB strafbar und können mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden. Wenn Sie mit lhren Aussagen
jemanden anderen der Strafverfolgung entziehen, machen Sie sich der
Begünstigung gemäss Art. 305 SIGB strafbar und können mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden.

Haben Sie das verstanden?

ia

Gestütl auf Art. 143 Abs. 2 SIPO wird festgehalten, dass die Bestimmungen nach
Abs. 1 eingehalten wurden.

Ú, wir werden nun eine weitere Befragung machen, Blst du bereit um
weitere Aussagen zu machen?

haft bíst.

Meldeverhältnisse:
2. Frage: Wir sind zur Erkenntnis gekommen, dass du n der angegebenen

Meldeadresse in 81 52 Glattbrugg/ZH,
Möchtest du etwas dazu sagen?

- lch bin einfach dort gemeldet. Dort bekomme ich auch meine Post.

3. Frage: Warum bist du dort gemeldet?
- Weil ich eine Zeit lang keine Wohnung hatte und damals dort wohnen durfte. Vielleicht war das Ende

2015, als ich mich dort angemeldet habe.

befragte Person

þt

anwesende Drittperson
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4. Frage: Wo ist dein richtiger Wohnort?
- Das war in Gerordswi,, 

.ãE lj|*t
5. Frage: Wle entstand die Adresse, in 8152 Glattbrugg/ZH,-I
- Weil ich damals keinen Wohnung hatte. Zudem musste ich ja auch meine Post erhalten. Es gibt ja in

der Schweiz die Anmeldepflicht.

þn/nt -
6. Frage: Und warum hast du dlch nicht in Geroldswil,

angemeldet?
- Weil das ein Gewerbegebiet ist und man dort nicht wohnen darf. lch denke mir, dass die Gemeinde

dies auch nicht bewilligen wi.¡rde.

7. Frage: Wo hast du vor der Festnahme mehrheítlich geschlafen?
- Bei meiner Freundin,lfund in Geroldswil.

1a¡/A,
8. Frage: Wo hast du mehrheitlich gekocht?
- lch habe meistens die Microwelle benutzt. Ansonsten bei der Freundin.

9. Frage: Wo befinden sich deine Kleider?
- Verteilt zwischen Geroldswil und meiner Freundin,

.E

10. Frage: Wem gehört die 'Wohnung', welche anlässlich der Hausdurchsuchung in
Gerolãswil/ZH, 

- 

2g, zum vorschein kam?
- Der Raum gehört mir alleine. /at/-ø.,t cny

11. Frage:

- Ja, das stimmt.

ln der Wohnung kamen weiter dein Testosteron, ein Hundebett, diverse
Pokale und ein Gokart zum Vorschein. Möchtest du etwas dazu sagen?

12.Frage: Zudem sprachen wir bei Sll Bllvor, welche angab, dass du selt zirka
drei Jahren nicht mehr an der genannten Adresse in Glattbrugg/ZH wohnhaft
seist. Was sagst du dazu?

- lch dachte, dass es elwa 2Yz bis 3 Jahre sind.

13. Frage: Also wo ist nun dein Lebensmittelpunkt?
- Zuhause fühlte ich mich in dem Raum in Geroldswil. Dort sind meine Kartonschachteln mit den

privaten Fotos usw...

Aber ich war ja auch sehr oft bei meiner Freundin.

14. Frage: War das ein Versäumnis, Unwissenheit oder hast du dies bewusst so
gemacht, um die dortige lndooranlage zu schützen und deinen Wohnort zu
verschleiern?

- Eher bewusst. Aber zudem kommt noch, dass ich mich wahrscheinlich in Geroldswil, im

lndustriegebiet, nicht anmelden durfte.

15. Frage: lst dir bekannt, dass Jedermann der in eine andere Gemeinde, oder innerhalb
derselben Gemeinde umzieht, diesen Umstand innert 14 Tagen der
zuständigen Behörde melden muss?

Sachbearbeiter/in befragte Person

\

\\t\W
anwesende Drittperson



Delegierte Einvernahme -4-

- Ja. Es ist wie beim Auto auch - genau gleich.

16. Frage
- Ja.

Anerkennst du die Widerhandlung gegen die Anmeldefrist bei der Gemeinde?

Waffe (Pump Aktion) und Munition
17. Frage; Anlässlich der letzten Befragung gabst du an, dass du über keinen

Waffenvertrag für die Flinte {Pump Aktion) verfügst. Stimmt das so?
- Ja, das stimmt. lch habe keinen Vertrag vorzuweisen.

18. Frage: Hast du für den damaligen Erwerb einen Waffenenverbsschein vorzuweisen?
- Nein, auch nicht.

19. Frage: Hattest du damals einen Waffenerwerbsschein für den Ennlerb?
- Nein, ich hatte kein Waffeneruerbsschein.

20. Frage: Da du nicht belegen kannst, dass du die Waffe legal erworben hast, besitzt du
somit auch die dazugehörige Munition nicht rechtmässig. Möchtest du etwas
dazu sagen?

- OK, ich nehme das zur Kenntnis.

21. Frage:
- Ja.

Anerkennst du die Widerhandlung gegen das Waffengesetz?

Indooranlage Geroldswil
22. Frage: Nochmals kur¿ zur lndooranlage in Geroldswil. Gab es vorgängige Ernten?
- Dazu sage ich nichts.

23. Frage: Anlässlich der letzten Einvernahme gabst du auf die Frage 34 an, dass die
letzte Ernte vermutlich im Mäz 2017 stattfand, Bei Frage 38 habe ich jedoch
zurückgefragt, was du mlt der Ernte von März 2016 gemacht hast. Habe ich
mich möglichenfleise falsch ausged rückUgefragt?

- Ja - es war Mär22A17.

PN: in der Einvernahme wurde dies nachträglich mit Kugelschreiber geändert und von beiden visiert.

24. Frage:
- Mär22017.

Wann war also die letzte Ernte in Geroldswil?

25. Frage: Kannst du dich noch an die Menge des Marihuanas vom März2A17 erinnern?
- Nein - ich habe sowieso langsam ein Durcheinander.

26. Frage: Weisst du noch, was mit dem damals geernteten Marlhuana passiert ist?
- dazu möchte ich mich nicht äussern.

27.Frage: Gab es weitere Ernten in Geroldswil?
- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

befragte PersonSachbearbeiter/in anwesende Drittperson

'^N
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Lebensu nterhaltskosten
28. Frage: Kannst du mir erklären, wie du die enormen Unterhaltskosten für die Miete

und den Strom beglichen hast?
- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

29. Frage: Woher kam das Geld zum Begleichen der Unterhaltskosten?
- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

30. Frage: Letztes Mal hatten wir eine Hochrechnung von den Stromrechnungen von
Rütl/GL und Geroldswil/ZH und von den beiden Gebäude-Mieten. Dabel
kamen wlr auf einen Betrag von ca. CHF 109'000.00 (Hochrechnung) pro Jahr
gekommen. Wie konntest du diese Rechnungen begleichen und ein Auto
(Mercedes-Benz E 63 AMG) kaufen - wie geht das?

- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

31. Frage: Wie finanzierst du deinen Lebensunterhalt?
- lch habe fast keine Kleider. lch lebe sehr bescheiden. Wenn ich einmal Kleider kaufe, dann im H&M

ln den Ausgang gehe ich sowieso nicht, Aber ein Einkommen kann ich dir nichts präsentieren.

32. Frage: Woher hast du das Geld für Benzin und Fahzeugversicherung?
- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

33. Frage: Wieso kannst du dir zwei Autos leisten?
- Dazu möchte ich mich nicht äussern,

34. Frage:
- Nein.

Oder sind es drei?

35. Frage: Wo ist die Corvette, welche auf deine Firma eingelöst ist?
- Die ist auf den Verein eingelöst. Wo sie ist, weiss ich gar nicht genau. Es ist nicht mein Fahrzeug

36. Frage: Hast du die Rechnungen mit Drogengeld aus dem Marihuanagewinn
beglichen?

- Dazu möchte ich mich nicht åussern.

Letztes, belegbares Einkommen
37. Frage: D-, von wann kannst du uns zuletzt ein legales Einkommen belegen?
- lch wurde ja gekündigt. Das war zuletzt zirka im Jahre 2014 gewesen. Das war von der Firma Reifen-

Gum,]nZÜrich.DerlnhaberheisstSalomonKowalski.lchwarseinerechteHand.

Erbe
38. Frage: Anlässlich der letzten Befragung hast du mlr angegeben, dass du Geld von

deiner Familie geerbt hast. Stímmt das?
- Ja, das stimmt.

Sachbearbeiter/in

Il,fiyn',!

anwesende Drittperson befragte Person
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53, Frage:

- Nein.

;f -

Wir haben lnformationen, dass er zusammen mit dir eine lndooranlage
betrleben hat. Möchtest du etwas dazu sagen?

54. Frage:
- Nein.

Hast du eine Ahnung, wie uns die lnformation erreicht haben könnte?

55. Frage: D(D hat dir S(-MIbeim Betreiben der lndooranlage in
Geroldswil/ZH geholfen?

- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

56. Frage: Hat dir S-M-beim Betrelben der Indooranlage in Rüti/GL geholfen?
- Dazu möchte ich mich nicht äussern.

Allgemein
57. Frage: Du wirst früher oder später von dem Einwohneramt in Glattbrugg/ZH (oder

das zuständige) aufgefordert, zum Wohnort und der Meldeadresse Stellung zu
nehmen. Falls es zu einer Ummeldung kommf, weise ich dich darauf hln, dass
du der Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus deine neue Meldeadresse
mltteilen musst, sodass du für diese mindestens schrlftlich erreichbar wärst.
Hast du das verstanden?

- Selbstverståndlich. lch werde dies sicher so machen. lch bin keiner der wegrennt.

58. Frage: Woher hast du die Armbanduhr der Marke Rolex?
- Die habe ich zum grössten Teil von meinem Vater geschenkt bekommen. Die Uhr selber kostete zirka

CHF 10'000.00. lch selber habe vielleicht einen Drittel bezahlt. Den Rest hat mein Vater bezahlt.

59. Frage: Möchtest du noch etwas der Befragung hinzufügen?
- lch möchte mich nochmals für die faire Behandlung bedanken. lch bin immer fair und respektvoll

behandelt worden.

go"-l |tr/ú
Ergänzungsfrage von f-(Rechtsanwalt)
- keine - danke,

Abschluss

60. Frage: Sie erhalten nun das Protokoll zum Durchlesen. Soltten Änderungen nötlg
sein, können Sie diese direkt handschriftlich lm Protokoll vornehmen. Mlt
lhrem Vlsum bestätigen Sle die Änderungen. Haben Sle dles ebenfalls
verstanden?

ja

Sachbearbeiter/in

uwd
anwesende Drittperson befragte Person
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39. Frage: Wie hoch war das Erbe, welches du erhalten hast?
- Das sage ich nicht.

Das kam vom Verkauf eines Anwesens in Zürich (Familienintern).

40. Frage: Was hast du mir dem Erbe gemacht?
-Dazu möchte ich mich nicht äussern.

Mittäter
41. Frage: D(É gab es Mittäter für dle lndooranlagen?
- Dazu möchteich mich nicht äussern.

42. Frage: Wer hat zum Beispiel die Skizze an der Wand in Geroldswil (lndooranlage)
geschrieben ,,Baue um das geht so nlcht das Klima stimmt hier nichtil!,,?

- Dazu möchte ich mich nicht åussern,

43. Frage: Wir haben unterdessen S- Mllverhaftet, Kennst du diesen?
- Klar kenne ich den.

44. Frage: Wie stehst du zu ihm?
- Wir kennen uns schon recht lange. Seit zirka 13 Jahren.

45. Frage: Wann und wie hattet ihr zuletzt Kontakt?
- Das weiss ich nicht mehr. Wir haben immer guten Kontakt zueinander

46. Frage: Was bedeutet das?
- Ab und zu war es Täglích.

47. Frage: was war der Grund für die Gespräche und um was ging es dabei?
- Hoiwie geht es, was machsch,...smaltalk.

Wir haben zusammen ein Hobbie. Wir fahren beide gerne Gokart.

48. Frage: Was und wo arbeitet S(tMI?
- ln einer Garage,

49. Frage:
- Mechaniker.

Als was?

50. Frage: lst er angestellt oder ist er selbstständig?
- Das weiss ich nicht. lch glaube er ist eingemietet.

51. Frage: Wann und wie hattest du das letzte Mal Kontakt zu ihm?
- Das weiss ich nicht mehr.

52. Frage: Kannst du dir vorstellen warum wir ihn verhaftet haben?
- ehrlichgesagt nicht - nein.

Sachbearbeiter/in befragte Person

Nuyd

anwesende Drittperson
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Sle haben nun das Protokoll gelesen. Gibt es lhrerseits dazu noch
Ergänzungen?

Sie haben slch den Strafverfolgungsbehörden weiterhin zur Verfügung zu
halten und allfäl I ige Ad ressänderungen umgehend der staatsanwaltsõhaft
des Kantons Glarus mitzuteilen. Haben Sle etwas beizufügen?

Ja, klar. lch werde nun bein meiner Freundin

a1

Delegierte Einvernahme

61. Frage:

62. Frage:

Protokollnoliz Schluss der Einvernahme: 13:29 Uhr

Unterschrift Þolizçifunktionär/-in Gfr Sigrist M.

U

\ç-
untàrschrifr Verreid isuns Besôhr;ìäiúår e

Sachbearbeiter/in anwesende Drittperson befragte Person
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Telefon 055 646 69 20
E-Mail: staalsanwaltschaft@gl.ch
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Slcherhelt und Justlz
Stâats. und Jugendanwaltschafi
Postgasse 29
8750 Glarus

sÀ2017.00270 Glarus, 1. Juli 2020

Einvernahmeprotokoll als Beschuldigter
Mittwoch 1. Juli 2020, um 09:00 Uhr

Es erscheint auf schriftliche Vorladung und erklärt auf Befragung als beschuldigte Person

lrrl,' /)o'.-'' irt,1beschuldigte Person

/V<v;l"zu^a'e1

Verteidiger

geb. 11.03.1tt- von Zürich,
8103 Unterengstringen

1,1û"^" I L-f/
L't / ¿,ø z

in Gegenwart von:
lic, iur. D-SI¡ Leitende Staatsanwältin
Verfahrensleitung und Protokollführerin

Ja

RCCHTSECLEHRUNG

Sie werden heute als beschuldigte Person einvernommen (Art. '157 ff , SIPO).

Sind Sie in der Lage der Befragung zu folgen?

Es ist gegen Sie ein Vorverfahren wegen Widerhandlungen gegen das Betäu'

bungsmittelgesetz, Fahrens ohne Berechtigung, Widerhandlung gegen das

Waffengesetz sowie Nichtnachkommen der Meldepflicht eingeleitet worden
(Art. 299 ff. StPO). Sie haben das Recht, Aussagen und Mitwirkung zu venitei-
gern (Art. 158 Abs. I Bst. b StPO). lhre Aussagen können als Beweismittel
verwendet werden. Haben Sie das verstanden?

Ja.

,l
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Wenn Sie mit lhren Aussagen elne nichtschuldige Person wider besseres
Wissen einer Straftat beschuldigen, machen Sie sich der falschen Anschuldi.
gung gemäss Art. 303 SIGB strafbar und können mit Freiheitsstrafe bls zu 20
Jahren oder Geldstrafe bestraft werden.

Wenn Sie mit lhren Aussagen wider besseres Wissen anzeigen, es sei eine
strafbare Handlung begangen worden, machen Sie sich der lrreführung der
Rechtspflege gemäss Art. 304 StGB strafbar und können mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden.

Wenn Sie mit lhren Aussagen jemanden anderen der Strafverfolgung entzie-
hen, machen Sie sich der Begünstigung gemäss Art. 305 SIGB strafbar und
können mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden.

Haben Sie das verstanden?
Ja,

Ja,

l),,.,1, I Ln or,.-.

-

SiE werden in diesem Verfahren von Rechtsanwalt
verteidigt; ist das korrekt?

EInvenN¡XME zUR S¡cue

1. lhnen wird vorgeworfen, am Sonntag, 11. Juni 2017, ca. 13.35, in Rüti/GL,
Tschächli, im Erdgeschoss (ca. 440m2) eine Cannabis-lndoor-Anlage, welche
sich über mehrere Räume der lndustriellegenschaft erstreckte, mit ca 920 lee-
ren Töpfen, ca. 1000 Setzlingen und ca. M.4 kg feuchte Ernteabschnitte be-
trleben zu haben. Sie waren im Besitz von total netto 23,872 kg Gramm ge-
trocknetem Marihuana mit einem THC-Gehalt von über 1 Prozent. Sie sollen
das Marihuana angebaut haben und das erwähnte getrocknete und bereits
abgepackte Marihuana gelagert haben, in der Absicht, dieses zu verkaufen.
Was sagen Sie dazu?

Korrekt, ja.

2, Sie haben die Lager- und Gewerberäume im Tschächli in Rtiti, ehemals Bofil,
am 1. März 2016 gemletet. Seit wann haben in diesen Lagerhallen Marihuana
angebaut?

Das kann ich nicht mehr sagen. lch möchte auf das verweisen, was ich dazu schon e¡nmal
ausgesagt habe.

3, An wen haben Sie die Ernte von23.872 kg Marihuana, welche am 11. Juni20l7
sichergesteltt wurde, verkaufen wollsn?

Meines Wissens war der Verkauf bzw. an wen verkauft werden soll, noch nicht geplant.

4. Wie wollten Sie die Ernte an den Mann bringen bzw. wie und wo wollten Sie
den Käufer für eine derartige Ernte finden?

lch wollte herumfragen.

DI
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Aufgrund der gefundensn ca. 1000 Setzlinge war eine weitero Aufzucht und
Ernte angedacht, nicht wahr?

6. Sie anerkennen, dass sämtliches in Rüti gefundene Marihuana einen THG

Wertüberl %aufweisen?
Davon bin ich definitiv ausgegangen. Es hätte mich gewundert, wen dem nicht so gewesen

wäre.

l.iberdies wird lh|-non vorgeworfen, am Montag, 12. Juni 2017, ca. 14.f 0 Uhr, in
28, im ersten Untergeschoss eine weitere

9.

a Geroldswll/ZH,
Cannabis-lndoor.Anlage, betrieben zu haben. Es wurden 4T4Hantpflanzen ge-

funden, wobei insgesamt ein Ertrag von 9.480 kg Marihuana zu enuarten ge-

wesen wäre, rechnet man durchschnittlich 20 Gramm betäubungsmittelfähi.
ges Marihuana pro Pflanze, wag wiederum einem Erlös von insgesamt zirka
cHF 75'840.00 (pro Gramm CHF 8.00) entspricht. was sagen sie dazu?

Diese Anlage habe ich betrieben, das ist so. Man darf nicht pro Pflanze aufrechnen, sondern

man muss die Gesamtmenge anschauen. Der Preis in Mengen ist erheblich kleiner als pro

Gramm. Eine Cola ist auch teurer als ein Palette Cola.

8. überdles sotlen Sie in Geroldswll total 4.028 kg getrocknetes Marihuana mit
einem THC-Gehalt von über I Prozent besessen haben. Was sagen Sie dazu?

Das ist so.

Sle solten das erwähnte THG.haltige Marihuana angebaut und das erwähnte
getrocknete Marihuana getagert haben, in der Absicht, dieses zu verkaufen.

Was sagen Sie dazu?
Ja klar.

10. An wen wollten Sie das bereits getrocknete Marihuana von total 4.028 kg ver-

kaufen?
Dazu kann ich nichts sagen.

11. Und was wäre mit den 474 Hanfpflanzen geschehen?

Die werden auch fertig gemacht worden. Man hätte es blühen lassen, geerntet und getrock-

net.

12. Sie sagten,,man hätte", wer ist man?
lch. Für mich ist das ein Wort <<man macht das so>; vielleicht hat das auch mit dem ZÜrcher

Dialekt zu tun.

t3. Sie anerkennen, dass sämtliches in Geroldswll gefundeno Mar¡huana einen

THC Wert über I % aufweisen?

Sle haben dÍe Lager- und Gewerberäume im ersten Untergeschoss in Ge'

roldswll mlt einer Fläche von 598 m2 am 1. Januar 2016 gemietet. Seit wann

haben in diesen Lagerhallen Marihuana angebaut?

14.

D.l,
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Dazu sage ich nichts.

15. Wie haben Sie die Miete von monatlich CHF 3'389.00 für die Halle in Gerolds-
wil (act. 8.1.06) und die Miete für dle Gewerberäume in Rüti von monat¡¡ch CHF
1'880.00 (act. 8.1.07) bezahlen können?

Das kann ich nichts sagen. lch meine, ich konnte diese Frage vor drei Jahren beantworten.

16. Wir reden hier von einem Betrag von ca. 90'000.00 für die Mietdauer seit L
Januar bar. 1. März 2016 bis Ende Juni 2017, ohne die exorbitanten Stromkos.
ten. Sie haben in dieser Zeit nlcht gearbeitet, wie haben Sie das bezahlt?

Dazu kann ich nichts sagen.

17. Überdies haben Sie für die Räume in Geroldswil vom 18. Juni 2015 bis 16.
î{lä.z2O16 eine Rechnung von CHF 17'173.40 und von Mär¿ 2016 bis Mär22017
Rechnungen von insgesamt fast CHF 20'000.00 {Vorhalt der Rechnungen der
technischen Betriebe)? Wie haben Sie diese riesigen Stromrechnungen be-
zahlt?

Dazu kann ich nichts sagen.

18. Und fiir die Lagerräume in Rüti bezahlten Sie für den Strom für März 2016 bis
îûal2017 weitere ca. CHF 16'000.00 (Vorhalt der Rechnungen des Vermieters

Çlz Wie haben Sie dies bezahlen können?
Dazu kann ich nichts sagen,

PN: RA Zano schauf sich die vorgehaltenen Rechnungen sorgfältig an.

19. Und wie war es lhnen möglich, das professlonelle Equipment für zwei doch
recht grosse Hanfindooranlagen finanziell anschaffen zu können?

Dazu kann ich nichts sagen.

20, Für mich ist es unmöglich, dass Sie beide Anlagen ln Rüti und Geroldswil al.
leine auf die Beine stellen und pflegen konnten. Wie haben Sie dle beiden ln-
dooranlagen, welche viel Pflege brauchten, alle betreiben können?

Glarus war eine vollautomatische Anlage, dort brauchte es nur einen Kontrollgang. Das
Wasserfass musste ich hin und wieder nachfüllen. Hanf ist nicht so heikel. Dort mussten die
Pflanzen gegossen werden; das brauchte höchstens eine bis eineinhalb Stunden. Aber nicht
pro Tag. Es kam aufs Klima an und auf das Stadium der Pflanzen. Manchmal brauchte es
mlch einmal in der Woche, manchmaljeden arveiten Tag.

21. Sle haben ln der Zelt vom 29. Dezember 2016 bls 10. Juni 2017 ingesamt 186
Teiefongespräche mlt MI StDgeführt; zudem haben Sie gich bei lhren
Einvernahmen vor Kantonspolizei geweigert, was lhr gutes Recht als be-
schuldlgte Person lst, lhren oder lhre Mittäter zu nennon. Es besteht der Ver-
dacht, dass es slch bei dem elnen Mittäter, insbesondere im Zueammenhang
mit der Anlage ln Geroldswil, um [,U]slhandeln könnte. Was sagen Sie
dazu?

Dazu sage lch nlchts,

t),l,
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22, Wie haben Sle den Audi A1 und den Mercedes.Benz E 63 AMG bezahlt und mit
welchem Geld haben Sie deren Unterhalt bezahlt?

Dazu kann ich nichts sagen.

23. Wieviel Umsatz haben Sie für die 27 kg getrockneten Marihuana, mehrheitlich
abgepackt ln 100 g Säcke, enrartet?

lch ging von ca. CHF 3000 bis 3500 pro Kilo aus. lch glaube, diese Frage hatten wír schon
einmal.

24. Diese Frage haben Sle in der Einvernahme vor Kantonspolizei vom 11. Juni
2A17 bereits beantwortet: Sie gingen da von CHF 4000 pro Kilo, aus. Das
stimmt schon?

lch denke, was ich damals gesagt habe, stimmt aufgrund meiner Erinnerung eher.

25. Aufgrund lhrer Aufwendungen für den Unterhalt der beiden lndooranlagen
und lhres Lebensstils geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass Sie vor der
sichergestellten Hanfernte bereits weitere Ernten verkauft haben, man denke
nur an die exorbitanten Stromrechnungen, so dass es lhnen möglich war, al-
les zu finanzieren, Was sagen Sie dazu?

HÍezu sage ich nichts.

26. lm Weiteren wird lhnen vorgeworfen, am Sonntag, 11. Juni 2017, um ca. 13.00
Uhr, mit dem Pers-onenwagon <Mercedes-Benz E 63 AMG> mit den Kontroll-

'?r'i) schildern FLlfiefahren zu sein, obwohl lhnen der Führerausweis der Ka-
tegorÍe B seit dem 2. Januar 2014 bis zum 6. April 2019 entzogen war. Sie
wurden auf der Hauptstrasse in Schwanden/GL, Höhe Fridolin, kontrolliert.
Was sagen Sie dazu?

Das ist korrekt.

27. Woher slnd Sie an diesem Tag gekommen und wohin wollten Sie?
lch denke, das hat die Polizei gesehen, lch von der Hanfanlage gekommen. Aber ich sah,

dass ich schon beim Hinweg verfolgt worden bin.

28. Zudem wird lhnen der Vorhalt g Sie hätten am 12. Juni 2017, ca.14.30
11 --þt/ut- *") l)hr, in lhrer Einzimmerwohnung 28 in Gerolds-

wil/ZH unter lhrem Bett einen Vorderschaftsrepetierer mit Pistolengriff (Pump
Action) der Markie L. Franchi, P298&, sowie 11 dazugehörende Patronen auf-
bewahrt, ohne elnen Waffenenuerbsschein zu besltzen. Was sagen Sie dazu?

Das stímmt.

Haben Sie noch etwas beizufügen oder zu berichtigen?
Was mir am Hezen lag: Als ich beim Fridolin gestoppt wurde, wurde ich sehr anständig be-

handell, zumal ich den Hund im Auto hatte, für den man geschaut hat. Auch hier im Gefäng-
nis wurde ich anständig behandelt. Und beim Hinlaufen in die Forensik wurden mir die

Handschellen abgenommen, was ich sehr schön fand.

o. ì,



ErNvenxanuE zuR PERSoN (Anr. 161 SIPO)

1. Wie sieht heute lhr Alltag aus, gehen Sie einer Arbeit nach?
Ja. lch arbeite im Powerfood, das ist ein Fitnesshop, insbesondere Nahrungsergänzung.
Dort bin ich Verkäufer. lch bin in meiner Schicht für den Laden, die Kasse, Offnen und
Schliessen und die Beratung der Kunden zuständig. Das mache ich sehr gerne. Wir verste-
hen uns gut im Laden. lch machte nebenbei eine Ausbildung zum Fitnessbetreuer und -
trainer. lch lrainiere seit der Untersuchungshaft intensiv. Durch Trainingsstunden, auch als
Personal Trainer, komme ich noch zu Sackgeld. Dadurch bin ich auch zu Powerfood.

2. Wie ist lhr Verdienst?
Ca. CHF 3'000.00 im Monat, manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger. Die Corona-
Zeit macht es nicht besser.

3. Was bezahlen Sie für Wohnen?
lch gar nichts. Momentan. lch steure das Essen bei

4. Leben Sie ln einer Partnerschaft?
lmmer noch die gleiche Partnerin,II Die letzten drei Jahre waren turbulent, auch in
der Beziehung. (,,rt's¡

5. lch halte lhnen den Auszug aus dem Schweizerischen Strafregistervom 12. Juni
2020 vor, welcher sechs Vorstrafen enthält. Möchten Sie dazu etwas sagen?

Es ist wie es ist.

6. Gemäss Auszug des Strafreglsters ff¡hrt die Staatsanwaltschaft Win-
terthur/Unterland seit 6. September 2019 wiederum ein Strafverfahren wegen Wi-
derhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, welches die Staatsanwaltschaft
Glarus übernehmen wird. Worum geht es da? ltfa^

Es geht um eine kleine Anlage, gerade acht Lampen.Iiund ich lernten uns im Gym
kennen. Wir sprachen miteinander und so ergab es sich; etwas Kleines, da kann nicht viel
passieren. Es war ein kurzes lntermezzo. Wir haben lediglich einmal geerntet. Wir sind bei-
de, auchJ geständig; das weiss ich von ihm.

Lt"' ,Wþ',-

EncÄHzut¡csFRAcEN

Frage an die Verteidigung:Haben Sle Ergänzungsfragen (Art.147 StPO)?
Nein.

Protokoll notiz: Das Protokol I wird zur Ð urch sicht vorgelegt

Haben Sie Ergänzungen oder Berichtigungen anzubrlngen?

Schluss der Einvernahme: 10.15 Uhr

Ð,l,
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Gelesen und bestätigt:

Unterschrift beschuldigte Person:
':.!\ 

-.

Unterschrift Verteidigung: \

U nte rsch rift Proto ko I lf ü h ru n g A/e rfa h re ns le i tu n g :



' kantonelarus \f
Telefon 055 646 69 20
E-Mall: staatsanwaltschaft@gl.ch
www.gl.ch

Glarus, 15. Juni2021

Staats- und Jugendanwaltschaft, Postgasse 29, 8750 Glarus

Dienstag, 15. Juni2021

9.04 Uhr

rD
î^.^,^n

f o. 1.04

Slcherhelt und Justlz
Steets- und Jugendanwalt¡chaft
Postgasse 29
8750 Glarus

sA.2017.00270

Einvernahmeprotokoll
Art.78 StPO

Ort der Einvernahme:

Datum der Einvernahme:

Beginn der Einvernahme:

Beschuldlgte Person:

Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Heimatort I Nationalität:

11.03.1
Zürich
Ztirich

et

Vater:
Mutter:
Beruf:
Zivilstand:
Adresse:
ldentifikation:

ln Anwesenheit von:

Verfahrensleitung/Protokol lfüh rung :

Verteidigung:
Teilnehmender Beschuldigter
veíercroung "on]

P¿4<' H¿i¿r

ledig
Elelo1ng- 3,8114 Dänikon ZH

tD 82218354

nt

*"tnt'"-n l'n"l rilfr€J

-

Échtsanwältin- Titbrq E--r'/l i

ElnvEmahme vom 9. Februar 2021 F
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Verbot von Blld- und Tonaufnahmen
.t Die Anwesenden werden darauf aufmerksam gemacht, dass lon' und Bildaufnahmen inner-
z halb des Gebäudes nicht gesfaftef sin d, Widerhandlungen mit OrdnungsÞusse bestraft und un'
s erlaubte Aufnahmen beschlagnahmtwerden können.

¿ Rechtsbelehrung

s Sie werden heute als beschuldigte Person einvernommen. Sind Sie in der Lage, der Be-

o fragung zu folgen?

t Ja.

Gegen Sie wird ein Strafverfahren betreffend banden- und gewerbsmässiger Widerhand-

lung gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Berechtigung, Widerhandlung ge-

gen das Waffengesetz sowie Widerhandlung gegen das BundesgeseE über die Förde-

rung von Sport und Bewegung geführt. Sie haben das Recht, die Aussage und die Mitwir-

kung zu verweigern. Haben Sie das verstanden?

Ja

Falls Sie mit lhren Aussagen vorsätzlich einen Nichtschuldigen einer Straftat beschuldi-

gen, fälschlicherweise eine Straftat anzeigen oder jemanden der Strafverfolgung entzie-

hen, machen Sie sich strafbar. Haben Sie das verstanden?

sie sind heute in Begleitung von Rech tsanwanl3flschienen, welcher sie in diesem

Verfahren verteidigt. Haben Sie das verstanden?

I
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Ja.

Ja.

21 Einvernahme zur Sache

22 Sie wurden bereits am 1. Juli 2020 von der Staatsanwaltschaft Glarus zu den beiden

zs Hanf-lndooranlagen in Rüti und in Geroldswil sowie zum Vorwurf des Fahrens trotz Ent-

24 zugs sowie Widerhandlung gegen das Waffengesetz befragt. Möchten Sie dazu etwas

25 ergänzen?

26 Nein.

Es werden lhnen weitere Vorwürfe gemacht wegen banden- und gewerbsmässiger Wi-

derhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Sie wurden dazu von der Kantonspoli-

zei Zürich am 30. August 2019 befragt. Erinnern Sie sich ungefeihr an diese Befragung?

An die Einvernahme kann ich mich erinnern. Was gesagt wurde, weiss ich nicht mehr genau.

lhnen wird neu vorgeworfen, Sie und PllMlhätten von einem unbekannten Ver-

käufer zu einem nicht bekannten Zeitpunkt zum Preis von je CHF 5000.00 pro Person,

insgesamt also CHF 10'000.00, die zum Aufbau und Betrieb einer Hanf-lndoor-Anlage

notwendigen Gerätschaften erworben und hätten damit ca. im Juni2019 eine betriebsbe-

reite lndoor-Anlage zur Aufzucht von Hanfpflanzen zwecks Gewinnung Marihuana

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

und zwar in Rorbas, in einer Gewerbeliegenschaft an der 2. Stock auf-
rLr./çlnto

gebaut. Mittels dieser Anlage und insgesamt ca. 100 Hanfsamen, welche Sie beide von

èinem unbekannten Verkäufer in St. Gallen zu einem unbekannten Preis erworben hat-

ten, betrieben Sie die Anlage ab Anfang Juni 2019 bis 30. August 2019, wobei die Ernte-

reife ca. Mitte August 2019 einmal erlangt wurde. Sie konnten mit dem Verkauf dieser ers-

ten Emte von ca. 3000 g Marihuana aus dieser Anlage in etwa CHF 14'000.00 einneh-

men, wobeisie FfD[4feinen Anteilvon ca. CHF 4000.00 bis CHF 5000.00 über-

gaben. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?

47

Elnvemahme vom 9. F€bruar 2021
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t44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

67

58

59

60

ô1

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

7t

78

79

80

81

82

83

84

85

Der Betrieb fand von mir statt. lch habe einmalgeerntet.

Sie betonen das lCH, möchten Sie sagen, dass Sie alleine geerntet haben?

lch bleibe bei meiner Aussage, welche ich gemacht habe.

Haben Sie Pe MGus der Ernte von Mitte August 2019 mit Geld bezahlt oder mit
verkaufsbereitem Marihuana?

Dazu will ich mich nicht äussern.

Es wurden zudem am 30. August 2019 93 Hanfstauden (Jungpflanzen, ohne Blütenstän-
de), welche in der lndoor-Anlage in Rorbas von lhnen und POMlehegt und ge-
pflegt wurden, sichergestellt. Sobald diese Pflanzen erntebereit gewesen wären, hätten
Síe die Blüten geerntet und ebenso bereit gemacht für den Verkauf. Sie wollten das ge-
wonnene Marihuana, welches einen THC-Gehalt von über einem Prozent aufweisen wür-
de, aus den weiteren Emten ebenfalls an eine unbekannte Abnehmerschaft verkaufen. lst
dies richtig?

Dazu will ich mich nicht äussern.

Hatten Sie für die Anlage in Rorbas eine Aufgabenteilung? Wer war für was zuständig?

Wie bereits in der ersten Frage gesagt lch habe die Anlage betrieben.

Was können Sie mirzum wie auch immergearteten Beitrag von Flfv[an dieser
Anlage sagen?

Dazu will ich mich nicht äussern. .þuþ^,urn
ZudemhabenSieinlhrerdamaligenWohnunginUnterengstringen,_'4a,Von
einem nicht bekannten Zeitpunkt an, mutmasslich seit April 2019 in zwei lndoorzelten eine
Hanfindooranlage mit ca. 40 Stauden Drogenhanf betrieben, um letztlich Marihuana ern-
ten und an Dritte und verkaufen zu können. Was sagen Sie dazu?

Das ist korrekt.

Aus der lndooranlage in Unterengstringen wurden 48 Hanfstauden (Jungpflanzen, ohne
Blütenstände) sichergestellt. lst das richtig?

Ja; ich stelle die Zählung nicht in Frage.

Sie konnten mit der Ernte von ca.240O g Marihuana, welche aus aruei Ernten stammte,
aus dieser Anlage in Unterengstringen ca. einen Betrag von CHF 10'000.00 generieren.
lst das richtig?

Knapp. Aber es wäre möglich.

ÜberCies wurde bei der Hausdurchsuchung lhrer Wohnung in Unterengstringen 2129
verkaufsfertiges Marihuana sichergestellt, in dessen Besitz Sie waren? Was sagen Sie
dazu?

Dazu sage ich nicht. Aber es stimmt, ich habe es besessen.

lst es richtig, dass wir hier von Marihuana über einen THGGehalt von einem Prozent re-
den?

Ja, darüber müssen wir nicht streiten.

lch gehe nicht davon aus, dass Sie mir sagen, an wen das geerntete und bereit gemachte
Marihuana verkauft worden ist?

Dazu will ich nlchts sagen.

Wie kamen Sie zu den unbekannten Abnehmem?

Elnvemahme vom L Februar 2021
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87

88

89

s0

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

't02

103

104

105

106

107

108

109

110

l1l

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

't24

125

126

-4-

Dazu will ich nichts sagen.

Was war der Grund für das Betreiben dieser beiden Hanf-lndoor-Anlagen?

Dazu will ich nichts sagen.

Zudem wird lhnen vorgeworfen, Sie hätten von Februar 2019 bis Jg¡ti 2019 mindestens -
30 Ampulten Testosteron Enantat an ptDtr¡l 

-Gd 

einen Mann na- r q'; ð"-/í
mens Chrlstian zu einem Preis von CHF 30.00 pro Ampulle verkauft und damit einen Ge-
winn von CHF 75O.OO ezielt;die Herstellung derAmpulle kostete Sie CHF 5.00. Was sa-
gen Sie zu diesem Vonruurf?

Gut möglich. lch würde aber behaupten, dass CHF 30.00 zu hoch sind.

Was wäre ein realistischer Preis?

CHF 25.00. Eigentlich habe ich die Komponenten für mich gekauft, um es <sauberu einzu-

nehmen. Dann habe unter Wert weiterverkauft verkauft, so wussten zumindest alle, was sie

nehmen. Zielwar nicht der Gewinn.

Wo fanden diese Verkäufe statt?

Dazu will ich mich nicht äussern.

Können Sie mir sagen, warum Sie im Jahr 2019, obwohl Sie seit 2O17 en einer Strafun-

tersuchung wegen genau desselben Vorwurfs stecken, nochmals zwei Hanfindooranla-

gen betrieben haben?

Nein, kann lch nicht.

Muss ich davon ausgehen, dass noch ein weiterer Fallwegen desselben Delikts zum

Vorschein kommen wird?

Nein.

Wollen Sie von sich aus noch etwas zur Sache ergänzen?

Ergänzungsfragen zur Sache

Ergänzungsfragen von Rechtsanwaltll LnppÙ

Keine Fragen.

Ergänzungsfragen von Rechtsanwältin l! Yn"#i
Keine Fragen.

Zur Person

An der Einvernahme vom 1. Juli2020 habe ich Sie bereits zu lhrer persönlichen und fi-

nanziellen Sltuation befragt. Möchten Sie dazu etwas ergänzen bzw. hat sich seither et'
was geändert?

lch arbeite neu in einem Callcenter neben meiner Arbeit ím Powerfood. Dort habe ich immer

noch keine Festanstellung.

Wie vielverdienen Sie im Callcenter und im Powerfood?

Das variiert immerwieder. Zusammen sind es ca. CHF 2500.00 bís CHF 3'000.00. lm Lock-

down hatte lch Kurzarbeit.

Ðas protokottwird um 9.30 lJhr vorgelegt. Die beschuldigte Persan wird aufgefordert, díeses zu

Wüfen und auf jeder Seite zu visieren.

Elnvemahme vom 9. Februar 2021
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127

128

129

Haben Sie Ergänzungen oder Berichtigungen anzubringen?

130

t3l
132

133

134

r3õ

r36

137

138

139

140

't41

142

Ende der Einvernahme:

Gelesen und bestätigt:

9.37 Uhr

q..t...... r. 1.¡...¡:... .r.¿rtrirtr.rr.rrr

Unterschrift

Elnv€mahms vom 9. Februar 2021
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Slcherhelt und Justlz
Staets- und Jugcndanwaltschafr
Postgasse 29
8750 Glarus

sA.2020.00561

Einvernahmeprotokoll
Art.78 SIPO

Ort der Einvernahme:

Datum der Einvernahme:

Beginn der Einvernahme:

Beschuldigte Person:

Glarus, 15. Juni2A21

Staats- und Jugendanwaltschaft, Postgasse 29, 8750 Glarus

Dienstag, 15. Juni2021

9.47 Uhr

Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Heimatort / Nationalität:
Vater:
Mutter:
Beruf:
Zivilstand:
Adresse:
ldentifikation:

ln Anwesenhelt von:

Verfahrensleitung/Protokollführu ng :

Verteidigung:
Teilnehmender Beschuldigter
Verteidigung von DelF

lf E:Y
24.06.19'^
Schlieren
Dottikon

rbeiter Autobahnunterhalt
ledio

ft.t"4/4¡¿- 11, gg55 oetwil an der Limmat
Füh rera usweis/0026832370 1 0

t--
Recnrsanwarun C^-D-t(-
Rechtsanwalt- U'ffii-
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Verbot von Bild- und Tonaufnahmen

t Díe Anwesenden werden darauf aufmerksam gemacht, dass Ion- und Bildaufnahmen inner-
z halb des Gebäudes nicht gesfaffef sind, Widerhandlungen mil Ardnungsöusse bestraft und un'
s erlaubte Aufnahmen beschlagnahmtwerden können.

¿ Rechtsbelehrung

s Sie werden heute als beschuldigte Person einvernommen. Sind Síe in der Lage, der Be-

o fragung zu folgen?

t Ja.

a Gegen Sle wird ein Strafverfahren betreffend banden- und gewerbsmässiger Widerhand-
g lung gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Widerhandlung gegen das Waffengesetz

10 geführt. Sie haben das Recht, die Aussage und die Mitwirkung zu verweigern. Haben Sie

11 das verstanden?

Ja

Falls Sie mit lhren Aussagen vorsätzlich einen Nichtschuldigen einer Straftat beschuldi-

gen, fälschlicherweise eine Straftat anzeigen oder jemanden der Strafuerfolgung entzie-

hen, machen Sie sich strafbar. Haben Sie das verstanden?

12

13

14

15

16

17

18

19

Wlþ,tl"

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

30

37

38

39

40

41

42

Ja

Sie sind heute in Begleitung lhrer amtlich eingesetzten Verteidigung, Frau

erschienen. lst das richtig?

Ja.

Einvernahme zur Sache

Sie wurden wegen des Vorwurfs, wie genannt, bereits am 30. August 2019 von der Kan-

tonspolizeiZririch einvernommen. Können Sie sich noch in etwa daran erinnern?

Dazu möchte ich keine Aussage machen.

Es wird lhnen vorgeworfen, Sie und D(Ëllthätten von einem unbekannten Ver-

käufer zu einem nicht bekannten Zeitpunkt zum Preis von je CHF 5000.00 pro Person,

insgesamt also GHF 10'000.00, die zum Aufbau und Betrieb einer Hanf-lndoor'Anlage

notwendigen Gerätschaften erworben und hätten damit ca. im Juni2019 eine betriebsbe-

reite lndoor-Anlage zur Aufzucht von Hanfpflanzen zwecks Gewinnung v9¡ Marihuana n I /- . ,o
uno zwar rn ¡(oroas, rn erner \rgwerut;r'gtnÞut.,rl cr]r unr I-trr é. vrvv,\ sv,'
gebaut. Mittels dieser Anlage und insgesamt ca. 100 Hanfsamen, welche Sie beide von

einem unbekannten Verkäufer in St. Gallen zu einem unbekannten Preis erworben hat-

ten, betrieben Sie die Anlage ab Anfang Juni 2019 bis 30. August 2019, wobeidie Ernte-

reife ca. Mitte August 2019 einmal erlangt wurde. Sie konnten mit dem Verkauf dieser ers-

ten Emte von ca. 3000 g Marihuana aus dieser Anlage in etwa CHF 14'000.00 einneh-

men. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?

Dazu will ich nichts sagen.

Sie haben von DelfD, wie er sagt, einen Anteilvon ca. CHF 4000.00 bis CHF

5000.00 erhalten. lst das richtig?

Dazu will ich nichts sagen.

Haben Sie nun von De llaus der Emte von Mitte August 2019 Geld erhalten

oder wurden Sie mit verkaufsbereitem Marihuana bezahlt?

Elnvemahme vom 9. F€bruar 2021
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43

44

45

4A

47

48

4S

50
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58
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60
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70

71
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74

75

70

77

78

79

80

8t

82

Dazu will lch nichts sagen.

Es wurden zudem am 30. August 2019 93 Hanfstauden (Jungpflanzen, ohne Blütenstän-
de), welche in der lndoor-Anlage in Rorbas von lhnen und DG l-gehegt und ge-
pflegt wurden, sichergestellt. Sobald diese Pflanzen erntebereit gewesen wären, hätten
Sie dle Blüten geerntet und ebenso bereit gemacht für den Verkauf. Sie wollten das ge-
wonnene Marihuana, welches einen THGGehalt von über einem Prozent aufweisen wür-
de, aus den weiteren Emten ebenfalls an eine unbekannte Abnehmerschaft verkaufen. lst
dies richtig?

Dazu will ich nichts sagen,

Hatten Sie für die Anlage in Rorbas eine Aufgabenteilung? Wer war ftir was zuständig?

Dazu will ich nichts sagen.

ZudemhabenSieinWohnunginoetwilanderti^*^t,%l1,ca,vom
Sommer 2016 bis 30. August 2019 in zwei lndoozelten eine Hanfindooranlage mit ca.24
Stauden Drogenhanf betrieben, um letztlich Marihuana ernten und an Dritte und verkau-
fen zu können. Was sagen Sie dazu?

Dazu will ich nichts sagen.

Sie konnten mit der Ernte von mindestens 6000 g Marihuana, welche aus mindestens 12
Emten stammten, aus dieserAnlage in Oetwil mindestens einen Betrag von CHF
18'000.00 generieren. lst das richtig?

Dazu will ich nichts sagen.

Überdies wurde beider Hausdurchsuchung lhrerWohnung in OetwilSl69 verkaufsferti-
ges Marihuana sichergestellt, in dessen Besitz Sie waren? Was sagen Sie dazu?

Dazu will ich nichts sagen.

Zu welchem Preis hätten Sie dieses Marihuana verkauft?

Dazu will ich nichts sagen.

Was war der Grund fär das Betreiben dieser beiden Hanf-lndoor-Anlagen?

Dazu will ich nichts sagen.

lst es richtig, dass Sie damals Konsument von Marihuana waren?

Dazu will ich nichts sagen.

Wie sieht es heute damit aus?

Dazu will ich nichts sagen.

Wissen Sie noch, wann Sie das letãe Mal vor der Hausdurchsuchung am 30. August
2019 Marihuana konsumiert haben?

Dazu will ich nichts sagen.

An der Hausdurchsuchung vom 30. August 2019 in lhrer Wohnung in Oetwil wurden Waf-
fen und Munition gefunden, so insbesondere eine Faustfeuenuaffe inkl. arei Magazine
sowie 3 Schachteln Munition, eine Druckluftpistole inkl. Munition sowle aryei Schachteln
Munition für die Drucklufþistole sowie aryel Druckluftpatronen. Was sagen Sie dazu?

Dazu will ich nichts sagen.
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Gemäss den Abklärungen der Staatsanwaltschaft Glarus wurde die Faustfeuerwaffe, eine
pistole der Marke Smith and Wesson ordnungsgemäss von lhnen gekauft und derWaf-

fenerwerb wurde lhrerseits der zuständigen Behörde im Kanton Zürich gemeldet am 26.

Juni 2015. Somit liegt die Bewilligung zum Erwerb dieser Waffe vor. Können Slo einen

schriftlichen Vertrag für die Übemahme der Druckluftpistole vonryeisen?

Dazu willlch nlchts sagen.

Wann haben Sie diese Waffe übernommen?

Dazu will ich nichts sagen.

Wozu besitzen Sie diese Waffe?

Dazu will ich nichts sagen.

Wollen Sie von sich aus noch etwas zur Sache ergänzen?

Nein.

Ergänzungsfragen zur Sache

Ergänzungsfragen von Rechtsanwältin Te K-
Keine Fragen.

Ergänzungsfragen von Rechtsanwalt 

-0^|*l 

Lu' VVJ:
Keine Fragen

Zur Person

Auf Vorhalt zur Steuerauskunft vom 28. Januar 2021: Ðas ist die Auskunft, welche die

Steuerbehörde auf Anfrage der Staatsanwaltschaft erteilt hat. Haben Sie Bemerkungen

dazu?

lch nehme dies zur Kenntnis

Sie arbeiten als Facharbeiter Autobahnunterhalt; wer ist lhr Arbeitgeber?

Kanton Zürich

Wie hoch ist lhr monatliches Nettoeinkommen aktuell?

Ca. CHF 4800 bis CHF 5000, je nach Stunden.

Beziehen Sie einen 13. Monatslohn?

Ja.

Ezielen Sie andere Einklinfte?

Nein.

Leben Sie nach wie vor in Partnerschaft mit Nl- HF?
Ja.

Haben Sie Unterhaltsverpflichtungen?

Nein.

Wie viel kostet Sie das Wohnen im Monat?

CHF 1800.00, geteilt durch zwei.

Elnvemahme vom L Februar 2021
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-5.

Haben Sie Vermögen und wenn ja, in welcher Höhe?

Keln Vermögen.

Haben Sie Schulden und wenn ja, in welcher Höhe und woftir?

Es gibt keine Schulden.

Leisten Sie regelmässig Abzahlungen und wenn ja, in welcher Höhe und wie viele Raten
sind offen?

lch habe einen kleinen Kredit vom Auto.

Haben Sie zu lhren persönlichen Verhältnissen weitere Angaben zu machen?

Nein.

Das Protokollwírd um 10.04 Uhr vorgelegt. Die beschuldigte Person wírd aufgefordeñ, dreses
zu prüfen und auf Jeder Seite zu vlsieren.
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133 Haben Sie Ergänzungen oder Berichtigungen anzubringen?

134

135

130

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

10.08 Uhr

Person:

Unterschrift hrung

Ende der Einvemahme:

Gelesen und bestätigt:
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